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Tagblatt
des Grossen Rates
des Kantons Bern

Kreisschreiben
an die Mitglieder
des Grossen Rates
Lobsigen, 18. April 1988

Frau Grossrätin,
Herr Grossrat,

Gemäss Artikel 8, Absatz 1 der Geschäftsordnung für
den Grossen Rat beginnt die ordentliche Maisession
1988 am

Montag, 2. Mai 1988

Sie werden eingeladen, sich am genannten Tag um
13.45 Uhr im Grossratssaal, Rathaus Bern, einzufinden.

Zur Behandlung kommen folgende Geschäfte:

Gesetzesentwürfe

zur zweiten Beratung
Gesetz über die Krankenversicherung (Änderung)

Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Förderung

der Landwirtschaft und die Erhaltung des
Bauernstandes (Landwirtschaftsgesetz) (Änderung)

zur ersten Beratung
Gesetz über die Erbschafts- und Schenkungssteuern
(Änderung)

Dekretsentwürfe

Dekret über das Dienstverhältnis der Behördemitglieder
und des Personals der bernischen Staatsverwaltung
(Dienstordnung) (Änderung)

Dekret über die Organisation der Erziehungsdirektion

Dekret über die Ausbildungsbeiträge (Stipendiendekret)

Dekret betreffend die Lehrerbesoldungen (Änderung)

Grossratsbeschlüsse

Grossratsbeschluss betreffend Vorgehen für die Totalrevision

der Staatsverfassung

Tagblatt des Grossen Rates - Bulletin du Grand Conseil - 1988

Grossratsbeschluss über die Bildung von Regionen im
Kanton Bern

Weitere Geschäfte

Fristverlängerungen für die Beantwortung persönlicher
Vorstösse

(Siehe separate Vorlage)

Nachkredite

(Siehe separate Vorlage)

Direktionsgeschäfte

(Siehe separate Vorlagen)

Parlamentarische Vorstösse

(Siehe separate Vorlage)

Geschäfte der Justizkommission

Behandlung von Petitionen

Präsidialabteilung
Eintritt neuer Mitglieder in den Rat; Vereidigung
Bericht des Regierungsrates betreffend die innenpolitische

Neutralität von öffentlichen Unternehmen des
Kantons Bern (Kenntnisnahme)

Finanzdirektion
Bericht über die Schlussfolgerungen aus dem Gutachten

Diebold und die daraus folgenden Massnahmen im
Informatikbereich (Kenntnisnahme)

EFFISTA; Effizienz- und Effektivitätssteigerung in der
Staatsverwaltung, Zwischenbericht des Regierungsrates

(Kenntnisnahme)

Bericht betreffend einen Zusammenschluss der
Hypothekarkasse des Kantons Bern mit der Kantonalbank von
Bern (Kenntnisnahme)

Polizeidirektion
Einbürgerungen
Straferlassgesuche

Bestellung von Kommissionen

Totalrevision der Staatsverfassung
Gesetz über die Berufsbildung (Änderung)
Gesetz über Spitäler und Schulen für Spitalberufe
(Spitalgesetz) (Änderung)
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Gesetz über das Fürsorgewesen (Änderung)

Gesetz über Gewässerunterhalt und Wasserbau
(Wasserbaugesetz) (Änderung)

Grossratsbeschluss betreffend die Verfassungs-Initiative
«für ein umweltfreundliches Wasserbaugesetz»

Gesetz über die Gewinnung mineralischer Rohstoffe
(Bergwerkgesetz)

Gesetz über die Einführung des Bundesgesetzes über
Bewirtschaftungsbeiträge an die Landwirtschaft und die
Leistung von staatlichen Bewirtschaftungsbeiträgen
(Gesetz über Bewirtschaftungsbeiträge) (Änderung)

Gesetz über Voraussetzungen und Wirkungen der
öffentlich-rechtlichen Anerkennung von Religionsgemeinschaften

Gesetz über die Universität (Änderung)

Dekret über die Quellenbesteuerung von Künstlern, Artisten

und Berufssportlern ohne Wohnsitz in der Schweiz

Dekret betreffend die Hauptrevision der amtlichen
Werte der Grundstücke und Wasserkräfte

Kulturförderungsgesetz (Änderung)

Wahlen

Grosser Rat

Präsident/ Präsidentin

Erster Vizepräsident / erste Vizepräsidentin

Zweiter Vizepräsident / zweite Vizepräsidentin
Sechs Stimmenzähler/Stimmenzählerinnen
Ein Mitglied der Verkehrskommission als Ersatz für den
zurücktretenden Hans Rudolf Dütschler (FDP)

Regierungsrat
Präsident / Präsidentin

Vizepräsident/Vizepräsidentin

Obergericht
Ein Mitglied für den auf den 31. August 1988 zurücktretenden

OscarTroehler (FDP)

Verwaltungs- und Versicherungsgericht
Ein hauptamtliches Mitglied für den auf den 30. September

1988 zurücktretenden Jacques Bosshart (FDP)

Handelsgericht
Zwei kaufmännische Mitglieder des Handelsgerichts für
den alten Kantonsteil als Ersatz für die zurücktretenden
Willy Habegger,Thun, und Bernhard Fellmann, Nidau

Tagesordnung der ersten Sitzung
1. Eintritt neuer Mitglieder in den Rat
2. Geschäfte der Präsidialabteilung
Im übrigen gemäss Detailprogramm

Mit vorzüglicher Hochachtung
Der Grossratspräsident: Heinz Schwab

Erste Sitzung

Montag, 2. Mai 1988, 9.00 Uhr

Präsident: Heinz Schwab, Lobsigen

Präsenz: Anwesend sind 185 Mitglieder. Entschuldigt
abwesend sind: Begert, Bischof, Guggisberg, von Känel,
Kellerhals, Lutz, Marthaler (Biel), Schertenleib, Schwarz
(Hünigen), Siegenthaler (Oberwangen), Thalmann,
Tschirren, Weber, Widmer.

Präsident. Herr Regierungspräsident, Frau Regie-
rungsrätin, Herren Regierungsräte, Herren Staatsschreiber,

werte Ratskolleginnen und Ratskollegen! Zur
Maisession heisse ich Sie herzlich willkommen und wünsche

Ihnen bereits heute drei möglichst angenehme
Sessionswochen. Die Maisession sei die schönste aller
Sessionen, sagte ein Ratskollege, der allerdings dem
Rat nicht mehr angehört. Er sass zu einer Zeit im Rat, als
die Maisession noch voll in den Monat Mai fiel. Er
begründete seine Feststellung mit der jeweils im Mai
stattfindenden Grossratspräsidentenfeier und mit der BEA.
Zur Jahreszeit: Wir alle stellen fest, dass sich im Mai die
Landschaft und die Kulturen in ihrem schönsten Kleide
zeigen; die Kulturen sind weit fortgeschritten, die
Bäume prangen in selten gesehener Blütenpracht, und
wir können auf gute Erträge hoffen. Der Wald und seine
Laubbäume sind am Erwachen; wir hoffen alle, dass
sich der milde Winter und vor allem die vielen
Niederschläge auf den Gesundheitszustand unseres Waldes
positiv auswirken werden.
Zur Grossratspräsidentenfeier vom 10. Mai: Wir danken
der Gemeinde Laufen für ihre freundliche Einladung. Ich
bitte diejenigen Ratsmitglieder, die sich noch nicht
angemeldet haben, dies nachzuholen, denn einerseits muss
die Gemeinde Laufen ihre Dispositionen treffen können,
andererseits möchten wir mit einem Grossaufmarsch
unsere Verbundenheit zum Laufental dokumentieren.
Zur BEA 1988: Heute Abend schliesst die BEA ihre Tore.
Ich danke der Leitung der BEA nochmals für die freundliche

Einladung und für das Gastrecht, das der ganze
Grosse Rat geniessen durfte, bestens. Während elf
Tagen hatten Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit,

einen kleinen Einblick in die bernische Wirtschaft zu
erhalten. Rund 400000 Personen von nah und fern
machten davon Gebrauch. Die Landwirtschaft stellte die
Viehzucht in den Vordergrund. Allen Züchtern von
Gross- und Kleinvieh, Pferden und Ponys sei an dieser
Stelle zu den von ihnen erzielten Erfolgen gratuliert. Es
darf sicher gesagt werden, dass sich der Kanton Bern auf
dem Gebiete derTier- und auch der Pferdezucht im
interkantonalen, ja vielleicht sogar im internationalen
Vergleich sehen lassen darf. Industrie und Gewerbe
dokumentierten ihre Präsenz mit vielen imposanten Ständen,

auch ihnen haben wir eine eindrückliche Leistungsschau

zu verdanken. Wenn ich zum Auftakt unserer
Maisession nochmals einige Worte zur BEA und zu unserer
bernischen Volkswirtschaft sage, hat dies einen
bestimmten Grund: Wir Mitglieder des Kantonsparlamentes

und der Regierung werden tagtäglich von Fragen der
Wirtschaft tangiert und mit ihnen konfrontiert. Wir helfen

massgeblich mit, den Rahmen abzustecken, in dem
sich unsere Wirtschaft zu bewegen und auch zu entwik-
keln hat. Wir alle sind an einer gesunden Wirtschaft
interessiert, aber nicht allein interessiert, sondern wir brauchen

eine Wirtschaft, die in der Lage ist, die nötigen
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Arbeitsplätze zur Verfügung zu stellen, damit die grossen

von unserem Kanton zu bewältigenden Aufgaben
überhaupt tragbar sind. Es sei einmal mehr erwähnt,
dass es im Kanton Bern über 60000 Arbeitsstätten gibt
und dass die Zahl der Beschäftigten im Jahre 1985 mehr
als 394000 betrug, d.h. 3,7 Prozent mehr als im Jahre
1975; auch das ist erfreulich und muss erwähnt werden.
Wir kennen aber auch die Problematik um unsere
Umwelt und die Verknappung von Grund und Boden. Es ist
an uns, immer den nötigen Konsens zu finden. Ob die
Niederlassung von Rey's «Inspectorate» ein erstes
Anzeichen dafür ist, dass die wirtschaftlichen Bedingungen

unseres Kantons doch tragbar sind, können wir hoffen.

Es sei an dieser Stelle auch allen gedankt, die zu
diesem doch markanten Erfolg beigetragen haben. Es ist an
uns, dafür zu sorgen, dass der Kanton Bern im interkantonalen

Vergleich auch in Zukunft tragbar und bezüglich
der nötigen Aktivitäten aktiv genug sein wird.
Mitteilungen:
1. Die Maisession dauert drei Wochen. Es gibt Ausfälle
an Sitzungstagen, die dem Rat bereits mitgeteilt wurden:

Mittwoch, 11. Mai: Ende der Vormittagssitzung um
11.45 Uhr, anschliessend Orientierung über Solarmobile.

Dienstag, 10. Mai: Grossratspräsidentenfeier, Ende
der Sitzung um 14.45 Uhr. Mittwoch, 18. Mai: keine
Nachmittagssitzung; je nach Stand der Verhandlungen wird
die Vormittagssitzung bis 13.30 Uhr verlängert, dann
Unterbruch der Verhandlungen, damit die Eingangshalle
für einen Staatsempfang vorbereitet werden kann.
2. Der Gottesdienst findet am 9. Mai um 13.30 Uhr statt.
3. Der Kellerabend findet ausnahmsweise am Montag
der dritten Sessionswoche, am 16. Mai um 17 Uhr, statt.
4. Es sind Entschuldigungen folgender Ratsmitglieder
eingegangen: Die Herren von Känel und Lutz entschuldigen

sich für die ganze Session, Herr Bischof für die
zweite und Herr Hans Schwarz für die erste Sessionswoche,

Herr Thalmann wegen Militärdienstes für die
beiden ersten Sessionswochen, die Herren Stalder und
Hans-Ueli von Allmen (wegen eines Zivilschutzkurses)
für die dritte Sessionswoche. Für einzelne Sitzungstage
entschuldigten sich die Herren Kuffer, Probst, Salvisberg
und wegen Unpässlichkeit Herr Tschirren. Für die heutige

Sitzung entschuldigten sich bei mir die Herren Be-

gert, Hans Siegenthaler und Schertenleib.
Weitere Entschuldigungen sind beim Ratsbüro
anzubringen.

Eintritt neuer Mitglieder in den Rat; Vereidigung

Präsident. Wie wir am Radio hörten und der Presse
entnehmen konnten, ist der erste Ersatzmann auf der Liste
der SP-Fraktion, Herr Alfred Imhof, unerwartet gestorben.

Wir bedauern diesen Verlust sehr. Seinen Angehörigen,

aber auch seiner Partei sei unser herzlichstes Beileid

ausgesprochen. Da der Verstorbene als Grossrat
noch nicht im Amt war, werden wir ihn mit einem Kranz
und einer Delegation beehren. Ich bitte den Rat, sich zu
Ehren des Verstorbenen von den Sitzen zu erheben.
Anstelle der zurückgetretenen Ratsmitglieder Linus
Zimmermann, Luzius Theiler und Kurt Löffel treten neu
in den Rat ein:
Vreni Balsiger, Verwaltungsbeamtin,Toffen (SP)
Daniele Jenni, Fürsprecher, Bern (DA)
Bernhard Stauffer, Zivilschutzstellenleiter, Nidau (SP)

Frau Balsiger und die Herren Jenni und Stauffer legen
das Gelübde ab.

Präsident. Ich wünsche den drei neuen Ratsmitgliedern
alles gute, viel Freude und Befriedigung in ihrem

neuen Amt.

Fristverlängerungen für die Beantwortung persönlicher

Vorstösse

Schmidlin, Vizepräsident. Die Präsidentenkonferenz
beantragt, die Frist zur Beantwortung der Vorstösse
451/87, Postulat Schaer (Rosshäusern), Unterstützung
von Tagesschulen und -kindergärten vom 18. November
1987 und 472/87, Interpellation Suter, Integration Behinderter

in der «normalen» Schule vom 19. November
1987, zu verlängern.

Präsident. Der Rat stimmt den beantragten Fristverlängerungen

stillschweigend zu.

041/88

Motion Theiler — Wahl einer ausserordentlichen
Grossratskommission zur Untersuchung der
Beschwerde von vier Geschworenen im Kehrsatzer
Mordprozess gegen drei Richter

Wortlaut der Motion vom 1. Februar 1988

Die Verletzung der fundamentalsten rechtsstaatlichen
Prinzipien werfen vier Geschworene im Kehrsatzer
Mordprozess den drei Berufsrichtern vor. So seien diese
nie von der Unschuldsvermutung ausgegangen, eine
Zeugin sei während des Verfahrens massiv beeinflusst
worden und die öffentliche Urteilsbegründung würde
nicht mit der Urteilsberatung übereinstimmen.
Obwohl dem Grossen Rat die Aufsichtspflicht über die
Geschäftsführung der Gerichtsbehörden zukommt, und
die Justizkommission als vorberatendes Organ in
Beschwerdefällen wirkt, schickte die Präsidentin der
Justizkommission die Beschwerde zuerst wieder an die
Absender zurück. Als die Beschwerde zum zweiten Male
bei der Justizkommission eintraf, wurde sie von dieser
«zwecks kompetenter Meinungsäusserung zum Verfahren»

ausgerechnet an die beschuldigten Richter, die Herren

Oberrichter Aebersold und Räz sowie alt Oberrichter
Falb, weitergeschickt. «Das Vertrauen wird verscherzt»,
betitelte die Berner Zeitung ihren Kommentarzu diesem
Vorgehen der Justizkommission.
Auch wenn es zu diesem Zeitpunkt nicht möglich ist, die
Frage zu beantworten, wie weit unter Berücksichtigung
der Gewaltentrennung die Aufsichtspflicht des Grossen
Rates über die Geschäftsführung der Gerichtsbehörden
reicht (dazu werden sich neutrale Gutachter äussern
müssen), so steht doch fest, dass die Justizkommission
in dieser Sache ihre Unbefangenheit und Glaubwürdigkeit

eingebüsst hat. In Anbetracht der fundamentalen
Rechtsgüter, die mit der Beschwerde der vier Geschworenen

zur Diskussion gestellt wurden, bleibt damit keine
andere Wahl als die Einsetzung einer ausserordentlichen

Grossratskommission. In dieser sollten, wie in der
BUK, alle Fraktionen vertreten sein, damit nicht der
Anschein entstehen könnte, parteipolitische Bindungen
würden die Kommissionsarbeiten zu stark beeinflussen.
Das Ratsbüro wird beauftragt, die Wahl einer
ausserordentlichen Grossratskommission, in welcher alle
Fraktionen mit mindestens einem Mitglied vertreten sind,
zur Behandlung der Beschwerde der vier Geschworenen
im Kehrsatzer Mordprozess vorzubereiten.

(9 Mitunterzeichner)
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Schriftliche Stellungnahme des Büros des Grossen Rates

vom 28. März 1988

Vorbemerkung:
Die Motion formuliert einen Auftrag an das Büro des
Grossen Rates. Da es sich um eine ratseigene Frage handelt,

hat der Regierungsrat auf einen Antrag verzichtet.
Die Präsidialabteilung hat die Antwort auf die Motion
zuhanden des Ratsbüros vorbereitet. Die folgenden
Überlegungen des Ratsbüros erfolgen deshalb anstelle der
üblichen Antwort des Regierungsrates. Die Zuweisung
an das Ratsbüro erscheint gegeben namentlich durch
dessen Zuständigkeit zur allfälligen Einsetzung einer
Untersuchungskommission.
1. Nach Artikel 26 Ziffer 7 der Staatsverfassung (StV) übt
der Grosse Rat die Oberaufsicht über die Staatsverwaltung

aus. Für das Verhältnis unter den drei Gewalten
bestimmt im weiteren Artikel 51 StV, dass kein richterliches
Urteil von der gesetzgebenden oder einer Verwaltungsbehörde

aufgehoben oder abgeändert werden darf, die
Begnadigung und Amnestie vorbehalten. Die Oberaufsicht

gegenüber dem Obergericht erfolgt nach Artikel 8
des Gesetzes über die Organisation der Gerichtsbehörden

(GOG) vor allem im Rahmen der alljährlichen
Berichterstattung des Obergerichtes über die gesamte
Rechtspflege des Kantons. Neben der parlamentarischen

Oberaufsicht über die Geschäftsführung der obersten

Justizbehörden besteht die Geschäftsführungsaufsicht
des Obergerichtes über die übrigen Gerichtsbehörden,

worunter auch die Geschworenengerichte fallen.
Nach Artikel 7 GOG führt das Obergericht vermittels seiner

Kammern die Aufsicht über die übrigen Gerichtsbehörden.

Die Geschworenengerichte sind damit nicht der
unmittelbaren Oberaufsicht des Grossen Rates unterstellt,

sondern der Aufsicht durch das Obergericht, weil
es sich bei ihnen nicht um oberste kantonale Gerichtsbehörden

handelt.
2. Die disziplinarische Aufsicht (Disziplinargewalt) über
die Gerichtsbehörden und ihre Mitglieder ist nicht
genau gleich geregelt wie die Geschäftsführungsaufsicht.
Nach Artikel 24 Ziffer 3a des Gesetzes über das
Dienstverhältnis der Behördemitglieder und des Personals der
bernischen Staatsverwaltung (Beamtengesetz; DVG) ist
nämlich das Obergericht mittels seiner Abberufungskammer

Disziplinarbehörde über einzelne Mitglieder
des Obergerichtes für Beschwerden im Sinne von Artikel
64 des Strafverfahrens (StrV) und für die übrigen
Gerichtsbehörden. Solche prozessuale Beschwerden mit
disziplinarischem Charakter können Parteien und
Drittpersonen nach Artikel 64 Absatz 1 StrV gegen Richter
der ersten Instanz wegen nicht strafbaren
Amtspflichtverletzungen oder ungebührlicher Behandlung erheben.

Abgesehen von dieser Beschwerdemöglichkeit ist
grundsätzlich der Grosse Rat gegenüber dem Obergericht

und seinen Mitgliedern Disziplinarbehörde (Art. 24
Ziffer 1 DVG). Die beiden Bestimmungen stehen in
einem gewissen Spannungsverhältnis zueinander, wobei
aufgrund der Gesetzesmaterialien unklar bleibt, ob Artikel

64 StrV eine Spezialnorm ist und das Beschwerdeverfahren

dem generellen Disziplinarverfahren gemäss
Artikel 24 Ziffer 1 DVG vorgeht.
3. Die gegenüber den drei Berufsrichtern des
Geschworenengerichtes Bern-Mittelland erhobenen Vorwürfe
sind nach Ansicht der Justizkommission im
Beschwerdeverfahren gemäss Artikel 64 Absatz 1 StrV zu beurteilen.

Dementsprechend ist nach Artikel 24 Ziffer 3a DVG
das Obergericht mittels der Abberufungskammer
zuständig. Die Justizkommission hat am 2. Februar 1988

aufgrund dieser Beurteilung die Beschwerde der vier
Geschworenen des Geschworenengerichtes Bern-Mittelland

dem Obergericht als der zuständigen Instanz
zugestellt. Mit Verfügung vom 8. Februar 1988 hat die
Abberufungskammer des Kantons Bern ihre Zuständigkeit
und damit das Vorliegen einer Beschwerde im Sinne von
Artikel 64 Absatz 1 StrV bejaht und ein Disziplinarverfahren

gegen die amtierenden Oberrichter eröffnet.
4. Grundsätzlich könnte der Grosse Rat parallel zum
hängigen Beschwerdeverfahren, aufgrund seiner
eigenständigen Disziplinargewalt gemäss Artikel 24 Ziffer 1

DVG, zusätzlich ein eigenes Disziplinarverfahren eröffnen.

Dieses allenfalls aus politischen Gründen
angestrengte Disziplinarverfahren gegen die amtierenden
Oberrichter wäre aber solange zu sistieren, bis das
Beschwerdeverfahren vor der Abberufungskammer
abgeschlossen wäre. Im weiteren ist zu berücksichtigen, dass
das einzuschlagende Disziplinarverfahren nach Artikel
45 Absatz 2 DVG in der Geschäftsordnung für den Grossen

Rat zu regeln ist. Die heute gültige Geschäftsordnung

kennt keine entsprechenden Bestimmungen.
Diese sollen im Rahmen der Parlamentsreform geschaffen

werden. Aufgrund der Rechtslage und im Hinblick
auf das hängige Beschwerdeverfahren erachtet es das
Grossratsbüro als nicht zweckmässig, eine parlamentarische

Untersuchungskommission zur Abklärung allfälliger

Disziplinarverstösse einzusetzen. Die zuständige
Disziplinarbehörde wird die gegen die Geschworenenrichter

erhobenen Vorwürfe im Rahmen des Disziplinarverfahrens

abklären und zu gegebener Zeit die
Öffentlichkeit über das Ergebnis der Disziplinaruntersuchung
in geeigneter Form unterrichten. Im Rahmen der
Berichterstattung an den Grossen Rat (z.B. im weiter oben
erwähnten Geschäftsbericht des Obergerichtes oder in
einer Orientierung der Justizkommission) kann die
notwendige Information zur Ausübung der Oberaufsicht
zur Verfügung gestellt werden.
Aufgrund dieser Darlegungen beantragt das Büro des
Grossen Rates, die Motion sei abzuweisen.

Präsident. Das Büro des Grossen Rates beantragt, die
Motion abzulehnen. - Herr Jenni hat das Wort zur
Begründung der Motion.

Jenni. Es ist kein übertriebener Darstellungstrieb, der
mich bereits so kurz nach der Vereidigung ans Rednerpult

treibt, sondern die Traktandenliste, an welcher wir
Grossratsmitglieder bekanntlich nicht sehr viel ändern
können. Die Motion Theiler verlangt, dass die gravierenden

Anschuldigungen, die vier Geschworene gegen drei
Oberrichter erhoben haben, durch eine ausserordentliche

Grossratskommission analog der BUK untersucht
werden. Wenn vier Geschworene sich entschliessen, zu
einem Verfahren, in welchem es um gravierende
Sachverhalte ging und, wie man verfolgen konnte, sogar der
Schatten eines Justizirrtums im Räume stehen kann, an
die Justizkommission des Grossen Rates und damit
mittelbar an den Grossen Rat selbst zu gelangen, geht dem
eine lange Überlegung voraus. Es waren sicher keine
Bagatellen, die bei dieser Urteilsberatung und im Rahmen
dieses Verfahrens an versuchter und möglicher Druckausübung

gegenüber denjenigen passierten, die als Laien
mithelfen müssen, in einem solchen Verfahren ein
gerechtes Urteil zu finden.
Die Justizkommission bzw. ihr Präsidium hat, anstatt
diese Beschwerde, diese Hinweise, an den Grossen Rat
weiterzuleiten, diese an das Obergericht weitergeleitet,
damit die Betroffenen vor der Eröffnung eines Verfah-
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rens dazu Stellung nehmen konnten. Es ist ganz klar,
dass dieses Vorgehen die vier Geschworenen hätte
entmutigen sollen, wurde doch vorher sogar ihre Eingabe
an sie zurückgeschickt, in der Hoffnung, dass sie nicht
mehr insistieren würden. Sie haben jedoch insistiert.
Aber wegen nichts und wieder nichts insistieren vier
Geschworene nicht nochmals und verlangen explizit, dass
sich der Grosse Rat und die Justizkommission mit dieser

Beschwerde befassen sollen, nachdem sie durch das
Verhalten des Präsidiums der Justizkommission
beinahe eingeschüchtert wurden. Als Reaktion darauf hat
die Justizdirektion bekanntlich die gesamte Eingabe an
das Obergericht weitergeleitet und den Oberrichtern,
den Betroffenen, Gelegenheit geboten, sich sofort dazu
zu äussern.
Das Volk gab in seinen Meinungsäusserungen nicht nur
seinem allgemeinen Befremden Ausdruck. Es ist
vielmehr eine allzumenschliche Vorstellung, und viele
Erfahrungen, nicht nur hier in Bern oder in der Schweiz,
sondern allgemeine menschliche Erfahrungen sprechen

ja dafür, dass eine Behörde, die ihre eigenen
Mitglieder beurteilen sollte, sich nur schwerlich entscheiden

könnte, die in einem so gravierenden Falle notwendigen

Schritte einzuleiten. Aus diesem Grunde wurde
die Motion eingereicht, die vom Grossen Rat verlangt,
das zu machen, was die vier Geschworenen mit ihrer
Eingabe beabsichtigten, nämlich, dass der Grosse Rat
die Untersuchung selbst an die Hand nimmt und sie
nicht der Behörde überlässt, deren Mitglieder davon
betroffen sind.
Das Büro des Grossen Rates hat sich bei der Beantwortung

dieses Vorstosses die Sache sehr leicht gemacht.
Es versuchte darzulegen, dass der Grosse Rat in diesem
Falle gar nicht zuständig sein könne, sondern dass er in
die Zuständigkeit des Obergerichtes falle. Durch alle Zeilen

dieser Antwort schimmert jedoch das Unbehagen
des Büros durch, wonach der Grosse Rat eigentlich doch
zuständig wäre. Aufgrund eines Artikels des Strafverfahrens,

der besagt, dass Beschwerden gegen Mitglieder
der ersten Instanz vom Obergericht zu beurteilen seien,
hat es das dem Obergericht belassen. Das Obergericht
hat sich ja selbst als zuständig erklärt. In diesem
Zusammenhang muss das nicht viel bedeuten, weil das
Obergericht in diesem Moment leider (ein wenig) Partei und
interessiert ist, eine Zuständigkeit an sich zu nehmen,
ohne vielleicht allzulange zu prüfen, ob das richtig und
gesetzeskonform ist. Jedenfalls ist diese Konstruktion
des Büros grundsätzlich und gründlich misslungen. Der
von ihm angerufene Artikel StrV bezieht sich nur auf die
erste Instanz. Das Geschworenengericht ist zwar erste,
aber zugleich auch letzte Instanz. Es gibt kein vollständiges

kantonales Rechtsmittel gegen Entscheide des
Geschworenengerichtes. Diese Beschwerdemöglichkeit ist
im StrV nicht umsonst nur gegen erstinstanzliche
Gerichte erwähnt. Ferner wird diese Beschwerde des
Strafverfahrens im Beamtengesetz gar nicht speziell
erwähnt, wenn es dort heisst, das Obergericht habe sich
mit allfälligen Beschwerden zu befassen. Der Grosse Rat
bleibt grundsätzlich die Instanz, die solche Fälle zu
untersuchen und zu beurteilen hat, nicht das Obergericht. Das

Obergericht ist in einem solchen Fall ein Teil des
Geschworenengerichtes; es sind Oberrichter, die dort
teilnehmen, und genau das wollte das Strafverfahren nicht,
d. h., dass in solchen Fällen Oberrichter über Oberrichter
entscheiden. Es kann somit nicht gesagt werden, dass in
diesem speziellen Fall aufgrund der Bestimmungen des
StrV grundsätzlich nicht der Grosse Rat zuständig sei. Es

ist dies vielmehr ein Fall, den das StrV nicht erfasst und

der rechtlich gesehen in den Grossen Rat oder in eine
seiner Kommissionen gehört.
Wenn der Grosse Rat beschliessen sollte, sich damit
nicht oder zumindest jetzt nicht damit befassen zu wollen,

folgt er nicht einer Rechtslage, sondern er
übernimmt selbst die Verantwortung, nicht nur ein gravierendes

Anliegen von vier Geschworenen, sondern ein
gravierendes Anliegen des Wohlergehens und des guten
Funktionierens unserer Justiz beiseite geschoben und
seine ihm eindeutig zustehende Pflicht nicht erfüllt zu
haben. Ich hoffe deshalb, dass der Grosse Rat dem
Antrag des Büros nicht folgen und die Verantwortung,
seine Pflicht nicht erfüllt zu haben, nicht auf sich
nehmen, sondern seine Pflicht erfüllen und eine spezielle
Kommission einsetzen wird, nicht nur aufgrund der
rechtlichen Situation, sondern auch wegen des Vertrauens

der Bevölkerung in die Justiz und in das gute
Funktionieren von Untersuchungen, auch oder gerade dann,
wenn sie diesen Bereich betreffen. Ich bitte daher den
Rat, der Motion Theiler zuzustimmen.

Frau Matter. Ich spreche namens der Fraktion Freie
Liste/Junges Bern und auch als Mitglied der Justizkomis-
sion. Die Beschwerde der vier Geschworenen hat mich
sehr beschäftigt, auch der Lauf des Verfahrens in der
Justizkommission, wobei ich dasselbe auch in der
Justizkommission bereits sagte. Ich verbreite somit nichts,
was die Mitglieder der Justizkommission von mir nicht
bereits gehört haben.
Herr Jenni schilderte vorhin kurz, wie das Ganze gelaufen

ist. Ergänzend sei gesagt, dass mich vor allem
beelendet hat, dass wir in der Justizkommission eigentlich
vor allem die Schuldfrage der Beschwerdeführer
diskutierten, inwieweit sie die Amtspflicht verletzten, indem
sie an uns gelangen, wobei ich fand, dass es an sich zu
begrüssen ist, dass sich Geschworene in ihrer
Gewissensnot an uns wenden. Es ist dies ein Ausdruck dessen,
dass wir ihrer Ansicht nach zum Rechten schauen werden.

Erstmals haben wir diese Beschwerde anlässlich
einer ordentlichen Sitzung der Justizkommission nach
zwölf Uhr behandelt, man dachte, dieses Geschäft im
Schnellverfahren erledigen zu können. Das Protokoll
wurde auch entsprechend gerafft abgefasst. Es wurde
betreffend des rechtlichen Gehörs der Oberrichter diskutiert.

(Die Justizkommission besteht aus Laien, einer
Juristin und zwei Juristen, wobei in gewissen Situationen
die Laien auf die Belehrung durch die Juristin und die
Juristen angewiesen sind. Die Belehrungen können
mehr oder weniger einleuchtend sein, aber letztlich sind
sie es, die Bescheid wissen, was ebenfalls zu schwierigen

Situationen führen kann.) Es ging um das rechtliche
Gehör. Wenn das rechtliche Gehör immer für alle gleich
gehandhabt wird, ist es in Ordnung, dass die Oberrichter

das rechtliche Gehör erhalten und eine Stellungnahme

abgeben sollen, vorausgesetzt, dass das rechtliche

Gehör allen, nicht nur den Oberrichtern, gewährt
wird.
An einer ausserordentlichen Sitzung der Justizkommission

am 2. Februar ging es um die Zuständigkeit, nämlich

um die Problematik, dass es bei Befolgung des
Beamtengesetzes dazu kommt, dass Oberrichter über
Oberrichter urteilen. Gemäss Belehrung ist das in Ordnung.
Ich glaube auch, dass dies gemäss Gesetz in Ordnung
ist, obwohl es etwas an sich hat, das für Laien sehr stos-
send ist. Die Reaktion in der Presse war verständlicherweise

auch entsprechend. Ich beantragte damals, die
Zuständigkeitsfrage durch einen Gutachter abklären zu
lassen, was leider abgelehnt wurde. Das Disziplinarver-
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fahren ist nun im Gange. Die Abberufungskammer hat
eine Verfügung erlassen, und wir haben nun die von Lu-
zius Theiler eingereichte Motion zu beurteilen.
Die Fraktion Freie Liste/Junges Bern unterstützt diese
Motion aus grundsätzlichen Überlegungen, wie Daniele
Jenni argumentierte. - Ich muss sagen, dass ich ob dieser

Motion nicht sehr glücklich war, nach den Ausführungen

von Herrn Jenni finde ich jedoch, dass man sich ihr
anschliessen kann. Politisch gesehen ist es ausserordentlich

bedauernswert, dass diese Beschwerde so
behandelt wurde: zuerst die panikartige Reaktion und
dann der weitere Verlauf. Wie Herr Jenni bereits sagte,
wird schlecht aufgefasst, dass wir jetzt vor der Tatsache
stehen, dass Oberrichter über Oberrichter urteilen müssen.

Aus diesem Grunde müssen wir uns als diejenige
Behörde, welche letzte verantwortliche Instanz ist, offen
lassen, dass wir je nach Ergebnis noch eine unabhängige

Kommission einsetzen können.

Frau Meyer. Die SP-Fraktion schliesst sich den
Überlegungen des Büros des Grossen Rates an und lehnt die
Motion Theiler sowohl als Motion als auch als Postulat
ab. Man war in der Justizkommission auch unter den
Juristen zuerst recht unsicher, wie mit dieser Beschwerde
umzugehen sei. Nach meiner persönlichen nichtjuristischen

Meinung hing das damit zusammen, dass in der
Beschwerde zwei Sachen vermischt wurden, nämlich
der Umgang mit den Geschworenen und inhaltlich eine
Art von Kritik am Urteil. Die eine Sache ist tatsächlich
etwas, das disziplinarisch untersucht werden muss, die
andere untersteht wirklich der Gewaltentrennung,
einem der obersten Prinzipien unseres Staates, das nicht
verletzt werden darf. Das machen, was die Geschworenen

gewünscht hätten, und auch das machen, was nun
Herr Jenni wünscht, würde heissen, vorgesehene
Verfahren zu überspringen, d.h. den Artikel 24 - vorhin
wurde nur von einem Artikel des Strafverfahrens
gesprochen -zu überspringen, geschehene Fehler mit
einem andern Fehler ausbügeln zu wollen; das wäre
falsch. Es ist vorerst abzuwarten, was das laufende
Disziplinarverfahren ergibt und dann zu schauen, was weiter
unternommen werden soll.

DUtschler. Die FDP-Fraktion folgt den Überlegungen
des Büros und lehnt die Motion Theiler ab. Herr Jenni
sprach in seinem Votum von etwas Wesentlichem, nämlich

vom Vertrauen in die Justiz und vom Vertrauen der
Bevölkerung in die Justiz. Er hat eigentlich argumentiert,

dass das Vertrauen leide, wenn man dem Vorschlag
des Büros folge. Ich bin gegenteiliger Meinung. Wenn
die laufende, vom Obergericht durchgeführte
Disziplinaruntersuchung durch eine vom Grossen Rat parallel
durchzuführende Disziplinaruntersuchung garniert werden

sollte, würde das Vertrauen leiden, indem gesagt
werden müsste, dass man offenbar dem Obergericht
nicht traue. Allein durch einen solchen Beschluss würde
bereits Misstrauen geschaffen. Ich bin ebenfalls der
Meinung, dass vorerst abgewartet werden soll, was das
laufende Verfahren ergibt und dass erst dann über das weitere

Vorgehen gesprochen wird.

Schmid (Rüti b. Büren). Namens der SVP-Fraktion beantrage

ich ebenfalls Ablehnung der Motion Theiler. Die
Frage des Vertrauens ist natürlich gleichzeitig auch die
Frage, inwieweit wir bereit sind, bestehende vorgezeichnete

Gesetzesbestimmungen zu akzeptieren oder inwieweit

wir uns aus politischen Gründen gezwungen fühlen,

davon abzuweichen. Die Antwort des Büros ist inso¬

weit korrekt. Nach dem ersten Wirbel, der vor allem
deshalb entstand, weil man nicht richtig informiert war, hat
die Presse selbst Gutachten in Auftrag gegeben und die
Stellungnahme der Justizkommission bestätigt. Der
Basler Gutachter, der von einer der Zeitungen bemüht
wurde, sagt eigentlich nichts anderes, als dass das
Vorgehen der Justizkommission richtig war. Die Mehrheit
der Justizkommission hat übrigens das Vorgehen gutge-
heissen. Zurzeit läuft das Disziplinarverfahren. Wir
sehen nicht ein, weshalb parallel dazu ein zweites Verfahren

in Gang gesetzt und gleichzeitig auch eingestellt
werden soll. Im übrigen verstehe ich vom Motionär aus
gesehen auch nicht ganz, weshalb er die Motion jetzt zur
Behandlung bringt. Er hätte nämlich zwei Jahre Zeit, sie
zur Behandlung zu bringen. Wenn sie jetzt abgelehnt
wird, geht er das Risiko ein, ein gleiches Begehren in der
gleichen Legislatur nicht mehr bringen zu können. Es ist
daher ungeschickt, unter dem Titel «zum Rechten
schauen zu müssen», den Rat zu zwingen, zu dieser
Motion Stellung zu nehmen. Das Büro zeichnet den Weg
vor, indem es sagt, dass nun die ordentlichen Instanzen
über das Disziplinarverfahren zu entscheiden haben, der
Grosse Rat in geeigneter Form zu informieren sei und
dass die Justizkommission im Rahmen ihrer Aufsichtsund

Einsichtsrechte, gestützt auf ihre Kontakte mit der
Disziplinarbehörde, hierebenfallszum Rechten schauen
könne. Damit wird den Ängsten und den Problemen der
Geschworenen ordnungsgemäss Rechnung getragen
und gesagt, dass auch ein ordentliches Verfahren eigentlich

durchaus das Vertrauen des Volkes gegenüber
seinen Behörden stärken kann. Ich bitte den Rat, die Motion
abzulehnen.

Frau Binz. Man gestatte mir in dieser Sache eine kurze
Bemerkung aus persönlicher Sicht in meiner Eigenschaft

als Präsidentin der Justizkommission. Ich bin
nach wie vor der Auffassung, dass in dieser Beschwerdesache

alles ordnungsgemäss lief, dass vor allem das
Vorgehen der Justizkommission absolut korrekt und gesetz-
mässig war. Ich kann sagen, dass ich nochmals alles so
machen würde. Deshalb weise ich den Vorwurf in
diesem Vorstoss, die Justizkommission habe ihre
Glaubwürdigkeit und ihre Unbefangenheit verloren, mit Nachdruck

zurück, da er jeder sachlicher Grundlage entbehrt.
Ich bitte den Rat, den Vorstoss Theiler abzulehnen.

Schmidlin, Vizepräsident. Um Missverständnissen
vorzubeugen, sei erwähnt, dass die Motion Theiler vom
Büro beantwortet wurde. Die Regierung hat sich dazu
nicht geäussert. Es war Sache des Büros, zu dieser Motion

Stellung zu nehmen. Es geht ja um die Wahl einer
ausserordentlichen Kommission. Das Büro beantragt
dem Rat einstimmig, die Motion Theiler aus zwei Gründen

abzulehnen: Erstens hat die Abberufungskammer
bereits im Februar ihre Zuständigkeit für die Einleitung
eines Disziplinarverfahrens bejaht; das Verfahren wurde
bereits eingeleitet. Zweitens wäre es gemäss dem
Grundsatz der Gewaltentrennung falsch, wenn der
Grosse Rat eine parallele Untersuchung durchführen
würde. Der Rat wird zu gegebener Zeit über das Ergebnis

des laufenden Disziplinarverfahrens orientiert werden.

Das Büro beantragt dem Rat einstimmig, die
Motion Theiler abzulehnen.

Abstimmung
Für Annahme der Motion Minderheit
Dagegen Mehrheit
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Behandlung von Petitionen

Frau Binz, Präsidentin der Justizkommission. In dieser
Session haben wir materiell keine Petitionen zu behandeln.

Die Kommission musste jedoch von ihrem Recht
Gebrauch machen, gestützt auf Artikel 38 Absatz 3 der
Geschäftsordnung in den vier folgenden Fällen in eigener

Kompetenz zu entscheiden:
1. Gottfried Neuhaus, Münchenbuchsee: Eingabe vom
6. Januar 1988
2. Fritz Theilkäs, Wabern: Eingabe vom Februar 1988
3. Hans Möri-Steiner, Epsach: Eingabe vom 23.März
1988
4. Ernst Schultheis, Bern: Eingabe vom 31. März 1988
Allen Fällen ist gemeinsam, dass die Petenten entweder
in Gerichts- oder in Verwaltungsverfahren unterlagen,
d. h. nicht zum Erfolg gelangten und dies nicht akzeptieren

können, weshalb sie sich nun Jahre, ja Jahrzehnte
später an den Grossen Rat wenden und von ihm Hilfe
erhoffen. Der Grosse Rat hat jedoch diese Kompetenz
nicht; er ist dafür nicht zuständig, weshalb die Kommission

von ihren gesetzlichen Möglichkeiten Gebrauch
gemacht hat. Ratsmitglieder, die sich für diese Fälle
interessieren, können die recht umfangreichen Akten bei der
Staatskanzlei einsehen.

Präsident. Der Rat nimmt von den Ausführungen der
Präsidentin der Justizkommission Kenntnis.

Bericht des Regierungsrates betreffend die
innenpolitische Neutralität von öffentlichen Unternehmen

des Kantons Bern vom 16. März 1988; zweite
Fassung

Frau Meier. Die SP-Fraktion widersetzt sich der
Kenntnisnahme dieses Berichtes nicht. Ich möchte jedoch
unserer Enttäuschung Ausdruck geben. Die SP-Fraktion
stand voll und ganz hinter dem Bericht in seiner ersten
Fassung, einem Bericht, der unter dem Eindruck und im
Sinn und Geist der BUK-Berichte und der entsprechenden

BUK-Motion entstanden war. Offenbar liegt das
bereits eine Weile zurück, und man fällt wieder in die alten
Fehler zurück, da unseres Erachtens der zweite Bericht
lediglich als ein gerupftes Huhn zu bezeichnen ist. Der
Vorwurf richtet sich allerdings nicht gegen die Regierung,

sondern gegen die Parlamentsmehrheit, die den
ersten Bericht zurückgewiesen hatte.
Welches sind die wesentlichen Unterschiede zwischen
dem zweiten und dem ersten Bericht?-Die Rolle der
Regierung als immerhin vom Volk gewähltes und dem Volk
direkt verantwortliches Organ wurde sehr massiv
zugunsten der Geschäftsleitung und der Verwaltungsräte,
die nicht dem Volk gegenüber direkt verantwortlich sind,
zurückgestuft, d.h. das Ermessen der Geschäftsleitung
und der Verwaltungsräte über dasjenige der Regierung
als politischer Behörde gestellt. Das ist vom demokratischen

Verständnis her bedauerlich. Es gibt im zweiten
Bericht vielleicht noch einen kleinen Lichtblick, das
letzte, was an Federn noch übrig blieb, den Paragraphen
3.5 (Seite 7), wonach die Information offen zu erfolgen
hat und eine Stellungnahme durch ein Vorschalten Dritter

oder durch die Finanzierung von Kampagnen Dritter
nicht zulässig ist. Positiv ist in diesem Zusammenhang
auch Paragraph 3.6, der verlangt, dass die Unternehmen
dahin wirken müssen, dass diese Grundsätze auch von

Branchenverbänden und Fachvereinigungen befolgt
werden. Die entscheidende Frage ist nun, wieviel die
hier zu Papier gebrachten Zusicherungen in der Praxis
wert sein werden. In diesem Zusammenhang würde
mich interessieren, wie der Paragraph 4zu verstehen ist.
Was heisst, «Der Regierungsrat kann die Staatsvertreter
ermächtigen, die Kosten von Informationskampagnen
und die finanziellen Beiträge an Branchenverbände und
Fachvereinigungen bei den Unternehmen in Erfahrung
zu bringen und sie dem Regierungsrat bekanntzugeben»?

Der Regierungsrat kann, aber muss nicht.
Paragraph 4 ist in dieser KannVorschrift sehr mager und stellt
die Durchsetzung der guten Paragraphen 3.5 und 3.6
wiederum in Frage.
Wir möchten es nicht dabei bewenden lassen, sondern
bitten den Regierungspräsidenten, uns zuzusichern,
dass die Regierung gewillt ist, diesen Paragraphen auch
tatsächlich anzuwenden sowie voll und konsequent
auszuschöpfen. Wir erwarten dies von der Regierung und
bitten den Regierungspräsidenten um eine entsprechende

Zusicherung.

Frau Schaer (Bern). Diejenigen, welche damals den
ersten Bericht zurückwiesen, haben es nun heute bedeutend

einfacher: ihre Wünsche wurden erfüllt, die
Vorschriften für die gemischtwirtschaftlichen Betriebe
entschärft und abgeschwächt; sie können heute zufrieden
sein. Die EVP/LdU-Fraktion war seinerzeit einstimmig
für die strengere Fassung, weshalb sie mit der zweiten
Fassung etwas Mühe bekundet. Der Werdegang dieses
Berichtes ist typisch für die sogenannte Bewältigung der
Finanzaffäre, zu der natürlich auch die Parteispendenaffäre

gehört. Zuerst allgemeine Zusicherung, dass
etwas passieren müsse und ganz sicher so nicht weitergehen

dürfe, man müsse konstruktiv mithelfen, damit es
besser werde. Es wird dann versucht, neue Regeln
aufzustellen, die tatsächlich gewisse Einschränkungen
bringen würden, und dann erfolgt ein Rückzieher, da es
doch nicht möglich, ja übertrieben sei und zu weit führe.
Man hat Angst vor dem eigenen Mut. Wir werden beim
Grossratsgesetz mit Sicherheit sehen, was daraus resultiert.

Als kleine Gruppierung neigt man doch hie und da zu
Resignation; wir bereiten den Grossen jedoch die Freude
nicht, dass wir überhaupt nichts mehr sagen.
Zum vorliegenden Bericht: Unseres Erachtens war die
erste Fassung besser, weshalb wirauch dafür waren.
Gewisse Einschränkungen wären nötig gewesen. Die im
ersten Bericht geforderten Einschränkungen wären sicher
durchführbar gewesen, ohne dass die Unternehmungen

daran zugrunde gegangen wären. Herr Regierungsrat
Müller sagte gemäss Tagblatt im August 1987: «Die

Zwitterstellung von öffentlicher und gemischtwirtschaftlicher

Unternehmung ist es, welche die Lösung
des Problems derart schwierig macht.» Das bringt uns
heute zur Frage, ob man sich bei der vorliegenden
Formulierung wirklich bewusst ist, in welch heikler Situation

sich diese Unternehmen befinden? Wir stellten bei
der Behandlung der ersten Fassung drei Fragen, wobei
keine beantwortet wurde, wie dies einem hie und da
passieren kann. Eine dieser Fragen, die mit dieser
Zwitterstellung in direktem Zusammenhang steht, möchte ich
wieder aufnehmen. Wir wollten wissen, ob man bereit
sei, in Zukunft dafür zu sorgen, dass an die Spitze der
öffentlichen Unternehmen auch Leute gewählt werden,
die sich der heiklen Situation, in der sie sich befinden,
bewusst sind. Bis anhin hatten wir nämlich das Gefühl,
dass die betreffenden Leute gar nicht zur Kenntnis neh-
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men wollen, dass ihr Unternehmen auch eine staatliche
Funktion zu erfüllen hat. Wir waren der Meinung, dass
an die Spitze dieser Unternehmen Persönlichkeiten
gehören, die in der Lage sind, das Wohl des Staates den
Interessen des Unternehmens überzuordnen; dass dies
eine gewisse Charakterstärke verlangt, ist uns klar. Nun
soll ja den Mitarbeitern das Recht gegeben werden, sich
frei zu äussern, was gemäss der ersten Verfassung
verboten war. Unseres Erachtens ist das fragwürdig, denn
wenn Herr von Werdt öffentlich spricht, ist das nie privat;
er ist immer «Mister BKW». Ebenfalls problematisch ist,
dass Branchenverbände unterstützt werden können. Wir
haben uns vorgestellt, wer unterstützt werden könnte.
Auf dem Papier eine gute Sache ist die Aufwertung der
Staatsvertreter, aber eben nur auf dem Papier. Wie
sorgfältig werden die Staatsvertreter ausgewählt? Wie werden

sie informiert, was von ihnen erwartet wird?
Bekanntlich hat bei der Gesundheits- und Fürsorgedirektion

einmal eine Orientierung der Staatsvertreter
stattgefunden. Von andern Direktionen hörten wir diesbezüglich

nie etwas. Die ganze Übung ist unbefriedigend.
Offenbar kann es jedoch keine befriedigende Lösung
geben, da ein Betrieb nicht beides, nicht Staats- und
zugleich unabhängiges Unternehmen sein kann, und
genau das war bei der ersten Behandlung des Berichtes
unsere erste Frage. Wir fragten damals, ob eigentlich nie
daran gedacht wurde, die heutige Rechtsform in Frage
zu stellen.

Gallati. Die öffentlichen Unternehmungen befinden
sich in einer Sonderstellung. Einerseits sind sie zumindest

teilweise dem marktwirtschaftlichen Wettbewerb
ausgesetzt, was dafür spricht, dass die unternehmens-
und auch informationspolitischen Zügel nicht allzu
straff sein sollten, andererseits haben sie einen öffentlichen

Auftrag zu erfüllen, was eher für eine kurze Leine
spricht.
Der erste Bericht, der zu Recht zurückgewiesen wurde,
ging allzusehr vom zweiten Gesichtspunkt, von einer zu
kurzen Leine, von zu straffen unternehmenspolitischen
Zügeln aus. Aus unserer Sicht hat sich die Zurückweisung

dieses Berichtes gelohnt, weil gewisse Fragen
nochmals überdacht wurden und der am Bericht geübten

Kritik doch weitgehend Rechnung getragen werden
konnte. Was uns vor allem gut dünkt, ist die klarere
Umschreibung und die klarere Abgrenzung der
Informationspolitik, welche die gemischtwirtschaftlichen
Unternehmungen, nicht zuletzt auch aus privatwirtschaftlicher

Sicht, erfüllen sollten. Unseres Erachtens werden
auch gewisse Impulse einer besser formulierten
Unternehmenspolitik und -philosophie, wie sie auch in den
öffentlichen Unternehmungen mehr durchgesetzt werden
sollte, ausgelöst. Die Neutralitätspflicht, wie sie nun
umschrieben ist, scheintuns richtig; sie wendet sich, im
Gegensatz zu den Aussagen von Frau Meier, nicht gegen
die Forderungen der BUK, gegen den Sinn der BUK-Mo-
tionen. Meines Erachtens ist es vielmehr eine zeitge-
mässere Interpretation einer Stimmung, die damals
allzusehr durch das kurzfristige Affärendenken geprägt
war, und in diesem Sinne ist es aus längerfristiger Sicht
eine richtige Korrektur. Die FDP-Fraktion ist daher bereit,
in zustimmendem Sinne von diesem Bericht Kenntnis zu
nehmen.

Aebi. Ich war letzten Sommer der Urheber der Rückwei-
sung des ersten Versuches eines solchen Berichtes. Die
SVP-Fraktion nahm mit Befriedigung Kenntnis, dass die
Rückweisung Auswirkungen hatte. Sie stellt fest, dass

der neue Bericht wesentlich weniger schlecht ist als der
erste; sie ist bereit, ihn zur Kenntnis zu nehmen. Gleichwohl

erlaube ich mir folgende grundsätzliche Bemerkung:

Es hatte damals, als die gemischtwirtschaftlichen
Unternehmungen gegründet wurden, sicher einen Sinn,
sie in der Form einer privatrechtlichen Aktiengesellschaft

zu gründen. Darüber unterhielten Frau Maria
Schaer und ich uns bereits im letzten Sommer. Unsere
Fraktion ist nach wie vor der Meinung, dass dies einen
Sinn hatte, und unter diesem Aspekt bedauern wir,
obwohl wir sehen, dass dies in der gegenwärtigen
politischen Landschaft offenbar nicht zu verhindern ist, dass
der Staat seinen Einfluss auf diese Unternehmungen
verstärkt und stärker geltend macht. Wir gehen davon
aus und sind zuversichtlich, dass ja auch ein Bericht der
Berner Regierung das Schweizerische Obligationenrecht

nicht ausser Kraft setzen kann und dass es auch in
diesen Unternehmungen nach wie vor gilt.

Baumann Ruedi. Wahrscheinlich ist es sinnlos, noch
viele Worte zu verlieren, nachdem die Mehrheit diesen
Bericht gutheisst. Die Fraktion Freie Liste/Junges Bern
erachtet die neuformulierten Grundsätze als ungenügend.

Was heisst «besondere Betroffenheit»,
«verhältnismässig» oder «zurückhaltend», wie im vorliegenden
Bericht formuliert ist? Offenbar können auch nach
diesem Bericht die Staatsvertreter mehr oder weniger tun
und lassen, was sie wollen, und es wird wiederum nur
eine Frage der Zeit sein, bis eine neue Parteispendenaffäre

platzt, vielleicht nicht so dilettantisch wie die letzte,
sondern etwas subtiler, zurückhaltender und verhältnismässig.

Wir nahmen Kenntnis von den Grundsätzen der
Regierung und stellten fest, dass sie nicht genügen. Die
Verantwortung trägt nun unseres Erachtens nicht mehr
so sehr die Regierung als vielmehr die Mehrheit des
Grossen Rates.

Jenni. Ich will diesen zweiten Bericht nicht qualifizieren,
Herr Baumann machte dies bereits. Es ist jedoch auf das
seltsame Verständnis bezüglich des Vorgehens
hinzuweisen, wenn man meint, man könne die Problematik
der öffentlichen Wirkung und Beeinflussung durch
gemischtwirtschaftliche Betriebe durch solche Berichte
oder sogar durch Nichtkenntnisnahme solcher
entsprechender Berichte wie in der Septembersession
beeinflussen. Im März 1987 wurde ein Gutachten von Herrn
Professor Müller eingeholt. Dieses Gutachten versucht,
wie dies dem Sinn eines Gutachtens entspricht, die
Rechtslage zu erklären. An ein Gutachten wird etwa der
Anspruch gestellt, das zu machen, was das Bundesgericht

machen würde, wenn es in einem konkreten Falle
angefragt würde, nämlich festzustellen, was gilt und
was nicht. Die Regierung hat mehr oder weniger das
Gutachten übernommen und unterbreitete es dem
Grossen RatzurKenntnisnahme. Der Grosse Rat hat den
Bericht nicht zurückgewiesen, sondern davon nicht
Kenntnis genommen und somit von der Konsequenz
eines Gutachtens nicht Kenntnis genommen. Er hat von
der Rechtslage nicht Kenntnis genommen und gemeint,
er ändere dadurch die Rechtslage, was natürlich nicht
der Fall ist. Etwas enttäuschend ist, dass die Regierung
nachhher nicht einfach darauf beharrte und sagte, die
Rechtslage sei nun einmal so, sie habe sie wie der
Gutachter interpretiert, sondern dass sie das Gefühl hatte,
das Hühnchen noch etwas mehr rupfen und diesbezüglich

nachgeben zu müssen. Das zweite Ergebnis ist
unbrauchbar und wird, wie bereits gesagt wurde, durchaus
zu neuen Finanzaffären Anlass geben. Es ist jedoch nicht
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das, wie viele meinen, man habe interpretiert und
abgeschwächt und habe die Sache nun so, wie man sie
haben wollte, nämlich im Sinne des Ausschlusses der
Kontrolle und der «Mischelei» durch gemischtwirtschaftliche

Betriebe, d.h. wie gehabt. Was wir nun haben, ist
eine breite Strasse nach Lausanne. Es wird nicht lange
dauern, bis in Anwendung des zweiten gerupften
Berichtes eine Situation entstehen wird, weil eine Wahl
oder eine Abstimmung massiv manipuliert wurde. Es
wird dann wiederum genau das passieren, was man
angeblich nicht unbedingt will, nämlich dass das Bundesgericht

entscheiden muss. Das Bundesgericht wird
dann sicher nicht nach der Interpretation oder nach der
Kenntnisnahme oder Nichtkenntnisnahme von Rechtslagen

und solcher Berichte durch den Grossen Rat
entscheiden, sondern nach dem geltenden Recht, das aus
dem erwähnten Gutachten hervorgeht.
Durch Nichtkenntnisnahme vom ersten Bericht und
durch die Belobigung des vorliegenden Berichtes hat
der Grosse Rat nichts anderes erreicht, als dass damit
das Problem nicht gelöst wurde. Das ist das Ergebnis,
nicht mehr und nicht weniger. Es wird sich ziemlich bald
zeigen. Man nehme mindestens das zur Kenntnis!

Blaser (Uettligen). Obschon die uns unterbreiteten
Grundsätze im Vergleich zum ersten Bericht vom August
1987 etwas liberaler lauten, bestehen nach wie vor recht
weitgehende Einschränkungen für die betroffenen
Unternehmungen. Ich möchte zu Protokoll geben, dass namentlich

die Bedingungen in Ziffer 3 der Grundsätze allzusehr
in die Details gehen. Durch die Anwendung dieser Grundsätze

werden nämlich auch Betriebe betroffen, die nie in
politische Kämpfe eingegriffen haben. Deshalb erwarte
ich, im Gegensatz zur Meinung der SP, von der Regierung
in der Praxis eine large Interpretation der einzelnen Grundsätze,

damit den Unternehmungen eine gewisse Autonomie

in einem verantwortbaren Rahmen erhalten bleibt.

Müller, Regierungspräsident. Der Grosse Rat hat in
verschiedenen Vorstössen Massnahmen gegen Eingriffe
öffentlicher gemischtwirtschaftlicher Unternehmungen in
Wahl- und Abstimmungskampagnen verlangt. Die
Regierung hat dazu einen bekannten Gutachter beigezogen

und gestützt auf das Gutachten den ersten Bericht,
begleitet von Grundsätzen, verfasst, den der Grosse Rat
in der Septembersession zurückwies und auch mehr
oder weniger zu verstehen gab, wie er eine Neuauflage
des Berichtes und der Grundsätze sehen würde. In
diesem Sinne legt die Regierung nun einen neuen Bericht
vor, wobei sie in verschiedenen Punkten von den
Auffassungen des Gutachters abweicht. Sie glaubt jedoch,
dass sie mit dieser neuen Auflage einen praktikablen
Kompromiss gefunden hat.
Es ist dabei zu beachten, dass die finanzielle Unterstützung

politischer Parteien ausgeschlossen wird. Da eine
Beteiligung des Staates an der Parteifinanzierung abgelehnt

wurde und nun auch die gemischtwirtschaftlichen
Unternehmungen den Hahnen vollständig schliessen,
werden die politischen Parteien des Kantons Bern
gegenüber ihren Schwesterparteien in anderen Kantonen
und gegenüber ihren schweizerischen Parteien künftig
mehr Mühe haben, ihre unbestrittenen Aufgaben zu
erfüllen. Es ist im weitern zu beachten, dass auch bei den
Volksabstimmungen erhebliche Einschränkungen
vorgeschlagen werden, von welchen in anderen Kantonen
gar nicht oder kaum die Rede ist. Die Regierung steht
jedoch zu den dem Bericht angegliederten
Verhaltensgrundsätzen und wird über deren Einhaltung wachen.

Es handelt sich um eine Regelung, die auch den rechtlichen

Überlegungen durchaus standhalten dürfte, Herr
Jenni. Wer mit dieser Lösung nicht einverstanden ist,
soll der Regierung und den betroffenen Unternehmungen

doch Gelegenheit geben, mit diesen Grundsätzen
Erfahrungen zu sammeln. Die Regierung ist überzeugt,
dass sich diese Unternehmungen durch ein unmissver-
ständliches Wohlverhalten auszeichnen werden.
Frau Meier kritisiert die in Punkt 4 gewählte Kannformel.
Es sei ausdrücklich erklärt, dass wir sowohl die Bestimmung

in Punkt 4 als auch die andern streng anwenden
werden. Wie das im einzelnen gemacht werden soll, ob
die Regierung gestütztauf gewisse Informationen durch
unsere Staatsvertreter oder aus eigenem Willen diese
Abklärungen vornehmen lassen wird, kann ich im Detail
nicht sagen. Es wäre jedoch im Rahmen des
Verwaltungsberichtes jeweils angemessen, wenn die Regierung

sich in einigen Sätzen dazu äussern würde, ob alles
in Ordnung oder ob etwas zu beanstanden sei.
Frau Schaer möchte ich antworten, dass wir in den
Besprechungen im Zusammenhang mit dem ersten und
mit dem zweiten Bericht durchaus den Eindruck hatten
und zur Überzeugung gelangten, dass an der Spitze
aller unserer gemischtwirtschaftlichen Unternehmungen
Persönlichkeiten stehen, die auch den Staatsinteressen
volle Beachtung schenken. Frau Schaer fragt im weitern,
ob die Rechtsform dieser Unternehmungen nicht überprüft

werden sollte. Dazu ist zu sagen, Frau Schaer, dass
wir solche Diskussionen nicht nur den Herren Mitterand
und Chirac überlassen sollten. Diese Unternehmungen
haben jedoch eine Doppelaufgabe zu lösen, und
entsprechend wurde damals eine Rechtsform gesucht und
gefunden. Ich glaube doch sagen zu dürfen, dass sich
diese Rechtsform oder präziser gesagt diese Rechtsformen

im allgemeinen bewährt haben. Eigentlich müsste
das Gegenteil zuerst bewiesen werden. Mit der
Verabschiedung dieses Berichtes, Frau Schaer, wird die
Diskussion selbstverständlich nicht abgeschlossen sein.
Die Regierung erwartet und hofft, dass der vorliegende
Bericht in dieser Form und Art nun verabschiedet werden

kann, dass sie und diese Unternehmungen
Gelegenheit erhalten, in der Praxis zu erproben, was wir diesen

einschränkend vorhalten wollen. Die Zeit wird
zeigen, ob wir recht hatten.

Präsident. Der Rat hat vom Bericht des Regierungsrates
betreffend die innenpolitische Neutralität von öffentlichen
Unternehmen des Kantons Bern Kenntnis genommen.
Bevor wir die Geschäfte der Staatskanzlei behandeln,
möchte ich den neuen Vizestaatsschreiber begrüssen
und ihn dem Rat vorstellen. Herr Renato Krähenbühl
wurde am 21. März 1950 geboren. Er ist Fürsprecher,
verheiratet, Vater eines Sohnes und wohnt in Rubigen.
Aufgewachsen in Langnau, besuchte er die Schulen von
Langnau sowie Burgdorf; sein Studium absolvierte er an
der Universität Bern. Bevor er vor einigen Jahren seine
Tätigkeit als erster Direktionssekretär der Forstdirektion
aufgenommen hatte, arbeitete er in der Privatwirtschaft in
Genf. Er ist im Ratssaal kein Unbekannter. Herr Krähenbühl

sei in unserer Mitte recht herzlich begrüsst. Wir
wünschen ihm in seiner neuen Tätigkeit alles Gute (Beifall).

Nachkredite für das Jahr 1987, 4. Serie;
Präsidialabteilung

Beilage Nr. 24 Seite 2

Herr Weyeneth hat namens der Staatswirtschaftskommission

keine Bemerkungen anzubringen. Die Nachkre-
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dite der Präsidialabteilung werden stillschweigend
genehmigt.

Informatikprojekt zur Unterstützung der sprachlichen

Belange des Kantons Bern (LINGUA);
Realisierungsbewilligung; Verpflichtungs- und
Zahlungskredit, Nachkredit 1988

Beilage Nr. 13 Geschäft 1278

Weyeneth, Sprecher der Staatswirtschaftskommission.
Der Rat hat sich bereits zweimal über die EDV-mäs-

sige Ausrüstung des Übersetzungsdienstes unterhalten.

Ich brauche nicht darauf zurückzukommen. Was nun
vorliegt, ist die logische Folge und der konkrete Schritt,
das damals Anvisierte durch Projektierungskredite zu
vollziehen. Im Zwischenbericht des Regierungsrates
zum Projekt EFFISTA finden sich auf Seite 49ff Richtlinien

für den Übersetzungsdienst. Dementsprechend
geht es in diesem Direktionsgeschäft nun darum, die
nötige Hardware und Software zu beschaffen. Bezüglich
der Vorkredite fand die grosse Diskussion statt, ob man
im Kanton Bern das Rad neu erfinden oder ob man sich
auf das bereits Vorhandene abstützen wolle. Zwischenzeitlich

war die Projektgruppe am Werk, und aus dem
Vortrag geht hervor, dass die technische Zusammenarbeit

mit der Eidgenossenschaft geplant ist, was für den
Kanton wesentliche finanzielle Einsparungen mit sich
bringen wird. Die Benützer des Kantons werden neben
der bernischen Terminologiedatenbank auch die
Terminologiedatenbank des Bundes (SWISSTERM) sowie die
Terminologiedatenbank der Europäischen Gemeinschaften

(EURODICAUTOM) abfragen können, und zwar
beides kostenlos. Es wird dies zweifelsohne eine grosse
Hilfeleistung an den Übersetzungsdienst unseres Kantons

sein. Die Beschaffung der nötigen Apparaturen und
Personal-Computer für jeden Arbeitsplatz sowie die
Vernetzung über die BEDAG zu den Bundesstellen fallen
selbstverständlich in den Kostenbereich des Kantons.
Es handelt sich hier um einen Nachkredit. Er ist zwar im
Budget eingestellt, jedoch unter einer falschen Budgetrubrik.

Es wird somit zur Beschaffung dieser Anlagen
nicht zusätzlich Geld ausgegeben, diese Kosten liegen
im Rahmen des Budgets und müssen dem Rat lediglich
nochmals unterbreitet werden, da sie auf dem falschen
Konto aufgeführt sind.
Die Staatswirtschaftskommission empfiehlt dem Rat,
diesem Kredit zuzustimmen. Wir hoffen, dass diese
Technisierung zu einer zeitgerechten Übersetzung und
zur Aufwertung der beiden Amtssprachen in unserem
Kanton beitragen wird.

Genehmigt

Motion Hess (Ins) — Änderung des Gesetzes über
die politischen Rechte

Wortlaut der Motion vom 4. November 1987

Das Gesetz über die politischen Rechte (Änderung)
wurde in der kantonalen Abstimmung vom 5. April 1987
hauptsächlich aufgrund der Artikel über die Parteifinanzierung

abgelehnt.
Unbestritten waren die Artikel über den Wahlmaterialversand

und dessen Finanzierung.
Die Erfahrungen der vergangenen Nationalratswahlen
zeigten erneut die dringende Notwendigkeit einer ein¬

heitlichen Regelung und einer finanziellen Entlastung
der Parteien für den Versand des Wahlmaterials.
Der Regierungsrat des Kantons Bern wird deshalb
aufgefordert, den gemeinsamen Wahlmaterialversand, wie
dessen Finanzierung, in einer kleinen Revision des
Gesetzes über die politischen Rechte neu zu regeln. Dies
kann im Sinne der im Frühjahr 87 vorgeschlagenen Artikel

77a und Artikel 77 b geschehen.
(15 Mitunterzeichner)

Schriftliche Stellungnahme des Regierungsrates vom
16. März 1988

1. Ausgangslage: Die Gemeinden stellen den
Stimmberechtigten von Amtes wegen den Stimmrechtsausweis
und den amtlichen Wahlzettel bzw. die amtliche
Wahlzettelsammlung zu. Dagegen steht es gemäss Artikel 77
Absatz 2 GPR den Gemeinden frei, das Werbematerial zu
verschicken. Deshalb lösen die Gemeinden die Frage
des Werbematerialversandes sehr unterschiedlich.
Einzelne Gemeinden bieten gute Dienste an, indem sie selber

den gemeinsamen Versand organisieren und sämtliche

Kosten übernehmen. Verschiedene Gemeinden stellen

wenigstens die Infrastruktur zur Verfügung (Verpak-
kungsraum, Adressenmaterial). Andere Gemeinden
verzichten auf den Versand des Werbematerials.
Die am 5. April 1987 zur Volksabstimmung gelangte
Gesetzesvorlage enthielt auch eine Vorschrift, die den obligatorischen

Versand des Werbematerials durch die Gemeinden
vorsah. Das Volk lehnte die Einführung derWahlkostenbei-
träge als Kernpunkt der Abstimmungsvorlage ab.
2. Schwierigkeiten bei den Nationalratswahlen 1987:
Obwohl die Staatskanzlei am 10.August 1987 die
Gemeinden mit einem Kreisschreiben auf die rechtliche
Lage aufmerksam machte, gingen bei den
Regierungsstatthalterämtern und bei der Staatskanzlei Klagen ein,
weil verschiedene Gemeinden die politischen Gruppierungen

ungleich behandelten, indem sie zum Beispiel
nur die Ortsparteien am gemeinsamen Versand des
Werbematerials zulassen wollten.
Der Versand des Werbematerials bildet einen wesentlichen

Punkt in der parteiinternen Vorbereitung der Wahlen.
Die unterschiedlichen Regelungen in den Gemeinden bürden

den Parteien organisatorische Probleme auf.
Die Nationalratswahlen 1987 haben gezeigt, dass eine
Änderung des Gesetzes über die politischen Rechte
angezeigt wäre.
3. Würdigung der gesamten Umstände: Nach dem negativen

Volksentscheid zur Parteienfinanzierung sind die
gesamten Umstände zu überdenken. Heute steht fest,
dass der Kanton Bern im Bereich der Parteifinanzierung
Pionierarbeit geleistet hat.
Auf Bundesebene ist in nächster Zeit kein Durchbruch zu
erwarten. Wohl hat das Polizei- und Justizdepartement
einen diesbezüglichen Bericht ausgearbeitet, die
Vorlage wird jedoch in den Regierungsrichtlinien für die
neue Legislaturperiode nicht erwähnt. Die Kantone kennen

nur vereinzelt Regeln über die Parteifinanzierung;
einen Vorstoss in diese Richtung unternahm der Kanton
Basel-Landschaft, der die politischen Parteien
verfassungsmässig anerkannt hat.
Folgende Kantone leisten Beiträge an die Parteien bei
der Durchführung von Wahlen:

Genf Beitrag von 10000 Franken an die Parteien mit ei¬

nem Wähleranteil von mindestens 5 Prozent.
Listen, die nicht mindestens 7 Prozent der gültigen
Stimmen erreicht haben, sind von der
Mandatsverteilung ausgeschlossen (Quorum).
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Jura Beitrag an die Kosten des Versandes des Wer¬
bematerials.

Solothurn Unentgeltliche Zustellung des Wahl- und
Werbematerials an die Stimmberechtigten.

Eine neue Gesetzesvorlage sollte nicht nur die Beiträge
an den Wahlmaterialversand als einzige Komponente
enthalten. Es müssten weitere Entlastungsmöglichkeiten

der Parteien geprüft werden. Darüber hinaus wären
auch die Bestimmungen über die berufliche Stimmabgabe,

über die Stellvertretung und zum Stimmrechtsalter
in die Revision einzubeziehen.

4. Antrag: Der Regierungsrat beantragt Annahme der
Motion als Postulat.

Präsident. Die Regierung ist bereit, den Vorstoss als
Postulat anzunehmen. Das Postulat wird aus der Mitte
des Rates bekämpft. Herr Hess hat das Wort zur Begründung

seiner Motion.

Hess (Ins). In meiner Motion «Änderung des Gesetzes
über die politischen Rechte» geht es um ein kleines
Teilgebiet der Vorlage, die im April 1987 vom Volk leider
abgelehnt wurde, obwohl seitens der Parteien niemand
dagegen war. Es sollen einerseits der Aufwand und
andererseits die durch die eidgenössischen Wahlen
verursachten Kosten einigermassen limitiert und geregelt
werden. Heute steht es den einzelnen Gemeinden frei,
den Wahlmaterialversand innerhalb ihrer Gemeinde
durchzuführen; sie können ihre guten Dienste anbieten,
jedoch auch sagen, dass sie lediglich ihre Infrastruktur
(Adressenverwaltung usw.) zur Verfügung stellen oder
überhaupt nichts machen. Ich habe bei den Nationalratswahlen

des letzten Jahres für unsere Gruppierung den
Wahlmaterialversand selbst durchgeführt und in den
Gemeinden zirka zehn verschiedene Regelungen
beobachtet, die den Parteien mehr oder weniger förderlich
oder auch nicht förderlich sind. Ich denke dabei an die
Stadt Bern, die den Versand sämtlichen Wahlmaterials
übernimmt und auch selbst finanziert (Couverts,
Vorbereitung des Versandes und Porti), aber auch an Gemeinden,

die pro Stimmbürger zirka 10 Rappen verrechnen,
was umgerechnet auf den ganzen Kanton für den ganzen

Wahlmaterialversand ungefähr 60000 Franken für
jede politische Gruppierung ausmachen würde. Meines
Erachtens ist das sowohl für kleinere als auch grössere
Gruppierungen ein harter und wichtiger Brocken, um so
mehr als davon ausgegangen werden kann, dass die
Parteien, die politischen Gruppierungen, gleich welcher
Couleur, eine wichtige staatstragende Funktion haben
und in unseren Gemeinwesen nicht mehr wegzudenken
sind, sei dies im Meinungsbildungsprozess, im
Durchbringen und Aufklären von Situationen und Vorlagen.
Bei dieser Arbeit konnte ich auch beobachten, wie in
einzelnen Gemeinden, um im Fussballjargon zu sprechen,
auf Obstruktion gemacht wird, indem kleinen Gruppierungen

viel mehr Schwierigkeiten bereitet werden, am
gemeinsamen Versand teilhaben zu können. Mit meiner
Motion möchte ich versuchen, in dem Sinne wie die
Vorlage damals vor einem Jahr im Grossen Rat verabschiedet

wurde, diese Frage nochmals aufzunehmen und zu
regeln, damit die Ellen zwischen grössern, kleineren
und mittleren Gruppierungen einigermassen gleich
lang sind und keine Behinderungen im politischen Wahl-
prozess entstehen.
Ich bin froh, dass ich der Stellungnahme der Regierung
Zustimmung zu meinem Anliegen entnehmen kann,
indem sie sagt, dass die Nationalratswahlen 1987 deutlich
gezeigt hätten, dass dieses Problem nochmals geprüft,

aufgenommen und geregelt werden muss. Sie geht
noch weiter, indem sie sagt, dass sie froh wäre, auch
andere Anliegen wie Stimmrechtsalter und briefliche
Stimmabgabe in einer neuen Vorlage vorzubringen. Ich
bin nicht dagegen, sondern gebe zu, dass man das kann,
sofern meine Motion oder allenfalls das Postulat förderlich

behandelt wird. Falls ich die Zusicherung erhalte,
dass mein Postulat noch im Laufe dieser Legislatur in
Gesetzesform dem Grossen Rat vorgelegt wird, bin ich
bereit, meinen Vorstoss in ein Postulat umzuwandeln.
Ich hoffe, dass der Rat diesem Problem die nötige Beachtung

schenkt und dass er, auch wenn es hier um einen
kleinen Teilbereich geht, meinen Vorstoss unterstützt,
damit bei den nächsten kantonalen oder Nationalratswahlen

diese Problematik nicht mehr besteht.

Präsident. Ich nehme an, dass auch das Postulat
bestritten ist. - Es ist bestritten. Herr Krummen hat das
Wort.

Krummen. Was die Regierung in ihrer Stellungnahme
zur Motion Hess wünscht, entspricht ungefähr dem, was
das Volk im letzten Jahr abgelehnt hat. Ich verweise
diesbezüglich auf den letzten Abschnitt der Stellungnahme.
So wie die Regierung es sieht, könnte die SVP-Fraktion
von der Sache her dazu ebenfalls ja sagen. Da wir aber
den Volkswillen respektieren, müssen wir im jetzigen
Zeitpunkt auch zu dieser Formulierung nein sagen. Wir
haben jedoch über den vom Motionär eingereichten
Text zu befinden, der wie folgt lautet: «Der Regierungsrat

des Kantons Bern wird deshalb aufgefordert, den
gemeinsamen Wahlmaterialversand, wie dessen Finanzierung,

in einer kleinen Revision des Gesetzes über die
politischen Rechte neu zu regeln. Dies kann im Sinne der
im Frühjahr 87 vorgeschlagenen Artikel 77a und Artikel
77 b geschehen.» Der Motionär verlangt etwas, das
bereits im Gesetz, jedoch freiwillig ist. In seiner Begründung

behauptet der Motionär, der von ihm beantragte
Gesetzesartikel sei in der Abstimmung vom 5. April 1977
unbestritten gewesen. Ich kann mit gleichem Recht
behaupten, dass genau wegen dieses Artikels das Gesetz
abgelehnt wurde. Keine dieser Behauptungen wird,
wenn überhaupt möglich, einer gründlichen Untersuchung

standhalten. Wir erachten es als Missbrauch
unserer politischen Rechte, wenn ein Jahr nach der Verwerfung

dasselbe nochmals vorgebracht wird und dabei
nur einige nützliche Rosinen herausgepickt werden sollen.

Das Volk hat die erwähnte Gesetzesänderung als
Ganzes abgelehnt. Dass wir im Kanton Bern wieder einmal

auf das Gesetz über die politischen Rechte
zurückkommen müssen, ist auch uns klar, und zwar in dem
Sinne, wie die Regierung dies sieht. Aber im jetzigen
Zeitpunkt ist das praktisch nicht zu verantworten. Man
denke an den damaligen Wirbel bezüglich des Gesetzes
über die Sommerzeit. Genau dasselbe würde uns in
diesem Falle wiederum vorgeworfen. Der Motionär hat diesen

Problemkreis sachlich und richtig begründet; es
darf jedoch nicht jetzt geschehen.
Die SVP-Fraktion lehnt den Vorstoss sowohl als Motion
als auch als Postulat ab und bittet den Rat, dasselbe zu
tun.

Krebs. Im Gegensatz zu meinem Vorredner plädiere ich
für Annahme des Vorstosses als Postulat. Demokratie
heisst Auseinandersetzung, und Auseinandersetzung
heisst heute in unserer anonymen Gesellschaft auch,
Unterlagen erhalten.
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Wer an einem Ort nicht heimisch ist, ist immer behindert,

wenn sein Wahlmaterial versandt werden muss.
Ich plädiere jedoch nicht für Annahme als Motion,
sondern lediglich für Annahme des Vorstosses als Postulat.
Es könnten Lösungen erarbeitet werden, die doch für
alle akzeptabel wären und nicht unbedingt dem Wortlaut

der letztjährigen vom Volk verworfenen Gesetzesvorlage

entsprechen müssen. Es sind andere Lösungen
denkbar und es könnten in einer Gesetzesrevision auch
andere Probleme gleichzeitig gelöst werden. Namens
der SP-Fraktion bitte ich den Rat, dem Vorstoss im Interesse

unserer Demokratie und ihren Auseinandersetzungen
als Postulat zuzustimmen.

Gay-Crosier. Es ist dies ein Thema, das uns bereits seit
1985 oder schon viel früher intensiv beschäftigte. Eine
Arbeitsgruppe hat interfraktionell und interparteilich
einen Massnahmenkatalog ausgearbeitet, wie und in
welcher Form die politische Arbeit und der ganze Meinungs-
bildungsprozess, der nötig ist und dessen Träger, ob
man das will oder nicht, die Parteien sind, künftig gefördert

werden sollen. Zu Beginn bestand ein grundsätzlicher
Dissens und am Schluss ein sehr breiter Konsens,

wobei der Konsens primär darin bestand, dass zugegeben

werden musste, dass sowohl bei Argumentation
aus der Sicht einer grossen wie einer kleinen Partei die
Arbeit von Parteien bei Wahlen, aber auch bei
Abstimmungen, beinahe unerfüllbar ist und dass sich die
Parteien mit der Zeit gezwungen sahen, sich auf wenige
Spezialitäten zu konzentrieren, wenn sie nicht eine
Verzettelung des Einsatzes ihrer Mittel in Kauf nehmen wollten.

Man gelangte zu einem Konsens, indem man sagte,
dass ein allfälliges Förderungspaket völlig transparent
und für den Bürger nachvollziehbar sein müsse. Es ging
niemals darum, via Hintertürchen die Parteien an den
Futtertrog des Steuerzahlers zu führen. Die betreffende
Gesetzesrevision wurde auch freiwillig dem Volk zur
Abstimmung unterbreitet. Im Gegensatz zu Herrn Hess bin
ich nicht der Auffassung, dass primär die Frage der
Finanzierung Stein des Anstosses war, sondern wie Herr
Krummen in seinem Votum darlegte, die Frage des Ver-
teilens des Wahlmaterials, die Frage der Freiwilligkeit
oder des gesetzlichen Zwanges. Als ehemaliger Präsident

dieser Kommission weiss ich, wovon ich spreche.
Ich würde sehr bedauern, wenn der damalige Konsens
nun in Frage gestellt würde.
Ich habe mit einer bestimmten Akribie das ganze Umfeld

dieser Abstimmung mitverfolgt. Ich darf sagen,
dass es praktisch keine negativen Reaktionen gab. Es

gab skeptische, kritische Fragen, wie ich an verschiedenen

Parteiveranstaltungen, nicht nur unserer Partei,
feststellen konnte; die Notwendigkeit wurde, nachdem man
sich informiert hatte, worum es geht, im Grunde genommen

eingesehen. Bei Einengung des Ganzen auf das
Problem des Wahlmaterialversandes laufen wir Gefahr,
dass Hardliner auf der einen oder auf der andern Seite
einen negativen Entscheid hier im Grossen Rat zum An-
lass nehmen würden, um auf Jahre hinaus jede Verbesserung

in diesem Bereiche zu hintertreiben. Ich darf
auch sagen - es ist dies keine Behauptung, sondern
sicher nahe der Wahrheit -, dass die einigen Hundert
Stimmen gegen die erwähnte Gesetzesänderung - ich
bin Demokrat und akzeptiere das-eigentlich nur auf das
damalige Umfeld zurückzuführen sind. Ich muss nicht
speziell daran erinnern, da es jedermann weiss, dass
man von verschiedenen Zahlungen an Parteien hörte,
was unserem Ideengut sicher nicht förderlich war.

Die CVP-Fraktion unterstützt das grundsätzliche Anliegen;

sie ist jedoch der Auffassung, dass man mit einer
Motion dieses Problem viel zu eng lösen will, weshalb
sie den Vorstoss als Postulat unterstützen wird. Das
Postulat gibt uns gemäss seiner Definition den nötigen
Freiraum, um im Rahmen einerweiteren Revision auch
die anderen Komponenten, die mindestens ebenso
bedeutsam erscheinen, wieder aufzunehmen.
Ich bitte daher den Rat, nun nicht aus einer bestimmten
Scheu vor den von Herrn Hess aufgeführten Revisionspunkten

ein negatives Votum abzugeben, sondern
daran zu denken, dass mit der Überweisung des Vorstosses

als Postulat die Tür offen gehalten wird für das, was
wir hier grossmehrheitlich gemeinsam machen wollten.
Es gibt eine weitere Möglichkeit, das auf den Weg über
die Verfassungsrevision zu verweisen. Meines Erachtens

müssen beide Wege beschritten werden. Das
Gesetz über die politischen Rechte ist irgendwann wieder
in Revision zu ziehen. Im Dialog mit dem Volk-wir
haben nichts zu verstecken, aber wir müssen für unsere
Anliegen werben - ist im Rahmen der Verfassungsrevision
dafür zu sorgen, dass die Parteien als Hauptträger des
politischen Meinungsbildungsprozesses auch in unserem

Kanton endlich verfassungsmässig anerkannt werden.

Ich bitte den Rat, dem Postulat-ich hoffe, dass Herr
Hess wie angekündigt umwandeln wird-zuzustimmen.

Steiner (Steffisburg). Ich kann dem Motionär mitteilen,
dass die FDP-Fraktion mit einem Postulat einverstanden
ist. Im übrigen kann ich mich kurz fassen. Obschon es
unter «politische Rechte» läuft, sehe ich darin eine mehr
pragmatische Angelegenheit, welche die Parteien
betrifft und so oder so bei Gelegenheit gelöst werden
muss. Was uns zum Postulat führt, Herr Motionär, ist die
Begründung des Regierungsrates, dass nebst den von
Ihnen zur Prüfung und Lösung vorgeschlagenen Fragen
auch noch andere virulent sein könnten. Es wäre daher
sinnvoll, den Vorstoss als Postulat zu überweisen. Wir
würden ein Postulat unterstützen.

Nuspliger, Staatsschreiber. Im Auftrage der Regierung
beantrage ich dem Rat, dem Vorstoss Hess in der Form
eines Postulats zuzustimmen. Ich darf nochmals daran
erinnern, dass die Gesetzesvorlage «Gesetz über die
politischen Rechte; Unterstützung der politischen
Parteien» im November 1986 im Grossen Rat eine sehr
breite Unterstützung fand; sie wurde mit 108 Stimmen
ohne Gegenstimme angenommen. In der Volksabstimmung

vom 5. April 1987 wurde die Vorlage dann sehr
knapp mit 108720 Nein gegen 104734 Ja abgelehnt. Die
Vorlage enthielt zwei Elemente, einerseits Wahlkostenbeiträge

und andererseits Versandkostenbeiträge. Ich
gehe mit Herrn Grossrat Krummen einig, dass nachträglich

nicht mehr festgestellt werden kann, ob diese
Vorlage wegen der Wahlkosten- oder der Versandkostenbeiträge

abgelehnt wurde. Es ist daher nicht richtig, wenn
der Motionär die Auffassung vertritt, der Artikel betreffend

den Wahlmaterialversand sei unbestritten gewesen,

denn das wissen wir gar nicht so genau. Berücksichtigt

man jedoch, dass diese Volksabstimmung in einem
nicht unbedingt günstigen Umfeld stattfand und dass
ihr Ergebnis knapp ausfiel, heisst das, dass die Frage der
Parteienfinanzierung sicher wieder einmal aufgegriffen
werden darf.
Am Schluss der regierungsrätlichen Stellungnahme zu
diesem Vorstoss ist festgehalten, dass man sich in einer
solchen Neuauflage nicht an die Versandkostenbeiträge
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binden, sondern in einem breiteren Feld auch weitere
Entlastungsmöglichkeiten der Parteien prüfen möchte.
Man gebe somit der Regierung die Freiheit, das Problem
nochmals umfassend anzugehen. In zeitlicher Hinsicht
kann ich keine verbindlichen Versprechungen abgeben.
Die Abstimmung fand am 5. April 1987 statt.
Man darf nichts überstürzen, doch soll nicht jahrelang
zugewartet werden. Meines Erachtens könnte man sich
mit dieser Sache befassen. Bekanntlich ist die Hälfte der
Legislatur bereits bald vorbei. Ich kann nicht versprechen,

dass eine Vorlage alle Instanzen inklusive
Vernehmlassung passieren und ein allfälliger Volksentscheid

noch in der laufenden Legislatur stattfinden
kann.

Präsident. Herr Hess kann erklären, ob er an der
Motion festhalten oder sie in ein Postulat umwandeln will.

Hess (Ins). Nach den unterstützenden Worten seitens
der Regierung, der FDP- und der SP-Fraktion wandle ich
meinen Vorstoss in ein Postulat um. Ich hoffe und appelliere

an die SVP, dass sie den bei der ersten Vorlage
bestehenden Konsens nicht gefährdet.

Abstimmung
Für Annahme des Postulates Mehrheit

448/87

Motion Hari — Volksabstimmung Uber Initiativen
in der Form der einfachen Anregung

Wortlaut der Motion vom 18. November 1987

Der Regierungsrat wird beauftragt, dem Grossen Rat
den Artikel 65c des Gesetzes über die politischen Rechte
zur Revision vorzulegen.
Das Ziel der Revision ist folgendes:
Initiativen in der Form der einfachen Anregung, die eine
Grundsatzfrage betreffen, sollen zur Volksabstimmung
gebracht werden können, bevor sie in das entsprechende

Gesetz ein- oder umgearbeitet sind.

Begründung: Bei der Behandlung der Initiative für das
Schulmodell 6/3 sind die Initianten vor dem Problem
gestanden, ihre eigene Initiative pro forma zur Ablehnung
zu empfehlen, damit das Volk zur Frage des Schulmodells

Stellung nehmen kann, bevor über das neue
Schulgesetz abzustimmen ist.
Solche taktischen Überlegungen sollten durch die
revidierte Fassung des genannten Artikels überflüssig werden,

da sie derTransparenz in der Politik abträglich sind.

(8 Mitunterzeichner)

Schriftliche Stellungnahme des Regierungsrates vom
16. März 1988

Ausgangslage: Der Grosse Rat hat am 18.November
1987 - dem Antrag des Regierungsrates folgend-die
Initiative für das Schulmodell 6/3 angenommen. Gemäss
Artikel 65c des Gesetzes über die politischen Rechte
(GPR) sowie Artikel 3 des Grossratsbeschlusses vom
18. November 1987 muss nun eine entsprechende
Gesetzesvorlage erarbeitet und der Volksabstimmung
unterbreitet werden. Eine direkte Abstimmung über die Initiative

wäre nur dann möglich gewesen, wenn der Grosse
Rat die Initiative abgelehnt hätte. Wie aus dem Tagblatt
des Grossen Rates vom 18. November 1987 hervorgeht,

stösst die geltende Regelung im Gesetz über die
politischen Rechte teilweise auf Kritik; es wurde sogar erwogen,

der Grosse Rat solle die Initiative aus taktischen
Gründen ablehnen, um damit eine Volksabstimmung zu
ermöglichen.
Bei allem Verständnis für die besonderen Umstände,
welche die Behandlung der Volksinitiative 6/3 beein-
flussten, sollten aus diesem Einzelfall keine grundsätzlichen

Schlussfolgerungen gezogen werden. Das
geltende System ist einfach und hat den Vorteil, dass sich
das Volk nicht zu allgemeinen Grundsätzen, sondern zu
konkreten Vorschriften äussern kann.
Der im Artikel 65c GPR vorgesehene Ablauf entspricht
dem klassischen Verfahren der Behandlung der Initiativen

in der Form der einfachen Anregung, wie sie auch
der Bund (Art. 26 des Geschäftsverkehrsgesetzes vom
23. März 1962) und viele Kantone vorsehen.
Mit der Einschaltung der Grundsatzabstimmung würde
das Prinzip, wonach das Parlament, welches einer
allgemeinen Anregung positiv gegenübersteht, unmittelbar
zur Ausformulierung dieser Anregung schreitet,
aufgegeben. Mit der Einführung der Grundsatzabstimmung
würden die Stimmberechtigten unter Umständen zweimal

in der gleichen Sache an die Urnen gerufen. Dies
wäre dann der Fall, wenn nach dem positiven Volksentscheid

über die allgemeine Anregung gegen die
ausformulierte Regelung noch das Referendum ergriffen
würde.
Nach sorgfältiger Abwägung der Argumente kommt der
Regierungsrat zum Schluss, dass sich eine Gesetzesänderung

nicht rechtfertigt.
Antrag: Ablehnung der Motion

Präsident. Die Regierung lehnt die Motion ab. Herr
Hari hat das Wort zur Begründung seines Vorstosses.

Hari. Die Stellungnahme des Regierungsrates auf meinen

Vorstoss ist nicht ganz stichhaltig. Es wird zur Hauptsache

festgestellt, mein Begehren sei zwecklos, da es im
Falle einer Annahme passieren könnte, dass das Volk
zweimal über dieselbe Sache entscheiden müsste.
Diese Argumentation ist aus folgendem Grunde nicht
ganz stichhaltig: Bereits jetzt besteht die Möglichkeit,
dass das Volk zweimal in ein und derselben Sache befinden

muss. Wenn der Grosse Rat eine Initiative mit
Empfehlung auf Ablehnung verabschiedet, kommt diese
vors Volk. Bekanntlich betrachtet der Souverän das von
ihm gewählte Parlament nicht unbedingt als unfehlbar.
Es kann somit durchaus passieren, dass das Volk trotz
der Ablehnung im Grossen Rat einer Initiative zustimmt.
Somit müssen dann die entsprechenden Gesetze
revidiert werden, und mit dem fakultativen Gesetzesreferendum

haben die Gegner doch die Möglichkeit, auch
das Gesetz zur Abstimmung zu bringen. Der Souverän
muss somit ebenfalls zweimal seine Meinung kundtun
(wobei es sehr wohl möglich sein kann, dass das Volk
mit einem Grundsatz einverstanden ist, zu den Ausführungen

jedoch nein sagt, da es sich diese nicht so vorgestellt

hatte). Ich habe Mühe zu begreifen, weshalb in der
Stellungnahme der Regierung diese Möglichkeit nicht
in Betracht gezogen wird.
Auch andere Punkte der Stellungnahme sind nicht ganz
logisch. Ich will die kostbare Zeit des Parlamentes nicht
zu sehr in Anspruch nehmen, gestatte mir jedoch folgenden

Hinweis: Aus dem Motionstext geht hervor, dass es
ja nicht um eine zwingende Änderung des Verfahrens
geht, sondern eine Kannformulierung vorgeschlagen
wird. Eine Kannformulierung bedeutet, dass der Grosse
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Rat die Möglichkeit hat, das in der Stellungnahme
erwähnte klassische Verfahren im Normalfall durchziehen,
im Bedarfsfall jedoch davon abzuweichen. Ich weiss
nicht, ob dies z.B. der SP nicht sogar genehmer gewesen

wäre, sagten ihre Vertreter doch damals in der
Kommission zu diesem speziellen Fall, dass sie sich aus
taktischen Gründen der Stimme enthalten müssten. Im
Plenum machten sie es jedoch nicht, weil es offenbar
schwierig gewesen wäre, dies dem Volke zu erklären. Ich
bitte deshalb den Rat, diesen Vorstoss nicht abzulehnen,
da er sich die Möglichkeit offen halten sollte, in Fällen, in
welchen dies wirklich sinnvoll wäre, zuerst das
Grundsatzproblem direkt dem Volk vorlegen zu können. Man
wüsste dann besser, was das Gesetz in der betreffenden
Frage beinhalten sollte. Ich hoffe, dass der Rat dieses
Problem studiert hat und meinem Vorstoss zustimmen
kann.

Büschi. Die FDP-Fraktion kann der Motion nicht zustimmen.

Sie würde jedoch ein Postulat gutheissen, und
zwar aus folgenden Überlegungen. Wir sind nicht ganz
derselben Ansicht wie die Regierung. Es ist durchaus ein
Problem, das näher geprüft werden sollte. Es ist jedoch
nicht dringlich, dass es sofort mit einer Revision des
Gesetzes über die politischen Rechte an die Hand genommen

werden müsste. Die Diskussion in der Fraktion hat
vielmehr ergeben, dass diese Frage im Zusammenhang
mit der Revision der Staatsverfassung näher geprüft
werden sollte. Wir können deshalb dem Vorstoss nicht
als Motion, sondern nur als Postulat zustimmen, in der
Meinung, dass das Postulat an die Kommission zur Revision

der Staatsverfassung weitergeleitet werden sollte.
Ich empfehle dem Motionär, seinen Vorstoss in ein
Postulat umzuwandeln. Die FDP-Fraktion würde ein
Postulat unterstützen.

Brüggemann. Die Fraktion Freie Liste empfiehlt die
Motion Hari zur Annahme, weil man aus Erfahrungen
lernen und die Lehren nicht auf die lange Bank schieben
sollte. Wir erlebten vorhin ein Beispiel dafür, wie es
gehen kann. Herr Krummen legte uns vorhin zur Motion
Hess seine Auslegung der Ablehnung eines Gesetzes im
letzten Jahr dar und sagte, er könne diese mit demselben

Recht vorbringen wie der Motionär seine andere
Deutung der Ablehnung desselben Gesetzes. Genau
das ist ja der Punkt; es gibt immer wieder Abstimmungen,

bei welchen unklar ist, was das Volk mit seinem
Nein eigentlich meinte. Es ist sicher wert, sich diesen
Punkt neu zu überlegen, gab man sich in der Vergangenheit

darüber eventuell doch zuwenig Rechenschaft.
Dazu kommt, dass sich beispielsweise bei der Diskussion

des Schulgesetzes Modell 6/3 zeigte, dass hie und
da auch der Grosse Rat versucht sein könnte, zu etwas
nein zu sagen, von dem man hofft, dass es doch
angenommen, oder zu etwas ja zu sagen, von dem man hofft,
dass es schliesslich doch abgelehnt wird. Das sind doch
einfach unsichere Punkte, die im Volk wirken. Meines
Erachtens würde der Vorstoss Hari mithelfen, Klarheiten
zu schaffen, die auch dazu führen, dass Grundsätze und
nicht nur vieldeutige Gesetzesausführungen dem Volk
zur Abstimmung unterbreitet werden können. Ein
Grundsatzbeschluss unseres Volkes ist genauso möglich

wie eine Grossratsdebatte, die auch zu einem
Grundsatzbeschluss und zu einem Entscheid führt. Ich
kann natürlich nicht als Staatsrechtler sprechen. Aber
ich stehe unter dem starken Eindruck, dass die
Stimmbeteiligung nicht zuletzt deswegen gar nicht gut ist, weil
häufig Vorlagen vorgelegt werden, die für den Stimm¬

bürger zuwenig transparent sind und trotz aller Presseartikel

zuwenig aufzeigen, um welchen Grundsatz es dabei

eigentlich geht. Solche Unsicherheiten zu beheben
ist Sache des Grossen Rates. Ich bitte den Rat, die
Motion Hari zu unterstützen.

Frau Anderegg. Im Namen der SVP-Fraktion kann ich
nicht Zustimmung zur Motion empfehlen. Der Motionär
sagte soeben selbst, dass das Volk vielleicht zu einem
Grundsatz ja sagen kann, zum ausformulierten Text
dann aber nein sagen muss, da er nicht dem entspricht,
was es wollte. Erreichen wir damit wirklich das, was wir
erreichen wollen? Das Volk würde um so mehr verunsichert

und sagen, dass die in Bern sowieso machen, was
sie wollen, es habe den Grundsatz bejaht, doch das
Gesetz sehe nun plötzlich ganz anders, d.h. so aus, dass
man dazu nicht ja sagen könne. Wir beantragen deshalb
dem Rat, die Motion Hari abzulehnen.

Nuspliger, Staatsschreiber. Im Auftrage der Regierung
beantrage ich dem Rat, die Motion abzulehnen. Die meisten

Argumente, die für die Ablehnung dieser Motion
sprechen, wurden bereits dargelegt. Entscheidend
scheint mirzu sein, dass wir für das Verfahren bei Initiativen

eine klare Regelung haben müssen. Wenn eine
Initiative in der Form einer einfachen Anregung eingereicht

wurde, sehen offenbar die Initianten selbst die
Konturen der betreffenden Gesetzeslösung noch nicht
genau. Der Grosse Rat ist in einem solchen Moment
aufgerufen, die genaue gesetzliche Formulierung vorzulegen

und zu präsentieren, worauf die Volksabstimmung
stattfinden kann. Das trägt dazu bei, dass zum Zeitpunkt
der Abstimmung Klarheit über den Text besteht. Sonst
kann tatsächlich passieren, dass das Volk einer allgemeinen

Anregung zustimmt, der Grosse Rat die Ausformulierung

dieser allgemeinen Anregung vornimmt, plötzlich

Zwistigkeiten entstehen, ob die ausformulierte
Fassung des Grossen Rates der allgemeinen Anregung
entspricht und über denselben Gegenstand eine zweite
Volksabstimmung stattfindet.
Es ist nicht zufällig, dass auf eidgenössischer Ebene
dieselbe Lösung wie im Kanton Bern eingeführt wurde,
dass aber auch andere Kantone wie beispielsweise
Basel-Stadt und Zürich die in unserem Kanton geltende
Lösung haben. Ich habe Verständnis für die Anliegen des
Motionärs in dieser speziellen Frage Schulmodell 6/3.
Ich bin jedoch überzeugt, dass es uns diesbezüglich
gelingen wird, eine klare Lösung und eine klare Formulierung

zu finden, zu der das Volk einen klaren Entscheid
fällen können wird.

Präsident. Der Motionär hat bekanntgegeben, dass er
seinen Vorstoss in ein Postulat umwandelt.

Abstimmung
Für Annahme des Postulats 39 Stimmen
Dagegen 68 Stimmen

457/87

Motion Büschi — Erlass eines kantonalen
Mediengesetzes

Wortlaut der Motion vom 18. November 1987

Die Debatten über die Änderung des Gesetzes über die
Mitwirkungsrechte des Berner Jura und derfranzösisch-
sprachigen Bevölkerung des zweisprachigen Amtsbe-
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zirks Biel in der vergangenen September- und in der
laufenden Novembersession haben erneut die Notwendigkeit

sowohl klarer medienpolitischer Vorstellungen als
auch tragfähiger Rechtsgrundlagen im Bereich vor
allem der elektronischen Medien auf kantonaler Ebene
aufgezeigt. Das Unbehagen über die punktuellen staatlichen

Unterstützungsmassnahmen zugunsten einzelner
Lokalradios ist allerdings wiederholt schon früher zum
Ausdruck gelangt, und zwar nicht allein im Zusammenhang

mit Radio Jura bernois: die Unterstützung von Canal

3 in Biel, die Diskussionen im Zusammenhang mit
der Berner Lokalradio-Szene sowie persönliche Vor-
stösse (Motion Feldmann und Postulat Büschi vom
November 1982) boten dazu wiederholt Gelegenheit, ohne
dass von Seiten der Regierung dementsprechende
Schritte unternommen worden wären.
Angesichts des Umstandes, dass der Fortbestand von
Radio Jura bernois nur mit öffentlichen Mitteln als
gesichert gelten kann, angesichts auch der Tatsache, dass
mindestens noch ein Lokalradio den Staat um Unterstützung

ersuchen wird und weitere Unterstützungsgesuche
nicht auszuschliessen sind, und in Würdigung des

Umstandes, dass erste Regionalfernseh-Versuche in
absehbarer Zeit auch im Kanton Bern unternommen werden

dürften, lange bevor das Bundesgesetz über Radio
und Fernsehen in Kraft gesetzt werden kann, wird der
Regierungsrat beauftragt, dem Grossen Rat innert
nützlicher Frist ein kantonales Mediengesetz zu unterbreiten.

Darin sind nicht nur die medienpolitischen Vorstellungen

im Bereich der elektronischen Medien zu
umschreiben, sondern auch klare Richtlinien über Art,
Umfang und Dauer von allfälligen künftigen
Unterstützungsmassnahmen für lokale und regionale Radio- und
Fernsehsender aufzustellen. Im Vordergrund sollten dabei

Investitionsbeiträge stehen, während von eigentlichen

Betriebsbeiträgen abzusehen ist. Ausnahmen sollten

einzig Beiträge bilden, die zur Abgeltung allfälliger
Leistungen ausgerichtet werden, die im Rahmen von
eigentlichen Leistungsaufträgen für derartige Radio- und
Fernsehstationen im Interesse der Öffentlichkeit
erbracht werden (Polizeimeldungen, Aufrufe aller Art,
Warn- und Pikettdienst usw.). Die Grundzüge solcher
Leistungsaufträge sind ebenfalls im Gesetz zu umschreiben.
Schliesslich sind in dieses Gesetz Vorstellungen inbezug
auf Medienerziehung und -ausbildung im weitesten Sinn
an Schulen und Ausbildungsstätten aufzunehmen.

(19 Mitunterzeichner)

Schriftliche Stellungnahme des Regierungsrates vom
23. März 1988

Der Motionär erwartet von einem kantonalen Mediengesetz

- die Umschreibung medienpolitischer Vorstellungen
im Bereich der elektronischen Medien,
- Richtlinien für die allfällige Unterstützung lokaler
oder regionaler Radio- und Fernsehsender,

- Vorstellungen in bezug auf die Medienerziehung.
Grundsätzlich stellt sich die Frage, ob ein «Mediengesetz»

im Sinne dieses Wortes nicht noch weitere Teilgebiete

regeln sollte. Da jedoch der Bereich Radio und
Fernsehen in wesentlichem Umfang durch die
Bundesgesetzgebung bestimmt wird, ist der Raum für kantonales

Recht bescheiden. Der Regierungsrat ist denn auch
der Auffassung, dass die Motion mit ihren Forderungen
an die Grenzen dessen geht, was sich sinnvollerweise
auf kantonaler Ebene regeln lässt. Er wird daher in erster
Linie darlegen, welche Vorstellungen und Grundsätze

im solcherart eingegrenzten Bereich für ihn heute
massgebend sind. Sodann wird zu prüfen sein, ob ein
Zusammenfassen dieser Normen in einem Mediengesetz
angezeigt wäre.
Zu den drei Zielrichtungen der Motion nimmt der
Regierungsrat wie folgt Stellung:
1. Der Regierungsrat hatte anlässlich verschiedener
Mediendebatten im Grossen Rat in den letzten Jahren
mehrfach Gelegenheit, seine medienpolitischen Vorstellungen

zu erläutern. Diese Vorstellungen ziehen sich wie
ein roter Faden durch sämtliche Vernehmlassungen, die
seit 1980 dem Bund zu medienpolitischen Vorhaben
oder Erlassen abzugeben waren. Sie bestimmten aber
auch die Beitragspraxis gegenüber den Lokalradios. Bei
der Abschreibung der Motion Feldmann vom 16. November

1982 und des Postulats Büschi vom 18. November
1982 hat der Regierungsrat im Verwaltungsbericht 1984
die drei wichtigsten Grundsätze genannt, an denen sich
seine medienpolitischen Zielvorstellungen orientieren:

- Neue Medien sollen die gewachsenen Strukturen der
Informationsverbreitung nicht zerstören, sondern sinnvoll

ergänzen.
- Den Besonderheiten und Bedürfnissen der verschiedenen

Landesteile und Bevölkerungsgruppen ist Rechnung

zu tragen.
- Das Gefälle im Informationsangebot für Agglomerationen

einerseits und Randgebiete anderseits ist
abzubauen und nicht zu verschärfen.
Diese Grundhaltung bewog den Regierungsratunteran-
derem, sich in der Stellungnahme zum Bundesgesetz
über Radio und Fernsehen für das Ebenenmodell und
einen starken nationalen Veranstalter auszusprechen,
anderseits aber ein Gebührensplitting zugunsten von
regionalen und lokalen Radio- oder Fernsehveranstaltern
in wirtschaftlich schwachen Regionen zu befürworten.
2. Rechtsgrundlage der bisher einzigen finanziellen
Unterstützungsmassnahmen gegenüber Lokalradios
(Investirons und Betriesbeiträge an Radio Jura bernois/RJB
und ein einmaliger Investitionsbeitrag an das Bieler
Lokalradio Canal 3) war Artikel 11 des Kulturförderungsgesetzes,

in dem sich für diesen Anwendungsbereich der
Auftrag von Artikel 2 der Staatsverfassung konkretisiert
(«Den spezifischen Bedürfnissen des Berner Jura, und
soweit Sprache und Kultur angehend, der französischsprachigen

Bevölkerung des zweisprachigen Amtsbezirks

Biel..., ist Rechnung zu tragen»). Unter diesem
staatspolitisch bestimmten Blickwinkel gab und gibt es
für den Regierungsrat keinen Anlass, auf Beitragsgesuche

anderer lokaler Rundfunk-Veranstalter einzutreten.
RJB und Canal 3 sind somit die einzigen Ausnahmen
von der sonst konsequent beachteten Regel geblieben,
derartige Versuche aus grundsätzlichen Erwägungen
nicht zu unterstützen. Festzuhalten bleibt, dass für eine
allenfalls notwendige Weiterunterstützung von RJB
durch die öffentliche Hand über die Versuchsdauer hinaus

anlässlich der Änderung des Gesetzes über die
Mitwirkungsrechte des Berner Jura und der französischsprachigen

Bevölkerung des zweisprachigen Amtsbezirks

Biel in der November-Session 1987 des Grossen Rates

eine neue Rechtsgrundlage geschaffen worden ist.
Sie kennzeichnet RJB vollends als gesondert zu betrachtenden

Einzelfall. Der Regierungsrat ist sich bewusst,
dass diese Sonderbehandlung von RJB aus einer rein
medienpolitischen Sicht anfechtbar bleibt. Die staatspolitischen

Motive der Ausnahmeregelung sind seiner
Ansicht nach jedoch höher einzustufen, was der Grosse Rat
mit seinen bisherigen RJB-Entscheiden bekräftigt hat.
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3. Medienerziehung und -ausbildung ist im bernischen
Bildungswesen kein neues Thema. Der Lehrplan 1983
für die Primär- und Sekundärschulen sieht Medienerziehung

als fächerübergreifendes Unterrichtsprinzip vor
und umschreibt ihre Zielsetzungen dahin, dass die Schüler

lernen sollen, das Medienangebot sinnvoll zu nutzen
und kritisch zu vergleichen. Zuhanden der Lehrerschaft
und der Schulbehörden ist durch das Amt für
Unterrichtsforschung der Kantonalen Erziehungsdirektion
und die Berner Schulwarte soeben die Anleitung
«Medienerziehung-Mediendidaktik» neu herausgegeben
worden. Medienerziehung figuriert im Kursangebot der
Zentralstelle für Lehrerfortbildung, die eine Projektgruppe

Medien unterhält. Die Berner Schulwarte steht
der Lehrerschaft mit einer umfassenden Mediendokumentation

zur Verfügung; auch hier wird die Entwicklung

im Bereich der Medien durch eine ständige Arbeitsgruppe

beobachtet. Eine ähnliche Sensibilisierung für
die Notwendigkeit fächerübergreifender Medienerziehung

lässt sich in den höheren Mittelschulen und
Berufsschulen feststellen.
Zusammenfassend hält der Regierungsrat fest, dass die
kantonale Medienpolitik keiner grundlegend neuen
Zielvorstellungen bedarf. Einem Festhalten der bisher
befolgten Thesen in einem besonderen Erlass über die
Grundsätze der kantonalen Medienpolitik steht an sich
nichts im Wege. Falls ein kantonales Mediengesetz
geschaffen würde, müsste dieses eingehende Bestimmungen

über die Trägerschaft von lokalen oder regionalen
Radio- und Fernsehveranstaltern enthalten. Im Sinne
der bisherigen Praxis des Regierungsrates wäre eine
breite Trägerschaft (politische Parteien, soziale und
kulturelle Institutionen) vorzusehen.
Die Forderung nach Vorstellungen auf dem Gebiet der
Medienerziehung und -ausbildung hält der Regierungsrat

für erfüllt; auch hier wird zu prüfen sein, ob sie in
einem besonderen Medienerlass festgehalten werden sollen.

Antrag des Regierungsrates: Annahme als Postulat

Präsident. Die Regierung ist bereit, den Vorstoss als
Postulat anzunehmen. Das Postulat wird aus der Mitte
des Rates bekämpft. Herr Büschi hat das Wort zur
Begründung seines Vorstosses.

Büschi. Vorerst danke ich für die recht ausführliche
Stellungnahme der Regierung zu meiner Motion, obschon
sie zum Teil beinahe einem nur mit Mühe enträtselbaren
Orakelspruch von Delphi gleichkommt, was ich an
einem Beispiel belegen möchte: Im letzten Absatz erklärt
die Regierung wörtlich: «Einem Festhalten der bisher
befolgten Thesen in einem besonderen Erlass über die
Grundsätze der kantonalen Medienpolitik steht an sich
nichts im Wege.» Trotzdem lehnt die Regierung - für
mich nicht ganz nachvollziehbar-die Motion ab und will
mein effektiv altes Anliegen prüfen, obschon sie selbst
verschiedentlich andeutet, dass das Anliegen berechtigt
ist. Auch dazu ein Hinweis: Die Regierung bestätigt in
ihrer Stellungnahme ausdrücklich, dass die Sonderbehandlung

des Radio Jura bernois und des Bieler Lokalradios

Canal 3 medienpolitisch anfechtbar ist. Aber auch
sonst habe ich mit der Stellungnahme aus dem
Regierungsratszimmer etwas Mühe. So habe ich z.B. an keiner
Stelle meiner Begründung eine grundlegend neue
Zielvorstellung für die kantonale Medienpolitik verlangt,
wie dies in der regierungsrätlichen Stellungnahme indirekt

gesagt wird. Ich kenne die im Verwaltungsbericht
1984 aufgestellten Grundsätze; ich kann sie auch voll

unterschreiben und erachte sie als richtig. Mir fehlt
jedoch eine verbindliche Ausformulierung dieser Grundsätze.

Ein Verwaltungsbericht ist keine verbindliche
Rechtsgrundlage, und in einem solch unverbindlichen
Dokument enthaltene medienpolitische Grundsätze
haben eher den Charakter von Zielvorstellungen und
Leitplanken, die jederzeit ohne Not modifiziert werden können.

Möglicherweise ist dies sogar die tiefere Absicht
der Regierung, was ich noch einigermassen verstehen
kann. Wenn das so aufgefasst wird, kann weiterhin
Medienpolitik im Einzelfall betrieben werden. Aber gerade
die Medienpolitik im Einzelfall möchte ich in Zukunft
vermeiden. Die Erfahrungen mit der Lex Radio Jura bernois
und der Lex Canal 3 haben mir, aber nicht nur mir allein,
drastisch genug gezeigt, wohin ein Herumirren in der
medienpolitischen Landschaft unter Umständen führen
kann, nämlich ins Nichts oder zumindest in einen
Dschungel, aus dem man nicht mehr ohne weiteres
herauskommt.

Was ich sagen möchte, ist nicht mehr, aber auch nicht
weniger als das Festschreiben der Grundsätze in einer
rechtlich einwandfreien Form, damit man ein für allemal
weiss, woran man in unserem Kanton in medienpolitischer

Hinsicht ist. Ich kann mir übrigens auch vorstellen,
dass man beim Festschreiben dieser Grundsätze auch
die seit 1984 gemachten Erfahrungen einbringen
könnte. In diesen vier Jahren hat sich auf der medienpolitischen

Szene doch einiges abgespielt, vorab im Bereiche

der elektronischen Medien. Wir haben heute
Lokalradios, die ihren festen Platz haben, und am vergangenen

Wochenende ging der erste Versuch mit regionalem
Fernsehen im Rahmen des sogenannten Kooperationsmodells

mit einem Rahmenprogramm der SRG und
einem regionalen Fenster über die Bühne. Ich möchte
mich nicht zum Programm des Versuchs «Bernsehen»
äussern, als «partie prise» wäre das nicht gut. Immerhin
kann ich feststellen, dass dieser Versuch insofern ein
Erfolg war, als damit bewiesen werden konnte, dass das
Kooperationsmodell funktionieren kann und dass es in
einer Region wie Bern genügend Stoff gibt, der fernsehgerecht

aufgearbeitet werden kann. Meines Erachtens
konnten die Programmschaffenden von «Bernsehen»
auch zeigen, dass es sehr viel regionalen Stoff gibt, der
aus verständlichen Gründen in den grossen Programmen

von Fernsehen DRS keinen Platz findet, weil die
Sendezeit nicht ausreicht. Das Bedürfnis und auch die
Möglichkeiten, regionales Fernsehen zu betreiben, sind
sicher vorhanden.
Die Lokalradios, aber auch der lokale Fernsehversuch
zeigen jedoch noch mehr: Die Gefahr ist heute noch
grösser als früher, dass das Gefälle im Informationsangebot

zwischen den grossen, wirtschaftlich stärkeren
Agglomerationen und den Randgebieten noch
verschärft wird. Genau dieses Gefälle will ja die Regierung
gemäss ihren eigenen Grundsätzen abbauen, eine
Zielsetzung, die ich ebenfalls voll und ganz unterstütze. Ich
sehe nur nicht, wie die Regierung dieses Ziel ohne
ausreichende Rechtsgrundlagen und auch ohne
ausreichende Kompetenzen erreichen will. Im Falle von Radio
Jura bernois und Canal 3 konnte man sich mit dem
Kulturförderungsgesetz und neuerdings mit dem Gesetz
über die Mitwirkungsrechte des Berner Jura über die
medienpolitische Runde bringen, und unter diesem Titel

werden weiterhin erhebliche Summen, vor allem an
das Radio Jura bernois, fliessen. Ich darf daran erinnern,
dass in diesem Jahre allein 175000 Franken aus der
Staatskasse in den Berner Jura fliessen. Ich bitte, mich
nicht misszuverstehen. Ich bestreite diese Betriebs-
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beihilfe nicht, und zwar primär aus staatspolitischen
Überlegungen. Aber aus medienpolitischer Sicht ist
dies für mich doch mit einem gewissen «Bauchweh»
verbunden. Mit den geleisteten Beiträgen und mit
jenen, die im Falle des RJB noch weiterhin geleistet werden

sollen, ist es offenbar nicht getan. Ich habe erfahren,
dass Radio Canal 3 Biel für den welschen Kanal ein
Beitragsgesuch deponierte, das ebenfalls auf das
Kulturförderungsgesetz abgestimmt werden soll. Ferner kam mir
zu Ohren, dass auch aus dem Berner Oberland ein
Gesuch um Investitionsbeiträge für den Bau von Umsetzern

hängig ist, wobei offenbar via Wirtschaftsförderung
etwas erreicht werden soll. Es sei betont, dass ich

für die auch aus regionaler Sicht sicher begründeten
Begehren und Bestrebungen durchaus Verständnis habe.
Ein ungutes Gefühl bleibt jedoch zurück. Man wird,
wenn auf diese Gesuche eingetreten wird, eine neue Lex
Berner Oberland und eine neue Lex Canal 3 schaffen, was
ich, wie gesagt, verhindern möchte. Meine Motion hat
zum Ziel, die Politik der Sonderfälle zu überwinden und zu
einer Gesamtschau zu gelangen, damit in Zukunft sich
allenfalls aufdrängende Massnahmen aufgrund klarer
Rechtsgrundlagen getroffen werden können.
Was ich unter solchen Rechtsgrundlagen in etwa
verstehe, versuchte ich in der schriftlichen Begründung
meiner Motion aufzuzeigen. Ich sagte u.a., dass ich
betreffend Betriebsbeiträgen Bedenken habe und
Investitionsbeiträge vorziehen würde. Ich kann mir jedoch
auch vorstellen, dass in begründeten Einzelfällen
gewisse Betriebsbeiträge möglich und nötig sind, doch
sollten solche Beiträge nicht nach dem Giesskannen-
prinzip à fonds perdu auf unbefristete Dauer ausgerichtet,
sondern eventuell zum Mittel zinsgünstiger oder zinsloser,
zeitlich befristeter Darlehen gegriffen werden. Wie das im
Einzelfall geschehen sollte und könnte, wäre im Gesetz
genau zu definieren. Andernfalls wursteln wir weiterhin in
der medienpolitischen Landschaft, und wir werden im
Grossen Rat regelmässig mit solchen Unterstützungsbegehren

konfrontiert sein. Es gibt dies wohl jeweils
Raum für epische medienpolitische Auseinandersetzungen,

ohne dass sich positive Konsequenzen ergeben.
Ich möchte die Regionen sehen, die in einem solchen
Falle eine andere Region nicht unterstützen würden, da
die eine oder andere eines Tages ähnliche Anliegen
haben und versucht sein wird, nach dem Grundsatz «Gibst
Du mir, so geb' ich Dir» zu handeln.
Zur Medienerziehung: In der Motion habe ich angeregt,
dass auch das Problem der Medienerziehung ins Gesetz
gefasst werden sollte. Ich wollte damit nicht behaupten,
dass in bezug auf Medienerziehung und -ausbildung
nichts gemacht werde; ich weiss, dass diesbezüglich
etwas geschieht. Die Medienerziehung ist jedoch so wichtig

und wird in Zukunft noch wichtiger sein als heute,
weshalb so etwas ebenfalls in ein Mediengesetz gehören

sollte.
Aus meinem Anliegen mache ich keine Prestigefrage.
Ich handelte eher wie ein gebranntes Kind, das sich
seine Finger nicht immer am gleichen Feuer verbrennen
will. Ich möchte vielmehr eine Feuerwehr auf die Beine
stellen, die rasch und wirkungsvoll eingreifen könnte,
wenn irgendwo ein neues Feuer brennt. Meines Erachtens

wurde nun lange genug diskutiert und geprüft. Wir
sollten nun konkret werden und konkret handeln, um so
mehr, als die Regierung signalisiert, dass sie das
Grundanliegen meines Vorstosses nicht bestreitet. Ich kann
den Antrag auf Annahme als Postulat nicht ganz verstehen,

weshalb ich vorderhand an der Motion festhalte.

Frau Zbinden. Im Namen der EVP/LdU-Fraktion
unterstütze ich die Motion Büschi. In seiner Stellungnahmezu
dieser Motion gibt der Regierungsrat zu bedenken, dass
mit dem eidgenössischen Radio- und TV-Gesetz, das
zurzeit in Bearbeitung ist, die Entwicklung der Medien
auch im Kanton erfasst werden kann. Diese Feststellung
hat durchaus ihre Berechtigung. Der Regierungsrat geht
jedoch davon aus, dass das Gesetz so Zustandekommen
wird, wie es nun im Entwurf vorliegt. Wahrscheinlich
wird dem jedoch nicht so sein, denn bereits jetzt
formiert sich ein starker Widerstand, der unter Umständen
sogar in ein Referendum gegen dieses Gesetz münden
könnte, gegen ein Gesetz, das vor allem den kommerziellen

Anbietern im Medienwesen nicht entspricht. Es
könnte daher geschehen, dass wir plötzlich ohne
eidgenössisches Radio- und Fernsehgesetz dastehen würden,
weshalb dann entscheidend sein dürfte, was der Kanton
im Bereiche der Mediengesetzgebung bereits selbst in
Angriff genommen hat.
Dass die Medienentwicklung auf dem Markt eines
geltenden gesetzlichen Rahmens bedarf, bestreitet
wahrscheinlich niemand. Gerade im Bereiche der elektronischen

Medien zeigt sich aber einmal mehr, dass der
Gesetzgeber in bezug auf die Entwicklung auf dem Markt
hinten nachhinkt und zum Teil bereits mit «faits accomplis»

konfrontiert ist. Wenn dieser Vorstoss allenfalls als
Postulat überwiesen würde, könnte der Regierungsrat
die weitere Entwicklung abwarten, und wir würden
bezüglich der Lösung dieser Probleme immer mehr ins
Hintertreffen geraten.
Was würde jedoch geschehen, wenn beispielsweise
neue finanzielle Forderungen aus Randregionen, von
Lokalradios, gestellt würden? Beim Radio Jura bernoisgab
der Regierungsrat bereits den kleinen Finger; die Folge
davon könnte sein, dass er eines Tages die ganze Hand
geben muss. Bei den beiden Radios hat er nach kantonalen

Kriterien entschieden und damit bewiesen, dass
eine kantonale Mediengesetzgebung, kantonale
Entscheide, losgelöst von der Entwicklung auf Bundesebene

möglich wären. Die Entscheide betreffend
Medien sollten in ein Gesamtkonzept, in eine gesamte
Gesetzgebung eingebettet sein und nicht improvisiert und
gestützt auf irgendwelche Rechtsgrundlagen gefasst
werden.
Ich habe in den letzten Tagen noch neue Informationen
über Entwicklungen auf dem Medienmarkt im Ausland
erhalten, wo man bereits weiter ist und wo es mehr
Anbieter gibt, sowohl im Radio- als auch Fernsehbereich.
Am Beispiel Frankreich zeigt sich eine interessante
Tendenz auf, wie man sie bereits von Italien und England
kennt. Es ist eine Entwicklung, die allenfalls eines Tages
auch in der Schweiz, in Bern, relevant sein könnte. Der
Markt für elektronische Medien ist dort langsam aber
sicher gesättigt, was mit sich bringt, dass die Gesellschaft
von Radio- und TV-Konsumenten auseinander driftet,
einerseits haben wir eine grosse Gruppe, die immer leichtere,

immer seichtere und aggressivere Unterhaltung
wünscht, andererseits einige kleinere, politisch jedoch
relevantere Gruppen, die immer mehr anspruchsvolle
Information und Dokumentation über das Tagesgeschehen

verlangen. Das Mittelfeld des sowohl-als-auch-Kon-
sumenten nimmt ab, und diese Tendenz zeigt auf, dass
der Kampf auf Anbieterseite sich sowohl im technischen
wie auch im programmlichen Bereich verschärfen wird
und Interessen von Minderheiten in diesen Diskussionen

keinen Platz mehr haben werden. Eine solche
Entwicklung können wir nur durch eine Rahmengesetzgebung

einigermassen bewältigen. Aus diesen Gründen
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empfiehlt die EVP/LdU-Fraktion, den Vorstoss Büschi als
Motion zu verabschieden.

Joder. DieSVP-Fraktion lehntdie Motion ab; sie wäre
jedoch bereit, einem Postulat zuzustimmen. Herr Büschi
verlangt innert nützlicher Frist ein kantonales Mediengesetz.

Er möchte möglichst bald auf kantonaler Ebene
gesetzgeberisch tätig werden. Unseres Erachtens ist der
gegenwärtige Zeitpunkt dafür ungünstig. Wie Frau Zbin-
den sind wir ebenfalls der Meinung, dass sämtliche
Fragen in ein Gesamtpaket eingebettet werden müssen.
Gerade deshalb müssen wir uns gut überlegen, wie die
ganze Angelegenheit eigentlich rechtlich organisiert ist.
Es gibt Artikel 55bis der Bundesverfassung, wonach die
Gesetzgebung auf dem Gebiete von Radio und Fernsehen

grundsätzlich Bundessache ist. Gestützt auf diese
Verfassungsbestimmung ist nun auf Bundesebene das
Bundesgesetz über Radio und Fernsehen in Vorbereitung;

die nationalrätliche Kommission hat das Gesetz
soeben beraten. Gemäss meinen Informationen ist
vorgesehen, diese Vorlage im Dezember im Nationalrat zu
beraten. Es ist wichtig, nun einmal abzuwarten, was dort
resultiert, welche Themen vom Bund erfasst werden
und welche Lücken allenfalls noch bestehen, um dann
kantonal mit einem kantonalen Gesetz tätig zu werden.
Es gibt jedoch ein sehr aktuelles Bedürfnis, und Herrn
Büschi geht es wohl vor allem um diese Frage, d.h. die
Beitragsleistungen an die Lokalradios (Radio Jura
bernois, Canal 3, Radio Berner Oberland). In der SVP-Frak-
tion haben wir uns überlegt, wie für die Zwischenzeit,
bis eine klare Gesetzgebung vorliegt, diese Probleme
gelöst werden könnten. Ich gebe daher bekannt, dass
wir im Laufe dieser Session noch eine Motion einreichen

werden, die verlangt, dass die Regierung einen
entsprechenden Grossratsbeschluss vorlegt, wonach auf
Gesuch hin einmalige Investitionsbeiträge geleistet werden

könnten (keine Betriebsbeiträge). Wenn das Parlament

zu einem solchen Grossratsbeschluss ja sagen
würde, hätte ich rechtlich keine Bedenken, solche einmaligen

Beiträge zu leisten. Namens der SVP-Fraktion bitte
ich den Rat, den Vorstoss Büschi als Motion abzulehnen.
Herrn Büschi bitte ich, die Motion in ein Postulat
umzuwandeln.

Vollmer. Vorweg kann ich bekanntgeben, dass die SP-
Fraktion dem Vorstoss als Postulat zustimmen würde. -
Allgemeine Vorbemerkung: Ich finde es sehr schön,
dass wir die Maisession mit einem Vorstoss von freisinniger

Seite eröffnen, der ein neues Gesetz verlangt. Wir
haben in dieser Session noch einen zweiten Vorstoss zu
beraten, eingereicht von Herrn Gallati, der ebenfalls ein
neues Gesetz verlangt. Offenbar wird zurzeit von freisinniger

Seite kräftig an der Gesetzesmaschinerie gedreht.
Zur Sache: Wenn die SP-Fraktion das Postulat
unterstützt, dann aufgrund der Überlegungen, die Herr
Büschi vorhin mündlich dargelegt hat. Wir befinden uns
gegenwärtig sehr klar in einer medienpolitischen
Umbruchsituation, und die grosse Gefahr besteht heute
darin, dass es im Bereiche der Medien, auch der
elektronischen Medien, bei welchen die Zahl an Anbietern
technisch anders beschränkt ist als bei den Printmedien, zu
einem kommerziellen Verdrängungswettbewerb kommt,
in welchem die medienpolitischen Anliegen untergehen
könnten. Es ist längstens eine Tatsache, dass der
kommerzielle Wettbewerb im Medienbereich nicht automatisch

auch publizistischer Wettbewerb bedeutet, d.h.
nicht automatisch zu einer Medien- und Meinungsvielfalt

führt. Unseres Erachtens ist es deshalb richtig, dass

man sich im Kanton Bern damit befasst, eigene
medienpolitische Grundsätze gesetzlich festzuschreiben, wurden

wir doch im Zusammenhang mit Beitragsgesuchen
verschiedentlich herausgefordert. Wir werden in
Zukunft im Kanton speziell durch das von Herrn Joder
erwähnte neue Radio- und Fernsehgesetz noch verschiedentlich

herausgefordert werden, ist doch darin in
verschiedenen Bereichen vorgesehen, dass der Kanton in
einer Art Vernehmlassung bei der Konzessionierung
mitwirkt. Es ist daher gut, wenn der Kanton diesbezüglich

entsprechende klare Grundlagen schaffen und im
Parlament eine öffentliche Diskussion stattfinden kann,
von welchem medienpolitischen Standpunkt aus die
kantonale Mitwirkung erfolgen soll. Daher ist die
Schlussfolgerung der Regierung, den Vorstoss als
Postulat anzunehmen, richtig. Es müsste aber noch die
Eingrenzung gefunden werden, für welche Bereiche
eine Gesetzgebung zu erfolgen hätte.
Ausserdem glaube ich, dass gerade die Aktualität des
letzten Wochenendes mit dem sogenannten «Bernsehen»

deutlich zeigt und illustriert, wie wichtig die Schaffung

gesetzlicher Grundlagen ist. Herr Büschi sagte
zwar heute, dass er zu dieser Versuchsphase nicht selbst
Stellung nehmen wolle, doch fand er gleichwohl einige
Worte voll des Lobes über diesen «Bernseh-Versuch».
Ich teile diese Einschätzung überhaupt nicht.
Mit sehr vielen Zuschauern hatte ich den Eindruck, dass
damit kein neues Bedürfnis befriedigt wurde, dass nicht
nur wenig Professionalität und viele Versprecher festzustellen

waren, sondern dass auch in der inhaltlichen
Auswahl das «Bernsehen» sehr, sehr dürftig war. Gerade
das Beispiel «Bernsehen» zeigt, wie wichtig es ist, falls
ein regional- und lokalmedienpolitischer Wildwuchs
entsteht, dass klare Grundlagen geschaffen werden.
Beim Lesen des Interviews mit Herrn Büschi in der «BZ»
stellt man fest, dass er dort ganz andere Töne angeschlagen

hat, als er sonst hier medienpolitisch vertritt. Auf die
Frage, ob das «Bernsehen» nicht allzusehr ein
wirtschaftliches Fernsehen, allzusehr wirtschaftshörig im
Sinne einer Unternehmenspolitik war, antwortete Herr
Büschi, dass dies verständlich sei. Wenn bei der
Privatwirtschaft 160000 Franken erbettelt werden müssten,
sei es ein Akt der Fairness, wenn sich diese Leute auch
entsprechend präsentieren und in ihrem Sinne zum
Zuge kommen könnten. Genau da liegt ja die Problematik

der lokalen, der privaten Veranstalter. Offenbar kann
man sich eine bestimmte Ausrichtung eines Lokalmediums

erkaufen, denn es ist dann ein Akt der Fairness
der Macher, den betreffenden Sponsoren quasi ein
Kränzchen zu winden und sie in ihrer Darstellung
entsprechend zu berücksichtigen. Genau dieses Beispiel,
das sich am letzten Wochenende in der Region Bern
abspielte, Herrn Büschis Lokalfernsehversuch, zeigt die
Notwendigkeit klarer medienpolitischer Grundsätze,
über die demokratisch entschieden werden kann und in
welchen auch Rahmenbedingungen bezüglich
demokratischer Trägerschaften gesetzt werden können. Dieses

Beispiel unterstützt im Grunde genommen den
Vorstoss Büschi. Die SP-Fraktion stimmt diesem Vorstoss
daher gerne in Form eines Postulates zu.

Eggimann. Bedenkt man, was alles an elektromagnetischen
Wellen, Informationen, Bildern und Zeichen in

diesem Augenblick im Grossratssaal herumschwirren,
merkt man, dass es ein heilloses Gewirr ist und die Wellen
zunehmend wirrer werden. Es ist offenbar doch schwierig

mit dieser Medienpolitik. In der Fraktion Freie Liste/
Junges Bern haben wir ziemlich viel darüber diskutiert.
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Wir fanden, dass die Stossrichtung von Herrn Büschi
sicher richtig ist und dass wir die Motion oder das Postulat
unterstützen möchten. Es muss etwas geschehen, ein
Mediengesetz auch auf kantonaler Ebene geschaffen
werden. Allerdings war uns der Motionstext von Herrn
Büschi etwas zu einseitig. Wir möchten offener beginnen

und sind daher für die Überweisung des Vorstosses
als Postulat. Eigentlich wäre es gut, wenn wir im Kanton
Bern über die Medien nachdenken würden. Der Kanton
hat viele Regionen, von welchen jede ihre kulturelle
Eigenart hat. Es ist wichtig, dass wir auch bezüglich
Medien darauf achten, dass mit der Zeit alle Regionen
vertreten sein werden. Bis anhin war nur der Jura vertreten.
Ich war überrascht zu lesen, dass die Regierung nun
zugibt, dass für die Unterstützung des Radio Jura bernois
vor allem staatspolitische Gründe massgebend seien.
Also doch ein Staatsradio, meine Damen und Herren,
also doch ein Bollwerk gegen den Separatismus; nun
sind wir wenigstens ehrlich. Mit einem Mediengesetz
wäre das wahrscheinlich nicht mehr möglich.
Ferner dürfen wir in der Schweiz nie vergessen, dass die
Medien etwas mit Kultur, manchmal auch mit Unkultur,
etwas zu tun haben. Die Lokalsender dürfen in unserem
Kanton keinesfalls dem Profitdenken von Werbung und
Wirtschaft überlassen werden. Es stimmt leider, dass
kulturell wertvolle Sendungen oft nicht die grössten
Einschaltquoten aufweisen; zudem ist ihre Produktion
noch teurer. Hier würde sich eine neue wichtige Aufgabe
der Kulturförderung zeigen. Wir können nicht alles dem
Idealismus einiger Medien-, Radio- und Fernsehfans
überlassen.
Ein Mediengesetz bringt allerdings auch Gefahren,
wenn es die Freiheit beschneidet, alles verreglementiert
und wenn vor lauter Vorschriften und Ausgewogenheit
keine interessanten Sendungen mehr produziert werden

können. Unseres Erachtens sollte ein Mediengesetz
vor allem Freiräume und Freiheit schaffen, damit etwas
Kreatives ohne allzugrosse finanzielle Sorgen entwickelt
werden kann. Auf weite Sicht würde ein Mediengesetz
dem Staate Bern gut anstehen. Es wäre ein Vorteil, einmal

in einem Gesetz voraussehend zu sein und nicht erst
hintennach aufräumen zu müssen. Eine grosse, auf uns
zukommende Gefahr sehen wir im Werbewildwuchs.
Ein Problem sind Lokalsender, die keine anderen Motive
als zu rentieren oder Firmen zum Rentieren zu bringen,
verbreiten. In diesem Sinne schlage ich im Sinne einer
grösseren Offenheit vor, das Postulat zu unterstützen.

Frau Fischer Regula. Im Zusammenhang mit der Motion

Büschi gibt es zwei Fragen; 1. Wollen wir ein kantonales

Mediengesetz? Man kann aus guten Gründen dafür

oder dagegen sein. 2. Wollen wir ein Mediengesetz,
wie Herr Büschi uns vorschlägt? Namens derfreien Fraktion

beantrage ich, die zweite Frage mit nein zu
beantworten und den Vorstoss Büschi sowohl als Motion wie
auch als Postulat abzulehnen.
Begründung; Den ersten Zweifel lieferte bereits der
Regierungsrat in seiner Stellungnahme, nämlich die Frage,
wie weit die kantonalen Kompetenzen gehen. Bekanntlich

ist eine Bundesgesetzgebung in Vorbereitung. Wenn
wir vorprellen, können wir sicher nicht mehr beanspruchen,

als uns an Kompetenzen zukommen. Ein weiterer
Grund ist die Frage, was Herr Büschi mit diesem Mediengesetz

genau will. Ich zitiere kurz aus seiner eigenen
Begründung: «... in Würdigung des Umstandes, dass erste
Regionalfernseh-Versuche in absehbarer Zeit auch im
Kanton Bern unternommen werden dürften, lange
bevor das Bundesgesetz über Radio und Fernsehen in

Kraft gesetzt werden kann, wird der Regierungsrat
beauftragt, dem Grossen Rat innert nützlicher Frist ein
kantonales Mediengesetz zu unterbreiten.» Das heisst, dass
der Regierungsrat vorprellen und in Kompetenzen, die
eindeutig der Bundesgesetzgebung anheimfallen,
eingreifen soll. -Was will Herr Büschi sonst noch?
Ich zitiere: «... klare Richtlinien über Art, Umfang und
Dauer von allfälligen künftigen Unterstützungsmass-
nahmen für lokale und regionale Radio- und Fernsehsender

aufzustellen. Im Vordergrund sollten dabei
Investitionsbeiträge stehen, ...». Herr Büschi sagte vorhin
hier am Rednerpult, es sei ihm dies nicht mehr so wichtig,

es könnte eventuell auch etwas anderes sein. Jedenfalls

ist das der Text des Auftrages. Wenn wir den
Vorstoss Büschi als Motion oder als Postulat annehmen,
befürworten wir, dass dies in eine künftige Gesetzgebung
eingebracht wird, doch wir sind dagegen.
Mediengesetzgebung ja, doch soll zuerst abgewartet werden, was
der Bund diesbezüglich macht. Zweitens wollen wir
keine Mediengesetzgebung, die schlussendlich nur eine
Subventionsgesetzgebung lediglich auf Investitionsebene

ist. Ich bitte daher den Rat, den Vorstoss Büschi
sowohl als Motion als auch als Postulat abzulehnen.

Schürch. Die beinahe unzähligen Debatten über das
Radio Jura bernois und das Radio Canal 3 sowie vor
nicht allzulanger Zeit über die Mitwirkungsrechte des
Berner Jura und der französischsprachigen Bevölkerung

des Amtsbezirks Biel haben meines Erachtens die
Motion Büschi endgültig auf den Plan gerufen. Ich will
nicht auf die lange Vorgeschichte, sondern speziell auf
einige Aspekte aus der Antwort der Regierung eingehen.

Zu den Zielrichtungen schreibt die Regierung in
ihrer Stellungnahme folgendes: «Der Regierungsrat hatte
anlässlich verschiedener Mediendebatten im Grossen
Rat in den letzten Jahren mehrfach Gelegenheit, seine
medienpolitischen Vorstellungen zu erläutern.» Dazu
muss ich sagen, dass ich übers Wochenende sämtliche
diesbezüglichen Diskussionsvoten in den Tagblättern
des Grossen Rates gelesen und festgestellt habe, dass
keine klare Linie eingehalten sondern ein Zickzackkurs
beschritten wurde. Als besonders wichtig erachte ich,
dass der Regierungsrat schreibt: «Das Gefälle im
Informationsangebot für Agglomerationen einerseits und
Randgebiete andererseits ist abzubauen und nicht zu
verschärfen.» Bei Befolgung der Richtlinien gemäss
Stellungnahme des Regierungsrates zur Motion Büschi,
würde man ein «Sonderzügli» fahren, und das Gefälle
würde immer grösser.
Zu Ziffer 2, Rechtsgrundlagen: Dieses Problem kennen
wir sehr gut. Man berief sich immer auf den berühmten
Artikel 11 des Kulturförderungsgesetzes. Ferner haben
wir das Gesetz betreffend die Mitwirkungsrechte beraten,

und siehe da, es kam genau so heraus, wie vermutet
werden konnte. Wie der Presse entnommen werden
konnte, hat das Regionalparlament das Türchen geöffnet

und spricht nun Kredite. Auch die Gemeinden müssen

zahlen. Allerdings möchte ich ein Fragezeichen
setzen, ob Moutier und andere Gemeinden, die sich dagegen

auflehnen, überhaupt Hand bieten.
Es heisst ferner: «Der Regierungsrat ist sich bewusst,
dass diese Sonderbehandlung von RJB aus einer rein
medienpolitischen Sicht anfechtbar bleibt.» Er hat offenbar

mit jemandem Fühlung aufgenommen, der es wissen

muss, und es wurden gemäss Stellungnahme des
Regierungsrates effektiv Bedenken angemeldet.
Im Sinne einer klaren Regelung und der Vermeidung
von Ungerechtigkeiten gegenüber Randregionen, Be-
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völkerungsgruppen und Minderheiten (Laufental,
Emmental, Oberland, Oberaargau) gibt es, um Klarheit zu
schaffen, nur eines, die Motion Büschi zu unterstützen.

Nuspliger, Staatsschreiber. Der Regierungsrat beantragt

dem Rat, die Motion Büschi als Postulat zu überweisen.

Vorbemerkung: Die grosse Mehrheit der Votanten hat
nicht bestritten, dass ein Gesamtkonzept eigentlich
vorhanden ist. Das Gesamtkonzept medienpolitischer Art
ist in der schriftlichen Stellungnahme ausdrücklich
festgehalten. Es besteht aus drei Grundsätzen:
1. «Neue Medien sollen die gewachsenen Strukturen der
Informationsverbreitung nicht zerstören, sondern sinnvoll

ergänzen.»
2. «Den Besonderheiten und Bedürfnissen der verschiedenen

Landesteile und Bevölkerungsgruppen ist Rechnung

zu tragen.»
3. «Das Gefälle im Informationsangebot für Agglomerationen

einerseits und Randgebiete andererseits ist
abzubauen und nicht zu verschärfen.»
Es besteht somit ein Gerüst für ein solches Konzept, und
es bestehen auch klare und transparente Kriterien für
die bisherige Beitragsgewährung. Es sei ausdrücklich
festgehalten, dass sowohl die Beiträge an das Radio
Jura bernois wie auch der Investitionsbeitrag an Canal 3

dem Grossen Rat vorgelegt wurden und dass er diesen
Grundsätzen bis anhin Folge geleistet hat.
Ich kann mich aber - es geht dies aus der Stellungnahme

der Regierung zur Motion Büschi hervor - den
hier vorgebrachten Argumenten nichtverschliessen. Sie
wurden eigentlich von verschiedenen Seiten deutlicher
als früher vorgebracht. Es wurde von Herrn Büschi und
insbesondere auch von Frau Zbinden, welche die
Motion unterstützt, aber auch von den Herren Joder und
Vollmer mit etwas unterschiedlichem Akzent, jedoch in
gleicher Stossrichtung gesagt, dass das Parlament zu
einer Gesamtschau Stellung nehmen sollte. Das heisst,
dass die Medienpolitik, die bis anhin aus einzelnen
Stellungnahmen und Beschlüssen bestand, nun einmal als
Gesamtkonzept in einem Erlass dem Grossen Rat zur
Stellungnahme unterbreitet werden soll. Diesbezüglich
habe ich in der Debatte einen Konsens von verschiedener

Seite festgestellt. Auch wenn gemäss Regierung der
Vorstoss Büschi in Form eines Postulats entgegengenommen

werden soll, bedeutet das nicht, dieses Begehren

zu schubladisieren; es soll vielmehr in dieser Richtung

etwas unternommen werden.

Büschi. Ich fange an, wo der Staatsschreiber soeben
aufhörte, bei der breiten Abstützung. Ferner gehe ich
zum Teil auf einige Argumente respektive Anwürfe von
Herrn Vollmer ein. Es ist für mich ebenfalls selbstverständlich,

Herr Vollmer, dass für eine definitive Lösung
eine breitere Abstützung gesucht werden muss. Wir
machten einen ersten Versuch, und es liegt in der Natur
von Versuchen, dass einmal einer besser oder weniger
gut herauskommt und dass Fehler passieren. Wir waren
uns dessen von Anfang an bewusst. Wo Herr Vollmer die
Wirtschaftslastigkeit dieses Versuches sah, weiss ich
nicht; vielleicht hat er nur mit einem Ohr zugehört oder
mit nur einem Auge zugeschaut, was ich ebenfalls
verstehen kann. Es ist sicher nicht jedermanns Sache,
immer vor dem Fernsehapparat zu sitzen.
Ich danke generell für die Unterstützung, vor allem Frau
Zbinden. Die von ihr geschilderte Situation, die Gefahr,
dass das Bundesgesetz nicht angenommen und man
vor dem Nichts stehen wird, aber auch die Skizzierung

einer möglichen künftigen Medienlandschaft im
elektronischen Bereich, ist tatsächlich real. Ich bin Frau Zbinden
dankbar, dass sie dies eingebracht hat. Ich zähle nicht zu
sehr auf den Jocker namens Radio- und Fernsehgesetz
des Bundes und bin überzeugt, dass z.B. auch von Seiten

von Herrn Vollmer unter Umständen gewisse massive

Kritik an einer künftigen Gesetzgebung kommen
könnte; das ist jedoch heute nicht das Thema. Ich danke
aber auch der Unterstützung von Herrn Vollmer mit
Bezug auf das Postulat Joder. Nachdem ich die Gewichte
hier im Rat einigermassen abgewogen habe und mich
nicht veranlasst fühle, an den Zusicherungen des
Staatsschreibers zu zweifeln, wonach eine Gesamtschau in
Angriff genommen und dem Rat ein Erlass vorgelegt werden

soll, und damit wir uns auch Gedanken machen und
Richtlinien aufstellen können, wandle ich in Würdigung
dieser Zusicherungen meinen Vorstoss in ein Postulat
um. Ich danke dem Rat für die Unterstützung meines
Postulats.

Abstimmung
Für Annahme des Postulats Grosse Mehrheit

063/88

Postulat Bigler—Möglichkeit von Sitzungspausen

Wortlaut des Postulats vom 8. Februar 1988

Der Regierungsrat wird um Prüfung gebeten, ob der
Artikel 12 der jetzigen Geschäftsordnung so abgeändert
werden kann, dass in Zukunft Sitzungspausen möglich
sind.
Das Begehren nach möglichen Sitzungspausen sollte
als Antrag in die 1988 laufende Revision der Geschäftsordnung

aufgenommen werden.
Eine Pause ist auch aus arbeitsökonomischen Gründen
empfehlenswert:
- sie gibt neuen Schwung
- andere Parlamente kennen und schätzen Sitzungspausen

- sie dient als Dialogsmöglichkeit über die Parteigrenzen
hinaus

- nicht zuletzt auch, um das manchmal fragwürdige
Bild eines nur knapp beschlussfähigen Rates gegenüber
unseren, zu recht kritischen Tribünenbesuchern und
Zeitungslesern zu Hause, zu verbessern
- Kommissionsdaten sollten in Zukunft in der Pause
eruiert werden, wenn möglich.
Bitte unterstützen Sie den Vorschlag! Vielen Dank.
Ich würde es begrüssen, wenn dieses Postulat in der
Diskussion um die Revision der Geschäftsordnung behandelt

werden kann.

(4 Mitunterzeichner)

Schriftliche Stellungnahme des Regierungsrates vom
23. März 1988

1. Der Regierungsrat ist grundsätzlich bereit, das Postulat

anzunehmen und der Kommission Parlamentsreform
zur Prüfung zuzuweisen. Da die Kommission die
geltende Geschäftsordnung für den Grossen Rat des
Kantons Bern vom 16. Februar 1983 (GO) im Anschluss an
die Beratungen des neuen Grossratsgesetzes total
revidieren wird, kann die Einführung von Sitzungspausen
im Rahmen dieser Revision geprüft werden. Einige
kantonale Parlamente kennen Sitzungspausen (SO, SZ).
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2. Da das Postulat die Organisation des Ratsbetriebes
betrifft, die aufgrund der Staatsverfassung (Art. 26 Ziff
19 StV) in die Kompetenz des Grossen Rates fällt, gibt
der Regierungsrat keine umfassende Stellungnahme
ab.
3. Die starren Sitzungszeiten gemäss heutiger
Geschäftsordnung haben den Vorteil der Berechenbarkeit.
Als Nachteil kann sich demgegenüber auswirken, dass
manchmal die Beratung wichtiger Geschäfte unterbrochen

werden muss. Dieser Nachteil könnte sich ebenfalls

bei zeitlich fixierten Pausen auswirken. Es müsste
verhindert werden, dass der Ratsbetrieb durch zu viele
zeitliche Randbedingungen beeinträchtigt wird.
Der Regierungsrat beantragt, das Postulat sei anzunehmen

und zum Vollzug der Kommission Parlamentsreform

zuzuweisen.

Präsident. Das Postulat Bigler wird bestritten. Herr Bigler

hat das Wort zur Begründung seines Vorstosses.

Bigler. Ich habe soeben erfahren, dass mein Postulat
bekämpft wird, und zwar kurzfristig. Ich wurde auch schon
gehänselt mit «Pausenglocke» usw. Es geht bei meinem
Vorstoss darum, bei der Revision der Geschäftsordnung
die Möglichkeit von Sitzungspausen einzubauen; es
geht sicher nicht um mehr. Es kann nicht die Meinung
sein, dass sowohl am Vormittag als auch am Nachmittag
eine Pause eingeschaltet wird, sondern dann, wenn sich
ein trügerisches Bild zeigt und sich die Reihen dermas-
sen gelichtet haben, dass man sich sagen muss, die
Ratsmitglieder seien übermüdet, man müsse eine
Pause machen. Das wäre eine Möglichkeit. Der Ratspräsident

kann auch darüber abstimmen lassen, ob eine
Pause eingeschaltet werden soll. Vielleicht heisst es
dann, eine solche sei nicht nötig. Die Fraktionspräsidenten

oder jedes Mitglied in Selbstverantwortung haben
dann dafür besorgt zu sein, dass der Rat noch beschlussfähig

ist. Trotzdem sollte in der Geschäftsordnung
zumindest die Möglichkeit einer Pause eingebaut werden.
Ich wäre dem Rat für die Unterstützung meines Postulats

dankbar.

Schmitz. Namens der SVP-Fraktion sei folgendes
gesagt: Pause machen oder nicht, ist eine Angelegenheit
der Disziplin jedes einzelnen Ratsmitgliedes. Was die
Präsenz des Rates anbelangt, kann sich diesbezüglich
jeder selbst lieb sein, sich beherrschen und präsent sein.
Er spürt sicher jeder selbst, wann er anwesend sein
muss oder den Saal verlassen kann. Falls Pausen eingeführt

würden, stelle man sich vor, wie lange es dauern
würde, bis 200 Ratsmitglieder Pause gemacht und wieder

auf ihren Sitzen Platz genommen hätten. Der Zeitbedarf

wäre ungefähr ein Sechstel des Sessionstages und
würde bedingen, dass die Sessionen jeweils um eine
Woche verlängert werden müssten. Wenn wir sparen
wollen, dann hier. Ich beantrage Ablehnung des Postulats

Bigler.

DUtschler. Die FDP-Fraktion lehnt das Postulat Bigler
geschlossen ab. Ich stelle fest, dass der Postulant im
Vergleich zum Postulatstext ziemlich zurückbuchstabiert
hat. Es heisst im Postulatstext nicht, dass hie und da
respektive bei Gelegenheit eine Pause einzuschalten sei,
sondern dass es sich um regelmässige Pausen handeln
sollte. Pausen im Ratsbetrieb sind ungünstig. Sie sind
sicher kein Mittel, um die Präsenz im Rat auf die Dauer zu
verbessern. Man muss sich bewusst sein, dass nicht
jeder, der den Saal verlässt, zum Kaffeetrinken geht, weil

er einen Kaffee trinken muss. Viele treffen sich in der
Wandelhalle oder in einem Café zu einer kurzen Besprechung,

auch ausserhalb der Fraktionen. Mit der Einführung

von Pausen wird man daran nichts ändern können.
Das Argument der besseren Präsenz des Rates ist sicher
nicht stichhaltig. Die Schaffung von Pausen ist nichts
Nützliches, weshalb wir das Postulat ablehnen.

Frau Schläppi (Unterseen). Ich dachte nicht, in dieser
staatspolitischen Angelegenheit noch ans Rednerpult
treten zu müssen. Unsere Fraktion hat jedoch wirklich
nichts dagegen, dass diese Frage geprüft wird. Das
Begehren, die Möglichkeit von Kaffeepausen zu schaffen,
wurde bereits in verschiedenen Vorstössen immer wieder

gestellt. Pausen sind offenbar ein Bedürfnis. Es
wurde die Installation von Kaffeeautomaten vorgeschlagen,

was wir jedoch ablehnten, weil wir eine bessere
Lösung wünschten. Wir haben nun einen entsprechenden
Vorstoss eingereicht. Ob eine Kaffeepause sinnvoll und
nötig ist, soll die verlangte Prüfung ergeben. Die SP-
Fraktion kann dem Postulat Bigler zustimmen.

Abstimmung
Für Annahme des Postulats Minderheit
Dagegen Mehrheit

Gesetz über die Krankenversicherung (Änderung)

Beilage Nr. 14

Zweite Lesung

Frau Knuchel, Präsidentin der Kommission. Bei der
zweiten Lesung wird keine Eintretensdebatte mehr
geführt. Aus der ersten Lesung wurde ein Antrag in die
zweite Lesung zur Beratung in die Kommission
zurückgenommen, und zwar der Antrag Villard, der verlangte,
dass bei Verzicht auf einen Prämienzuschlag bei Frauen
der Kanton den Krankenkassen den entsprechenden
Prämienausfall zu bezahlen habe. Die Verwaltung hat
nun genau abgeklärt, welche finanziellen Konsequenzen

eine solche Massnahme hätte. Sie würde den Kanton

zusätzlich 29 bis 36 Mio. Franken kosten bei
angenommen 362000 versicherten Frauen mit um 10 Prozent
höheren Prämien. In der Kommission wurde eingehend
darüber diskutiert und festgestellt, dass bei Einbezug
sämtlicher Frauen, die im Kanton Bern Wohnsitz haben,
dies eine Gesetzwidrigkeit wäre, indem das Gesetz
eigentlich nur von Anspruchsberechtigen spricht resp.
nur für Anspruchsberechtigte, für Personen mit niedrigem

Einkommen geschaffen wurde. Angesichts der sich
aus dem Antrag ergebenden hohen Kosten und auch
aus dem letztgenannten Grunde war dann der Antrags-
steller einverstanden, seinen Antrag zu modifizieren; er
wäre bereit gewesen, eine Formulierung ins Gesetz
einzubringen, wonach den Krankenkassen der Prämienausfall

für beitragsberechtigte Frauen ausgerichtet würde,
was für den Kanton Mehrkosten von 10 bis 12,5 Mio.
Franken bedeutet hätte. Die Kommission war jedoch
nicht gewillt, diesen Antrag ins Gesetz einzubringen; sie
lehnte ihn mit 13 zu 6 Stimmen bei zwei Enthaltungen
ab. Es wurde darauf hingewiesen, dass noch kein Kanton

über eine solche Regelung verfügt, dass zurzeit einzig

im Kanton Zürich darüber diskutiert wird. Mit einer
solchen Regelung hätte der Kanton Bern Neuland betreten

und Pilotarbeit geleistet.



366 2. Mai 1988 Volkswirtschaft

Ad Artikel 2 : In der ersten Lesung hat der Rat dem Antrag
Wenger/Blatter zugestimmt, wonach die mutmasslichen

Berechtigten mit der Eröffnung der Steuerveranlagung

auf das Vorgehen für die Geltendmachung der
Staatsbeiträge mit einer entsprechenden Information
aufmerksam zu machen seien. Die Volkswirtschaftsdirektion

hat diese Frage mit der Steuerverwaltung näher
abgeklärt, wobei sich herausgestellt hat, dass nicht je
der Bürger eine Steuerveranlagung, jedoch eine
Schlussabrechnung erhält. Der Antrag wurde daher modifiziert
und abgeändert, wie er nun als Antrag des Regierungsrates

und der Kommission vorliegt, nachdem die
Redaktionskommission sprachliche Korrekturen vorgenommen

hatte. In der Vorlage war von «geltend zu machen»
und am Schluss der Formulierung von «aufmerksam zu
machen» die Rede. Der Satz «Auf die Prämienbeiträge
ist bei der Schlussabrechnung hinzuweisen» wurde nun
klarer wie folgt formuliert: «Auf die Beitragsvoraussetzungen

ist beim Steuerbezug mit der Schlussabrechnung

hinzuweisen.»
Die Kommission hat in ihrer letzten Sitzung der Vorlage
zuhanden der zweiten Lesung einstimmig zugestimmt.
Namens der Kommission bitte ich den Rat, der Vorlage
in der vom Regierungsrat und der Kommission
beantragten Fassung zuzustimmen.

Detailberatung
I.

Art. 2

Präsident. Die Präsidentin der Kommission hat die von
Regierung und Kommission beantragte Fassung erläutert.

- Kein Wortbegehren zu dieser Fassung; der Rat hat
ihr stillschweigend zugestimmt.

Art. 6,14,17 und 21

Angenommen

II.

Angenommen

Titel und Ingress

Angenommen

Schlussabstimmung
Für Annahme des Gesetzesentwurfes
in zweiter Lesung 107 Stimmen

(Einstimmigkeit)

Nachkredite für das Jahr 1987,4. Serie;
Volkswirtschaftsdirektion

Beilage Nr. 24 Seite 5

Kurt, Präsident der Staatswirtschaftskommission, hat
zu den Nachkrediten der Volkswirtschaftsdirektion keine
Bemerkungen anzubringen. Sie werden vom Rat
stillschweigend genehmigt.

Gewerbeschule Thun: Staatsbeitrag 1986

Beilage Nr. 13; Geschäft 0949

Kurt, Präsident der Staatswirtschaftskommission. Im
vorliegenden Geschäft geht es um den Staatsbeitrag

1986 für die Gewerbeschule Thun. Das Geschäft ist an
sich unbestritten; es muss dem Rat jedoch vorgelegt
werden. Gemäss Artikel 8 des Dekretes vom 11. November

1982 über die Finanzierung der Berufsbildung
(Finanzierungsdekret) werden die Netto-Betriebskosten
abzüglich Bundesbeitrag ermittelt. Die Netto-Betriebs-
kosten betragen für die Gewerbeschule Thun für das
Jahr 1986 6178544.25 Franken. Der Staatsbeitrag von 45
Prozent beträgt 2780345 Franken. Es wurden wie üblich
bereits Vorschusszahlungen von total 2710000 Franken
geleistet. Der Restbetrag von 70345 Franken soll zu
Lasten der Staatsrechnung 1988 ausbezahlt werden. Es

mag ein kleiner Schönheitsfehler sein, dass der
Staatsbeitrag 1986 erst jetzt vorgelegt wird. Die Verzögerung
erfolgte infolge länger dauernder Krankheit derjenigen
Person der Gewerbeschule Thun, welche den Fall zu
bearbeiten hatte. Es war daher nicht möglich, das Geschäft
bereits in der Novembersession vorzulegen. Im übrigen
sind keine Bemerkungen anzubringen.

Abstimmung
Für Genehmigung des Geschäftes 0949 112 Stimmen

(Einstimmigkeit)

Schluss der Sitzung um 16.30 Uhr

Die Redaktorin:

Elisabeth Oehrli
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Zweite Sitzung

Dienstag, 3. Mai 1988, 9.00 Uhr

Präsident: Heinz Schwab, Lobsigen

Präsenz: Anwesend sind 187 Mitglieder. Entschuldigt
abwesend sind: Beiner, Bischof, Büschi, von Känel, Lutz,
Messerli, Pingeon, Salvisberg, Schwarz (Hünigen), Steiner

(Steffisburg), Thalmann, Tschirren.

Präsident. Vorab eine Mitteilung: Die Abdankungsfeier
für Herrn Imhof findet statt am Mittwoch, 4. Mai 1988,
um 15.00 Uhr, in der reformierten Kirche Ostermundi-
gen.
Ferner gebe ich Ihnen Kenntnis von folgendem
Rücktrittsschreiben:

«Monsieur le Président,
Par la présente, je vous informe que je démissionnerai
de ma charge de député pour le 30 juin 1988.
Cette décision est motivée par un accroissement de mes
charges professionnelles; effectivement, ces dernières
ont augmenté par la construction du complexe Home-
Hôpital du district de Courtelary à Saint-lmier.
Je tiens à exprimer tout le plaisir que j'ai eu de travailler
un peu plus de deux ans comme député.
Je garderai un bon souvenir de l'accueil que m'ont
réservé mes collègues ainsi que des bonnes relations que
j'ai toujours eues avec Messieurs les Conseillers d'Etat,
la Chancellerie et les différents services de l'Etat.
Je forme le vœu que notre législatif continue sa mission
dans le calme et la dignité afin de prendre de bonnes
décisions dans l'intérêt du canton.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, mes salutations

les meilleures. H. Pingeon.»
Wir nehmen dieses Rücktrittsschreiben zur Kenntnis.
Die Würdigung von Herrn Pingeon werden wir in der
Sondersession vornehmen, da der Rücktritt erst auf den
30. Juni 1988 effektiv wird.

Bergbahnen Grindelwald-First AG, Grindelwald:
Staatsbeitrag an den Erwerb des Grundstücks
IMr.4779 in Grindelwald; Zahlungskredit

Beilage Nr. 13, Geschäft 1270

Kurt, Präsident der Staatswirtschaftskommission. Zu
diesem Geschäft muss ich etwas weiter ausholen. Das
Geschäft 1270 wurde in der Staatswirtschaftskommission

mit 6 zu 5 Stimmen abgelehnt. Der Regierungsrat
bringt es nun gleichwohl vor den Grossen Rat. Da ich in
der Staatswirtschaftskommission zu den Befürwortern
gehörte, spreche ich jetzt auch ein bisschen aus der
Sicht der knapp unterlegenen Minderheit.
Es geht bei diesem Geschäft um die Sicherung der
Pistenzufahrt zur Talstation der Firstbahn aus dem Skigelände

«Bodmi». Das Amt für öffentlichen Verkehr taxiert
den heute herrschenden Zustand als knapp genügend.
Wenn Sie die geplanten Sanierungen der Firstbahn
bedenken, so können Sie sich vorstellen, dass die Sicherung

dieses Gelände nötig ist. Das Gesetz über die
Förderung des Fremdenverkehrs spricht in Artikel 3
ausdrücklich von der Möglichkeit von Beiträgen für «den
Erwerb von Boden und die Errichtung von Dienstbarkeiten

zur Sicherstellung von Skiabfahrten». Die Vorlage
entspricht also den rechtlichen Grundlagen und der
Beitragspraxis in ähnlichen Fällen. Ich erinnere daran, dass
der Staat ebenfalls in Grindelwald 1968 für den Erwerb
eines Grundstückes 200000 Franken, 1975 310000 Franken

und 1983 für ein Gelände mitten in Grindelwald
600000 Franken bewilligt hat.
Im vorliegenden Fall geht es konkret um das Grundstück
«Gygisdorf, Guggenhubel» im Halte von 55,13 Aren. Der
amtliche Wert beträgt 98310 Franken. Der Erwerb wurde
mit Kaufvertrag vom 6.August 1987 verurkundet. Der
Quadratmeterpreis für das in der W2 Zone liegende
Grundstück beträgt 254 Franken, was als angemessen
bezeichnet werden darf. Inklusive Grundstückgewinnsteuer

betragen die Gesamtkosten 2,01 Mio. Franken.
Zur Finanzierung: Die Firstbahn leistet 415700 Franken
an Eigenmitteln, die Gemeinde Grindelwald leistet
200000 Franken - ein relativ bescheidener Beitrag, ich
komme noch darauf zurück -, und der Staat gewährt
400000 Franken oder 28 Prozent der beitragsberechtigten

Kosten. Um diesen letzteren Beitrag geht es heute.
Man muss nun wissen, dass die Firstbahn - es ist wohl
die älteste Sesselbahn im Oberland -, bis 1984 zur
Hauptsache der Losinger AG gehörte. Mit dem Besitzerwechsel

gingen 35 Prozent der Aktien an die Gemeinde
Grindelwald, 18 Prozent an die Wengernalpbahn und 5
Prozent an die Bergschaft Grindel.
Das Grundstück soll deshalb erworben werden, weil das
Servitut auf dem schmalen Korridor 1992 ausläuft und
man es vorzog, die Sache mit der Besitzerin - sie hat
Jahrgang 1897 - zu regeln statt mit deren Erben. Die
Stellungnahmen zu diesem Handel seitens der
Gemeinde Grindelwald, der Bergregion Oberland-Ost und
der Fachkommission für Fremdenverkehrsfragen fielen
positiv aus.
Der Staatsbeitrag wird der kantonalen
Fremdenverkehrsabgabe - früher sagte man «Gnägi-Zwänzgi»,
heute das «Müller-Drissgi» - entnommen. Die
Gemeinde Grindelwald als Spitzenreiter punkto Übernachtungen

trägt zu dieser Fremdenverkehrsabgabe selbst ja
auch redlich bei. Sollte das Geschäft abgelehnt werden,
wären die Leidtragenden nicht nur die Firstbahnen,
sondern auch die Gemeinde Grindelwald, die sich sehr stark
mit den Firstbahnen identifiziert. Die Firstbahnen, das
werden Sie mir sicher bestätigen, gehören zum Lebensnerv

des Kurortes Grindelwald. Ihnen stehen im
Zusammenhang mit der Sanierung Aufgaben bevor, die sicher
Millionen kosten werden.
Nun noch kurz zu den Argumenten der Gegner dieses
Geschäftes. Die Gegner machten geltend, dass erstens
diese Mittel besser für direkte touristische Zwecke
eingesetzt werden sollten; zweitens sei der Beitrag der
Gemeinde Grindelwald eher bescheiden, wenn man
bedenke, dass sie unter Berücksichtigung der
Grundstückgewinnsteuer nicht mehr als 70000 Franken bezahle;
drittens schliesslich wurde der Gemeinde vorgeworfen,
sie hätte früher reagieren und das Gelände auszonen
sollen. Wenn man aberweiss, wie lange eine Auszonung
dauert, hätte das auch schief herauskommen können.
Ich möchte es dem Rat überlassen, in diesem umstrittenen

Geschäft zu entscheiden.

von Allmen, (Lauterbrunnen). Unsere Fraktion stimmt
diesem Geschäft zu. Warum? Skipisten sind unbedingt
wichtig, sie sind das A und O in einem Kurort, vorab in
einem Entwicklungskurort wie Grindelwald. Es geht
darum. Gefahren für den Skifahrer abzubauen: Eine
schmale Piste ist gefährlich, und Sie wissen, dass Un-
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fälle Kosten und menschliches Leid nach sich ziehen
können. Skipisten sind also genau so wichtig wie
Autobahnen und Strassen, Erschliessungen von Dörfern und
Städten. Ich bitte Sie, machen Sie daraus keine grosse
Sache! Grindelwald leistet schliesslich auch seinen
Beitrag an die Fremdenverkehrsabgabe. Die Sanierung von
Skipisten ist genau so wichtig wie die Sanierung von
Hotels und dergleichen, sie dient zudem ganz direkt der
Öffentlichkeit. Deshalb finde ich es nicht richtig, eine
grosse Debatte dieses Geschäftes wegen zu machen.
Das ist doch ein klarer Fall, bei einer solch einmaligen
Gelegenheit Hand zu bieten; sonst ist das Grundstück
für alle Zeiten verloren. Da muss man zugreifen. Ich bitte
Sie, dem Geschäft zuzustimmen, das ist am Platz.

Zbären. Die Fraktion freie Liste/Junges Bern hat ein
etwas ungutes Gefühl, wenn mit einem ganz anständigen
«Schüdel» Geld versucht wird, Fehler einer Ortsplanung
auszubügeln. Es scheint uns, ein Welt-, Ferien- und Kurort

wie Grindelwald hätte eigentlich das Skipistengelände

von Anfang an bei der Ortsplanung ausscheiden
sollen, statt es der Wohnzone zuzuteilen. Wir haben
auch ein ungutes Gefühl, wenn wir einerseits die Summen

betrachten, die für das Skigelände bereits gesprochen

wurden und jetzt noch dazukommen sollen, und
man andererseits weiss, dass in Grindelwald in den
nächsten Jahren Abermillionen für den Weiterausbau
des Firstgebietes Richtung Grosse Scheidegg ausgegeben

werden sollen. Dafür soll dann das Geld offenbar
wieder vorhanden sein - ob das Projekt verwirklicht werden

kann, ist eine andere Frage; ich kann jedenfalls
bereits jetzt schon sagen, dass die Umweltschutzorganisationen

mit allen Mitteln versuchen werden zu verhindern,

dass das Firstgebiet bis zur Grossen Scheidegg
erschlossen wird.
Stutzig machen uns auch die Preise: Für das eine Grundstück

werden 600 Franken pro Quadratmeter, für das
andere 254 Franken angegeben, im Durchschnitt also 334
Franken, die aufgewendet werden sollen, um einen
Quadratmeter Skipiste zu sichern. Es wird zwar gesagt, dies
sei ein günstiger Preis, aber mich dünken das schon
ganz anständige Zahlen. Ich frage mich auch, ob es
Aufgabe des Staates sein soll, solche Bodengeschäfte zu
unterstützen, oder ob wir hier als Kantonsparlament
nicht vielmehr etwas anderes anstreben müssten, nämlich

zu verunmöglichen, dass mit dem Boden weiterhin
solche Geschäfte gemacht werden können, indem wir
uns für ein zeitgemässes Bodenrecht einsetzen. Damit
täten wir auch etwas sehr Nützliches für die grosse
Mehrheit der Grindelwaldner Bevölkerung, die
Einheimischen.

Das sind unsere Zweifel an diesem Geschäft. Rechtlich
ist die Sache in Ordnung. Der Beitrag kommt nicht aus
allgemeinen Staatsmitteln, sondern aus der
Beherbergungsabgabe. Ich persönlich bin ein wenig in einem
Zwiespalt. Da ich sehe, wie wichtig die Sicherung von
Skipisten für einen Kurort ist, werde ich mich der
Stimme enthalten. Die Mehrheit unserer Fraktion lehnt
das Geschäft wahrscheinlich ab.

Brawand. Schon im Jahre 1962 hat die Gemeinde
Grindelwald eingesehen, wie wichtig das Skischulgelände
ist. Der Streit wegen einer Überbauung wurde damals
bis vor das Bundesgericht gezogen, dank dessen
Entscheid das Gelände dann expropriiert werden konnte.
Auf das hin kamen noch zwei weitere Grundstücke dazu.
Sie müssen sich überdies bewusst sein, dass Grindelwald

vielleicht als eine der ersten Gemeinden eine Orts¬

planung machte, auch der Kanton half da mit, und dass
dabei der eine oder andere Fehler passierte, trifft sicher
zu. Die Bodmi ist für unsein sehr wichtiger Punkt. Von ihr
aus können wir auf zwei Seiten zum Dorf hinunterfahren:

auf deräusseren Seite geht es zum Bahnhof, auf der
innern geht es links hinab zur Talstation der Firstbahn
und von dort zur Dorfstrasse. In diese Piste mündet auch
die Skipiste von First. In den sechziger Jahren wurde ein
kleines Stück Skipiste weggenommen. Heute haben
sich die Zeiten geändert: die Pisten werden immer breiter,

und die Firstbahnen hätten das Geschäft schon
lange gerne erledigt gesehen. Sie konnten das Terrain
aber erst im Herbst letzten Jahres erwerben. Sie Messen
sich dabei auch über das Vorgehen beraten. Es wurde
ihnen gesagt, der beste Weg sei, das Grundstück zu kaufen

- es hätte auch die Möglichkeit bestanden, etwa vier
Häuser darauf zu bauen. Wäre es zur Überbauung
gekommen, hätte man bestimmt einen höheren Preis
bezahlen müssen, auch sonst wären noch Kosten
dazugekommen. Deshalb haben wir das Gefühl, der Betrag von
400000 Franken aus der Beherbergungsabgabe sei
sicher nicht schlecht angelegt, zumal Grindelwald ja seit
dem Jahr 1965 rechte Beträge einzahlte, pro Jahr nämlich

ca. 220000 Franken. Mit den 50 Prozent vom Staat
hätten wir noch etwa 3,8 Millionen zugute. Wir meinen
nicht etwa, dass nur die grossen Orte davon profitieren
sollen, auch kleinere Orte sollen von diesem Geld etwas
erhalten, das ist unbestritten. Ich hoffe, dass all diejenigen,

die dem Tourismus gegenüber positiv eingestellt
sind, dem Geschäft zustimmen werden. Ich könnte mir
vorstellen, dass wir hier über grössere Subventionen
reden müssten, wenn derTourismus im Oberland nicht so
gut wäre, und es immer noch gleich tönen würde wie
dazumal, als der erste Mensch nach Grindelwald ging und,
befragt, wie es ihm dort gefallen habe, sagte: Da habe
ich nichts anderes gesehen als Grinde und Wald... Ich
bitte Sie, diesem Geschäft zuzustimmen.

Weyeneth. Bekanntlich kommt der Appetit mit dem
Essen. Sie sehen in der Botschaft, dass der Gemeinde
Grindelwald schon mehrmals solche Geschäfte getätigt wurden.

Was mich stört und was mich hindert, diesem
Geschäft zuzustimmen, ist schlicht und einfach die Tatsache,

dass man aus Land zuerst Bauland macht und es
nachher mit Beherbergungsabgaben zu diesem Wert zu
kaufen versucht. Als damals diese Abgabe geschaffen
wurde, war die Meinung, damit den Tourismus zu
fördern und nicht, Planungsfehler am Laufmeter zu
korrigieren. Zudem meinte ich, das Gesetz über die Verwendung

der Beherbergungsabgabe setze eine wesentliche
Beteiligung der Gemeinde voraus. Das ist hier mit einer
Beteiligung von 200000 Franken nicht der Fall, wenn
man in Rechnung stellt, dass aus dieser Parzelle sowie
derjenigen, die nicht Gegenstand dieses Geschäftes ist,
für die Gemeinde ein Gewinnsteuersubstrat in der Grös-
senordnung von 140000 Franken resultiert. Die Beteiligung

der Gemeinde Grindelwald erscheint mir von
daher minim. Ich frage mich einfach, ob wir so kutschieren
können, dass wir dann letztlich jeden Planungsfehler,
der im Oberland passierte, mit Beherbergungsabgaben
ausgleichen. Im Tal unten werden sogenannte Planungsfehler

mit Planungszonen belegt und allenfalls entsprechend

korrigiert. Es geht hier nicht um Grindelwald,
sondern um ein prinzipielles Anwenden von derartigen
Geldern. Um die Interessen der Öffentlichkeit, des Tourismus

wahrzunehmen, brauchen solche Landpreise wirklich

nicht mit Beherbergungsabgaben finanziert zu werden.
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Albisetti. Das Votum von Herrn Weyeneth bringt mich
nun doch noch dazu, zu diesem Geschäft das Wort zu
ergreifen. Ich begreife die Skepsis gegenüber den zur
Diskussion stehenden Beträgen. Andererseits muss ich
sagen: Ich war 12 Jahre lang Kantonsplaner. In diesen 12

Jahren hatte ich mit der Gemeinde Grindelwald besten
Kontakt. Die erste Ortsplanung von Grindelwald brachten

wir gemeinsam über die Runden, und ich kann Ihnen
sagen: Es war eine ganz schwierige Aufgabe. Es warfast
die Quadratur des Kreises. Dass dabei Situationen
auftraten, da man Land nicht einfach als Bauland
berücksichtigen konnte, ist eine Tatsache. Andererseits hat
Grindelwald als touristisches Zentrum eine Bedeutung,
die wir nicht aus den Augen verlieren dürfen. Im
vorliegenden Geschäft kommt doch zum Ausdruck, dass
Wirtschaft und Gemeinde ganz wesentliche Beträge aufbringen

und der Kanton in einem Gesamtinteresse,
aufgrund der bestehenden gesetzlichen Grundlagen, einen
sinnvollen Zustupf gewährt. Ich bitte Sie, dem Geschäft
zuzustimmen.

Frau Schläppi (Unterseen). Es widerstrebt mir zwar, in
dieser Sache auch noch zu sprechen, weil man uns dann
wieder vorwirft: Jetzt wohl, jetzt kommen die Oberländer.

Ich hätte auch nicht gesprochen, wenn Herr Weyeneth,

mit dem ich schon mehrmals die Klinge kreuzte,
mich nicht zu einer Replik gezwungen hätte. Ich bin froh,
dass die Staatswirtschaftskommission zur Sache
schaut, und ich bin froh, wenn sie sieht, wie uns die
Bodenpreise davonrennen. Ich kann Ihnen nur sagen: In
meinem Wohnort wurden vor einem Jahr noch 200 Franken

für einen Quadratmeter bezahlt, heute sind es 800
Franken. Aber mit der Ablehnung dieses Geschäftes
erreichen wir diesbezüglich überhaupt nichts, im Gegenteil.

Heute können wir das Land von einer alten Frau
noch zu einem einigermassen annehmbaren Preis kaufen;

es sind noch nicht 800 Franken. Wenn das Land einmal

in die Erbschaftsteilung kommt, wird es wesentlich
mehr kosten. Ich habe mich mit dem Planungsamt in
Verbindung gesetzt und gefragt, ob der Preis wirklich
«daneben» sei; es wurde gesagt, wenn man es
expropriiere, käme es noch teurer zu stehen.
Es wäre Schildbürgerei, wenn man nun, nachdem man
lange so verfahren hat, ein einzelnes Geschäft aus dem
Kuchen herausnehmen und ablehnen würden. Man
kann doch nicht beim letzten Stück «njiet» sagen, nachdem

wir der Gemeinde bis jetzt geholfen haben, das
Nötige zu erwerben. Ich erinnere mich, als die Planung in
Grindelwald in Angriff genommen wurde: Damals hätte
man für die Piste unzählige Stücke Land kaufen sollen.
Das konnte die Gemeinde ganz einfach nicht. Die heutige

Regelung ist tatsächlich nicht besonders schön, sie
gefällt mir auch nicht. Entschädigt wird nur, wer Profile
aufstellt, wer aber brav weiterbauert, erhält keine
Entschädigung. Das beweist nur erneut, dass unsere
Bodenpolitik und unser Bodenrecht verfehlt sind, und das
ist nichts Neues. Aber jetzt plötzlich einen Einzelfall
herausgreifen und in einer Anwandlung von schlechtem
Gewissen sagen, so könne man nicht mehr weiterfahren,

das ist ebenfalls verfehlt, erst recht im Falle des
Skipistenfonds. Dieser Fonds ist ja gerade für solche Fälle
geschaffen worden. Wenn ich mich nicht irre, geht das
auf ein Anliegen eines SP-Grossrates aus dem Oberland
zurück, dem himmelangst wurde, als er sah, wie die
Spekulation Blüten trieb, wie der Zweitwohnungsbau den
Tourismus zu ersticken drohte. Wir würden unglaubwürdig,

wollten wir jetzt dieses Geschäft ablehnen. Ich bitte
um Zustimmung.

Müller, Volkswirtschaftsdirektor. Wenn Sie die Talstation

der Grindelwald-Firstbahn Richtung First mit dem
Sessel verlassen, so sehen Sie beim ersten ganz steilen
Stück das Grundstück unter sich, von dem hier die Rede
ist. Es wurde seinerzeit, abgesehen von einer fast
unverantwortlich schmalen Schneise, eingezont in die
Wohnbauzone W2 und mit einer Bauverbotsdienstbarkeit bis
1992 belegt. Oberhalb liegt das prächtige Skiübungsund

Skischulgelände Bodmi, das wir in drei Schüben -
Sie ersehen das aus dem Vortrag - ebenfalls mit Hilfe
des Staates vor der Überbauung bewahren konnten.
Das hier zur Diskussion stehende Grundstück wird von
vielen Skifahrern, die von der First und vom Skiübungsgelände

kommen, benützt.
Wir haben auf den heutigen Tag, und das ist auch der
Grund, weshalb ich das Wort ergreife, die rechtlichen
Belange noch einmal gründlich abgeklärt, weil ich mir
nicht vorwerfen lassen möchte, es würden hier Mittel
eingesetzt, deren Einsatz man vermeiden könnte. Ein
Sprecher der Staatswirtschaftskommission äusserte die
Meinung, man könnte das Grundstück auszonen, ohne
dass damit eine Entschädigungspflicht verbunden
wäre; wahrscheinlich müsste man dann das Grundstück
zunächst mit einer - kantonalen oder kommunalen -
Planungszone belegen. Nach erneuter Überprüfung
durch die Baudirektion und unter Heranziehung eines
Gutachtens von Prof. Hans Marti, das zu einem durchaus
vergleichbaren Handel im Bodmi erstellt worden war,
ferner nach einer Befragung eines im Planungsrechts
versierten Anwaltes in Interlaken sowie eines Sachbearbeiters,

einem Notar, des Bundesamtes für Justiz wird
ohne jeglichen Zweifel bestätigt, dass in diesem Fall
eine Entschädigungspflicht nach Artikel 130 Baugesetz
besteht. Begründung: Das Grundstück ist voll erschlossen,

was seinerzeit, noch vor dem jetzt geltenden Baugesetz,

zulasten der Eigentümerin geschah, eine Verlängerung

der Bauverbotsdienstbarkeit ist nicht möglich.
Es ist in der Staatswirtschaftskommission - aber auch
jetzt wieder - des weiteren kritisiert worden, die
Gemeinde beteilige sich nicht angemessen, wie das in den
vorangehenden Fällen durchwegs der Fall gewesen war.
Das könne eine unerwünschte präjudizierende Wirkung
haben. Auch würde sich die Gemeinde - dies zog
insbesondere Herr Weyeneth an - durch das Inkasso der
Grundstückgewinnsteuer mehr oder minder schadlos
halten. Herr Weyeneth, es stehen rund 120000 Franken
zur Diskussion. Die Gemeinde Grindelwald werde durch
einen weiteren Landkauf belastet, sagte Herr Zbären.
Damit haben wir hier nichts zu tun; das betrifft denjenigen

Landkauf, bei dem der Quadratmeter 600 Franken
kosten soll und der für den vorgesehenen Neubau der
Talstation vorgesehen ist, wenn dieses Projekt realisiert
werden sollte. Aber die Gemeinde wird dadurch stark
beansprucht. Schliesslich ist die Gemeinde Hauptaktio-
närin der Bahn, und sie wird im Zusammenhang mit
einem allfälligen Neubau grosse Eigenleistungen erbringen

müssen. Zudem hat die Gemeindedirektion mir
noch einmal ganz deutlich auf die Finger geklopft und
gesagt, die Finanzlage der Gemeinde Grindelwald sei
ausserordentlich angespannt, wir sollten hier sehr
vorsichtig ans Werk gehen. Aus diesen Gründen hat die
beratende Kommission für Fremdenverkehrsfragen
empfohlen, es sei die Angemessenheit der Beitragsleistung
der Gemeinde entsprechend zu interpretieren. Die
Regierung ist diesen Überlegungen gefolgt.
Eine präjudizierende und Begehrlichkeiten fördernde
Wirkung ist nicht zu befürchten. Obwohl das
Fremdenverkehrsgesetz ja ausdrücklich die Sicherung von Ski-
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pisten ermöglicht, haben sich die bisherigen Beiträge
durchaus im Rahmen gehalten; auch in Zukunft sind nur
vereinzelt derartige Geschäfte zu erwarten, wenn
überhaupt. Mit diesem Beitrag fördern wir die qualitative
Verbesserung des touristischen Angebotes von Grindelwald.

Wir unterstützen aber auch die einheimische Initiative

und Zusammenarbeit. Herr Zbären stellte richtig
fest, dass wir damit einen Fehler - ich möchte das Wort
in Anführungszeichen setzen - einer früheren Ortsplanung

auszubügeln versuchen. Aber, Herr Zbären, ist es
nicht besser so als umgekehrt, dass wir in Zukunft solche

Fehler wirklich vermeiden wollen? Was den Preis
anbelangt, Herr Zbären, hat Frau Schläppi absolut richtig
festgestellt, dass neben dem Zeitverlust, den wir andersherum

in Kauf nehmen müssten, nebst dem Ärger auch
die Kosten ansteigen würden; bei einer Enteignung wären

wir zudem voll entschädigungspflichtig. Wir können
Ihnen verbindlich sagen, dass in einem solchen Fall der
Quadratmeterpreis beträchtlich höher wäre als die 254
Franken, die wir jetzt mit der Besitzerin des Grundstücks
vereinbart haben.
Aus all diesen Gründen wäre ich Ihnen sehr dankbar,
wenn Sie dem Geschäft zustimmen würden.

Abstimmung
Für Genehmigung des Geschäfts 1270 Grosse Mehrheit

Vollzugskonzept für die Katastrophenprävention
bei stationären und mobilen Chemikalienlagern:
Beizug externer Experte

Beilage Nr. 13, Geschäft 1094

Kurt, Präsident der Staatswirtschaftskommission. Bei
diesem Geschäft geht es um das Vollzugskonzept für
Katastrophenprävention bei stationären und mobilen Che-
mikalienlagem, und zwar um den Beizug externer Experten

mit einem Kredit von 150000 Franken. Sie werden
sich fragen, weshalb dies dem Rat vorgelegt werde, da
diese Summe an sich in der Kompetenz des Regierungsrates

liegt. Da es sich aber um einen ordentlichen Nachkredit

für das Jahr 1988 handelt, muss das Geschäft vor
den Rat. Auch über dieses Geschäft muss ich etwas
gründlicher informieren, weil es in der
Staatswirtschaftskommission lediglich im Verhältnis von 7 zu 4
Stimmen angenommen worden ist.
Anlass zu diesem Geschäft gab, Sie wissen es alle, die
Katastrophe von Schweizerhalle im November 1986.
Diese Katastrophe verursachte diverse Vorstösse hier im
Rat, und im Mai 1987 legte der Regierungsrat dem Grossen

Rat einen Bericht vor, der eine Lagebeurteilung und
Vorschläge für Massnahmen sowie eine Grobprojektorganisation

enthielt. Von den personellen Konsequenzen
war noch nicht die Rede. Im Rahmen dieser Projektorganisation

wurde eine Arbeitsgruppe unter der Federführung

der Gebäude-Versicherungsanstalt des Kantons
Bern (GVB) gebildet, der auch Vertreter des Kiga, des
Gewässerschutzamtes, des Kantonalen Laboratoriums
und der Koordinationsstelle für Umweltschutz angehörten.

Diese Arbeitsgruppe nahm sich folgender fünf
Aufgabenkreise an: erstens die Inventarisierung der
relevanten Chemierisiken im Kanton Bern, zweitens die
Planung und Durchführung der kurz- und mittelfristigen
Sanierung dieser Risiken, drittens den Einbezug dieser
Risiken in alle Bau-, Gewerbebewilligungs- und
Plangenehmigungsverfahren, viertens die Kontrolle und Über¬

wachung bestehender Betriebe und Risiken, und fünftens

den Weiterausbau der Schadenbekämpfungsorganisation
(Wehrdienste).

Kurz zur Inventarisierung. Hier wurden drei Prioritätsstufen

ausgeschieden. In die Stufe 1 fallen 30 Betriebe mit
grossem Gefährdungspotential, in der Stufe 2 mit
erheblichem Gefährdungspotential sind 101 Betriebe und in
der Stufe 3 mit kleinem Gefährdungspotential sind rund
500 Betriebe aufgeführt.
Die Sanierungen konnten bisher nur auf Sparflamme
vorangetrieben werden. In bezug auf Kontrolle und
Überwachung ist der Aufbau einer Organisation im
Gange; hier liegt die Federführung beim VEWD. Aber
auch die Mittel der Wehrdienste wurden eingesetzt; sie
sollen noch verbessert werden. So wird ab 1989 ein
neuer Chemiestützpunkt in Langenthal gebildet.
Die weitere Bearbeitung dieses Projektes stösst auf
personelle Schwierigkeiten, weil die Leute, die bisher daran
arbeiteten, sich ausserstande erklärten, die Feinprojektierung

zu erarbeiten; sie seien, so wird erklärt, an die
Grenze ihrer Kapazität gelangt. Der Regierungsrat hat in
Ausführung des Artikels 10 des Umweltschutzgesetzes
ein detailliertes Vollzugskonzept zu erarbeiten. Mit den
beantragten 150000 Franken möchte er ein externes
Büro damit beauftragen, in Zusammenarbeit mit der
Arbeitsgruppe, die das Projekt zu begleiten hätte, ein
solches Vollzugskonzept auszuarbeiten. Die Federführung
hierfür liegt bei der Volkswirtschaftsdirektion; deshalb
wird dieses Geschäft auch unter diesem Titel vorgelegt.
Weshalb nun gab es gegnerische Stimmen in der
Staatswirtschaftskommission? Es war weniger das Materielle
- hier sah man ein, dass etwas getan werden muss-, als
vielmehr ein schwelendes Malaise, das kritische Stimmen

heraufbeschwor. Einzelne hatten das Gefühl,
gerade bei der GVB, aber auch im Kantonslabor würde hie
und da in Ausführung von Vorschriften und Kontrollen
mit einer gewissen Akribie, ja Pedanterie gearbeitet,
wodurch es ab und zu Ärger gebe. Deshalb kam die
Meinung auf, das könne man eigentlich in eigener Regie
machen. Das war in etwa die Stimmung unter den Gegnern
dieses Kredites.
Die Staatswirtschaftskommission beantragt Ihnen mit 7

zu 4 Stimmen, das Geschäft zu genehmigen.

Hurni. Ich habe in der Staatswirtschaftskommission zur
Minderheit gehört, die an diesem Geschäft keine Freude
hatte. Wir haben alle unser Bedauern überdieVorkomm-
nisse in Schweizerhalle ausgedrückt, wir sagten auch,
die Häufigkeit der Schadenereignisse in chemischen
Firmen rund um Basel kurz nach Schweizerhalle sei
erstaunlich und erwecke fast den Eindruck, als habe es so
sein müssen; im übrigen seien die Ursachen wenigstens

der Katastrophe von Schweizerhalle auch heute
noch nicht bekannt. Der Kanton Bern birgt mit Sicherheit
ein geringeres Gefahrenpotential bei stationären und
mobilen Chemikalien als der Kanton Basel-Stadt. Trotzdem

vertreten auch wir die Auffassung, es sei richtig,
den möglichen Gefahrenquellen die nötige Aufmerksamkeit

zu schenken. Die Frage ist nur, was die nötige
Aufmerksamkeit beinhaltet.
Wenn ich sehe, dass in der Arbeitsgruppe, die sich mit
den Vorarbeiten befasste, unter anderem das Kiga, das
Gewässerschutzamt, die Koordinationsstelle für
Umweltschutz, die Gebäudeversicherung und das Kantonale

Laboratorium vertreten sind, so meine ich, innerhalb

dieser Ämter wären doch Leute zu rekrutieren, die
für diese als dringlich erachtete Arbeit freigestellt werden

könnten. Besonders die GVB und das Kantonale La-



Volkswirtschaft 3. Mai 1988 371

boratorium erwecken durch ihre rege Tätigkeit-die GVB
in bezug auf Forderungen an Private, an die Wehrdienste
und an die Gemeinden, das Kantonale Laboratorium
durch Publikationen, die im interkantonalen Vergleich
als doch ausserordentlich betrachtet werden müssen -
den Eindruck, es seien da nicht nur sehr tüchtige,
sondern auch sehr viele Leute auf diesen Ämtern tätig. In
dieser Situation sollen nun erneut aussenstehende
Experten beigezogen werden. Das passtzwargutindie
Verunsicherung, die gegenwärtig im Kanton Bern herrscht,
aber langsam wissen wir auch, was solche Expertisen
an Resultaten bringen: Sie werden sich vornehmlich
darauf beschränken, den kurz-, mittel- und langfristigen
Stellenbedarf und die Vollzugskosten bekanntzumachen.

Anschliessend wird man die neueingestellten
Leute in den immer wachsenden Imperien mit Forderungen,

Sanierungskonzepten und Genehmigungsverfahren
auf die Gewerbetreibenden loslassen. Ich sage

absichtlich: loslassen. Denn leider-und das finde ich auch
eine der gravierendsten Unterlassungen in diesem
Geschäft - werden die zuletzt Betroffenen überhaupt nicht
angehört. Sie haben zwar mit grossen finanziellen
Konsequenzen zu rechnen für die Sanierung ihrer Anlagen,
sie werden vielleicht sogar als vorsätzliche Täter
abgestempelt und zu einer Busse verknurrt, und im Falle der
Genehmigung dieses Geschäftes werden sie einfach zur
Kenntnis nehmen müssen, dass der bernische Grosse
Rat es so wollte.
Es ist festzuhalten, dass die Sanierungen schon jetzt
laufen, dass die Kontrolle und Überwachung funktioniert
und dass die Chemierisiken schon heute in alle Bau-, Ge-
werbebewilligungs- und Plangenehmigungsverfahren
einbezogen werden. Im Geschäft wird das Beispiel von
drei anderen Kantonen angeführt, die noch grössere
Mittel einsetzen würden für eine solche Expertise. Ich
erwähne nun einen Kanton, der grössenordnungsmässig
ähnlich wie der Kanton Bern ist, nämlich den Kanton
Zürich. Im Kanton Zürich wird die Auffassung vertreten,
dass der Bund im Rahmen der Umweltschutzgesetzgebung

zuerst angeben müsse, wie die Betriebe zu sanieren

seien. Da jetzt eine Expertengruppe an der Arbeit
sei, wolle man zuerst deren Resultate abwarten. Diese
Resultate sollen Antwort auf die Frage geben, wer was
beizubringen hat bei einer Sanierung, nach welchen
Kriterien zu beurteilen sei. Der Kanton Zürich vertritt die
Auffasssung, dem Kanton obliege zwar die Aufsicht, die
Betriebe müssten jedoch selber Konzepte erarbeiten.
Darin sehe ich eine ganz grundlegende Differenz zum
vorliegenden Geschäft. Vielleicht wird man sagen, das
sei hier auch so vorgesehen, aber in den Unterlagen ist
davon kein Wort erwähnt.
Aus diesen Gründen beantrage ich Ihnen, das Geschäft
abzulehnen.

Marthaler (Oberlindach). Ich schicke voraus, dass ich
hier als Einzelsprecher spreche und nicht im Namen der
Fraktion. Ich rede auch nicht grundsätzlich gegen dieses
Geschäft, aber ich erlaube mir, dazu ein paar Bemerkungen

zu machen als einer der mitbetroffenen
Wehrdienstkommandanten. Ich werde das Geschäft von drei Seiten
her kurz beleuchten: erstens von der finanziellen, zweitens

von Seiten der Wehrdienste und drittens von der
gewerblichen Seite.
Zur finanziellen Seite nur ganz kurz. Wenn ich mir die
Betriebsrechnung der Gebäudeversicherung ansehe, die
Zahlen von 147 Mio. Franken im Jahr aufweist-zugegeben,

im Jahre 1987 gab es einen Verlust von 1,1 Mio. Franken

-, dann frage ich mich: Weshalb hatten die 150000

Franken nicht mehr Platz in den 147 Mio. Franken? Ich
weiss, Herr Kurt sagte es, es handelt sich um einen
ordentlichen Nachkredit, aber irgendwie sagt mir eine
innere Stimme, es passe gut in die politische Landschaft,
dass man auch im Berner Grossen Rat über Präventiv-
massnahmen bei Chemiewehreinsätzen reden muss.
Ich habe meiner inneren Stimme mehrmals gesagt, sie
solle jetzt endlich schweigen, aber ganz zum Schweigen
gebracht habe ich sie nicht.
Zu den Wehrdiensten: Die Wehrdienstleute sind Leute
von der Front, Leute, die bereit sind, Verantwortung zu
tragen. Lassen Sie mich kurz die heutige Situation
analysieren: Vor ein paar Jahren wurden die Feuerwehren in
Wehrdienste umgetauft. Das haben wir akzeptiert, es
war auch richtig, aber heute ist der Wehrdienst auch auf
dem Land «Mädchen für alles». Leckt der Radiator oder
hockt die Katze auf dem Baum und will nicht
herunterkommen, dann wird der Wehrdienstkommandant angerufen.

Dieser wiederum muss Leute von ihrer Arbeit
wegnehmen, um solches zu erledigen. Wir machen das
gerne im Dienste der Allgemeinheit. Man stellte fest,
dass im Kanton Bern ein enormer Nachholbedarf an
Einrichtungen der Wehrdienste besteht; darunter fallen
Tanklöschfahrzeuge, Pikettfahrzeuge usw. Wir sind
bereit, den Nachholbedarf zu erfüllen. Aber ich muss
feststellen, dass es einen enormen administrativen
Aufwand mit sich bringt, gerade auch für die
Wehrdienstkommandanten. Sie müssen sich vorstellen, was es
heisst, für 150 oder 200 Leute einen 24-Stunden-Pikett-
und Wochenenddienst über ein ganzes Jahr zu organisieren.

Dafür sitzen etliche Leute etliche Stunden an den
Schreibtischen. Das gleiche gilt für die Alarmierung. Wir
sind bereit, bei der Alarmierung mitzuhelfen. Aber wenn
ich auf der einen Seite die immensen Kosten der
Wehrdienste zugunsten der PTT sehe, sobald man etwas
machen möchte, und wenn ich andererseits an diejenigen
denke, die xStunden aufwenden, um die Formulare der
PTT auszufüllen, die offenbar nicht bereit ist, im Interesse

der öffentlichen Sicherheit die Telefonalarme
etwas günstiger zu gestalten, da frage ich mich, wofür der
Wehrdienstkommandant noch alles herhalten muss. Es
sind dies administrative Aufwendungen, mit denen man
Leute zu Schreibtischtigern degradiert, die bereit sind,
an der Front zu kämpfen und Verantwortung zu übernehmen

für Mensch und Hab und Gut.
Wenn ich nun das alles ins Verhältnis setze zu diesem
Geschäft, wird mir schon etwas angst und bange. Ich
frage daher den Volkswirtschaftsdirektor: Ist man bereit
von der GVB aus, mit den Wehrdienstkommandanten
eine Auslegeordnung zu machen, ist man bereit, mit
ihnen zusammenzuarbeiten, gerade auch in diesem
Geschäft, mit Leuten aus der Praxis also? Es nützt nichts,
ein Chemiebetrieblein zu bauen, das chemiegefährdet
ist, wenn man später feststellen muss, dass man mit der
Feuerwehr nicht einmal hinzufahren kann. In solchen
Sachen sollte der Praktiker einbezogen werden. Es nützt
auch nichts, wenn der Herr Dr. Müller einen medienkonformen

Auftritt hat - ich meine damit nicht unseren
Volkswirtschaftsdirektor, sondern unseren Kantonschemiker.

Es hat keinen Sinn, das Rad neu zu erfinden. Wir
haben im Kanton Bern einen sogenannten Einsatzordnerfür

den Transport gefährlicher Güter. Das ist eine
hervorragende Unterlage. Ich hoffe, dass diese auch
angeschaut und benutzt wird. Ebenso hoffe ich, das zu
beauftragende Ingenieurbüro sei genügend kompetent, um
das zu beurteilen.
Ebenso geht es mir aus gewerblicher Sicht. Hierzu nur
kurz ein paar Worte, meine Redezeit ist abgelaufen. Ich
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hoffe nicht, dass den Betrieben dann Massnahmen
auferlegt und Auflagen gemacht werden, die das wirtschaftliche

Überleben verhindern. Auch diesbezüglich frage
ich den Volkswirtschaftsdirektor: Ist vorgesehen, mit
den Betroffenen zu reden und sie in das Konzept einzu-
beziehen?

Strahm (Herrenschwanden). Ich will mich nicht in den
Streit einmischen, der in der Staatswirtschaftskommission

in bezug auf den Beizug externer Experten
aufgebrochen ist. Meines Erachtens ist das vorliegende
Geschäft ein gutes Beispiel für den Beizug externer Experten,

weil es um einen befristeten Auftrag geht und weil
die Kantonsverwaltung die nötige Fachkompetenz nicht
hat. Ich verstehe dieses Lamento ehrlich gesagt nicht.
Die Arbeit, die hier geleistet werden muss, fällt unter die
Pflichten des Kantons gemäss Umweltschutzgesetz bzw.
Störfallverordnung. Diese ist zwar noch nicht in Kraft, sie
geht im Juni in die Vernehmlassung. Ich bin Mitglied der
eidgenössischen Kommission, die diese Verordnung
ausarbeitet. In dieser Kommission ist es klar, dass sämtliche

Kosten, die bei der Erfassung der Risiken, bei deren
Analyse und bei den Verfügungen anfallen, dem
Verursacher, d. h. dem Betreiber der Anlagen angelastet werden

müssen. In Artikel 2 des Umweltschutzgesetzes
heisst es eindeutig und klar: «Wer Massnahmen nach
diesem Gesetz verursacht, trägt die Kosten dafür.» Wenn
Betriebe analysiert werden, muss der Kanton diesen
eine Rechnung schicken, und zwar für jede Expertise.
Eigentlich müssten die 150000 Franken oder zumindest
ein grosser Teil davon - Büroarbeiten beim Kanton
ausgenommen - nur umgebucht werden, ihnen müsste
auch ein Einnahmenposten gegenüberstehen. Ich frage
den Volkswirtschaftsdirektor: Haben Sie im Sinn,
Rechnungen zu verschicken? Haben Sie im Sinn, die anfallenden

Kosten den Verursachern anzulasten? Sollte dies
nicht der Fall sein, sehe ich schwarz. Das ist nämlich nur
eine Vorstufe. Es braucht dann noch einzelbetriebliche
Verfügungen, und der Kanton Bern zählt über 1000
Betriebe. Für einen mittelgrossen Betrieb rechnet man mit
einem Mann-Monat, für einen grossen Betrieb sogar mit
einem Mann-Jahr nur für die Expertisen und Verfügungen.

Sie können sich vorstellen, welche Kosten da auf
uns zukommen.

DUtschler. Ich möchte lediglich feststellen, dass die
freisinnige Fraktion dem Geschäft zustimmt, und dies
ausfolgenden Überlegungen: Der Brand von Schweizerhalle

zeigte, dass etwas getan werden muss, dass es
Risiken gibt in den Lagern von Chemiefirmen, aberauch in
Firmen, die Dünger- oder Spritzmittel lagern, und dass
da Kontrollen nötig sind. Wir dürfen nun nicht einfach,
weil eine gewisse Zeit verstrichen ist, zurTagesordnung
übergehen und sagen, es sei seither nichts mehr
passiert, das sei einmalig gewesen. Das ist unsere Begründung

dafür, dem Geschäft zuzustimmen. Allerdings
geschieht dies ohne überschwängliche Begeisterung,
zwar nicht von der Sache her, sondern aufgrund dessen,
wie das Geschäft aufgebaut und präsentiert wird. Wenn
Sie den Vortrag gelesen haben, müssen Sie zugeben,
dass er unklar ist im Aufbau, sogar unlogische Dinge
enthält. Das bereitet etwas Mühe, dem Geschäft
zuzustimmen. Aber es geht hier um die Sache und nicht um
die Form des Geschäftes. Wir empfehlen Ihnen Zustimmung.

Müller, Volkswirtschaftsdirektor. Ich danke Ihnen für die
relativ positive Aufnahme dieses Geschäftes, die zeigt,

dass auch im bernischen Grossen Rat das Unglück in
Schweizerhalle noch nicht vergessen ist.
Was haben die in dieser Sache beauftragten
Verwaltungsstellen und die Gebäudeversicherung bis anhin
eigentlich getan? Zunächst einmal haben wir die gefährdeten

Betriebe inventarisiert und in Risikogruppen
eingeteilt. Dabei wurde die Menge der gefährlichen Stoffe
festgestellt (ich bin übrigens höchst erstaunt darüber,
was alles im Kanton Bern produziert, gelagert,
umgeschlagen, transportiert und verwendet wird). Sodann
wurde die Gefährlichkeit dieser Stoffe festgestellt. Die
Lage dieser Betriebe wurde einbezogen und das bereits
vorhandene Sicherheitsniveau der einzelnen Betriebe
festgestellt. Diesbezüglich darf ich fast allen Betrieben
ein verhältnismässig gutes Zeugnis ausstellen; dass es
darunter auch schwarze Schafe gibt, ist klar. Hierauf
wurde ab sofort die Prüfung der Chemierisikogefährdung

in das Baubewilligungsverfahren für Neubauten
einbezogen. Das ist eine Prüfung mehr, und das
erschwert natürlich das ganze Verfahren. Aber wir kommen

nicht darum herum. Gerade im Zuge dieser
Baubewilligungsverfahren machen wir die nötigen Auflagen.
Die Arbeitsgruppe führte im weiteren umfangreiche
Pilotübungen in repräsentativen Chemiebetrieben durch,
und daraus entstanden recht gute, instruktive und
zweckmässige Sanierungsmodelle.
Es stehen jetzt folgende Vollzugsaufgaben bevor: Es
müssen rund 600 Risikobetriebe saniert werden, nicht
von Anfang an, denn vieles ist schon getan. Weiter müssen

wir die Betriebe und ihre Aktivitäten laufend
inventarisieren, dann sollten Aufsicht und Kontrolle auch spielen

- also nicht nur befehlen, sondern auch kontrollieren.

Mit externer Hilfe wollen wir sodann abklären, wie
all diese Aufgaben innerhalb der kantonalen Verwaltung
und der Gebäudeversicherung samt den Wehrdiensten
sachgerecht erfüllt werden sollen und können. Dafür
verlangen wir einen Nachkredit von 150000 Franken.
Unter dem Eindruck des Chemieunglücks in Schweizerhalle

im November 1986 genehmigte der Grosse Rat in
der Mai-Session 1987 einstimmig einen Bericht zur
Katastrophenprävention. Die Bedrohungssituation im
Chemiebereich hat sich seither nicht verändert, Sorgen
macht uns insbesondere auch der Transport gefährlicher

Güter. Das Ergebnis der verlangten Expertise soll
uns möglichst umgehend den Weg weisen, wie wir im
Kanton Bern die Katastrophenprävention vollziehen
können. Die Beantwortung dieser Frage ist wichtig und
dringlich.
Wir wollen die Betriebe bei der Erarbeitung von Sanie-
rungsmassnahmen tatkräftig unterstützen. Auf die hier
im Rat gestellten Fragen gebe ich eine deutliche
Antwort: Wir beziehen jeden einzelnen Betrieb bei der
Ausarbeitung seines Konzeptes bei, wir ziehen die
Wehrdienste bei, vorab die Chemiestützpunkte, und zwar von
jedem Wehrdienst einen Wehrdienstoffizier, sofern in
seinem Bereich Chemiebetriebe liegen. Wir wollen den
Betrieben ausreichende Realisierungsfristen gewähren.
Massnahmen werden nur dann verfügt, wenn ein
Überzeugen nichts fruchtet.
Nun zu einzelnen Fragen. Herr Alfred Marthaler, Sie weisen

auf die mit Ausnahme des Jahres 1987 gute Bilanz
der GVB hin, deren Reserven gut und gesetzeskonform
sind, und Sie fragen, weshalb wir dann die 150000 Franken

verlangen müssten. Zunächst einmal dürfen wir für
die Chemiewehr nicht Prämien der Hauseigentümer
verwenden; das ist nicht zulässig. Hingegen ist die Frage
von Herrn Strahm zentral wichtig, ob nämlich nicht
bereits bei diesen 150000 Franken streng genommen das
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Verursacherprinzip angewandt werden könne. Es geht
hier zunächst einmal um ein Vollzugskonzept für
Katastrophenprävention bei stationären und mobilen
Chemieanlagen. Dafür wollen und können wir den einzelnen

Betrieb nicht ins Recht fassen, also bezahlen lassen.
Aber die Kosten für Sanierungskonzepte, bauliche
Massnahmen, betriebseigenen Brandschutz werden
den Betrieben voll angelastet werden. Wir werden mit
entsprechenden Gebühren dafür sorgen, dass weder
der Staat noch die Gebäudeversicherung in irgendeiner
Weise zur Kasse gebeten werden.
Ich komme zurück zum Votum von Herrn Marthaler. Er
kritisiert an sich, dass die ehemaligen Feuerwehren zu
Wehrdiensten umfunktioniert wurden und jetzt tatsächlich

ein Stück weit als «Mädchen für alles» gebraucht
werden, also nicht nur, um Kanarienvögel einzufangen,
sondern, wenn wir das Katastrophenjahr 1987 betrachten,

auch für ausserordentlich wichtige und ernste
Aufträge, die sie übrigens ausgezeichnet erfüllten. Was Herr
Marthaler vor allem kritisiert, ist der Papierkrieg, der für
den einzelnen Kommandanten anfällt. Ich gebe das zu,
und es wird, wie in allen anderen Bereichen, darum
gehen, diesen Papier- und Formularkrieg so klein wie möglich

zu halten. Jedenfalls kann ich Herrn Marthaler
zusichern, dass ich mich dem annehmen werde. Herr
Marthaler fragt im übrigen ganz konkret, ob man nicht alle
Kommandanten zusammennehmen, eine Auslegeordnung

machen, den ganzen Aufgabenbereich besprechen,

gewisse Misshelligkeiten erledigen und die
Zusammenarbeit dadurch festigen könnte. Diesbezüglich
kann ich folgendes zusichern: Es gibt an sich eine jährliche

Wehrdienstkonferenz, aber dieses Forum wäre nicht
so sehr geeignet, um all die spezifischen Fragen zu
behandeln. Deshalb werde ich die Kommandanten
gelegentlich zu einer Diskussion im Sinne von Herrn Marthaler

einladen.
Damit bin ich auf die meisten Fragen eingegangen. Ich
bitte den Rat, dem Geschäft zuzustimmen.

Präsident. Wir stimmen über den Ablehnungsantrag
Hurni ab.

Abstimmung
Für den Antrag Hurni Minderheit
Für Genehmigung des Geschäftes 1094 Mehrheit

419/87

Motion Vollmer — Gesetzliche Verankerung eines
Jugendurlaubes

Wortlaut der Motion vom 2. November 1987

Die jugend-, bildungs- und gesellschaftspolitische
Bedeutung eines Jugendurlaubes kann heute praktisch
von keiner Seite mehr bestritten werden. Trotzdem tun
sich die eidgenössischen Räte mit der Einführung eines
gesetzlich verankerten Jugendurlaubes schwer. In
verschiedenen Kantonen (AG, ZH u.a.m.) hat oder will man
darum einen Jugendurlaub zumindest kantonal gesetzlich

so regeln,damitallejungen Arbeitnehmerund Lehrlinge

von einer zusätzlichen Urlaubsmöglichkeit
Gebrauch machen können, wenn sie beispieslweise
Leiterfunktionen in Jugendorganisationen ausüben oder sich
dafür ausbilden lassen und fürähnlich begründete
Tätigkeiten.

Der Regierungsrat wird aufgefordert, dem Grossen Rat
eine Vorlage für die gesetzliche Verankerung eines Ju¬

gendurlaubes für alle jungen Arbeitnehmer und Lehrlinge

zu unterbreiten. Der Jugendurlaub soll zusätzlich
zu den Ferien mindestens eine Woche umfassen.
(24 Mitunterzeichner)

Schriftliche Antwort des Regierungsrates vom 23. März
1988

Im Entwurf für ein Bundesgesetz überdie Förderung der
ausserschulischen Jugendarbeit (JFG) schlägt der
Bundesrat den eidgenössischen Räten vor, eine neue
Bestimmung unter dem Randtitel «Jugendurlaub» ins
Obligationenrecht (OR) aufzunehmen. Der vorgeschlagene
Artikel 329 e OR sieht vor, dass der Arbeitgeber dem
Arbeitnehmer bis zum vollendeten 30. Altersjahr für die
unentgeltliche Tätigkeit in einer sozialen oder kulturellen

Organisation, insbesondere im Bereich der
ausserschulischen Jugendarbeit, sowie für die dazu notwendige

Aus- und Weiterbildung Jugendurlaub bis zu insgesamt

einer Arbeitswoche je Dienstjahr zu gewähren hat.
Der Arbeitnehmer hat während des Jugendurlaubs
keinen Lohnanspruch, sofern durch Abrede,
Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag nichts anderes
bestimmt ist. Über den Zeitpunkt und die Dauer des
Jugendurlaubs haben sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer
unter Berücksichtigung ihrer beidseitigen Interessen zu
einigen (vgl. Botschaft und Entwurf des Bundesrats vom
18. Dezember 1987; wird in BB1 1988, Band I publiziert).
Der Regierungsrat begrüsst die Absicht des Bundes,
durch die gesetzliche Verankerung eines Jugendurlaubs
auf eidgenössischer Ebene ein langjähriges Anliegen
der Jugendorganisationen zu verwirklichen. Jugendliche

und junge Erwachsene, die in einem Lehr- oder
Arbeitsverhältnis stehen, sollen damit in die Lage versetzt
werden, mehr Zeit für ihr Engagement in einer sozialen
oder kulturellen Organisation aufwenden zu können,
ohne ihre ganze Freizeit oder doch gewichtige Teile
davon opfern zu müssen. Das Interesse für diese
gesellschaftlich bedeutsamen Aktivitäten kann dadurch
wesentlich gefördert werden. Zudem lässt sich damit eine
gewisse Benachteiligung von Jugendlichen, die eine
Lehre absolvieren oder bereits im Erwerbsleben stehen,
gegenüber Schülerinnen und Schülern bzw. Studentinnen

und Studenten, zumindest teilweise ausgleichen.
Eine gesamtschweizerische Lösung ist auch unter dem
Aspekt der Rechtsvereinheitlichung zu begrüssen. Es
wird damit vermieden, dass nach und nach die Kantone
ihrerseits in diesem Bereich eine Vielzahl unterschiedlicher

Regelungen treffen. Einige Kantone (z.B. AG, BL)
haben bereits im Rahmen ihrer Berufsbildungsgesetzgebung

einen zusätzlichen einwöchigen Urlaubsanspruch

für Lehrlinge, die in Jugendorganisationen
Leiterfunktionen ausüben odersich dafürausbilden lassen,
eingeführt. In anderen Kantonen (ZH, SH) sind entsprechende

parlamentarische Vorstösse überwiesen oder
noch hängig.
Es ist zu unterstreichen, dass die bisher eingeführten
kantonalen Lösungen lediglich die Lehrlinge betreffen.
Demgegenüber verlangt der Motionär die Einführung
eines Jugendurlaubs auch für alle übrigen jungen
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. In einem Gutachten

vom 16. Dezember 1985 ist das Bundesamt für Justiz
zwar zum Ergebnis gelangt, dass die Einführung eines
unbezahlten Urlaubs für ausserschulische Jugendarbeit
auf kantonaler Ebene unter dem Gesichtspunkt der
Abgrenzung der Rechtssetzungsbefugnisse zwischen
Bund und Kantonen zulässig sei. Die Fragestellung war
dabei allerdings ausdrücklich auf das Lehrverhältnis be-
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schränkt (vgl. «Verwaltungspraxis der Bundesbehörden»,

50/II, 1986, Nr. 42, Seiten 270 und 273). Der
Regierungsrat hegt daher schwerwiegende Bedenken in be-
zug auf eine kantonale Regelung, welche alle jugendlichen

Arbeitnehmer ungeachtet der Art ihres Arbeitsverhältnisses

umfassen würde. Er vertritt die Ansicht, dass
eine derart ausgedehnte Anordnung eines Jugendurlaubs

auf kantonaler Ebene gegen die in Artikel 64 der
Bundesverfassung festgehaltene Kompetenz des Bundes,

privatrechtliche Vorschriften zu erlassen, Verstössen

würde. Die sich in diesem Zusammenhang stellenden

verfassungsrechtlichen Probleme und weitere
Fragen rechtlicher Natur wären noch eingehend abzuklären.

Es erscheint jedoch angezeigt, vorerst das Ergebnis
der Beratungen in National- und Ständerat zum obge-
nannten Gesetzesentwurf abzuwarten. Für den Fall,
dass der Jugendurlaub wider Erwarten vom Bund nicht
realisiert würde, ist der Regierungsrat bereit, die
Möglichkeiten für die Einführung eines Jugendurlaubs im
Kanton Bern zu prüfen.
Antrag: Annahme als Postulat.

Präsident. Die Regierung nimmt die Motion als Postulat

entgegen; Herr Vollmer ist damit einverstanden. Wird
das Postulat aus der Mitte des Rates bekämpft?

Schwander. Herr Vollmer fordert den Regierungsrat
auf, eine Vorlage auszuarbeiten, die die gesetzliche
Verankerung eines Jugendurlaubes für alle jungen
Arbeitnehmer und Lehrlinge vorsieht. Der Jugendurlaub soll
zusätzlich zu den fünf Ferienwochen mindestens eine
Arbeitswoche umfassen.
Die SVP-Fraktion hat die Motion einstimmig abgelehnt.
Herr Vollmer schreibt in seiner Motion, auf Bundesebene

würden sich die eidgenössischen Räte schwertun
mit der Einführung eines gesetzlich verankerten
Jugendurlaubes. Deshalb möchte er jetzt im Kanton Bern
vorprellen und wenn möglich noch einen Schritt weitergehen,

als es die Lösung auf Bundesebene vorsieht. Im
Entwurf des Gesetzes über die Förderung der ausser-
schulischen Jugendarbeit schlägt der Bundesrat den
eidgenössischen Räten nämlich vor, eine Bestimmung
über den Jugendurlaub ins OR aufzunehmen. Der
vorgeschlagene Artikel sieht vor, dass der Arbeitgeber dem
Arbeitnehmer bis zum 30. Altersjahr für unentgeltliche
Tätigkeit in einer sozialen oder kulturellen Organisation
sowie für Aus- und Weiterbildung eine ganze Woche
Urlaub pro Dienstjahr einräumen soll. Im Moment heisst
es noch «unbezahlter Urlaub», später wird es «bezahlter
Jugendurlaub» heissen.
Die SVP-Fraktion meint, es brauche kein neues Gesetz.
Nicht etwa deshalb, weil wir gegen die ausserschulische
Jugendarbeit sind, im Gegenteil. Diese Tätigkeiten werden

von uns begrüsst und ihre Bedeutung anerkannt.
Die Jugendarbeit funktioniert nämlich gut, es wird auch
öffentliches Geld hineingesteckt. Der Glaube, dass sich
der Jugendurlaub positiv auf Staat und Gesellschaft
auswirken wird, kann nicht als Rechtfertigung angesehen

werden. Man könnte nämlich noch vielen anderen
sinnvollen Freizeitbeschäftigungen mit einem Jugendurlaub

etwas nachhelfen. Wir können auch überhaupt
nicht begreifen, dass dieser Jugendurlaub bis zum
30. Altersjahr gewährt werden soll. Die Forderung nach
derartigen zusätzlichen Ferienwochen kann die SVP-
Fraktion angesichts der immer grösser werdenden Freizeit

nicht akzeptieren. Ich persönlich wage sogar zu
behaupten, ein Teil der Jugendlichen wolle dies auch gar
nicht. Wenn einzelne Jugendliche die Voraussetzungen

haben, um Leitertätigkeiten auszuüben, gibt es sicher
freiwillige Absprachen zwischen Arbeitnehmer und
Arbeitgeber. Wir brauchen für solche Einzelfälle kein
Gesetz. Wir erachten es auch als versteckten Angriff auf die
Meisterlehre.
Die SVP-Fraktion will auf die Lösung auf Bundesebene
warten. Sie erachtet das Vorprellen des Kantons Bern als
falsch. Aus diesen Gründen empfiehlt Ihnen die SVP-
Fraktion einstimmig, die Motion auch in Form des Postulates

abzulehnen.

Hari. Ich möchte diesen Jugendurlaub noch in einen
anderen Zusammenhang stellen. Ich begreife, dass die
Arbeitgeber das Gefühl haben, die jungen Mitarbeiter und
Lehrlinge seien schon so genug von ihrem Betrieb abwesend.

Aber trotzdem müssen wir sagen, dass gute Angebote

sinnvoller Beschäftigung von jungen Leuten
wesentlich dazu beitragen, dass die jungen Mitarbeiter
auch während der Arbeitszeit sich voll für den Betrieb
einsetzen können. Wir leben heute in einer Freizeitgesellschaft,

das ist eine Tatsache. Die jungen Leute haben
damit manchmal auch Mühe, ihre freie Zeit so zu gestalten,

dass sie wirklich dann auch erholt und frisch an
ihren Arbeitsplatz zurückkommen. Aus diesem Grund
befürworte ich, dass mehr Möglichkeiten und mehr Angebote

sinnvoller und guter Freizeitbeschäftigung geschaffen
werden. Der Jugendurlaub wäre, so wie ich ihn

verstehe, für jemanden, der sich wirklich gezielt für die
Sache einsetzen will. Es kann also nicht die Rede sein, dass
ihn jemand beanspruchen muss, der es nicht will, wie es
der Vorredner sagte. Ich bitte Sie, das Anliegen positiv
zu unterstützen. Eine Mehrheit der Fraktion befürwortet
die Motion; ich persönlich jedoch bitte den Motionär,
seinen Vorstoss in ein Postulat umzuwandeln, damit das
Anliegen breiter abgestützt werden kann.

Vizepräsident Schmidlin übernimmt den Vorsitz.

Wahli. Notre groupe, après avoir examiné la motion de
M. Vollmer, est arrivé à la conclusion qu'elle doit être
rejetée aussi bien comme motion que sous la forme du
postulat. Comme le dit le motionnaire lui-même, les
Chambres fédérales ont bien du mal à introduire dans la

législation fédérale le principe du congé-jeunesse. Pour
sa part, le Conseil-exécutif estime qu'il convient, pour
prendre une décision sur le plan cantonal, d'attendre
que les Chambres se soient prononcées.
Il est bien clair que nous devons donner à notre jeunesse
la possibilité de se développer harmonieusement. C'est
absolument certain et nous ne voulons pas freiner en
quoi que ce soit son développement. Cependant, malgré

latendance favorablequi semble se faire jourau sein
des Chambres fédérales comme aussi du Conseil-exécutif

en ce qui concerne ce postulat, nous ne partageons
pas l'avis du gouvernement cantonal.
Au cours des dernières décennies, la durée des vacances

payées des apprentis a passé progressivement de 2
à 3, puis 4, puis 5 semaines. Dans le même temps, la durée

hebdomadaire du travail a passé de 48 à 40 heures
dans l'industrie. De plus, l'horaire variable a été introduit

un peu partout et actuellement, dans certaines
entreprises, les travailleurs peuvent s'absenter des demi-
journées, voire des journées entières en concentrant
leurs heures de travail sur quelques jours. En outre, au
cours de la même période, la durée des cours
professionnels a triplé. Dans ces conditions, si nous ancrons
dans la loi le principe du congé-jeunesse ainsi que le
demande M. Vollmer-j'en parle en connaissance de cause
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- nous serons très rapidement assaillis d'une avalanche
de demandes de congé et nous aurons toutes les peines
du monde à maîtriser la situation. J'estime quant à moi
que nous devons inciter notre jeunesse à se concentrer
avant tout sur sa formation professionnelle. Il faut dire
aussi que les programmes hebdomadaires sont
actuellement tels qu'ils laissent une large place aux activités
extraprofessionnelles, si bien que notre groupe vous
invite à rejeter l'intervention de M. Vollmer tant sous la
forme de la motion que sous celle du postulat.

Frau Fischer Esther. Unsere Fraktion bedauert, dass
diesem Vorstoss sogar als Postulat Opposition erwächst.
Wir bedauern dies, weil wir uns eine Gesellschaft
wünschen, in der sich die Jungen frei fühlen und wohl fühlen
können. Der Zustand der Jugend sagt immer sehr viel
aus über den Zustand eines Staatswesens. Die Jungen
sind so etwas wie Fühler einer Gesellschaft, und kluge
Staatswesen tun gut daran, diese Fühler gut zu pflegen
und ihnen viel Spielraum einzuräumen, um sich als ganzes

besser orientieren zu können. Immer haben sich
kluge Staatsleute bemüht, die innovativen Impulse, die
von einer nicht unterdrückten Jugend kommen, fruchtbar

aufzunehmen. Die Motion Vollmer will für das einen
minimalen Rahmen schaffen. Deshalb unterstützen wir
sie auch in Postulatsform.

Lüscher. Ich habe den Eindruck, dass der Stellenwert
der Jugendarbeit nicht von allen voll gesehen wird. Die
Jugendarbeit ist eine wichtige und sinnvolle Ergänzung
zur Schule. Während die Schule vor allem Wissen
vermittelt, können in der Jugendarbeit andere Fertigkeiten
und Fähigkeiten trainiert werden, beispielsweise soziales

Lernen, Rücksicht nehmen aufeinander, etwas, das je
länger je wichtiger wird. Die Freizeitgestaltung, Lebenshilfe,

Sinngebung wären weitere Punkte. Wenn Jugendarbeit

aber nicht nur durch Vollzeiter, durch Profis,
Jugendarbeiter gemacht werden soll - was ich persönlich
nicht als sinnvoll erachte und was wir uns finanziell auch
kaum leisten können -, dann bedeutet das den Beizug
freiwilliger Helfer. Ich war während ein paar Jahren in
der Jugendarbeit tätig und erlebte dabei, wie schwierig
es ist, freiwillige Helfer zu bekommen für Lager. Man
erhält Gymnasiasten, Seminaristen, das ist sicher richtig,
es wäre aber auch sinnvoll, wenn ebenfalls Stifte in
Lagern mitmachten. Wir haben auch Stifte gefunden, aber
diese mussten die Arbeit immer auf Kosten ihrer Ferien
machen, und das ist nicht ganz richtig. Denn die Leute
müssen ja dann auch in die Leiterschule einsteigen,
wenn sie die Arbeit einigermassen seriös machen wollen.

Die Lösung, die Herr Vollmer anstrebt, wäre durchaus
sinnvoll. Sie ist eine Art Schadensymmetrielösung: ein
Teil geht auf Kosten der Ferien, ein Teil wäre zusätzlicher
Urlaub. Als junger Leiter kann man ganz wichtige
Erfahrungen sammeln. Viele Leute, die heute in der Industrie
oder im Militär oder auch in ganz anderen Bereichen
Führungsfunktionen innehaben, haben Erfahrungen in
der Jugendarbeit gesammelt. Man kann ein pädagogisches

«Gspüri» bekommen, man kann lernen,
Verantwortung zu übernehmen. Für mich ist Jugendarbeit
auch immer eine politische Schulung, nicht eine
parteipolitische, sondern man lernt, mit Strukturen umzugehen,

Verantwortung zu übernehmen.
Ich bitte Sie, mindestens das Postulat zu unterstützen.

Vollmer. Ich weiss nicht, ob ich erstaunt sein soll über
diese Opposition, die dem Vorstoss sogar in Form des

Postulates entgegengesetzt wird. Ich hatte geglaubt, der
Kern dieses Anliegens, der Jugendurlaub, sei unbestritten.

Ich danke denjenigen Rednern, die den Vorstoss
unterstützten, indem sie auf die grundsätzliche Bedeutung,

die ein solcher Jugendurlaub haben kann,
aufmerksam machten. Als ich die verschiedenen parteipolitischen

Grundsätze und die Wahlmanifeste der Parteien
vor den letzten Wahlen durchblätterte, glaubte ich, dass
eigentlich auch die bernische SVP und der bernische
Freisinn klar zu dem Grundsatz des Jugendurlaubes stehen

müssten, nachdem sie ihn in ihren Grundsatzdokumenten

befürworten.
Es ist nun gesagt worden, man wolle da Schleusen öffnen,
es gebe danach eine Lawine und die Arbeitgeber müssten

plötzlich neue Lasten übernehmen. Es wurde auch
gesagt, ein grosser Teil der Jugendlichen wolle dies gar
nicht. Es geht aber hier nicht darum, ein Obligatorium zu
schaffen; es geht um diejenigen Jugendlichen, die im
Bereich der Jugendarbeit sinnvoll tätig sind. Es ist von
Herrn Hari richtig darauf hingewiesen worden, dass
wahrscheinlich genau jene Jugendlichen, die von
solchen Möglichkeiten Gebrauch machen, besonders motiviert

sind; es sind auch jene Jugendlichen, an denen
wahrscheinlich Wirtschaft und Gewerbe ein Interesse
haben.
Die Frage der Verankerung eines Jugendurlaubes sollte
eigentlich auch unter dem Aspekt der Chancengleichheit

zwischen Jugendlichen in einer Berufsausbildung
sowie jungen Arbeitnehmern auf der einen Seite und
Gymnasiasten, Seminaristen und Studenten auf der
anderen Seite gesehen werden. In der freiwilligen Jugendarbeit,

deren Wichtigkeit hier immer betont worden ist,
ist es jungen Arbeitnehmern und Lehrlingen sehr oft
nicht mehr möglich, im Rahmen ihrer verfügbaren
Freitage Leitungsaufgaben und Verantwortungen zu
übernehmen. Das heisst, dass praktisch nur noch Gymnasiasten,

Seminaristen und Studenten die Möglichkeit
haben, in den Jugendorganisationen verantwortungsvolle
Posten zu übernehmen, weil nur sie die nötige Zeit
haben, sich entsprechend aus- und weiterzubilden. Das
wollen wir doch nicht! Gerade diejenigen Fraktionen,
die nun gegen den Vorstoss opponierten, sollten doch
alles tun, um wieder eine gewisse Chancengleichheit zu
schaffen. Es gehört meiner Meinung nach zum Bild
eines aufgeschlossenen Wirtschaftskantons, und ein
solcher will der Kanton Bern doch sein, dass er auch den
Jugendlichen in der Berufsausbildung und den jungen
Arbeitnehmern die nötigen Freiräume verschafft, sich
entsprechend zu betätigen, in der Jugendarbeit aktiv zu
werden. Ich verstehe wirklich nicht, dass das
abgeklemmt werden soll. Das ist wahrscheinlich genau das
Kennzeichen, das wir als Kanton rundum brauchen:
Aufgeschlossenheit auch in bezug auf die ausserschulische
und ausserberufliche Jugendarbeit.
Ich bin der Regierung sehr dankbar, dass sie in ihrer
Antwort auf die Problematik im Zusammenhang mit der
Bundesgesetzgebung hingewiesen hat. Ich muss hier
sagen, und das enttäuscht mich ein bisschen: Im
eidgenössischen Parlament wurde argumentiert, gerade aus
Gewerbekreisen, es sei unnötig, in diesem Bereich
schweizerisch zu legiferieren, man solle dies von unten
heraufwachsen lassen, die Kantone hätten ihre Möglichkeiten

noch lange nicht ausgeschöpft, die sie in bezug
auf das Berufsbildungs-Einführungsgesetz haben würden.

Erst wenn diese Möglichkeiten ausgeschöpft und
Erfahrungen gesammelt worden seien, sei es an der
Zeit, die Sache auf eidgenössischer Ebene zu verankern.
Die gleichen Leute kommen heute und sagen, wir soll-
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ten als Kanton nicht vorprellen, es sei der Eidgenossenschaft

zu überlassen. Wir dürfen aber doch nicht immer
diese beiden Ebenen so gegeneinander ausspielen, das
ist nicht glaubwürdig! Ich bitte Sie deshalb eindringlich,
zu diesem Postulat Ja zu sagen. Die Regierung weist in
ihrer Antwort klar darauf hin, dass sie bereit sei, in der
bernischen Rechtsprechung nach Möglichkeiten zu
suchen, falls auf gesamtschweizerischer Ebene kein
Konsens gefunden werden kann. Aber wir sollten im Interesse

der Lehrlinge und der jungen Arbeitnehmer jetzt
einen Schritt tun, wir sollten einen Schritt Richtung
Chancengleichheit gegenüber ihren Kolleginnen und Kollegen

in akademischen Ausbildungen machen. Was die
Regierung diesbezüglich in ihrer Antwort schreibt, kann
ich voll unterstützen, und ich hoffe, der Grosse Rat
werde trotz der sehr kleinmütigen Voten, aus denen
Ablehnung und Angst vor einer Lawine sprachen und die
allem anderen als dem Geist des Wirtschaftskantons
Bern entsprechen, mindestens dem Postulat zustimmen.

Schmidlin, Vizepräsident. Es hat sich noch Herr
Marthaler (Oberlindach) gemeldet. Damit schliesse ich die
Rednerliste.

Marthaler (Oberlindach). Herr Vollmer hat mich nun
doch noch ans Pult gerufen. Eigentlich erstaunt mich,
dass Herr Vollmer erstaunt ist über das, was wir
vorbrachten. Wissen Sie, Herr Vollmer, ich bin gern kleinmütig,

aber ich stehe dann auch zu dem, was ich sage, und
mache nicht in Salamitaktik wie Sie. Wenn man hier
sagt, der Zustand der Jugend sage viel aus über den
Zustand des Kantons, so muss ich Frau Fischer Esther dazu
doch sagen: Der Zustand unserer Jugend ist nicht
schlecht. Die Mehrheit unserer Jugendlichen sind flotte
junge Leute, und die paar «Brüeline», die wir hier im
Kanton Bern haben, sollen kein Massstab sein, für mich
jedenfalls ganz und gar nicht. Wenn Herr Vollmer sagt,
es müsse von unten nach oben wachsen, dann teile ich
diese Auffassung, aber da muss ich Ihnen nun etwas
sagen: Der grösste Teil der Betriebe im Kanton Bern sind
Klein- und Mittelbetriebe - ersparen Sie mir genauere
Prozentzahlen -, es sind Familienbetriebe. Was Sie wollen,

Herr Vollmer, ist schon längst erfüllt, schon lange!
Und zwaraus dem einfachen Grund: Man kann in diesen
Betrieben miteinander reden. Es gibt hunderte, ich
möchte fast behaupten tausende von Stiften, die schon
lange ihren Jungschützenkurs machen können und
schon lange für dieses und jenes frei bekommen.
Ich wehre mich ganz einfach gegen diese Salamitaktik.
Es wird ja nicht einmal festgelegt, welche Grössenord-
nung man mit «jung» meint, ob das 30- oder 50-Jährige
seien, ob es ein bezahlter oder ein unbezahlter Urlaub
sein soll usw. Das meine ich mit dem Wort Salamitaktik,
und ich möchte Herrn Vollmer bitten, sich ein nächstes
Mal etwas klarer auszudrücken. Das sind die Gründe,
weshalb ich diesen Vorstoss ablehne.

Schmidlin, Vizepräsident. Herr Vollmer wünscht nochmals

das Wort. Die Rednerliste ist an sich geschlossen.
Fühlen Sie sich persönlich betroffen, Herr Vollmer?

Vollmer. Natürlich bin ich betroffen, auch persönlich
betroffen, wenn man so argumentiert, das brauche ich
nicht noch zu erklären. Ich möchte in dieser Betroffenheit

eine sachliche Antwort formulieren und nicht eine
polemische, wie Herr Marthaler. Herr Marthaler, wenn
es so ist, wie Sie sagen - und das würde mich freuen -,

dass nämlich im Kanton Bern die anvisierte Praxis schon
lange spielt aufgrund offenbar eines guten Einvernehmens

zwischen den Jugendlichen und ihren Lehrmeistern

und Arbeitgebern, dann, meinte ich, müsste
eigentlich keiner vor den Folgen einer rechtlichen Verankerung

der Jugendarbeit Angst haben. Man hätte es schon
lange verankern können, und damit wären die
Argumente, dievorhin ausgewerblicherund industriellerOp-
tik vorgebracht worden waren, durch Herrn Marthaler
selber widerlegt. Ich danke ihm für die Schützenhilfe.
Den Rat möchte ich noch auf einen Zeitungsartikel
aufmerksam machen, den ich nicht etwa selber initiiert
habe, da ich mich selber nicht mehr zur Pfadfinderbewegung

zähle. In der heutigen Ausgabe der «Berner
Zeitung» wird darauf hingewiesen, wie gerade im Bereich
der Arbeit der Jugendorganisationen grösste
Schwierigkeiten bestehen, Jugendliche für die Übernahme
verantwortungsvoller Leitungsfunktionen freizubekommen.

Da in diesem Rat sehr viele Verantwortliche sitzen,
hoffe ich, dass sie auch heute noch grosse Sympathien
für die ausserschulische und ausserberufliche Jugendarbeit

haben und dass sie ihre Organisationen nicht
enttäuschen und dem Postulat zustimmen werden.

Müller, Volkswirtschaftsdirektor. Wenn ich gewusst
hätte, dass diese Motion, die die Regierung als solche
gar nicht annehmen kann, darauf werde ich zurückkommen,

eine allgemeine Debatte über den Jugendurlaub
und Sinn und Zweck der Jugendarbeit auslösen würde,
hätte ich mich entsprechend gut vorbereitet geäussert.
Das entscheidende Dokument, nämlich die Botschaft
des Bundesrates an die eidgenössischen Räte, ist sehr
aussagekräftig, und wer sich näher damit befassen
möchte, wo wir eigentlich stehen und was in Zukunft
gemacht werden soll, um die Jugendarbeit zu verbessern,
der soll sich diese Botschaft einmal zu Gemüte führen;
sie ist in weiten Teilen ausserordentlich solide abge-
fasst.
Der Bundesrat hat diese Botschaft am 18. Dezember
1987 verabschiedet, sie ist also kuhwarm. Darin schlägt
der Bundesrat die Aufnahme eines Artikels über den
Jugendurlaub ins Obligationenrecht vor. Herr Vollmer
seinerseits verlangt mit seiner Motion eine Regelung auf
kantonaler Ebene. Soll der Kanton Bern tatsächlich
vorprellen, wäre nicht besser zuerst das Ergebnis auf
Bundesebene abzuwarten? Und noch eine Frage, Herr
Vollmer: Wären unterschiedliche Regelungen von Kanton zu
Kanton wirklich erstrebenswert? Kommt dazu, dass das
Bundesamt für Justiz 1985 in einem Gutachten zum
Schluss gelangte, kantonale Lösungen seien zwar möglich;

die Fragestellung war aber leider nur auf die
Lehrverhältnisse beschränkt. Daraus leite ich ab, dass der
Erfüllung der Motion Vollmer rechtliche Abklärungen
vorausgehen müssten. Nebenbei bemerkt: An sich habe ich
es nicht so gerne, wenn der Kanton dem Bund die Kohlen

aus dem Feuer holen muss; vielleicht müsste dafür
auch noch ein Nachkredit verlangt werden. Es ist
tatsächlich zu befürchten, dass mit einer kantonalen Regelung

eines Jugendurlaubes ausdrücklich gegen die
Kompetenz des Bundes - Artikel 64 BV - Verstössen
würde. Die Überweisung des Vorstosses als Motion
kommt deshalb nicht in Frage, Herr Vollmer hat dies
offensichtlich auch begriffen. Warten wir doch das Ergebnis

der Beratungen auf Bundesebene ab.
Sollten diese Beratungen auf Bundesebene keinen
Erfolg haben, so ist die Regierung bereit, die rechtlichen
Abklärungen für eine kantonale Regelung an die Hand
zu nehmen. Die Überweisung der Motion als Postulat ist
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das äusserste, was die Regierung akzeptieren kann. Im
übrigen, wenn ich mir dies noch gestatten darf: Gestern,
im Zusammenhang mit der Behandlung der Motion Bü-
schi für ein kantonales Mediengesetz, hat Herr Vollmer die
zu häufige Inanspruchnahme der Gesetzesmaschinerie
kritisiert. Die Regierung wird das Problem
Jugendurlaub/Jugendarbeit nicht aus den Augen lassen. Sie
versteckt sich auch nicht etwa hinter dem, was der Bund
jetzt tun will, aber es ist rechtlich einwandfrei und auch
logisch, zuerst einmal die eidgenössischen Beratungen
abzuwarten. Sollte daraus nicht das Gewünschte
resultieren, ist die Regierung bereit, im erwähnten Sinne zu
handeln.

Abstimmung
Für Annahme der Motion 68 Stimmen
Dagegen 97 Stimmen

422/87

Motion Diem — Schulgeldrückerstattung zweiter
Bildungsweg

Wortlaut der Motion vom 2. November 1987

Der Regierungsrat wird ersucht, dem Parlament eine
Vorlage zu unterbreiten, wonach bei berufbegleitenden
Schulen des zweiten Bildungsweges den Schüler(inne)n
das Schulgeld vom Kanton ganz oderteilweise zurückerstattet

wird, sofern diese Schulen ausreichende Gewähr
für eine zielstrebige Ausbildung und eine ausreichende
Leistungskontrolle bieten.
Begründung:Berufsbegleitende Schulen wie die «Berner

Maturitätschule für Berufstätige» (BMB) oder die
Abendtechniken ermöglichen es Personen, die eine
Lehre abgeschlossen haben, die Maturität bzw. das HTL-
Diplom neben der Berufstätigkeit zu erwerben. Es ist
unbestritten, dass diese Art der Weiterbildung von den
Betroffenen besondere Opfer verlangt. Für den Staat stellt
diese Form der Bildung dagegen eine relativ kostengünstige

Lösung dar (kleinere Schulkosten, meist keine
Stipendien). Es ist deshalb angebracht, den Absolventen
dieser Bildungsgänge auch finanziell entgegenzukommen.

Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass in den
obenerwähnten Fällen auch keine steuerliche Entlastung
stattfindet, wie sie bei Kindern über 20 Jahre, die eine
Ganztagesschule besuchen, zugunsten der Eltern stattfindet.
Die Stadt Bern hat für die BMB ein entsprechendes
Rückerstattungsmodell eingeführt.
Es ist klar, dass solche Rückerstattungen nur stattfinden
können, wenn
- die Schüler(innen) aus dem Kanton Bern stammen,
- die Schulen sich im Kanton Bern befinden,
- Gewähr für eine ausreichende Leistungskontrolle
geboten ist.

(9 Mitunterzeichner)

Schriftliche Antwort des Regierungsrates vom 30. März
1988

Kanton und Gemeinden sind daran interessiert, dass
sich junge Leute auch auf dem zweiten Bildungsweg mit
vertretbarem Aufwand ausbilden können.
Nach unserer Beurteilung sind die Voraussetzungen
dazu erfüllt. So unterstützt der Kanton die beiden vom
Motionär genannten Bildungsinstitutionen mit Beiträ¬

gen. Diese bewirken, dass die Schulgelder wesentlich
tiefer angesetzt werden können als ohne öffentliche
Unterstützung. Das neue Stipendiengesetz mit den
Ausführungserlassen erleichtert den Absolventinnen und
Absolventen des zweiten Bildungsweges die Finanzierung
der entsprechenden Ausbildungen ebenfalls wesentlich.

Die beiden Massnahmen ermöglichen es jeder bzw.
jedem Bildungswilligen, auf dem zweiten Bildungsweg
eine Ausbildung im Sinne der Motion zu absolvieren.
Die finanziellen Auswirkungen der Motion können lediglich

aufgrund von bestimmten Annahmen grob
geschätzt werden. Das ist so, weil der Kreis der Berechtigten

nicht bekannt ist. Unter der Annahme, dass jährlich
etwa 1000 jungen Leuten die Schulgelder zurückzuzahlen

wären, ergäben sich bei einem durchschnittlichen
Betrag von Fr. 1500.- Kosten von 1,5 Mio. Franken pro
Jahr.
Im übrigen wäre der administrative Aufwand erheblich.
Unter anderem müssten die Schulen ermittelt werden,
deren Absolventinnen und Absolventen in den Genuss
der vom Motionär geforderten Rückerstattung der
Schulgelder kommen sollten. Für die administrative
Abwicklung müsste mindestens eine Teilzeitstelle in der
entsprechenden Verwaltungsabteilung geschaffen und
finanziert werden.
Aus diesen Gründen beantragt der Regierungsrat, die
Motion abzulehnen.

Schmidlin, Vizepräsident. Der Regierungsrat lehnt die
Motion ab. Der Motionär hat das Wort.

Diem. Ich bin von der Antwort der Regierung nicht
befriedigt. Es gibt heute im Prinzip drei Arten zu studieren
und das Studium zu finanzieren: 1. Ausbildung an einem
öffentlichen Gymnasium oder an einer Ingenieurschule;

der Unterricht ist hier praktisch kostenlos, die
Eltern erhalten Kinderzulagen und können noch Steuerabzüge

machen. 2. Studium mittels eines Stipendiums
und 3. Studium auf dem zweiten Bildungsweg. Der
Absolvent des zweiten Bildungsweges hat in der Regel
neben der beruflichen Tätigkeit recht hohe Schul- und
Kursgelder zu bezahlen; Abzüge irgend welcher Art kann er
nicht machen.
Zu den einzelnen Punkten der Antwort. Ich habe in der
Motion zwei Schulen als Beispiele erwähnt; es gibt
natürlich noch mehr, meines Wissens gibt es in der Stadt
Bern drei Schulen, die die Vorschriften erfüllen würden.
Natürlich werden diese Schulen vom Kanton mit Beiträgen

unterstützt. Aber die Kosten für die Absolventen
sind hier wesentlich tiefer als an einer normalen
Tagesschule. Es wird weiter erwähnt, im neuen Stipendiengesetz

werde die Finanzierung des zweiten Bildungsweges
wesentlich erleichtert. Für diesen Fall bezweifle ich dies,
weil ich glaube, dass Personen, die 80,90 oder sogar 100
Prozent beruflich tätig sind, die Anforderungen gar nicht
erfüllen können; ihr Bruttoeinkommen wird nämlich zu
hoch sein.
Man könnte daraus den falschen Schluss ziehen, dass
die Absolventen des zweiten Bildungsweges besser ein
bisschen weniger arbeiten würden, damit sie die
Anforderungen für den Bezug eines Stipendiums erfüllen,
und dass das den Staat billiger zu stehen käme. Damit
sind wir bei den finanziellen Auswirkungen. In der
Antwort wird angenommen, es betreffe etwa 1000 Studierende

und daraus würden Kosten von etwa 1,5 Mio. Franken

resultieren. Ich glaube, dass man da eher etwas zu
hoch gegriffen hat. Ich kenne nur die Zahlen der beiden
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Schulen, bei denen die eidgenössische Maturität abzulegen

möglich ist. Hier sind es im Moment 200 Schüler.
Wenn man etwas ablehnen will, begründet man dies
meist mit administrativem Aufwand und zusätzlich nötigem

Personalbedarf. Die Schulen, für die ein solcher
Beitrag möglich wäre, müssen ohnehin ermittelt werden.

Wir werden in dieser Session noch über das
Stipendiendekret reden. Alle Schulen, die stipendienwürdig
sind, wären auch eines solchen Beitrages würdig. Sie
müssten nur noch die Möglichkeit der Ausbildung auf
dem zweiten Bildungsweg haben. Und das sind nicht
mehr viele. Der Gemeinderat der Stadt Bern hat jedenfalls

eine einfache Lösung gefunden, leider aber nur für
eine einzige Schule. Bei der Vernehmlassung zum
Erwachsenenbildungsgesetz haben praktisch sämtliche
Institute darauf aufmerksam gemacht, dass man vor
allem die Bildungswilligen unterstützen sollte und weniger

spezielle Institute.
In diesem Sinne bitte ich Sie, meinen Vorschlag zumindest

als Postulat zu unterstützen.

Präsident Schwab übernimmt wieder den Vorsitz.

Frau FlUckiger. Die FDP-Fraktion lehnt diese Motion ab.
Die Begründung dafür hat Herr Diem vorhin eigentlich
schon vorgetragen, als er sagte, dass er nicht nur die
beiden Schulen, die zur Maturität und zum Ingenieur HTL
führen, im Blick habe, sondern dass es in Bern auch
noch andere Möglichkeiten zu einem zweiten Bildungsweg

gebe bzw. um auf dem zweiten Bildungsweg ein
zweites Berufsziel zu erreichen. Wollte man konsequent
sein, müssten eigentlich sämtliche Weiterbildungsmöglichkeiten

ins Auge gefasst werden. Viele Leute benützen
diese, viele Berufsleute können berufsbegleitend eine
weitere Ausbildung machen, die sie nachher befähigt, in
ihrer Stellung aufzurücken und einen verantwortungsvolleren

und demzufolge auch besser bezahlten Posten
zu übernehmen. Die Abgrenzung wäre enorm schwierig.

Wie es Herr Diem schon sagte, bestehen Möglichkeiten,
Stipendien zu beziehen, dort, wo die Berechtigung

nachgewiesen werden kann. Es wäre äusserst schwierig
zu sagen, welchen Studenten das Schulgeld zurückerstattet

werden soll und welchen nicht, welche
Ausbildungen würdig wären und welche nicht. Aus
Konsequenzgründen empfehlen wir, die Motion auch als
Postulat abzulehnen.

Blatter (Bern). Im Namen der SP-Fraktion kann ich
Ihnen mitteilen, dass wir diesen Vorstoss aus grundsätzlichen

Überlegungen unterstützen. Uns erstaunt zum Teil
auch die Begründung der Regierung, wird dort doch nur
von jungen Leuten gesprochen, die den zweiten
Bildungsweg beschreiten wollen. Ich erinnere an die Studie,

die der Regierungsrat als Grundlage für das Dritte
Wirtschaftsförderungsprogramm hat ausarbeiten
lassen: Darin kommt man zum Schluss, dass die Umschulung,

die Weiterbildung oder sogar neue Berufsbildung
im Laufe der Erwerbstätigkeit, also im mittleren Alter bis
ins höhere Alter hinein, immer mehr zunehmen werden.
Deshalb wäre es wichtig, auch im Stipendiengesetz
entsprechende Voraussetzungen zu schaffen - zum Teil ist
dies leider gescheitert. Ich erinnere aber auch an die
Aussagen von Wirtschaftskapitänen, die davon ausgehen,

dass in Zukunft immer mehr nur hochqualifizierte
Arbeitsplätze und Berufe noch eine Chance haben in der
Schweiz. Also müssen wir doch alle Möglichkeiten
ausschöpfen und nutzen, dass auch diejenigen Arbeitnehmer,

die nicht von Anfang an in der Lage waren, einen

solchen Arbeitsplatz zu bekleiden, möglichst gute
Voraussetzungen - oder eben Rahmenbedingungen - in
der Ausbildung über den zweiten Bildungsweg haben.
So wie sich die Entwicklung anzeigt, weden die
bestehenden Möglichkeiten - beispielsweise Zuschüsse über
die Wirtschaftsförderung, aber auch das Stipendiengesetz

- in Zukunft nicht ausreichen. Deshalb müssen
bessere Möglichkeiten und Chancengleichheiten geschaffen

werden. Wir unterstützen aus diesen Gründen den
Vorstoss. Vergessen wir auch nicht, dass Investitionen in
die Bildung immer noch die besten Kapitalanlagen sind.

Schwarz (Pieterlen). Im Namen der SVP-Fraktion bitte
ich Sie, Motion wie Postulat abzulehnen. Ich will da nicht
viel Neues beitragen. Kollege Blatter sagte eben, es
bestünden heute schon eine ganze Reihe von Möglichkeiten.

So beim Stipendiengesetz - hier werden jetzt zwar
Zweifel dahingehend geäussert, dass die
Ausführungsbestimmungen nicht genügen würden oder dass die
Administration zu gross werde. Ich meine sogar, es würden
auch Rechtsungleichheiten geschaffen, weil die Betroffenen

wahrscheinlich einmal mehr nicht vollständig er-
fasst werden könnten.
Was das Wirtschaftsförderungsprogramm betrifft, sagte
Herr Blattereben richtigerweise, dass Umschulungsprogramme

aller Art möglich seien. Er sprach dann
allerdings nur von der Stadt Bern. Ich könnte mir vorstellen,
dass auch noch andere betroffen würden. Aber wir sollten

nun zuerst einmal das Stipendiengesetz in der Praxis
erproben. Der administrative Aufwand wäre zweifellos
recht gross, dies sagt ja auch die Regierung. Ich bitte Sie,
den Vorstoss abzulehnen.

Frau Matter. Es besteht einige Verwirrung die Stipendien

betreffend. Der Zugang zu den Schulen, die hieran-
gezogen werden, kann nicht durch die Gewährung von
Stipendien erleichtert werden. Wer arbeitet, und er
braucht da nur sehr wenig zu arbeiten, fällt aus dem
stipendienberechtigten Bereich heraus. Weil das Schulgeld

aber relativ hoch ist, braucht diese Person gleichwohl

ein Entgegenkommen, eine Erleichterung, denn zu
den Schulkosten kommen dann auch noch die Materialkosten

hinzu. Diese Mate rial kosten sind übrigens auch
an den öffentlichen Gymnasien oft sehr hoch. Aus
diesem Grund unterstützt unsere Fraktion die Motion auf
jedem Fall als Postulat, weil geprüft werden muss, ob
eventuell nicht auch die anderen Schulen, die ebenfalls
erwähnt worden sind, in die Rückerstattung einbezogen
werden könnten. Der zweite Bidlungsweg ist ein wichtiger

Beitrag zu den Ausbildungsmöglichkeiten und benötigt

unbedingt Unterstützung. Wir haben ein Beispiel,
das Berner Modell, das herangezogen werden kann. Wie
Herr Diem schon sagte, wird mit der Zahl von 1000
Studenten zu hoch gegriffen.

Müller, Volkswirtschaftsdirektor. Wie es der Motionär
richtig darstellt, können heute im Kanton Bern berufsbegleitend

unter anderem eine Maturität oder ein HTL-Di-
plom, aber auch andere gute und wichtige Ausweise
erworben werden. Es gibt also über das, was der Motionär
erwähnte, hinaus eine ganze Reihe berufsbegleitender
Weiterbildungsmöglichkeiten. Ich empfehle den
Ratsmitgliedern, sich einmal die Broschüre des kantonalen
Amtes für Berufsberatung anzusehen.
Es handelt sich, hierin gehe ich mit dem Motionär einig,
in der Grosszahl um ausserordentlich gute Leute, junge
und weniger junge, die während Jahren eine grosse
Arbeitslast auf sich nehmen. Aber der Staat greift da auch
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bereits jetzt schon recht tief in dieTasche. Erstens einmal
mit ansehnlichen Staatsbeiträgen zum Beispiel an die
Ingenieurschule Bern und an die Berner Maturitäts-
schule für Erwachsene; hier können die Schulgelder
ganz wesentlich reduziert werden. Frau Mattertrug
diesem Umstand in ihrem Votum etwas zu wenig
Rechnung. Zweitens kann mit dem neuen Stipendiengesetz
im Einzelfall die Finanzierung des zweiten Bildungsweges

zusätzlich erleichtert werden.
Herr Diem, selbstverständlich kann man nicht den Fünfer

und das Weggli haben, also nicht ein hohes Einkommen

haben und dann noch Stipendien beziehen;
irgendwo muss sich der Interessent entscheiden. Würden
wir die Motion jetzt überweisen, hätte das bei rund 1000
Absolventen - diese Zahl ist sehr sorgfältig abgeklärt
worden - für den Staat Kosten von 1,5 Mio. Franken pro
Jahr zur Folge. Der administrative Aufwand wäre erheblich;

das haben wir in der Antwort dargestellt: Esmüsste
zumindest eine Teilzeitstelle geschaffen werden.
Die Regierung kam nach eingehenden Abklärungen
zum Schluss, dass man den Absolventen des zweiten
Bildungsweges im Kanton Bern allgemein und im
Einzelfall heute schon recht weit entgegenkommt. Weiter,
so meint der Regierungsrat, dürfen wir nicht gehen,
denn dem einzelnen darf und muss auch noch etwas
zugemutet werden. Das ist der Grund, weshalb wir die
Motion ablehnen. Eine Überweisung als Postulat hat in
diesem Sinn keinen Wert, weil die Liste der Schulen vorliegt
und wir nicht sehen, was wir hier noch weiter abklären
sollten. Wir wissen, dass es rund 1000 Schüler wären,
die in den Genuss einer Schulgeldrückerstattung
kämen, und wir wissen auch, was das den Staat pro Jahr
kosten würde. Der Rat sollte sich hier entweder zur
Motion bekennen oder sie ablehnen, so wie dies die Regierung

empfiehlt.

Präsident. Der Motionär hat seinen Vorstoss in ein
Postulat umgewandelt. Wir stimmen über ein Postulat
ab.

Abstimmung
Für Annahme der Motion 61 Stimmen
Dagegen 76 Stimmen

438/87

Motion Seiler (Moosseedorf) — Bekämpfung der
Missbräuche im Kleinkreditwesen

Wortlaut der Motion vom 16. November 1987

Der Regierungsrat wird beauftragt
1. Dem Grossen Rat eine Aenderung des Gewerbegesetzes

vom 4. Mai 1969 zum Beschluss vorzulegen, welche
eine Bewilligungspflicht für das Gewähren und Vermitteln

von Darlehen und Krediten vorsieht.
2. In Ausführung von Artikel 60 Absatz 1 des Gewerbegesetzes

Vorschriften zur Bekämpfung von Missbräuchen
im Kleinkreditwesen zu erlassen, insbesondere
2.1 Weisungen für die Werbung (Nennung des tatsächlichen

Zinsfusses)
2.2 Festsetzung der maximalen Laufzeit
2.3 Festsetzung des maximalen Vertrags- und Verzugszinses

2.4 Kundenfreundliche Regelung bei vorzeitiger
Rückzahlung

2.5 Auskunftspflicht zuhanden der mit der Aufsicht
betrauten amtlichen Stelle.

Begründung: Nach einem achtjährigen Leidensweg hat
der Ständerat am 4. Dezember 1986 das Konsumkreditgesetz

abgelehnt. Damit ist eine bundesrechtliche Regelung

des Kleinkreditwesens für einige Jahre vom Tisch.
Nicht vom Tisch sind jedoch die Probleme zahlreicher
Einzelpersonen und Familien, die sich mit ungedeckten
Krediten unverhältnismässig verschulden.
Das schweizerische Obligationenrecht ermächtigt in Art.
73, Abs. 2 die Kantone, Bestimmungen gegen Missbräuche

im Zinswesen aufzustellen. Von dieser Kompetenz
hat bisher vor allem der Kanton Zürich Gebrauch
gemacht. Im Kanton Bern wird der Regierungsrat zwar im
Gewerbegesetz mit Art. 60 Abs. 1 beauf-tragt, die
erforderlichen Vorschriften zu erlassen. Mit dieser Motion
soll der Regierungsrat den konkreten Auftrag erhalten,
eine entsprechende Verordnung zu erlassen.
Kantonale Vorschriften drängen sich auf, weil die
Vorschriften des interkantonalen Konkordates über
Massnahmen zur Bekämpfung von Missbräuchen im Kreditwesen

vom 8. Oktober 1957 ungenügend sind (z.B.
Maximalzinsfuss von 18 Prozent). Zur Durchsetzung derzu
erlassenden Vorschriften muss ausserdem eine gesetzliche

Bewilligungspflicht für Firmen eingeführt werden,
die Darlehen oder Kredite gewähren oder vermitteln.
(22 Mitunterzeichner)

Schriftliche Antwort des Regierungsrates vom 16. März
1988

Die Motion verlangt einerseits, dass im Gewerbegesetz
ein neues bewilligungspflichtiges Gewerbe aufgenommen

werden soll, anderseits verlangt sie den Erlass
entsprechender Ausführungsvorschriften auf dem
Verordnungsweg.

Obschon die Aufsichtsfunktion gemäss Artikel 60 Absatz
2 des Gewerbegesetzes durch die Polizeidirektion
sichergestellt ist, hatte sie sich seit vielen Jahren in der Praxis
nie mit Fragen aus dem Bereich der Darlehens- und
Kreditgeschäfte zu befassen, beziehungsweise war sie
seitens von Bürgern oder seitens von anderen Behörden in
dieser Beziehung nie angegangen worden.
Im Kanton Bern sind, wie in den übrigen acht
Konkordatskantonen, gestützt auf Artikel 73 Absatz 2 des
Obligationenrechts seit dem 1. Januar 1960 die Bestimmungen

des interkantonalen Konkordats vom 8. Oktober
1957 über Massnahmen zur Bekämpfung von Missbräuchen

im Zinswesen in Kraft. Die in der Motion erwähnte
zürcherische Verordnung über die Darleiher, Darlehensund

Kreditvermittler stammt aus dem Jahre 1942. Materiell

enthält das Konkordat teilweise sogar strengere
Bestimmungen. Es enthält beispielsweise Auflagen für die
Werbung. Die maximal zulässige jährliche Gesamtbelastung

eines Darlehens oder Kredits ist, wie im Kanton
Zürich, auf 18 Prozent festgesetzt.
Im Zuge der Revision des Gewerbegesetzes wird
angestrebt, im Interesse von mehr Eigenverantwortung der
Bürger, die Anzahl derbewilligungspflichtigen Gewerbe
nach Möglichkeit zu reduzieren. Eine neue Bewilligungspflicht

für das Gewähren von Darlehen und Krediten
sollte deshalb nicht eingeführt werden. Die sozialpolitische

Wirkung einer solchen nur auf den Kanton Bern
beschränkten Limitierung im Kleinkreditwesen dürfte eher
bescheiden sein. Anderseits würden die Rahmenbedingungen

der Banken im Kanton Bern verschlechtert.
Nicht zuletzt auch in Anbetracht der Tatsache, dass die
eidgenössischen Räte eine Bundesregelung des
Kleinkreditwesens ausdrücklich abgelehnt haben, erachtet
der Regierungsrat den Erlass von über das Konkordats-
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recht hinausgehenden Bestimmungen zur Zeit nicht als
notwendig.
Antrag: Ablehnung der Motion

Seiler (Moosseedorf). Thema meiner Motion ist das
Kleinkreditwesen - man würde wohl besser sagen:
Kleinkreditunwesen. Ich habe letzthin in einer Schweizer
Zeitung nicht weniger als fünf Sprichwörter zu dieser
Problematik gefunden, die ich Ihnen nicht vorenthalten
will. Die Chinesen sagen in diesem Zusammenhang
anscheinend: «Du musst den Brunnen graben, bevor du
Durst hast.» Die Finnen sagen: «Borgst du dir Spreu von
einem Reichen, musst du ihm Weizen zurückgeben.» Die
Ägypter: «Lieber einen Esel im Vollbesitz als ein Kamel
im Teilbesitz.» Die Polen: «Gegessenes Brot ist schwer
zu verdienen.» Die Spanier: «Ein auf Kredit gekauftes
Schwein grunzt das ganze Jahr.»
Alle diese Sprichwörter wollen eigentlich das gleiche
sagen, nämlich: Gib nur das Geld aus, das du hast. Die
Werbung der Kleinkreditinstitute tönt allerdings ganz
anders. Da gibt es Schalmeienklänge wie: «Kaufe heute
und bezahle morgen». Nicht zuletzt wegen der Werbung
ist das Kleinkreditwesen zu einem derartigen Unwesen
geworden; ich möchte es fast als Krebsübel unserer
Gesellschaft bezeichnen.
Die Statistik spricht eine klare Sprache. Dem Jahresbericht

des Verbandes Schweizerischer Kleinkreditinstitute
kann entnommen werden, dass 1986 337000
Kleinkreditverträge in der Schweiz abgeschlossen worden sind.
Das waren 6,5 Prozent mehr als im Vorjahr. Somit hat
heute jeder fünfte Haushalt in der Schweiz einen Kleinkredit

aufgenommen. Insgesamt ergibt das eine
Summe von weit über 5 Mrd. Franken.
Man kann sich fragen, wo eigentlich die Wurzel dieses
Übels liege. Ich meine, sie liege vor allem darin, dass es
viel zu leicht ist, viel zu einfach, einen solchen Kleinkredit

zu erhalten. Die spezialisierten Institute, die zwar
nicht selten mit grösseren Banken verwandt sind, haben
meistens recht hohe Zinsen - 17 bis gegen 18 Prozent-,
aus diesem Grund können sie auch ein relativ grosses
Risiko eingehen, sie brauchen nicht zu überprüfen, ob
jemand kreditwürdig sei oder nicht. Tragisch ist, dass es
zumeist schon recht tief verschuldete Leute sind, die zu
einem Kleinkredit greifen. Die erste Verschuldung
passiert also nicht durch den Kleinkredit, sondern schon
vorher; den Kleinkredit betrachten diese Leute dann
offenbar als letzte Rettung. Noch tragischer und problematischer

ist, dass recht viele Drogenabhängige Kreditnehmer

sind. Das sollte uns allen zu denken geben. Wenn
man das weiss, muss man sich schon fragen, ob diese
Institute nicht ein sittenwidriges Verhalten an den Tag
legen.

Man muss sich auch klar sein, dass diese Institute den
Verschuldeten eigentlich keinen Dienst erweisen, oder
höchstens einen Bärendienst. Auch der Gesellschaft ist
keine Hilfe erwiesen dadurch, dass Leuten, die schon tief
im Dreck stecken, auf diese Art «geholfen» wird. Denn
früher oder später landen diese Leute andernorts:
entweder beim Personaldienst einer Firma, bei einer
Beratungsstelle einer Gewerkschaft oder einer anderen
Arbeitnehmerorganisation oder auch bei Gemeinden oder
Fürsorgen. Diese Stellen haben dann die Aufgabe, eine
sogenannte Schuldensanierung durchzuführen. Dabei
kommt es nicht selten vor, dass öffentliche Gelder,
Fürsorgegeld, Gemeindegeld, schliesslich in die Kasse der
Kleinkreditinstitute fliessen. Das aber ist sicher nicht der
Sinn unserer Fürsorge. Man muss sich dabei auch
immer bewusst sein, dass die Kleinkredite in manche Fami¬

lien einiges Leid hineintragen. Schon aus diesem Grund
sollte man versuchen, gewisse Schranken aufzubauen.
Es muss nun etwas gehen. Ursprünglich meinte man, es
gebe eine Regelung auf Bundesebene. Vor zehn Jahren,
1977, unterbreitete der Bundesrat dem Parlament eine
Vorlage, die einigermassen Ordnung hätte bringen können.

Sie wissen alle, was aus dieser Vorlage geworden
ist. Nach acht Jahren Ping-Pong-Spiel zwischen Stände-
und Nationalrat ist Ende 1986 das Gesetz abgelehnt worden.

Deshalb sollte man die Möglichkeiten, die wir
haben, auf kantonaler Ebene ausschöpfen. Das Obligationenrecht

gibt bereits eine Grundlage dafür, dass die
Kantone aktiv werden können. Meine Forderungen enthalten

nichts Revolutionäres, sondern sie sind recht massvoll.

Punkt 2 meiner Motion beauftragt den Regierungsrat,
Vorschriften zur Bekämpfung von Missbräuchen im
Kleinkreditwesen zu erlassen. Dieser Auftrag ist eigentlich

schon im Gewerbegesetz enthalten, das vom Rat vor
19 Jahren verabschiedet worden ist, weil man schon
damals merkte, dass die über 30-jährigen Regelungen des
Konkordates nicht genügen. In diesem Sinn entspricht
der Vorstoss auch meiner persönlichen Auffassung des
Konsumentenschutzes. Ich bin der Meinung, dort, wo
der freie Markt sinnvoll spielen kann, soll er spielen,
dort, wo Missbräuche festgestellt werden, braucht es
die Öffentlichkeit, die bestimmte Schranken aufstellt.
Der Punkt 1 meiner Motion verlangt eine Bewilligungspflicht

für diese Institute. Diese Forderung kommt vor
allem aus der Praxis heraus: Es mischein da oft recht
merkwürdige Figuren in diesem Geschäft mit. Es gibt
eine Art Vermittler, die zum Teil selbst verschuldet sind
und die dann, sozusagen um die eigene Schuld
abzubauen, anderen wiederum Kleinkredite anhängen. Es
herrscht da manchmal ein mit dem Drogenhandel
vergleichbarer Mechanismus. Auch das ist eine recht
problematische Sache.
Mit der Antwort der Regierung bin ich nicht zufrieden.
Ich habe das Gefühl, die Regierung habe sich die Sache
etwas einfach gemacht. Ich erwähne nur drei Punkte. Es
wird gesagt, die Polizeidirektion habe in den letzten Jahren

keine Probleme mit Kleinkrediten gehabt. Das dünkt
mich etwas merkwürdig. Wenn man nämlich das
Schutzaufsichtsamt, und dieses untersteht der Polizeidirektion,
anfragt, dann wird dort etwas ganz anderes gesagt. Es
wird gesagt, sie hätten pro Jahr etwa 80 Fälle, die sie
sanieren würden; die durchschnittliche Verschuldung dieser

Leute liege bei etwa 40000 Franken; rund zwei Drittel
dieser Schulden seien Kleinkreditschulden, und rund
die Hälfte seien mit Drogen in Konflikt geraten.
In der Antwort heisst es-dies der zweite Punkt-, wenn
man Rahmenbedingungen aufstellen wollte, würde das
unsere Banken ins Hintertreffen bringen. Zunächst einmal

erstaunt mich, dass offenbar das Wohl der Banken
wichtiger ist als das Wohl der Leute. Zudem sind
beispielsweise die Kantonalbank, die Regionalbanken, die
Amtsersparniskassen davon gar nicht betroffen, da sie
ja keine solchen Kleinkredite abgeben oder doch nur, im
Falle der Kantonalbank, für etwa 10 Prozent.
Der dritte Punkt, der mir in der Antwort der Regierung
nicht gefällt, ist die Meinung, ein eigenes Vorgehen des
Kantons Bern werde nichts bewirken. Ich meine, der
Kanton Bern sei in der Schweiz doch noch zu wichtig, als
dass man Angst haben müsste, es würde nichts bewirken.

Ich bin fest überzeugt, wenn Sie mithelfen, hier
einen Schritt zu tun, dass dies eine gewisse Signalwirkung

auf die übrigen Kantone haben wird. Ich bin auch
mit verschiedenen Leuten in anderen Kantonen in Ver-
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bindung, die nur daraufwarten, dass wirim Kanton Bern
den ersten Schritt machen, um dann nachzuziehen.
Ich wäre deshalb froh, wenn Sie mithelfen würden, dieses

Krebsübel unserer Gesellschaft zu bekämpfen. Ich
bitte Sie, der Motion zuzustimmen.

Dütschler. Herr Seiler hat absolut recht, wenn er sagt,
dass das Kleinkreditwesen eine Gefahr bedeutet und
viele Leute in Schwierigkeiten bringt.lch kann das aus
meiner eigenen Erfahrung - ich bin Beistand einer
solchen Person und muss ihr Vermögen verwalten helfen -
bestätigen. Das ist ein soziales Problem. Es fragt sich
jetzt einfach, ob man es auf diesem Wege lösen kann
oder nicht. Es ist so, dass die Möglichkeit, Kleinkredite
aufzunehmen, eine grosse Versuchung darstellt, der
nicht alle Leute gewachsen sind. Auf der anderen Seite
muss man aber auch sagen, dass nicht alle Personen
durch Kleinkredite in Schwierigkeiten geraten. Herr Seiler

erwähnte die 337000 Verträge. Aber es gerät nur ein
relativ kleiner Prozentsatz dieser Kreditnehmer in
Schwierigkeiten. Für den Grossteil ist dies eine Möglichkeit,

ohne grosse Schreibereien und ohne grosse Sicherheit

zu finanziellen Mitteln zu kommen. Für den kleinen
Mann ist es nämlich gar nicht so einfach, überhaupt zu
einem Kredit zu kommen. Wer Liegenschaften und/oder
ein grosses Vermögen besitzt, kann Sicherheiten bieten
und kommt leicht zu Geld. Der Kleine hat da grössere
Mühe. Man darf also nicht nur verteufeln, sondern muss
auch die positive Seite sehen.
Ich bin der Meinung, und mit mir auch die freisinnige
Fraktion, dass die Motion Seiler ein untaugliches Mittel
ist, um den Problemen auf diesem Gebiet zu begegnen.
Man muss einfach sehen: Jemand, der Geld braucht -
es wurden Drogensüchtige erwähnt-, findet immer
einen Weg, zu Geld zu kommen. Ob Sie nun hier die
Schwierigkeiten erhöhen, zu Krediten zu kommen, oder
nicht, hat überhaupt keinen Einfluss und wird die Zahl
der Sozialfälle nicht verkleinern.
Die Vorschriften über das Kleinkreditwesen sollten nach
Meinung unserer Fraktion gesamtschweizerisch aufgestellt

werden. Es ist wirklich nicht zweckmässig, dass der
Kanton Bern ein Sonderzüglein fährt. Wer Geld braucht,
setzt sich nämlich in ein Auto, das mit einem Kleinkredit
finanziert wurde, und fährt über die Kantonsgrenze, um
sich dort das Geld zu holen. Ganz abgesehen davon ist
der Kanton Bern ja schon am Konkordat zusammen mit
acht andern Kantonen beteiligt. Die freisinnige Fraktion
empfiehlt daher Ablehnung der Motion.

Ritschard. Ich mache es mir nicht so leicht wie mein
Vorredner. Mir persönlich scheint die Motion Seiler zu
wichtig zu sein, als dass man sie so leichtfertig vom
Tisch fegen kann. Ich befasse mich bereits seit Jahren
mit der Problematik solcher Kleinkredite und der
Kleinkreditinstitute. Im Zusammenhang mit der Motion Seiler

habe ich mich mit den Sozialdiensten des Amtes In-
terlaken in Verbindung gesetzt und ganz einfach gefragt,
ob sie auch mit Leuten zu tun hätten, die durch die
Gewährung solcher Kleinkredite in Schwierigkeiten geraten

seien. Ich war erstaunt zu hören, es sei dies eine
Sache, mit der sie, die Sozialdienste, je länger je mehr zu
tun hätten. Die Sozialdienste, aber auch ich, sind der
Meinung, es sei nicht in Ordnung, dass Leute wegen
massiver Verschuldung durch Kleinkredite in fundamentale

Krisensituationen geraten. Beispiele hierfür gibt es
genug. Es wird zudem festgestellt, dass Leute mit den
tiefsten Einkommen schlussendlich die teuersten Kredite

bezahlen müssen; es ist bereits angetönt worden:

Die Zinssätze können bis zu 18 Prozent betragen. Was
darüber hinaus geht, nennt man Wucher. Persönlich
meine ich, schon Zinsen von mehr als zehn Prozent
könne man als Wucher bezeichnen. Es müssen denn
auch immer wieder Leute verbeistandet oder bevormundet

werden, weil sie weit über ihre Verhältnisse mit
Kleinkrediten verschuldet sind.
Zu beachten ist auch noch ein anderer Punkt:
Kleinkreditinstitute sind gegenüber anderen Gläubigern durch
das Mittel der Lohnzession privilegiert. So muss sehr oft
die Öffentlichkeit durch Kleinkreditinstitute verursachte
Schäden wieder gutmachen. Ich denke da vor allem an
die Fürsorge, aber auch an die grossen Steuerausfälle
(die Steuern können jeweils am ehesten nicht mehr
bezahlt werden).
Ich möchte Ihnen an zwei Beispielen die Folgen einer
Kleinkreditverschuldung aufzeigen. Im FalM hatte eine
Familie im Jahre 1985 einen Kredit von 10000 Franken
mit Zinsen von 3400 Franken beantragt. Die Summe
sollte laut Abmachung in 48 Raten zu 248 Franken abbezahlt

werden. Die Familie kam hierauf sofort in
Schwierigkeiten. Nach zwei Jahren hatte sich die Schuldsumme
auf sage und schreibe 40000 Franken erhöht. Die Zweit-
und Drittverschuldung kam hinzu, weil die Familie ganz
einfach auf dem Existenzminimum lebte. Die Folge war,
dass die Steuern nicht mehr bezahlt werden konnten.
Im Fall 2 geht es um eine Familie, die 1980 einen Kredit
von 17000 Franken plus Zinsen von 3016 Franken erhielt.
Vereinbart wurden 36 Raten zu 556 Franken monatlich.
Bereits nach eineinhalb Jahren zeigten sich erste
Schwierigkeiten. In der Folge musste die Familie die
Sanierung einem Treuhandbüro übergeben. In der
Zwischenzeit war die Schuldsumme auf rund 28000 Franken

angewachsen-sie konnte später auf 13000 Franken
reduziert werden. 1985 dann kam die Familie zum Sozialdienst,

wo man feststellen musste, dass nach acht Jahren

noch immer eine Schuldsumme von 5000 Franken
bestand, während der Nettokredit, den die Bank acht
Jahre zuvor gewährt hatte, inzwischen abbezahlt war.
Solche Beispiele liessen sich fast beliebig vermehren,
und ich habe auch Belege dazu, es ist also nicht aus der
Luft gegriffen, was ich soeben schilderte. Es ist heute
bereits gesagt worden, dass mehr und mehr auch
Drogenabhängige Kleinkredite beanspruchen würden. In den-
meisten Fällen werden diese Kredite wohl gewährt, aber
kaum abbezahlt, so dass wiederum die Fürsorgen
einspringen müssen.
Die Motion Seiler kann, sofern sie überwiesen wird, was
ich sehr hoffe, dem Staat wie dem Steuerzahler Steuern
einsparen helfen. Nicht selten müssen Steuergelder
aufgebracht werden für nicht bezahlte Krankenkassenprämien,

für Wohnungsmieten, für den Lebensunterhalt.
Durch ein wirksames Gesetz könnte verhindert werden,
dass Kleinkredite an nichtkreditwürdige Personen
ausbezahlt werden. Der Grosse Rat könnte jetzt und heute
ein Zeichen setzen. Im Namen der einstimmigen SP-
Fraktion bitte ich Sie dringend, dieser Motion zuzustimmen.

LUthi. Ich habe in meiner beruflichen Tätigkeit auch
schon oft über die Kleinkreditinstitute geflucht, wenn es
darum ging, wieder und wieder eine Privatperson zu
«sanieren». Ich habe mich auch schon oft geärgert über
die aufdringliche und verführerische Werbung. Die
Aufnahme eines Kredites ist an sich nichts Schlechtes. Das
wissen wir alle. Es ist auch nicht nötig, alles bar zu
bezahlen, sei es ein Fernsehapparat, ein Auto, ein Haus.
Man kann ohne weiteres auch nachsparen, also zuerst
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kaufen und nachher abzahlen. Der volkswirtschaftliche
Effekt ist, zumindest über eine längere Zeit betrachtet,
der gleiche.
Das Problem, das der Motionär umschreibt, existiert
tatsächlich. Nur ist es meistens so, dass die Kreditaufnahme

erfolgt, wenn die Schulden bereits da sind:
unbezahlte Steuern, Zahnarztrechnungen, Leasingraten,
Krankenkassenprämien, Garagerechnungen, Rechnungen

von Versandhäusern usw. Es droht die Betreibung,
man hilft sich mit Kleinkrediten. Bereits hier wäre eigentlich

die Hilfe der Fürsorge, der Beratungsstellen nötig.
Aber um diese Hilfe wird nicht nachgesucht, und man
kann sie nicht anbieten, weil sie nicht verlangt wird. Viele
Leute können ihre Probleme dank einem solchen Kredit
lösen. Für andere aber geht es schief. Die glücklicheren
darunter wenden sich an eine Bank mit einer seriösen
Beratung, sie wenden sich an eine Beratungsstelle oder
an die Fürsorge. Gemeinsam kann einigen von diesen
Leuten geholfen werden. Aber der Rest, und das sind
diejenigen, die hier anvisiert werden, gehört zu den
Unverbesserlichen, die weder die Grenzen noch Normen
unserer Gesellschaft verstehen, nicht fähig sind,
Verantwortung zu tragen und nicht fähig sind, die eigenen
Wünsche und Anliegen zurückzustecken.
Ich bin zusammen mit der Mehrheit der SVP-Fraktion
der Meinung, dass die Motion das Problem nicht löst
und dass man nicht erneut unnötig in unsere Marktwirtschaft

eingreifen sollte. Zweitens haben die eidgenössischen

Räte eine Bundesregelung Ende 1986 ausdrücklich

abgelehnt. Massnahmen aber, die auf das Kantonsgebiet

beschränkt sind, nützen nun tatsächlich wenig
oder nichts. Drittens gibt es Bestimmungen des
interkantonalen Konkordates, die im Kanton Bern seit dem
I.Januar 1960 in Kraft sind; das sind meines Erachtens
brauchbare Vorschriften. Es bestehen darüber hinaus in
Form freiwilliger Vereinbarungen sogenannte Konventionen,

Abmachungen unter den Kleinkreditinstituten,
die zum Beispiel verpönte Werbung verbieten, beispielsweise

macht man keine Radio- und Fernsehwerbung
und auch keine Werbung mittels Flugblättern. Viertens
sind die im speziellen geforderten Massnahmen des
Motionärs wie Nennung des Zinsfusses in der Werbung
untauglich. Der Kreditnehmer erhält bekanntlich einen
Vertrag, und in diesem Vertrag muss der Zins in Prozenten

und Franken genannt sein. Er kann das lesen, er kann
den Vertrag zurückschicken oder nicht. Er kann sich auf
der Fürsorge und den Beratungsstellen beraten lassen.
Wenn im übrigen in einer Werbung gesagt wird, der
Kleinkredit sei günstiger, dann muss derZinssatz auf der
Werbung genannt sein. Diese Forderung ist also bereits
erfüllt. Ferner will der Motionär die maximale Laufzeit
beschränken. Wissen Sie überhaupt, welche Folgen das
hat? Sind Sie sich überhaupt bewusst, dass das für den
Kreditnehmer ein Bumerang ist? Das bedeutet nämlich,
dass die Rate höher sein muss, dass das Budget erneut
nicht eingehalten werden kann, dass der Kreditnehmer
dadurch umso eher bei der Fürsorge landet, weil sie
nicht früher eingreifen konnte. Ist sich der Motionär
bewusst, dass die maximale Laufzeit dazu führt, dass ein
Kreditinstitut betreiben muss, nicht mehr geduldig warten

kann? Weil sonst das Geschäft verfällt, muss das
Geld zwangsmässig eingetrieben werden.
Der Motionär fordert ferner eine Regelung der maximalen

Vertrags- und Verzugszinsen. Das wäre nun doch ein
recht starker Eingriff, wollte man einem Gewerbe den
Preis vorschreiben, den es verlangen darf. Für mich
bildet sich der Preis immer noch nach Angebot und
Nachfrage, und dem muss eine Kostenkalkulation zur Über¬

prüfung zugrundeliegen, aber von aussen den Preis
bestimmen, nein, das möchte ich nicht wagen. Eine
kundenfreundliche Regelung löst das Problem auch nicht.
Nun zum letzten Punkt, die Erweiterung der Auskunftspflicht.

Wie soll das geschehen? Die Auskunftspflicht ist
heute durch das Bankgeheimnis abschliessend und gut
geregelt. Stellen Sie sich vor, wie das geht, wenn in
Fällen, bei denen es nicht mehr so recht weiter geht,
Auskunft erteilt werden soll. Wo soll man da die Grenzen
ziehen? So einfach ist das nicht.
Ich empfehle Ihnen, die Motion abzulehnen.

Präsident. Es sind noch sieben Redner eingeschrieben.
Ich schliesse damit die Rednerliste.

Lüscher. Der Motionär hat den Problemkreis sehr gut
ausgeleuchtet. Die Regierung und mein Vorredner
haben aus einem etwas anderen Blickwinkel gesprochen.
Ich will das Thema noch einmal aus der Optik der
Sozialdienste angehen.
Für alle Sozialdienste und Beratungsstellen gehört die
Schuldensanierung zum täglichen Brot. Bei
Vormundschaftsfällen beträgt der Anteil der Schuldensanierung
zwischen 30 und 40 Prozent. Die Schuldensanierungen
sind sehr arbeitsaufwendig. Ein Beispiel: Ein Sozialdienst

in einer Landgemeinde braucht rund 10 Prozent
der Arbeitszeit für Schuldensanierungen. Bei ungefähr
einem Drittel der Schuldensanierungen sind Kleinkredite

im Spiel oder sogar der Auslöser. Warum werden
Kleinkredite von Sozialdienstklienten überhaupt
aufgenommen? Auslöser können sein: eine Steuerrechnung,
die nicht eingeplant oder höher ausgefallen war als
vorgesehen, ein momentaner Engpass; das kommt je länger

desto mehr vor bei Leuten, die temporär arbeiten
und als Überbrückungslösung einen Kleinkredit
brauchen; es kommt vor, wenn ein Paar, Doppelverdiener,
durch ein Kind oder aus anderen Gründen plötzlich nur
noch mit einem Verdienst auskommen muss und den
Lebensstandard nicht einschränken will oder kann; vielfach

ist es auch eine Art Selbsthilfeversuch, wenn zum
Beispiel durch Alkoholismus oder dergleichen eine
Verschuldung eingetreten ist, versucht man sich selber aus
dem Sumpf zu ziehen. Die Situation an und für sich wird
durch die Aufnahme eines Kleinkredites jedoch
verschlimmbessert, und dies in zweifacher Hinsicht:
Erstens kommt es zu einer weiteren Verschuldung, und
zweitens wird die Lösung des effektiven Problems -
Alkoholismus, Drogenabhängigkeit oder anderes -
hinausgezögert, die Sucht entwickelt sich weiter, später
wird es schwieriger und auch teurer zum Helfen.
Herr Dütschler sagte, die Werbung habe keinen Einfluss.
Die Griffnähe und die Werbung sind aber für mich ganz
wesentliche Momente in dieser Thematik. Schulden
können auch eine schwere Hypothek sein für jemanden,
der beispielsweise eine Therapie macht und immer wieder

merkt: Ich komme da ja gar nie heraus.
Das kann ein Rückfallgrund sein. Wenn einmal ein Kleinkredit

aufgenommen worden ist, ist die Versuchung sehr
gross, bei einem nächsten finanziellen Engpass erneut
einen Kredit aufzunehmen. Vor allem, weil dann auch
gezielte, persönliche Werbeaktionen einsetzen, sobald
man einmal in der Kartei ist.
Leider ist es auch so, dass nicht alle Banken seriös abklären,

ob bereits Schulden vorhanden seien. Ich kann auch
dazu ein Beispiel bringen: Ein Hilfsarbeiter mit einem
Monatslohn von 1850 Franken hat 40000 Franken Schulden.

Er erhielt ohne Probleme zuerst einen Kleinkredit
von 5000 Franken und ein wenig später bei einer ande-
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ren Bank einen zweiten Kleinkredit von 8000 Franken. Es

gibt sicher auch seriöse Banken, die abklären, das darf
man hier ruhig auch sagen, Banken, die auch mithelfen
bei der Schuldensanierung, zum Teil sogar auf eine
recht grosszügige Art. Diese Banken hätten eine
Verschärfung nicht zu befürchten. Es geht um die schwarzen

Schafe, die die Problematik heraufbeschwören.
Nachdem auf Bundesebene in den nächsten Jahren auf
diesem Gebiet nichts passieren wird, ist zu befürchten,
dass sich die Situation wieder verschärfen wird, dass
vor allem auch die Werbung aggressiver und die
Zurückhaltung, die man in den letzten Jahren von den Banken
her spürte, aufgegeben wird. Deshalb ist dieser Vorstoss
sehr berechtigt. Er will ja kein Verbot, sondern er will
eine sinnvolle Handhabung. Auch wenn man mit dem
Vorstoss nicht alle Probleme lösen kann -es gibt keinen
Vorstoss, mit dem sich alle Probleme lösen Messen -, hat
er doch Signalwirkung. Gerade diejenigen, die immer
wieder für ein Sparen im Sozialbereich eintreten, müssen

die Motion unbedingt überweisen helfen. Hier
liegen Ursachen oder mindestens Mitursachen für viele
Sozialfälle. Mit dem Vorstoss könnten soziale Folgekosten

verringert werden.
Die EVP/LdU-Fraktion unterstützt den Vorstoss und bittet

Sie, ein gleiches zu tun. Gleichzeitig möchten wir
anregen, dass die Gemeinden in ihren Amtsblättern wieder

vermehrt über die Problematik informieren und
auch Überbrückungskredite für Notsituationen zur
Verfügung stellen. Das wäre eine zusätzliche Massnahme,
die ebenfalls weiterhelfen könnte.

Frau Fischer Esther. Ich möchte zuerst etwas zu den
Argumenten von Herrn Dütschler sagen, die zum Teil
wiederholt worden sind. Diese Argumente dünken mich
zwiespältig. Herr Dütschler gab zuerst zu, es sei eine
grosse Misere mit den Kleinkrediten. Dann aber sprach
er mit ganz fragwürdigen Argumenten gegen die
Motion. Er sprach vom kleinen Mann. Aber der kleine Mann
und die Gewährung seriöser Kleinkredite werden durch
die Forderungen der Motion nicht behindert. Herr
Dütschler sprach von ausserkantonalen Banken und davon,
kein Sonderzüglein zu fahren. Da möchte ich einfach an
den guten altehrwürdigen Grundsatz erinnern, vor der
eigenen Türe zu wischen. Es gab im Votum Dütschler
dann auch Widersprüche wie: es nütze nichts, das
Problem auf diese Art anzugehen; fast im gleichen Atemzug
sagte er aber dann, man müsse es auf Bundesebene
angehen. Ich selber kenne die Situation von der Verschuldung

- es müssen nicht einmal so hochverzinsliche
Bankschulden sein-ausderArbeitmit Patientinnen und
Patienten. Sie kommen mit Angstzuständen, körperlichen

Beschwerden, Müdigkeit, reduzierter Arbeitsfähigkeit
und Selbstmordphantasien. Dass drückende Schulden

die Zustände mitverantworten, ist gewöhnlich am
Anfang überhaupt nicht klar. Zuerst besteht einfach ein
Unwohlbefinden. Verhängnisvollerweise versuchen die
Leute dieses Unwohlbefinden etwas zu lindern, indem
sie sich etwas Teures leisten. Erst mit der Zeit wird
überhaupt klar, dass die Schulden drücken und dass das ein
ständiges dumpfes Gefühl verursacht, ungefähr von der
Art: Wenn ich arbeite und verdiene, gehört gar nichts
mir, sondern eigentlich sollte ich alles sofort abzahlen
und mir ab sofort nichts mehr leisten. So kann natürlich
niemand leben. Die Reaktion ist, blind Geld auszugeben,

was das enge Gefühl der Verschuldung für kurze
Zeit behebt, aber den Teufelskreis der Verschuldung
noch einmal verstärkt. Resultat: Arbeitsunfähigkeit, weil
die Motivation, Geld zu verdienen, nur eine negative ist,

nämlich abzuzahlen und zu verzinsen, psychische und
körperliche Krankheiten, oft auch Selbstmord. Ich weiss
nicht, ob Kleinkreditinstitute, die in ihren horrenden
Zinsforderungen eine Restschuldversicherung oder
einen Restschulderlass für den Todesfall einbauen, diese
Lösung nicht zum vornherein miteinkalkulieren.
Andere Verschuldete landen nicht bei den Ärzten,
sondern, wir haben es gehört, bei den Sozialdiensten.
Andere werden straffällig. Drogen stehen zum Teil im
Gefolge einer Verschuldung - jeder weiss, dass man mit
Drogen viel verdienen kann -, und bei anderen fängt der
ganze Teufelskreis erst an, wenn sie aus dem Gefängnis
kommen und sich dann vor einen Schuldenberg gestellt
sehen. Abgesehen vom vielhundertfachen menschlichen

Elend, das in Familien von Kleinkreditnehmern und
anderen Nahestehenden nochmals vervielfacht wird,
kommt diese Sache die öffentliche Hand sehr teuer zu
stehen, während die Kreditgeber ihre Zinsen froh kassieren.

Nun zu den Argumenten einer Mehrheit des Regierungsrates.
Es heisst da, die Polizeidirektion sei von Bürgern

und Bürgerinnen in dieser Sache eigentlich nie
angegangen worden. Es dünkt mich fast kaltschnäuzig,
Bürgerinnen und Bürgern, die in Schulden, Schuldgefühlen
und Schamgefühlen über eine solche Verschuldung fast
ertrinken, zu sagen, sie könnten ja zur Polizeidirektion
gehen. Was die Eigenverantwortung anbelangt: Auch
wir meinen, es sei der Eigenverantwortlichkeit von
Bürgerinnen und Bürgern viel Raum zu lassen, aber
Eigenverantwortung kann spielen, je klarer sie weiss, worum
es geht, und je besser die Bedingungen für eine solche
Verantwortlichkeit sind. Gerade das ist aber im
Kleinkreditwesen nicht der Fall, im Gegenteil. Es gibt überwältigende

Interessen der Kleinkreditinstitute an einer
möglichst geschnittenen, geblendeten und unaufmerksamen

Eigenverantwortung. Ich erinnere nur an Inserate
wie: Nur Ihre Unterschrift, schicken Sie schnell den
Talon ab, wir helfen Ihnen. Wenn der Staat wirklich an
eigenverantwortlichen Bürgerinnen und Bürgern interessiert

ist, muss er diesen Interessen gesetzgeberische
Grenzen setzen, in der Art, wie sie der Motionär
verlangt, gerade um der Eigenverantwortlichkeit Raum zu
schaffen. An dem sind übrigens auch seriöse Bankkreise
vorbehaltlos interessiert. Sie wissen wohl, dass es mit
den bisherigen Regelungen, sogar im Kanton Zürich,
noch nicht getan ist. Fast unverantwortlich wirkt aber,
von Eigenverantwortung zu reden angesichts der riesigen

und zum Teil dunklen Anzahl Leute, die im Würgegriff

der Kleinkreditinstitute schon gar nicht mehr ein
und aus wissen. Aber die Mehrheit unseres Regierungsrates

findet es wichtiger, die Rahmenbedingungen der
Banken in unserem Kanton nicht zu verschlechtern, als
Bestimmungen zu erlassen. Dabei trifft eine solche
«Verschlechterung» ja in allererster Linie oder überhaupt nur
die wenig seriösen Kreditinstitute. Es ist Pflicht des Staates,

den Interessen von Bürgerinnen und Bürgern
gegenüber den Interessen solcher Banken gebührend
Gewicht zu geben. Wir bitten Sie, die Motion Seiler
anzunehmen.

von Allmen (Lauterbrunnen). Weil ich mit dieser
Problematik schon mehrmals konfrontiert worden bin, will
auch ich ein paar Worte dazu sagen. Die Motion sollte
eigentlich auf Bundesebene überwiesen werden, aber das
ist, soviel man hörte, noch nicht so weit. Finanzschwache

Leute werden durch solche Geschäfte durch die Zinsen

richtiggehend beraubt. Im Kanton Bern allein ist das
Problem nicht lösbar, aber es gibt Möglichkeiten, dage-
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gen anzukämpfen. Ich könnte mir vorstellen, dass die
Regierung eine Kampagne startet, in der mit Beispielen,
mit Skizzen usw. der Bevölkerung die Augen geöffnet
werden. Die Motion wäre ein grosses Sozialwerk, sie
wäre am Platz. Ich habe es schon fertig gebracht innerhalb

meines Bekanntenkreises, Leute zu sanieren,
indem wir der Bank einfach 50 Prozent anboten und sagten,

entweder das oder überhaupt nichts. Damit hatte
ich zwei-, dreimal Erfolg. Solche Kreditgeschäfte bringen

viele Schwierigkeiten in die Familie, es kommt zu
Scheidungen, zu Streit. Die Leute sind nicht richtig informiert

und werden demzufolge richtiggehend beraubt.
Das wirkt sich auch auf die Arbeitsmoral auf; diese Leute
sind nicht einsatzfähig, es kommt auch da zu Streit und
manchmal sogar zum Verlust des Arbeitsplatzes. Ich
möchte deshalb fast so weit gehen zu sagen: Bewilligen
wir einen Kredit, um eine Kampagne zu starten, und
machen wir wenigstens im Kanton Bern etwas. Die Information

ist da wichtiger als alles andere. Ich bitte Sie, die
Motion zu unterstützen, damit die Regierung etwas tun
muss, und sei es auch nur, richtig zu informieren.

Baumberger. Ich weiss nicht, ob es Sie erstaunt, wenn
ich sage, dass ich als Sekretär des Lehrervereins sehr
häufig bei Lehrerinnen und Lehrern, die sich in den Fängen

von Kleinkreditinstituten befinden, finanzielle
Sanierungen durchführen muss. Es kann sich um einen
Familienvater handeln, der seine Kinder in Privatschulen
schickte und sich mit über 100000 Franken bei einem
Zins von über 16 Prozent verschuldete, also zwischen
16000 und 20000 Franken im Jahr Zinsen zahlt, ohne
dass etwas abbezahlt wird. Es kann sich um eine Lehrerin

handeln, die die Schulden ihres Mannes übernimmt;
auch hier ist es ein Kleinkredit von über 50000 Franken,
verzinsbar mit über 16 Prozent. Diese Leute kommen
jeweils erst zu uns, wenn sie wirklich keinen anderen Ausweg

mehr wissen. Mich dünkt das ein ernsthaftes
Problem, und es dünkt mich notwendig, dass sich der Staat
dieses Problems annimmt. Die Motion verlangt ja kein
Verbot der Kleinkredite, sie fordert nur vernünftige
Rahmenbedingungen und Möglichkeiten, damit Missbräuche

bekämpft werden können, die unsägliches menschliches,

persönliches, familiäres Leid erzeugen. Ich bitte
Sie, die Motion zu unterstützen, weil ich überzeugt bin,
dass staatliche Regelungen gegen diese Missbräuche
nötig sind.

Schneider (Langnau). Die Verharmlosung des
Problems durch einige Interessensvertreter in diesem Rat
habe ich erwartet, es erstaunt mich nicht einmal. Ein
bisschen weniger erwartet habe ich die Art und Weise, wie
die Regierung diese Thematik «erledigte». Die Regierung

macht sonst bei jeder Gelegenheit Umfragen bei
den Gemeinden; hier scheint das unterblieben zu sein.
Hätte sie die Sozialämter der Gemeinden angefragt, so
wäre es kein «Einzelfallproblem» geblieben, sondern
die Regierung hätte merken müssen, dass es sich um
eine Volksseuche handelt. Ich habe einen persönlichen
Brief eines vollamtlichen Mitarbeiters des Sozialamtes
Langnau erhalten - er gehört nicht der SP an - des
Inhalts, wir sollten doch um Gottes Willen diese Motion
unterstützen; es sei wirklich alarmierend und eine weit
verbreitete Seuche. Es ist ein Eingriff gegen einen
weitverbreiteten Unfug, und nicht ein Eingriff in die freie
Marktwirtschaft, wie es Herr Lüthi darstellte. Als ich selber

baute, habe ich lange genug die Schalmeien und die
verführerischen Briefe einer Bank Rohner oder Pro Kredit

erhalten. Bei meinem Ausbildungsstand kann man

erwarten, dass ich zwischen den Zeilen lesen kann, aber
viele Leute müssen für bare Münze nehmen, wenn in
diesen Inseraten so schön geschrieben wird, wie einfach
und leicht es sei, zu Geld zu kommen. Manch ein Bauern-

oder Arbeiterbub, der anders erzogen worden ist,
nämlich dass man zuerst spart, bevor man sich ein Auto
leistet, merkt plötzlich, dass es viel einfachergeht, wenn
man es so macht, wie die Bank Rohner es vorschlägt.
Und dann schlägt er eben diesen Weg ein.
Was Punkt 2.2 der Motion betrifft, ist das Gegenteil von
dem der Fall, was Herr Lüthi sagte: Wenn man eine maximale

Laufzeit einsetzt, überlegt sich einer, der vielleicht
etwas motorensturm ist, was erfortan jeden Monat
«blechen» muss, bis das Auto abbezahlt ist; das nimmt ihm
dann vielleicht den Appetit, das Auto mit einem Kleinkredit

finanzieren zu wollen.
Ich bitte Sie dringend, die Motion Seilerzu unterstützen.

Tschui. Als Einzelsprecher will ich mich nicht in den
wirtschaftlichen, juristischen und gesetzlichen
Zusammenhängen verlieren. Ich habe fünf Jahre lang ein
Sozialdepartement geführt. Es war eine der unbefriedig-
sten Aufgaben, die wir zu bewältigen hatten,
Schuldensanierungen durchzuführen. Ich gehe weiter als Herr Lü-
scher: Bei uns hat es nicht 10 Prozent, sondern mindestens

die halbe Arbeitszeit in Anspruch genommen. Dabei

ist es auch eine sehr unbefriedigende Arbeit, sowohl
für den Sozialarbeiter wie für den Klienten. Der Sozialarbeiter

muss sich die Unterlagen überall zusammensuchen,
der Klient wird eingeschränkt in seinen Möglichkeiten,

er arbeitet zwar, bringt das Geld auf, das es
braucht, um die Schuldensanierung anzugehen, aber er
kommt nie auf einen grünen Zweig dabei. Dass einen
dann die Motivation langsam aber sicher verlässt, ist die
logische Folge davon. Nicht selten stellen sich mit den
finanziellen auch familiäre Probleme ein. Ich will nicht
von der Kriminalität reden, die nicht selten auch noch
folgt.
Es stünde dem Kanton Bern gut an, wenn er die
Kreditaufnahme durch Rahmenbedingungen erschwerte und
so den Missbrauch etwas eindämmen könnte. Ich
unterstütze die Motion.

Bigler. Ich möchte nur fragen, entschuldigen Sie bitte:
Wer in diesem Saal hat einen Kleinkredit aufgenommen?

Sie müssen es ja nicht sagen. Aber genau da zeigt
sich, wer einen Kleinkredit aufnimmt: Es sind die kleinen
Leute. Man müsste sich in deren Lage hineinversetzen
können, sonst kann man schlichtweg nicht beurteilen,
wie schlimm das ist. Die zweite Frage ist: Wer unter
Ihnen hat schon bei einer Schuldensanierung geholfen?
Ich habe diesbezüglich Erfahrungen, und das treibt
einen den Schweiss aus. Als drittes müsste ich nur sagen:
Christ und Zins, das ist ein uraltes Thema. Wer hat wem
den Tisch ausgeleert? Wir brauchen die Banken, aber
Kleinkredite schiessen über das Ziel hinaus, sie gehen
über die Idee der freien Marktwirtschaft hinaus, da hört
es auf. Unterstützen Sie die Motion!

Seiler. Ich danke recht herzlich für diese Diskussion. Ich
konnte mit grosser Befriedigung feststellen, dass kein
einziger Referent das Problem verniedlichte, alle gäbe
zu, dass es besteht. Etwas merkwürdig erscheint mir die
Argumentation von Herrn Dütschler, wenn er sagt, man
solle das Problem auf eidgenössischer Ebene regeln.
Wenn man weiss, wer auf eidgenössischer Ebene die
Vorlage des Bundesrates bachab schickte, finde ich es
komisch, wenn jemand aus dem Freisinn dies sagt. Es ist
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auf eidgenössischer Ebene im Moment nichts mehr zu
machen; das Geschäft ist vom Tisch.
Es wird auf das Konkordat hingewiesen. Dieses Konkordat,

Herr Lüthi, besteht seit 30 Jahren. Man kann doch
nicht gleichzeitig sagen, es sei ein Problem, aber man
habe ja das Konkordat. Was das Konkordat brachte,
haben wir zur Genüge gesehen. Übrigens: Der Kanton
Zürich ist nicht Mitglied des Konkordates; der Kanton
Zürich hat eine eigene Regelung, die etwas weitergeht.
Vielleicht haben Sie im «Blick» gesehen, dass dort in den
Inseraten, die Geld anpreisen, sehr oft steht: Gilt nicht
für den Kanton Zürich. Zürich ist der erste Kanton, der in
dieser Beziehung ein klein wenig Gegensteuer gab. Ich
wäre froh, wenn wir im Kanton Bern einen Schritt weitergehen

könnten.

Müller, Volkswirtschaftsdirektor. Bei einem Haar ist es
fünf vor Zwölf, und das könnte dem Grossen Rat signalisieren,

dass im Sinn der Motion Seiler auf Kantonsebene

etwas gehen muss. Zuerst etwas ganz anderes.
Der Grosse Rat und vorausgehend die Regierung diskutieren

auf einem totalen Scherbenhaufen. Wer die
«Übung» auf Bundesebene, wenn ich dem so despektierlich

sagen kann, hautnah verfolgt hat, wie ich estât,
tun musste und wollte, kommt nicht darum herum zu
sagen: So etwas dürfte sich eigentlich gar nie mehr
wiederholen. Zwar haben die beiden Räte durchaus das
Recht, ein Geschäft zu bearbeiten und es nachher, nach
erfolgter Eigenleistung, abzulehnen. Auch das Volk hat
absolut das Recht, eine Vorlage abzulehnen. Aber sie
abzulehnen, nachdem man während acht Jahren soviel
Mühe, Kraft und Kapital hineingesteckt hatte, das war
ein Unrecht. So schwierig war die Regelung auf Bundesebene,

aber die Regierung ist der Meinung, sie sollte
tatsächlich auf Bundesebene erfolgen. Ich komme mir nach
dieser sicher hochinteressanten Diskussion hier im Grossen

Rat ein bisschen missbraucht vor. Aber das ist nicht
eine resignative Einstellung, ich will versuchen, Ihnen
ganz kurz die Stellung der Regierung darlegen. Frau
Fischer, Sie sprachen mehrfach von der «Mehrheit der
Regierung»; darüber bin ich hoch erstaunt. Es ist die Regierung,

die Ihnen eine ganz klare Antwort zu geben versucht.
Die von Herrn Seiler als Beispiel herangezogene Verordnung

des Kantons Zürich stammt tatsächlich aus dem
Jahre 1942. Weshalb sie damals zustande kam, ist an
sich aus den Zeitverhältnissen verständlich. Diese
Verordnung diente dem interkantonalen Konkordat aus
dem Jahre 1957 als Vorspann. Der Kanton Bern ist
Mitglied dieses Konkordates. Dieses ist vergleichsweise in
den wesentlichsten Punkten etwas strenger; im wichtigsten

Punkt, die 18 Jahresprozente betreffend, ist sie
gleichgestellt.
Was beinhaltet das Konkordat? Ich werde nachher noch
etwas über dessen Wirksamkeit sagen. Das Konkordat
enthält in Artikel 1 einmal die Höchstgrenze für Kreditkosten

pro Jahr, es beschränkt die Werbung, untersagt
Kreditmakelei, gewisse Kundenakquisitionsmethoden und
Koppelungsgeschäfte, es schreibt eine Orientierung des
Kunden über Kreditbedingungen bei Vertragsabschluss
vor sowie die Aufnahme bestimmter Bedingungen im
schriftlichen Vertrag. Ursprünglich war der Kreditgeber
zudem verpflichtet worden, eine vorzeitige Rückzahlung
des Darlehens zu akzeptieren und im Vertrag auf das
entsprechende Recht des Kreditnehmers sowie den
Anspruch auf Reduktion der Kreditkosten hinzuweisen.
Diese Bestimmung jedoch hat das Bundesgericht auf
staatsrechtliche Beschwerde hin als bundesrechtswidrig

aufgehoben.

Die durch eine übermässige Belastung durch Kleinkredite

allenfalls entstehenden Sozialfälle, die hier so stark
und illustrativ hervorgehoben worden sind, dürfen in
der Gesamtschau und Gesamtbeurteilung nicht überbewertet

werden. Schuldensanierungsfälle - die Herren
Lüscher und Tschui haben dies besonders eindrücklich
dargestellt - sind nach unserer Erfahrung nicht
ausschliesslich auf das Wesen oder Unwesen des Kleinkredites

zurückzuführen. Es gibt auch sehr viele andere
Fälle. Die Regierung ist der Meinung, ein minimaler Rahmen

an Vertragsfreiheit sollte bestehenbleiben. Weil
Herr Seiler derart gute und instruktive Zitate vortrug,
möchte ich ihm, ohne irgendwie etwas unterschieben
oder Aggressivität an den Tag legen zu wollen, auf das
spanische Zitat antworten: Nach der Erfahrung der
Regierung, und ich stehe dazu, ist es mir lieber, wenn ein
Schwein hie und da noch grunzt, als wenn kein einziges
bernisches Säuli mehr da wäre, weil der Würgegriff des
Gesetzgebers jegliche Lautäusserung unterbunden hat.
Eine Überbetonung des Sozialschutzes müsste zu
unverhältnismässigen und unpraktikablen Bestimmungen
führen - auf kantonaler Ebene. Darauf komme ich noch
zurück.
Ein Bürger, der sich Geld beschaffen will, um zum
Beispiel Anschaffungen zu machen, würde auch unter dem
Regime eines restriktiveren kantonalen Gesetzes Mittel
und Wege dazu finden. Es wäre ihm zum Beispiel ein
leichtes, den benötigten Kredit in einem anderen Kanton
zu holen. Herr Dütschler wies darauf bereits hin. Eine
Kontrolle über Kreditinstitute, die ihre Tätigkeit von
anderen Kantonen her ausüben, wäre wahrscheinlich
unmöglich - dies auch an die Adresse von Frau Fischer.
Abgesehen davon, dass die Banken im Kanton Bern in
ihren Aktivitäten im Kleinkreditbereich beschnitten würden.

Es ist ja nicht das ganze Kleinkreditwesen vom Teufel!

Es würden auch kreditwürdige Bankkunden in ihrer
Vertragsfreiheit verletzt. Letztendlich, und das muss ich
einfach sagen, liegt es auch an jedem einzelnen Bürger,
ob er einen Kleinkredit zu Bedingungen aufnehmen will,
die ihm vorher hatten bekanntgegeben werden müssen.
Dieses Minimum an Selbstverantwortung kann der
Staat nicht jedem Bürger abnehmen, Herr Ritschard.
Was wir nicht tun dürfen, ist, auf kantonaler Ebene eine
Art Bevormundung anzustreben. Bei der Umfrage über
die Totalrevision des bernischen Gewerbegesetzes
zeigte sich ganz deutlich, welcher Freiheitswille der Berner

da an den Tag legt. Er will nicht noch mehr Restriktionen,

nicht noch mehr Gesetze. Ich könnte mir vorstellen,
dass dies im Falle des Kleinkreditwesens ebenso wäre.
Die Einführung der verlangten Bewilligungspflicht für
die Gewährung und Vermittlung von Darlehen würde
den Kanton Bern auch arbeitsmässig ausserordentlich
belasten. Wir haben uns in der Antwort auf diese Motion
über Personal- und andere Kosten und den Zeitaufwand
nicht geäussert, aber es muss darauf hingewiesen werden,

dass es zu einer ganz respektablen Staatsaufgabe
führen würde.
Abschliessend komme ich nochmals auf das Konkordat
zu sprechen. Ich bin mit Herrn von Allmen und Frau
Fischer der Auffassung, dass man die Bestimmungen des
Konkordates aktualisieren müsste. Der Vorschlag von
Herrn von Allmen ist ganz gut; man müsste nicht nur
wissen, dass die Polizeidirektion eine Art Ombudsfunk-
tion ausübt, man müsste auch darstellen, dass der Staat
bereit wäre, die Beratungs- und Ombudsfunktionen zu
übernehmen. In dieser Hinsicht werde ich die Regierung
orientieren und entsprechende Vorschläge machen.
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Alles in allem kommt aber die Regierung zum Schluss,
die Motion sei abzulehnen.

Abstimmung
Für Annahme der Motion 93 Stimmen
Dagegen 57 Stimmen

(Beifall)

Schluss der Sitzung um 12.05 Uhr

Die Redaktorin/
Stenografin:
Gertrud Lutz-Munter
Ciaire Widmer

Dritte Sitzung

Mittwoch, 4. Mai 1988, 9.00 Uhr

Präsident: Heinz Schwab, Lobsigen

Präsenz: Anwesend sind 175 Mitglieder. Entschuldigt
abwesend sind: Aebi, von Allmen (Lauterbrunnen), Bay,
Biffiger, Bischof, Blaser (Uettligen), Büschi, Dysli, Flück
(Brienz), Hirt, Jermann, von Känel, Klopfstein, Frau Knu-
chel, Lüscher, Lüthi, Lutz, Salvisberg, Schmid (Rüti b.
Büren), Schwarz (Hünigen) Thalmann, Tschirren, Wahli,
Wenger (Thun).

037/88

Motion Pingeon — Hilfe für den Tourismus im Berner

Jura

Texte de la motion du 1er février 1988

Avant la crise économique de 1975, le Jura bernois
consacrait toute son attention au développement de son
industrie en oubliant que le tourisme fait partie de
l'économie d'une région. Dans le domaine touristique et
principalement l'infrastructure hôtelière, le Jura bernois
doit rattraper son retard. Par l'Office du tourisme du Jura
bernois (OTJB), nous savons que la demande dépasse
l'offre. Ces trois dernières années, les nuitées ont
augmenté de 14% dans notre région, alors qu'elles
diminuaient de 3% en Suisse. Le tourisme que nous recherchons

et qui s'intéresse à nous provient particulièrement

de familles et de petits groupes de notre pays.
Afin d'aider au mieux cet important composant de
l'économie du Jura bernois, il est demandé de modifier l'article

2 b 2 e alinéa de l'ordonnance sur les fonds de l'hôtellerie

et de la restauration.
Les investissements de construction et d'équipement
doivent être ramenés à 100000 francs (avant 250000
francs), ceux destinés à l'amélioration de l'offre de salles
à 50000 francs au moins (avant 100000 francs).
Ces modifications permettront aux petites auberges
d'investir et d'offrir des logis correspondant à un confort
que l'on souhaite aujourd'hui.
(26 cosignataires)

Réponse écrite du Conseil-exécutif du 23 mars 1988.

Le Conseil-exécutif sait que l'hôtellerie du Jura bernois
manque souvent de confort et que la qualité d'une
grande partie de l'offre d'hébergement en hôtel ne
répond donc pas aux besoins accrus des clients. Font
également défaut quelques hôtels qui puissent accueillir
des groupes de touristes, petits ou moyens.
Or, aujourd'hui, l'amélioration du confort des hôtels et
l'agrandissement des établissements sont toujours très
onéreux. De plus, l'investissement ne porte en général
ses fruits qu'après quelques années. Ces problèmes
d'ordre financier touchent - non seulement dans le Jura
bernois - les petits et moyens établissements d'hôtellerie

(familiale), qui sont en fait la majorité dans notre canton.

Les investissements minimums pour bénéficier d'une
subvention de l'Etat, tels que prescrits dans l'ordonnance

sur le fonds de l'hôtellerie et de la restauration
(art. 2, 2e al.), sont très élevés et reconnus comme tels.
Cette dispostion désavantage encore précisément les
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petits établissements pour familles, alors que ceux-ci
joueront plus que jamais un rôle important dans l'avenir
de l'offre touristique.
La commission d'hôtellerie et de restauration s'est réunie

l'automne dernier pour dresser un bilan de la situation

et a soulevé ce problème. Elle a conclu à l'unanimité
que l'instrument cantonal de promotion hôtelière avait
certes fait ses preuves et avait permis au canton de
rattraper son retard en matière de rénovation d'hôtels. Il

n'en reste pas moins nécessaire, estime-t-elle, de baisser

la somme minimum des investissements, si l'on veut
que ce moyen d'encouragement soit utilisé de façon
mieux adaptée aux objectifs et plus conforme au marché.

Aussi des travaux préliminaires ont-ils été entamés
pour réviser cette année l'ordonnance sur le fonds de
l'hôtellerie et de la restauration et améliorer l'aide
initiale de l'Etat en faveur des rénovations d'hôtels.
Les ressources du fonds de l'hôtellerie et de la restauration

(capital et recettes annuelles) destinées à encourager
la construction d'hôtels et de salles sont suffisantes

pour couvrir les dépenses supplémentaires qui seront
engendrées, sans devoir prendre d'autres mesures
financières.
Le Conseil-exécutif est disposé à accepter la motion.

Präsident. Der Regierungsrat ist bereit, die Motion
anzunehmen. Sie wird aus der Mitte des Rates nicht
bekämpft.

Abstimmung
Für Annahme der Motion Mehrheit

045/88

Postulat von Allmen (Gwatt) - Arbeitsbewilli-
gungspraxis für Asylbewerber

Wortlaut des Postulates vom 2. Februar 1988

Gesamtschweizerisch liegt die Arbeitslosigkeit bei
0,8 %, in weiten Gebieten des Kantons Bern sind die Zahlen

noch geringer; so schwanken sie z. B. in der Region
Thun zwischen 0,35 und 0,7%. Langzeitarbeitslosigkeit
ist selten, und wo sie vorkommt, liegen ihre Gründe
kaum beim Arbeitsmarkt.
Auf der andern Seite besteht eine grosse Nachfrage
nach gelerneten Arbeitskräften, in deren Sog auch ein
Mangel an Hilfskräften auftritt.
Das bernische KIGA verfügte am 30.5.1986 die Freigabe
aller vor dem 1.1.1985 eingereisten Asylbewerber für
erstmalige provisorische Arbeitsbewilligungen in allen
Branchen. Auf den 1.11.1986 wurden alle andern Asylbewerber

nach einer Wartefrist von 6 Monaten für Stellenantritte

in den Branchen Land- und Forstwirtschaft,
Gastgewerbe, Alters- und Pflegeheime sowie
Privathaushalte zugelassen. Mit dem Inkrafttreten des
revidierten Asylgesetzes wurde diese Wartefrist auf 3
Monate verkürzt.
Die interkantonale Verteilung von Asylbewerbern
verpflichtet den Kanton Bern neu zur Aufnahme von 14,6%
aller in der Schweiz einreisenden Asylbewerber. Dieser
Aufgabe begegnete der Regierungsrat mit seinem Be-
schluss vom 13.1.1988 zur Verteilung von Asylbewerbern

auf alle Gemeinden des Kantons.
Die kantonale Volkswirtschaftsdirektion wird deshalb
ersucht, die Verfügung des KIGA vom 13.5.1986 dahingehend

anzupassen, dass neu auch die 1985 eingereisten

Asylbewerber generell in den Arbeitsmarkt
aufgenommenen werden können, und entsprechende
Anpassungen jährlich vorzunehmen, falls sich die
Arbeitsmarktlage nicht drastisch ändert, weil
- eine grosse Nachfrage nach Hilfskräften in Industrie
und Gewerbe besteht,
- durch eine solche Massnahme keine Schweizer-Arbeitsplätze

gefährdet werden,
- damit die Chancen zu einer ausreichenden Zahl von
Austritten aus den Durchgangszentren erhöht werden
und so die Realisierbarkeit des Regierungsratsbeschlusses

verbessert wird,
- die Rechtsungleichheit in Bezug auf Kantone mit
andern abeitsmarktlichen Bestimmungen vermindert
wird,
- durch eine weniger restriktive arbeitsmarktliche Regelung

der Kanton Bern nicht Gefahr läuft, zum Zielkanton
zusätzlicher Asylbewerber zu werden, weil die Zuteilung
ja vom Bund vorgenommen wird.
(41 Mitunterzeichner)

Schriftliche Stellungnahme des Regierungsrates vom
30. März 1988

Aufgrund der gegenwärtigen Arbeitsmarktlage und unter

Berücksichtigung der Aufnahmeverpflichtung der
Gemeinden für neu eingereiste Asylbewerber, hat das
Kantonale Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit (KIGA)
in eigener Kompetenz die Voraussetzungen und das
Verfahren für die Bewilligung der Erwerbstätigkeit von
Asylbewerbern mit Wirkung ab 15. März 1988 neu geregelt.
Danach werden nun auch die bis zum 31. Dezember 1985
eingereisten Asylbewerber in allen Branchen und Betrieben

zugelassen, sofern die arbeitsmarktlichen
Voraussetzungen erfüllt sind. Das Postulat kann in diesem
Punkt als erfüllt abgeschrieben werden.
An Asylbewerber, die ihr Asylgesuch nach dem 31.
Dezember 1985 eingereicht haben, können Arbeitsbewilligungen

in bestimmten Branchen und Betrieben erteilt
werden (insbesondere Land- und Forstwirtschaft, Spitäler

und Heime, privater Hausdienst und Gastgewerbe).
Aufgrund einer entsprechenden nachgewiesenen
Erwerbstätigkeit von 18 Monaten können Bewilligungen in
allen Branchen und Betrieben erteilt werden. Linter
einschränkenden Voraussetzungen ist zudem ausnahmsweise

im Einzelfall die vorzeitige Zulassung in allen
Branchen und Betrieben möglich. Damit können
differenzierte Lösungen aufgrund eines arbeitsmarktlich
begründeten Auftrages des Gemeindearbeitsamtes getroffen

werden, die es insbesondere erlauben, die regionale
Arbeitsmarktsituation in die Beurteilung der Gesuche
miteinzubeziehen. Vorbehalten bleiben zudem die vom
Delegierten für das Flüchtlingswesen bewilligten
Beschäftigungsprogramme für Asylbewerber.
Diese Praxis steht im Einklang mit den Begrenzungs-
massnahmen des Bundes für ausländische Erwerbstätige

sowie den Richtlinien vom 15. Dezember 1987 des
Bundesamtes für Industrie, Gewerbe und Arbeit (BIGA)
und des Delegierten für das Flüchtlingswesen für die
Bewilligung der Erwerbstätigkeit von Asylbewerbern.
Sie ist einer jährlichen Anpassung von Verwaltungsrichtlinien

zur allgemeinen Zulassung von Asylbewerbern
auf dem Arbeitsmarkt vorzuziehen.
Aus diesen Gründen beantragt der Regierungsrat, das
Postulat in diesem Punkt abzulehnen.

Präsident. Das Postulat wird von der Regierung
teilweiseabgelehnt. Herr von Allmen hat das Wort.
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von Allmen (Gwatt). Ich habe diesen Vorstoss im
Hinblick auf die seit Anfang dieses Jahres laufende Verteilung

der Asylbewerber auf alle Gemeinden des Kantons
Bern eingereicht und dafür die Postulatsform gewählt,
weil die Kompetenz für diese Arbeitsbewilligungsrege-
lung beim Regierungsrat liegt.
Die Regierung hat mein Anliegen inzwischen teilweise
erfüllt und für nach dem 31. Dezember 1985 eingereiste
Asylbewerber eine flexible Lösung vorgeschlagen, die
den regionalen Situationen Rechnung trägt. Was den
zweiten Teil meines Postulates betrifft, so scheint mir die
Lösung, die der Regierungsrat in Kraft gesetzt hat, gut
und eigentlich besser als mein Vorschlag. Aus diesem
Grunde ziehe ich den zweiten Punkt zurück und bitte Sie,
meinem Postulat im ersten Teil zuzustimmen und es
abzuschreiben.

Präsident. Herr von Allmen ist mit der Haltung der
Regierung einverstanden und zieht den zweiten Punkt
seines Postulates zurück. Dessen erster Teil und die
Abschreibung werden aus der Mitte des Rates nicht bestritten.

Abstimmung
Für Annahme des ersten Teils und gleichzeitige

Abschreibung des Postulates Mehrheit

454/87

Interpellation Strahm (Cortébert) - Kontrolle des
Atrazins im Grundwasser und im Trinkwasser

Texte de l'interpellation du 18 novembre 1987

Divers articles de presse ont fait mention de mesures
dans l'eau potable de quantité d'atrazine et de simazine.
Dans les régions où se trouvent des nappes phréatiques
on ne devrait en principe pas recourir à des traitements
à l'atrazine.
Des traces dépassant les limites autorisées ont été
relevées dans notre canton, en particulier dans le vallon de
St-lmier entre Corgémont et Courtelary. Or, il existe une
nappe phréatique entre Cortébert et Courtelary.
Des traces d'atrazine et de simazine ayant été trouvées
dans les prélèvements faits dans ces villages, on peut
supposer qu'un risque de contamination existe pour la

nappe phréatique elle-même.
Un rapport daté d'août 1987 et publié par Ciba-Geigy
indique bien le danger que présente pour l'eau potable
l'utilisation de ce produit et signale ses difficultés
d'élimination.

Nous prions le gouvernement
- de nous donner avec précision le résultat des mesures

effectuées dans le vallon de St-lmier au mois de
septembre;

- de nous renseigner sur les quantités trouvées dans
les prélèvements faits dans la nappe phréatique citée;
- de nous informer sur les éventuels dépassements des
valeurs autorisées dans l'ensemble du canton et en
particulier dans les régions où se trouvent les nappes
phréatiques;
- de nous dire ce qu'il entend faire pour éviter un
accroissement des valeurs mesurées.

Réponse écrite du Conseil-exécutif du 9 mars 1988

1. L'atrazine et la simazine sont deux herbicides admis
par la Station fédérale de recherches de Wädenswil. Le

Département fédéral de l'intérieur a fixé pour ces
produits une valeur tolérée par l'ordonnance du 27 février
1986 sur les substances étrangères et les composants. La
tolérance est de 0,1 microgramme (millionième de gramme)

par litre pour ces deux substances. Elle représente en
fait un objectif de qualité, c'est-à-dire que, selon l'Office
fédéral de la santé publique, un dépassement infime de
cette valeur ne signifie pas un danger pour la santé.
2. Les analyses effectuées par le Laboratoire cantonal et
portant sur l'eau d'installations d'approvisionnement
publiques du canton de Berne ont relevé que 19 pour
cent des échantillons dépassaient la tolérance d'atrazine

et devaient être contestés. Dans le Jura bernois,
presque tous les échantillons d'eau de source et d'eaux
souterraines contestés venaient du Vallon de St-lmier et
plus particulièrement de captages à proximité immédiate

de voies ferrées et de routes. On peut donc supposer
avec grande certitude que la forte teneur en atrazine

découle directement de l'emploi d'herbicides le long des
voies ferrées. Il faut par ailleurs mentionner que l'utilisation

d'herbicides pour l'entretien des routes est également

cause de pollution. Le contrôle de 90 pour cent des
installations publiques d'approvisionnement en eau potable

du Vallon de St-lmier a donné les résultats suivants:
- Les communes de Corgémont, Courtelary, St-lmier et
Villeret ont une eau potable sans atrazine. Celle des
communes de Cormoret, La Heutte, Sonceboz-Sombeval et
Tramelan n'en contient qu'une infime quantité, en-dessous

de la tolérance. Ces eaux potables n'ont donc
jusqu'à présent pas fait l'objet de contestations.
- Dans quatre communes, l'eau potable a été contestée
pour dépassement de la tolérance d'atrazine. Ainsi, à

Cortébert, 0,24 microgramme par litre; à Péry, jusqu'à
0,57 microgramme par litre et à Renan même 3,26
microgrammes par litre. Les sources de Sonvilier, qui sont
situées aussi sur la conduite d'eau souterraine de Renan,
accusaient une teneur d'atrazine atteignant 1,07
microgramme par litre. La source la plus polluée de Renan a

d'ailleurs été déconnectée.
- Dans la conduite d'eau souterraine de Renan, il a été
également relevé une teneur en simazine de 0,22
microgramme par litre, mais dans le reste du Vallon de St-lmier,
la teneur en simazine est en-dessous de la tolérance.
3. Les autorités fédérales ont dès le printemps 1987
arrêté des restrictions d'emploi de l'atrazine et de la simazine,

limitant ainsi l'emploi annuel d'atrazine à 1-1,5 kg
par hectare dans l'agriculture (5-7 kg précédemment) et
à 4,5 kg par hectare maximum pour les ballasts. De
même, pour les lignes de chemins de fer, l'actuelle
interdiction d'utiliser ces produits dans la zone de captage
S1 des zones de protection des eaux souterraines a été
étendue aux zones de protection rapprochée (zone S2)
et éloignée (zone S3).
Par ailleurs, donnant suite à la motion Baumann qu'il a
acceptée (M 066/87), le Conseil-exécutif a invité le
Conseil fédéral le 16 août 1987 à répondre à la demande
du Grand Conseil, c'est-à-dire à interdire l'atrazine dans
l'ensemble du secteur de protection des eaux A et donc
à revoir l'ordonnance du 9 juin 1986 sur les substances
dangereuses pour l'environnement. Dans sa réponse du
23 janvier 1988, le Conseil fédéral a déclaré qu'il voulait
d'abord attendre les résultats des restrictions d'utilisation

qu'il a arrêtées. Si celles-ci ne suffisaient pas, il ne
tarderait pas à renforcer les conditions de licence pour
les produits phytosanitaires comme l'atrazine, d'une
part dans l'ordonnance du 4février 1955 sur les matières
auxiliaires et d'autre part dans l'ordonnance sur les
substances dangereuses pour l'environnement.
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Präsident. Frau Strahm erklärt sich von der Antwort
des Regierungsrates befriedigt.

042/88

Interpellation Schaer (Rosshäusern) — Alarmkonzept
zur Reduzierung von SMOG

Wortlaut der Interpellation vom 2. Februar 1988

In der letzten Maisession wurden die Motionen Hess
(FL) und Schaer (SP) mit grosser Mehrheit überwiesen.
Damit wurde die Regierung beauftragt, ein kantonales
Alarmkonzept auszuarbeiten, das in Zeiten hoher
Schadstoffkonzentrationen in der Luft einschneidende
Massnahmen zur Reduzierung dieser Schadstoffe
vorsieht.

Unterdessen hat der Bund ein SMOG-Alarmkonzept
veröffentlicht. UmWeltorganisationen, aber auch die Eidg.
Kommission für Lufthygiene haben dieses scharf
kritisiert, weil es sich nur an den Grenzwerten für Schwefeldioxid

orientiert, andere, giftigere Stoffe wie Stickoxid
aber weglässt.
Anfangs Januar sind 350 Berner Aerzte, mehrheitlich
Kinderärzte und Allgemeinpraktiker, an die Oeffentlich-
keit getreten mit der dringenden Aufforderung, dass
endlich Konkretes zur Reduzierung der Schadstoffe in
der Luft getan werden muss. Neueste Studien des
Zürcher Büros Infras haben gezeigt, dass vor allem in den
Städten und Agglomerationen einschneidende
verkehrsbeschränkende und verkehrsvermindernde
Massnahmen nicht zu umgehen sein werden.
Erkundigungen in der Verwaltung haben ergeben, dass
eventuell vorgesehen ist, die SMOG-Alarmierungs-
werte ins Lufthygienegesetz einzubauen. Andererseits
war einer Zeitungsnotiz vom 29. Januar 1988 zu entnehmen,

dass die Volkswirtschaftsdirektion an einem
Alarmkonzept für die Städte Bern und Biel arbeitet.
Ich bitte den Regierungsrat, mir folgende Fragen zu
beantworten:
1. Ist die Regierung bereit, ein für den ganzen Kanton
gültiges Konzept auszuarbeiten, wie das die beiden
Motionen vorsahen?
2. Ist der Regierungsrat nicht auch der Meinung, dass
die Ausarbeitung eines speziellen SMOG-Alarmkonzep-
tes weniger Zeit beanspruchen würde als der Einbau ins
bernische Lufthygienegesetz?
3. Auf welchen Termin ist die Veröffentlichung dieses
Konzeptes geplant?
4. Ist der Regierungsrat bereit, im bernischen Konzept
die Interventionswerte der Eidgenössischen Kommission

für Lufthygiene (einschliesslich Stickoxid) zu
übernehmen?

Dringlichkeit abgelehnt am 4. Februar 1988

Schriftliche Antwort des Regierungsrates vom 30. März
1988

Bereits in der Beantwortung der parlamentarischen Vor-
stösse zum Thema Smog im Mai 1987 wurde darauf
hingewiesen, dass grundsätzlich zwischen zwei verschiedenen

Smogarten, nämlich dem Wintersmog mit den
Leitschadstoffen Schwefeldioxid (S02) und Stickoxid (NOx)
sowie dem Sommersmog mit dem Leitschadstoff Ozon
(03) unterschieden werden muss. Den beiden Smogarten

liegen ganz unterschiedliche Entstehungsmechanismen,
Schadstoffbelastungen und räumliche Ausprägungen

zugrunde. Dies gilt es bei der Massnahmenpla-

nung zu berücksichtigen. In diesem Sinne hat der
Bundesrat im Dezember 1987 nur Empfehlungen für das
Vorgehen bei Wintersmog bekanntgegeben. Massnahmen
für das Vorgehen bei Sommersmogsituationen fehlen
zum heutigen Zeitpunkt aus berechtigten Gründen,
denn die lückenhaften wissenschaftlichen Kenntnisse
über die Entstehung des Sommersmogs lassen ein
gezieltes Vorgehen nicht zu.
Zu Frage 1 : Aufgrund der heutigen Kenntnisse
(Immissionsmessdaten für Luftschadstoffe im Kanton Bern)
kann davon ausgegangen werden, dass in unserem to-
pographisch-klimatologisch reichgegliederten Kanton
der Fall eines kantonsweiten Wintersmogs nicht
vorkommen wird. Ein lokales bis regionales Auftreten von
Smogepisoden kann hingegen besonders in den
Agglomerationen Bern und Biel nicht mit letzter Sicherheit
ausgeschlossen werden. Aus diesem Grunde werden
zur Zeit für diese beiden Regionen detaillierte
Smogalarmkonzepte ausgearbeitet.
Zu Frage 2: Smogepisoden stellen Notsituationen dar,
welche aussergewöhnliche Massnahmen verlangen.
Vorsorglicherweise, um im Notfall gerüstet zu sein, werden

nun im Rahmen dieser Smogalarmkonzepte die
notwendigen Massnahmen, organisatorischen Vorkehrungen,

Informationen etc. für die Regionen Bern und Biel
bereitgestellt. Dies unter der Leitung der kantonalen
Fachstelle. Die Integration dieser Alarmkonzepte und
Notmassnahmen in die Revision der kantonalen
Rechtsgrundlagen (Lufthygienegesetz) erfolgt zu einem späteren

Zeitpunkt. Von einem Zuwarten kann also nicht die
Rede sein.
Zu Frage 3: Wie verschiedene Beispiele aus dem In- und
Ausland zeigen, muss dem Problem der Information im
Rahmen der Smogalarmkonzepte ein ausserordentlich
hoher Stellenwert beigemessen werden. Deshalb ist
beabsichtigt, die bei einer Wintersmogsituation zu treffenden

Massnahmen rechtzeitig zu Beginn des nächsten
Winters in der Öffentlichkeit bekanntzugeben.
Zu Frage 4: Wie die Interpellantin zu Recht feststellt, stützen

sich die Empfehlungen des Bundesrates für das
Vorgehen bei Wintersmog einzig und allein auf den
Luftschadstoff Schwefeldioxid (S02) ab. Dies kann aus
verschiedenen Gründen nicht befriedigen und geht an den
heutigen Tatsachen vorbei. Die Kantone bereiten deshalb
zurzeit gemeinsam den Einbezug des Stickstoffdioxids
(N02) als weiteres Kriterium für eine Wintersmogsituation
vor. Ob allerdings der von der Eidg. Lufthygienekommission

vorgeschlagene AIarm g renzwert zur Andwendung
gebracht wird, ist zum heutigen Zeitpunkt noch offen.

Präsident. Frau Schaer erklärt sich von der Antwort des
Regierungsrates befriedigt.

093/88

Interpellation Blatter (Bern) — Veröffentlichung
der Arbeitszeitgesuche und -bewilligungen

Wortlaut der Interpellation vom 16. Februar 1988

Am 11. Juli 1986 entschied das Bundesgericht über die
Beschwerdelegitimation, Parteistellung und über die
Veröffentlichungsorgane bezüglich Arbeitszeit-Bewilligungsverfahren

gemäss Arbeitsgesetz.
Bis jetzt werden die Verfügungen, die in den Zuständige-
keitsbereich des BIGAfallen (Bundeskompetenz),
regelmässig im Bundesblatt veröffentlicht.
Die Kantone spielen im Vollzug des Arbeitsgesetzes
ebenfalls eine wesentliche Rolle. Wie mir bekannt ist,
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hat das BIGA den Kantonen empfohlen, die Gesuche
und Verfügungen, die in ihre Kompetenz fallen, ebenfalls

zu veröffentlichen. Es handelt sich um
Arbeitszeitbewilligungen betreffend Ueberzeit, vorübergehende
Nacht-, Sonntags- und Schichtarbeit in industriellen
Betrieben sowie alle Bewilligungen in nichtindustriellen
Betrieben. Dasselbe gilt auch für die kurzfristig bzw.
nachträglich erteilten Bewilligungen gemäss Art. 49,
Abs. 2, ArG.
Ich bitte den Regierungsrat um die Beantwortung
folgender Fragen:
1. Ab wann gedenkt er die genannten Gesuche und
Bewilligungen zu publizieren?
2. Ist die Publikation im Amtsblatt vorgesehen?
3. Wurden oder werden andere Publikationsmöglichkeiten

geprüft? Zum Beispiel direkte Information der
Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen?
4. Wie lautet das kantonale Verwaltungsbeschwerdeverfahren

bezüglich Arbeitszeitgesuche und -Bewilligungen?

(4 Mitunterzeichner)

Schriftliche Antwort des Regierungsrates vom 23. März
1988

Das Publizieren von Arbeitszeitbewilligungen im Kanton
Bern wurde unter Berücksichtigung der gesetzlichen
Grundlagen, der Interpretation des Bundesgrichtsent-
scheides vom 11. Juli 1986 sowie des möglichen und
vertretbaren Verwaltungsaufwandes geprüft. Der Gesetzgeber

hat im Arbeitsgesetz (ArG) bewusst bereits eine
Gewichtung der einzelnen Bewilligungsarten vorgenommen.

So ist für industrielle Betriebe die Zuständigkeit zur
Erteilung von Arbeitsbewilligungen zu zwei Dritteln dem
BIGA und einem Drittel den kantonalen Vollzugsbehörden

übertragen worden. In ihre Kompetenz fallen
insbesondere die dringenden, vorübergehenden und kurzfristigen

Arbeitszeitbewilligungen. Für die kleineren
gewerblichen, bzw. nichtindustriellen Betriebe liegt die
Zuständigkeit bei den kantonalen Behörden.
Durch die Vollzugsbehörde des Kantons Bern werden
jährlich im Durchschnitt ca. 2100 Arbeitszeitbewilligungen

erteilt. Dabei handelt es sich bei ca. 80 bis 90% um
kurzfristige und bei 10 bis 20% um längerfristige
Bewilligungen. Als kurzfristige Bewilligungen sind solche zu
bezeichnen, welche in ihrer Bewilligungsdauer innerhalb

von drei Monaten liegen. Bei einer Publikation
sämtlicher Arbeitszeitgesuche und Arbeitszeitbewilligungen

ergäbe das pro Amtsblatt durchschnittlich 40
Publikationen.
Das Bundesgericht geht in der Urteilsbegründung, im
Zusammenhang mit kurz- und langfristigen Bewilligungen,

einerseit von der Frage des einfachen Bedürfnisses
und andererseits von der technischen oder wirtschaftlichen

Unentbehrlichkeit aus. Ein einfaches Bedürfnis
wird bereits im Falle von Kapazitätsgrenzen, die aus
tatsächlichen oder wirtschaftlichen Gründen nicht behebbar

sind, angenommen. Dringende Aufträge oder
bessere Ausnützung kostspieliger Betriebseinrichtungen
gelten ebenfalls als einfache Bedürfnisse. Eine allfällige
Beschwerde gegen eine unter diesem Titel erteilte
Arbeitszeitbewilligung hätte a priori keinerlei Aussicht auf
Erfolg. Es wäre deshalb nicht zweckmässig, diese Art
von Bewilligungen dem komplizierten Publikationsverfahren

zu unterziehen.
Anders verhält es sich in Fällen, wo die technische oder
wirtschaftliche Unentbehrlichkeit geltend gemacht

wird, oder die Bewilligungsdauer länger als drei Monate
ist. Der dafür erforderliche Aufwand für das durch die
Publikation aufwendigere Bewilligungsverfahren wäre in
diesen Fällen verwaltungsmässig ohne zusätzliches
Personal gerade noch vertretbar. Damit allen betroffenen
Parteien das rechtliche Gehör gewährt werden kann, sollen

bereits die Gesuche um Erteilung einer längerfristigen
Arbeitszeitbewilligung oder solche, die aus technischer

oder wirtschaftlicher Unentbehrlichkeit notwendig

sind, publiziert werden.
Gestützt auf diese Ausführungen können die Fragen wie
folgt beantwortet werden:
1. Mit der Publikation der Gesuche um eine längerfristige

Arbeitszeitbewilligung sowie den Arbeitszeitbewilligungen

kann ab I.September 1988 gerechnet werden.
2. Eine Publikation wird für das Amtsblatt vorgesehen.
3. Da nicht sämtliche Parteien, welche zu einer Einsprache

legitimert sind, zum vorneherein bekannt sind, ist
eine Publikation in Berücksichtigung des Verwaltungsaufwandes

im Amtsblatt am zweckmässigsten.
4. Innert 30 Tagen ab der Publikation eines Gesuches um
Erstellung einer Arbeitszeitbewilligung kann beim
Kantonalen Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit, durch
legitimierte Parteien Einsicht in die Gesuchsunterlagen
genommen werden und gegebenenfalls schriftlich und
begründet Einsprache erhoben werden.
Das Einspracheverfahren ist Voraussetzung für das
nachfolgende Beschwerdeverfahren. Die Verfügung des
Kantonalen Amtes für Industrie, Gewerbe und Arbeit
über die Erteilung der Bewilligung kann mit Beschwerde
bei der Volkswirtschaftsdirektion angefochten werden.
Der Entscheid der Direktion ist an den Regierungsrat
weiterziehbar. Letztinstanzlich urteilt das Bundesgericht
im Verwaltungsgerichtsbeschwerdeverfahren.

Präsident. Herr Blatter wünscht eine Erklärung abzugeben.

Blatter (Bern). Ich bin teilweise befriedigt, vor allem von
der Antwort, die die längerfristigen Gesuche und
Bewilligungen betrifft. Es ist mir nur nicht klar, warum es bis
im September dauert, bis sie publiziert werden. Das
BIGA hat bereits im Dezember 1987 mit den kantonalen
Arbeitsämtern über den Vollzug der Bundesgerichtsentscheide

diskutiert.
Womit ich nicht einverstanden bin und was mir eine recht
verwegene Antwort erscheint, ist die Bewertung der
kurzfristigen oder einfachen Bedürfnisse. Wenn gesagt wird, als
einfaches Bedürfnis gelte eine bessere Ausnützung kostspieliger

Betriebseinrichtungen oder - im dritten Abschnitt auf
Seite 2 - «eine allfällige Beschwerde gegen eine unter
diesem Titel erteilte Arbeitszeitbewilligung hätte a priori
keinerlei Aussicht auf Erfolg», so finde ich dies recht keck. Das
Bundesgericht hat klar festgehalten, dass auch bei kleinen
oder kurzfristigen Gesuchen und Bewilligungen die
Beschwerdelegitimation vorhanden sei, deshalb scheint
mir die vorliegende Darstellung etwas verwegen.
Ich möchte dem Volkswirtschaftsdirektor vorschlagen,
Anwendung und Praxis der kurzfristigen Gesuche und
Bewilligungen im Rahmen der kantonalen
Volkswirtschaftskommission zu behandeln und zu untersuchen,
wie sie eingesetzt werden können. Mirscheint jedenfalls
wichtig, dass das KIGA auch die kurzfristigen Gesuche
entsprechend prüft und nicht einfach tel quel bewilligt.
Es existieren konkrete Beispiel im BIGA wie im KIGA,
dass man den Einzelheiten nicht nachgegangen ist,
sondern die Bewilligung sofort erteilt hat. Aus diesem
Grunde bin ich nur teilweise befriedigt.
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Präsident. Herr Blatter ist von der Antwort des
Regierungsrates teilweilse befriedigt. Der Rat nimmt seine
Ausführungen zur Kenntnis.

099/88

Interpellation Renggli — Anstellung von ausländischen

Praktikanten in der Industrie

Texte de l'interpellation du 16 février 1988

L'engagement de stagiaires étrangers dans l'industrie
(pour moins d'une année) est soumis à une procédure
compliquée, comparable à celle exigée pour pouvoir
engager du personnel avec permis B. En particulier un
questionnaire doit être rempli comportant des questions

qui ne semblent guère avoir de rapport avec ce
problème. Je demande donc au gouvernement de me
répondre sur les points suivants:
1. Quelle est la procédure à suivre concrètement pour
obtenir un permis pour un stagiaire de nationalité
allemande?

2. Quels sont les formulaires à remplir dans ce cas?
3. La politique d'attribution ne devrait-elle pas être
assouplie pour favoriser le développement des relations
économiques entre le Jura bernois et l'étranger,
l'Allemagne en particulier?
4. Dans quelle mesure l'autorité tient-elle compte, lors
de l'attribution de permis, de l'impôt sur le bénéfice
payé par l'entreprise requérante.?
5. Quelle est d'une façon générale la politique du
gouvernement bernois à l'égard des entreprises du Jura
bernois dans l'attribution de permis par rapport à d'autres
entreprises du canton?
6. Certaines entreprises du Jura bernois prétendent que
l'on tient compte des opinions politiques des requérants
pour l'attribution de permis pour stagiaires. Qu'en est-
il?

(4 cosignataires)

Réponse écrite du Conseil-exécutifdu 23 mars 1988

Quant au fond
Les stagiaires étrangers sont admis dans l'industrie
pour une durée de moins de douze mois selon plusieurs
possibilités qu'il s'agit de différencier.
D'une part, les cantons peuvent, en vertu de l'ordonnance

fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (OLE), délivrer des permis de séjour de six
mois au plus à des étrangers venant en Suisse exercer
un activité lucrative de courte durée (art. 20 OLE),
jusqu'à concurrence des nombres maximums dont ils
disposent (Berne 1988, 535).
D'autre part, l'Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail (OFIAMT) peut prendre des
décisions valables pour des stages de douze mois au maximum

en les imputant sur les nombres maximums de la
Confédération. C'est ensuite le canton qui, en vertu de
ces décisions, délivre une autorisation de séjour.
La procédure à suivre pour ces séjours de courte durée
est régie par l'OLE et par l'ordonnance cantonale du 3

mars 1982 sur l'admission de travailleurs étrangers
(ord.cant.). Pour les décisions de l'OFIAMT, les autorités
cantonales du marché du travail doivent d'abord
transmettre à l'OFIAMT une requête motivée. Un étranger
qualifié qui fait un stage d'un an dans une entreprise
apporte à celle-ci non seulement une force de travail
supplémentaire mais aussi une amélioration sur le plan du

personnel. C'est pourquoi l'OFIAMT soumet les requêtes
à des exigences similaires à celles appliquées aux

résidents à l'année. Et c'est aux fins de clore rapidement la
procédure que les dossiers de demande comportent un
questionnaire très complet.
Enfin, l'OFIAMT peut octroyer à des stagiaires des
autorisations de séjour de douze mois au plus, en se conformant

aux accords concernant les stagiaires et les
arrangements bilatéraux entre administrations.
Quant aux questions
Ad questions 1 à 3: C'est parce qu'elle veut offrir à la
relève professionnelle la possibilité de se perfectionner
par des stages à l'étranger que la Suisse a conclu des
accords sur l'échange de stagiaires avec plusieurs Etats,
dont la République fédérale d'Allemagne.
L'employeur suisse n'a pas à faire de demande. Il doit
simplement remettre au stagiaire un contrat de travail et
quatre formulaires officiels de demande, qui peuvent
être obtenus à l'OFIAMT. Le stagiaire doit alors remplir
les formulaires et les remettre à l'autorité compétente
de son pays, qui les transmet ensuite à l'OFIAMT. C'est
ce dernier qui statue dans les limites des nombres
maximums.

L'OFIAMT ne pourrait assouplir la pratique d'octroi des
autorisations que s'il y avait un accord en ce sens entre
les pays.
Ad question 4: Les renseignements demandés à l'entreprise

sur son chiffre d'affaires et ses prestations fiscales
permettent d'avoir une idée plus complète sur ses capacités

et son développement. Ces renseignements sont
pris en compte pour statuer sur la demande, mais ils
sont protégés par le secret de service. Les requérants
quant à eux sont tenus de renseigner en vertu de l'article
48 OLE.
Ad questions 5 et 6: Si le faible contingent de travailleurs
étrangers d'une part et les conditions particulières sur le
marché du travail du Jura bernois d'autre part le permettent,

les demandes émanant d'entreprises de cette
région sont examinées avant tout sous l'angle des
données économiques et régionales. C'est, de fait, ce à quoi
contribuent les commissions d'experts régionales
spéciales et les commissions professionnelles paritaires.
Quant aux opinions politiques des requérants, elles ne
sont en général pas connues des autorités responsables
du marché du travail. Si exceptionnellement ces autorités

en ont connaissance, elles n'en tiennent pas compte
dans l'examen de la demande.

Präsident.Frau Renggli ist von der Antwort des
Regierungsrates befriedigt.

112/88

Interpellation Blatter (Bern) — Umstrukturierung
und Arbeitsplatzverlegungen der Longines SA in
St. Immer

Wortlaut der Interpellation vom 17. Februar 1988

Im letzten Jahresbericht hatte die SMH von einer
Umsatzsteigerung sowie von einem positiven finanziellen
Ergebnis sowohl in St. Immer wie bei der konsolidierten
Longines-Gruppe gesprochen.
Trotzdem sollen kurz- und mittelfristig rund 150 Arbeitsplätze

in St. Immer abgebaut und zum Teil in andere
Regionen verlegt werden. Im Vordergrund stehen
schweizerische Regionen mit niedrigem Lohnniveau.
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Fragen an den Regierungsrat:
1. Wurde der Regierungsrat über die Absichten der
Longines SA orientiert?
2. Wenn ja, womit wurde von der Longines SA der Abbau
und die Verlegung der Arbeitsplätze begründet?
3. Was hat, bzw. was gedenkt der Regierungsrat zu
unternehmen?

4. Wie stellt sich der Regierungsrat zur Politik der Longines

SA, Arbeitsplätze in «Billiglohn-Regionen» der
Schweiz zu verlegen, damit, zum Beispiel im Kanton Tes-
sin, mit Grenzgängern die Löhne noch tiefer angesetzt
werden können?
5. Mit welchen Mitteln haben die Wirtschaftsförderer der
Kantone Tessin und Wallis die Longines SA geködert?
Bestanden Kontakte zwischen den Wirtschaftsförderern
der Kantone Bern, Tessin und Wallis?
6. Was unternimmt der Regierungsrat und die
Wirtschaftsförderung zur Bekämpfung der zunehmenden
Arbeitslosigkeit im Berner Jura?
7. Ist der Regierungsrat bereit, die Forderungen und
Verhandlungen der zuständigen Gewerkschaft zur Erhaltung

der Arbeitsplätze bei der Longines SA aktiv zu
unterstützen?

(27 Mitunterzeichner)

Schriftliche Antwort des Regierungsrates vom 30. März
1988

1. Der Regierungsrat, vertreten durch seinen Präsidenten,

wurde am 26. Januar 1988 über die Absicht der SMH
informiert, in St-Imier Umstrukturierungen vorzunehmen:

a) Konzentration der Fertiguhrenmontage von Lengnau,
Biel und St-Imier an einen noch zu bestimmenden Ort.
b) Verlegung der Werksmontage (T1) ins Wallis und/oder
Tessin.
2. Die SMH hat ihre Restrukturierungspläne wie folgt
begründet:
a) Was die Fertiguhrenmontage (T2) betrifft, wurde laut
SMH eine Rationalisierung notwendig, vor allem bei
den Produkten der mittleren Preisklasse (Omega, Longines,

etc.), um der immer stärkeren Konkurrenz aus dem
Fernen Osten entgegentreten zu können.
b) In bezug auf die Werksmontage (T1 wurde als Argument

das hohe Lohnniveau (29 Franken pro Stunde in St-
Imier; 20 Franken pro Stunde im Wallis oder im Tessin)
und die ungenügende Produktivität im Berner Jura
hervorgehoben.
3. Anlässlich des Treffens vom 26. Januar 1988 des
Regierungspräsidenten mit der SMH, vertreten durch
Herrn N.G.Hayek, liess dieser deutlich durchblicken,
dass
a) der Ort, wo die Fertiguhrenmontage (T2) konzentriert
werden soll, noch nicht bestimmt ist und dass als möglicher

Standort St-Imier nicht ausgeschlossen ist,
b) innerhalb der Gruppe andere Aktivitäten nach St-
Imier verlegt werden sollen, um Ersatz für die verlorenen

Arbeitsplätze zu schaffen.
Die Erwartung einer Unterstützung seitens des Kantons
für die Realisierung dieser Projekte kam aber deutlich
zum Ausdruck.
Nachdem der Gemeinderat von St-Imier am 13. Februar
1988 und der SMUV am 11. Februar 1988 die Regierung
unterstützten, hat diese der SMH ein Angebot unterbreitet,

welches einen Beitrag zur Sicherung der Arbeitsplätze

sowie einen Investitionsbeitrag zur Erleichterung
der vorgesehenen Konzentration in St-Imier beinhaltete.

Die Absicht der Regierung war, durch diese konkrete
Offerte der SMH ein Signal zu geben und die Wichtigkeit zu
unterstreichen, dass die Arbeitsplätze im Berner Jura
erhalten werden sowie mit Unterstützung des Kantons
moderne und rentable Betriebsstätten entstehen.
Diese Offerte wurde durch die SMH zurückgewiesen.
Trotzdem setzt diese sich dafür ein,
a) kein Personal zu entlassen und jene Angestellten, die
von der Umstrukturierung betroffen werden, im Konzern

weiter zu beschäftigen.
b) die zwei betroffenen Betriebsstätten nach Biel und
nicht ins Wallis und/oder Tessin zu verlegen.
c) zu prüfen, ob eine oder mehrere Aktivitäten der SMH
nach St-Imier verlegt werden könnten.
Der Regierungsrat ist mit dem erzielten Resultat natürlich

nicht zufrieden. Er ist aber der Meinung, dass die
Aussichten weniger trüb sind als nach dem 28. Januar
1988, als die SMH erstmals informierte.
4. Die Regierung bedauert diese Praktiken. Er hebt aber
hervor, dass die Erhaltung der Konkurrenzfähigkeit der
Schweizer Industrie auf dem internationalen Markt eine
rasche und flexible Anpassungsfähigkeit verlangt.
5. Die Wirtschaftsförderungen der Kantone Wallis und
Tessin waren nicht involviert; das haben die einschlägigen

Kontakte bestätigt. Es ist festzustellen, dass die
SMH bereits Betriebsstätten in Saxon und Sion sowie in
Losone, Aquila und Castel San Pietro besitzt.
6. Der Regierungsrat und der Delegierte für Wirtschaftsförderung

unternehmen grosse Anstrengungen, um im
Berner Jura die Arbeitsplätze zu erhalten:
a) Seit der Einführung der Wirtschaftsförderung vor
etwas mehr als 10 Jahren sind bei ungefähr 80 Unternehmen,

die mit ihren Innovations- und Diversifikationsprojekten
gefördert wurden, mehr als 2000 Arbeitsplätze

errichtet worden.
b) Der Delegierte besitzt mehrere Instrumente zur
Durchsetzung dieser Politik im Berner Jura:
- Gesetz vom 12.12.1971 zur Förderung der Wirtschaft;
- Bundesbeschluss über Finanzierungsbeihilfen zugunsten

wirtschaftlich bedrohter Regionen;
- In den Jahren 83/84 hat ein Spezialprogramm erlaubt,
6 Mio. Franken zugunsten kleiner Unternehmen im Berner

Jura einzusetzen;
- Im weiteren profitiert der Berner Jura von der Hilfe für
Bergregionen (LIM).
c) Im Januar 1987 hat der Regierungsrat ein Impulsprogramm

zugunsten des Berner Jura verabschiedet, das
darauf abzielt, der Wirtschaft in dieser Region durch neu
anzusiedelnde Unternehmungen zusätzliche Hilfestellung

zu geben. Ein «Chasseur d'entreprise» wurde
ernannt und die neuen Instrumente wurden eingesetzt.
Bereits konnten einige Projekte aus dem neuen
Impulsprogramm Nutzen ziehen.
7. Die Regierung hat ihr Engagement zur Sicherung der
Arbeitsplätze in St-Imier bewiesen. Sie wird auch weiterhin

eine Politik verfolgen mit dem Ziel, der Bevölkerung im
Berner Jura neue Arbeitsplätze zurVerfügung zu stellen.

Präsident. Herr Blatter beantragt Diskussion. Sie findet
statt, wenn 50 Ratsmitglieder sie wünschen.

Abstimmung
Für den Antrag Blatter (Bern)
auf Diskussion 51 Stimmen

Präsident. Diskussion ist beschlossen. Herr Blatter hat
das Wort.
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Blatter (Bern). Die Angelegenheit «Berner Jura -
Wirtschaft - Arbeitsplätze» ist wichtig genug, dass man
mehr als nur eine kurze Erklärung darüber abgibt.
Zu meinen Fragen 1 und 2 hält der Regierungsrat fest,
dass die Longines bzw. Herr Hayek tatsächlich beabsichtigt

hätten, Arbeitsplätze nicht nur aufzuheben, sondern
einen Teil in andere Kantone zu verlegen. Mir war wichtig,

dass dazu Stellung genommen wurde, weil die
Longines - sehr stark unterstützt durch den Chefredaktor
der «Berner Zeitung» - während einer späteren
Verhandlungsphase erklärte, davon sei nie die Rede gewesen.

Heute steht schwarz auf weiss fest, dass dies der
Regierung mitgeteilt wurde, und ich weiss auch durch die
dafür zuständige Verhandlungsdelegation meiner
Branchengewerkschaft, dass das immer ein Thema war.
Wenn auf diese Weise Arbeitnehmerpolitik betrieben
wird, so frage ich mich, wo die Glaubwürdigkeit bleibt.
Es ist auch eine Frage der gesellschaftlichen und
sozialpolitischen Verantwortung, die ein Unternehmen, ein
Konzern der Öffentlichkeit, der Standortgemeinde und
den Arbeitnehmern gegenüber tragen muss. Schlimm
ist, dass man eigentlich nicht im Sinne hatte, die Arbeitsplätze

durch dieTessiner Bevölkerung zu besetzen,
sondern noch um einiges billigere Grenzgänger beschäftigen

wollte.
Ein zweiter Punkt, der mich zu einer Bemerkung veranlasst,

ist die Antwort zu meiner dritten Frage (was die
Regierung der Longines eigentlich angeboten habe). Sie
können sich vielleicht daran erinnern, dass es an einem
Freitagabend zu einer Kundgebung kam, in deren
Zusammenhang der Volkswirtschaftsdirektor der Longines
eine Hilfeleistung von etwa 2 Mio. Franken anbot, zu der
Herr Hayek später recht grosszügig bemerkte, sie hätten
das nicht nötig. Damals erhielten wir den Eindruck, dass
die Art und Weise, wie die Information der Oeffentlicheit
präsentiert wurde, sehr unverständlich war und dass
man entweder nichts oder dann sehr detailliert hätte
sagen sollen, was mit der Offerte gemeint war. Das führte
auch in den Medien zu grossen Missverständnissen. Es

begann ein lebhaftes Telefonieren, weil man dachte, der
Kanton wolle der Longines 2 Mio. Franken, deren Bedeutung

man einfach nicht eruieren konnte, in die Tasche
stecken. Für Insider war klar, dass es sich dabei nur um
ein Wirtschaftsförderungsgeschäft handeln konnte.
Aber man hätte deutlicher ausdrücken sollen, was
genau gemeint und beabsichtigt war.
Obwohl in der Antwort auf meine fünfte Frage klar
gesagt wird, dass die Wirtschaftsförderer der Kantone Wallis

und Tessin im Kanton Bern nicht aktiv geworden
seien, möchte ich die Gelegenheit benützen, um dem
Volkswirtschaftsdirektor vorzuschlagen, dass wieder
einmal auf eidgenössischer Ebene an einer
Volkswirtschaftsdirektorenkonferenz besprochen wird, wie in
Zukunft die Zusammenarbeit oder die Abgrenzung der
Wirtschaftsförderer innerhalb der Kantonsgrenzen oder
darüber hinaus erfolgen soll, damit die Konkurrenzierung

- oder unter Umständen die Abwerbung - nicht
zunimmt.

In der Stellungnahme zu Punkt 6 (was man zu tun
gedenke) fehlt uns neben dem Impulsprogramm, neben
dem «Chasseur d'entreprise», neben dem Wirtschafts-
förderungsgesetz und dem bereits Erreichten ein
Hinweis auf die Wichtigkeit der Ingenieurschule St. Immer.
Ich weiss, dass sich einiges tut, man könnte aber noch
mehr unternehmen. Es könnte eine Chance für ein High-
Tech-Zentrum sein. Wir wissen, dass überall dort, wo
jemand in Zusammenarbeit mit dem Kanton, der Ge¬

meinde und der ansässigen Industrie in dieser Beziehung

aktiv ist, vor allem Kleinbetriebe, die sehr innovativ
und beweglich sind, entstehen. Wenn St. Immer

schon eine Ingenieurschule besitzt, so wäre es eine
grosse Chance, dort ein High-Tech-Zentrum
aufzubauen.

Als Schlussbemerkung: Wie soll es weitergehen? Wir
müssen noch mehr darauf achten, dass im Berner Jura
innovative, bewegliche Klein- und Mittelbetriebe
angesiedelt werden können, da die Zeit für die Entwicklung
grosser Konzerne und Multis vorbei ist. Von Herrn Hayek
erwarten wir, dass er Klarheit darüber schafft, was mit
den restlichen Arbeitsplätzen geschehen soll. In diesem
Zusammenhang möchte ich eine Pressemeldung
relativieren. Als die Longines mitteilte, sie werde Arbeitsplätze

von Biel nach St. Immer verlegen (zum Teil werden

sie auch von St. Immer nach Biel verschoben), war
in der Presse zu lesen, dass einzelne Arbeitnehmer gar
nicht so darauf erpicht seien, wieder nach St. Immer zu
ziehen. Man muss aber wissen, dass es sich dabei vor
allem um Arbeitsplätze handelt, die vor drei oder vier Jahren

von St. Immer nach Biel verlegt wurden. Die
Arbeitnehmer mussten damals den gesellschaftlichen Kontakt,

vielleicht auch ihr Haus aufgegeben und ihre Kinder

aus den Schulen nehmen. Nun soll all dies wieder
rückgängig gemacht werden.
In letzter Zeit erklären sogenannte Wirtschaftskapitäne
immer wieder, wir hätten in Zukunft nur noch Chancen
mit hochqualifizierten Arbeitsplätzen, unterqualifizierte
müssten ins Ausland verlegt werden. Dass dies eine
Entwicklung ist, die wir nur zum Teil beeinflussen können,
ist auch mir und den Gewerkschaften klar. Wenn man
aber in der Öffentlichkeit solche Aussagen macht, so
sollte man auch überlegen, Antworten geben oder eine
Alternative aufzeigen, was mit den Arbeitnehmern und
Arbeitnehmerinnen passiert, die nur mittlere oder
schlechtqualifizierte Arbeitsplätze belegen können. Ich
denke an das Stipendiengesetz, an die Bildungspolitik,
an die Berufsbildung, an die Beweglichkeit überhaupt in
Bildung und Wirtschaft und hoffe, dass die Diskussionen,

wie sie nun bei der Longines im Berner Jura, aber
auch bei BBC, ASCOM usw. im Gange sind, etwas bewirken,

dass man sich der Verantwortung bewusst ist, den
Gedanken weiterspinnt und versucht, Alternativen und
Lösungen aufzuzeigen. Es ist dies eine Frage der
Verantwortung in einer gesellschaftspolitischen Angelegenheit.

Pingeon. Venant de Saint-Imier, il me semble qu'il
m'incombe de revenir sur les propos de M. Blatter et de
remettre les choses au point en vous disant exactement ce
qu'il en est actuellement de Longines.
Premièrement, l'usine Longines, vous le savez, appartient

au groupe SMH, qui est actuellement un des
grands groupes horlogers sur le plan mondial et qui,
cela a été relevé dans la presse dernièrement, en tout
cas dans la presse spécialisée, réalise des bénéfices. Il
faut aussi savoir-je ne le dis pas pourexcuser les transferts

de personnel - que la FMH est gérée, sur le plan
financier, d'une manière saine.
S'agissant des transferts de personnel, il a été annoncé,
surtout par la presse, que le personnel qui devra être
transféré le sera dans des cantons voisins. Or, et le
représentant du Conseil-exécutif le sait aussi bien que moi,
leur nouveau lieu de travail sera Bienne et il ne devra par
conséquent pas changer de canton.
Quant au soutien à Longines qui avait été annoncé par le
Conseil-exécutif, je crois que les médias ont également
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mal compris de quoi il retournait. Nous, de Saint-lmier,
en tout cas les personnes qui connaissaient les intentions

du Gouvernement, savaient que ce soutien ne
revêtirait pas la forme d'une aide financière octroyée à la
SMH, dont les finances sont saines et qui n'a donc pas
besoin d'argent, mais qu'il est destiné à faciliter la
formation du personnel chez Longines et éventuellement
l'implantation de nouveaux moyens de production afin
de lui permettre de rester concurrentiel. Tout cela ne servait

à rien du tout dans la discussion avec M. Hayek puisque

le but recherché était une centralisation afin de pouvoir

dominer les coûts de production.
La commune de Saint-lmier ne s'est pas endormie là-
dessus; il y a eu une manifestation, c'est vrai, mais un
groupe de travail a discuté avec les responsables de Lon-
gines et de la SMH et je peux vous dire qu'actuellement,
à l'usine Longines qui va transférer des activités, il n'y a

plus un mètre carré de libre. Cela veut dire qu'il y a eu
des compensations. Ce n'est pas mon rôle de les préciser,

mais vous avez pu lire dans la presse que Swiss
Timing, qui fait partie du groupe SMH, va être concentré
dans les ateliers de Longines et il y aura d'autres
sections qui y seront transférées, mais encore une fois, ce
n'est pas à moi de vous donner des précisions à cet
égard.
Quant à l'école d'ingénieurs de Saint-lmier, il est vrai
qu'elle constitue un magnifique outil de travail et de
formation pour nos jeunes. La commune de Saint-lmier,
qui s'est regroupée avec d'autres communes de la
région à cet effet, cherche à développer toute notre région,
bien entendu avec l'aide de l'office de développement
économique du canton de Berne et, grâce à son soutien
logistique, à mettre en place des petites et moyennes
entreprises. Il est vrai que jamais, une grande entreprise ne
tombera mûre dans la main à Saint-lmier; c'est impossible.

Il faut compter sur des jeunes qui se lancent et
agrandissent progressivement leur entreprise. Je pense
que notre école d'ingénieurs peut donner une très forte
impulsion au développement industriel de notre région
et j'approuve entièrement ce qu'a dit M. Blatter à cet
égard. Le canton, en particulier par son département de
l'économie publique et son office de développement
économique, doit soutenir les efforts de toute notre
région en vue de la création de nouvelles entreprises - il

s'en est déjà créé, mais il en faut beaucoup plus-afin de
compenser la perte de postes de travail que nous avons
dû déplorer à Saint-lmier.
Si j'ai pris la parole dans cette discussion, c'est simplement

parce que j'ai cru devoir vous renseigner exactement

au sujet du cas de Longines et de Saint-lmier.

Millier, Volkswirtschaftsdirektor. Die Antwort der Regierung

und die richtigen Feststellungen Herrn Pingeons
möchte ich folgendermassen ergänzen: Herr Blatter, wir
haben all das, was wir im Zusammenhang mit der SMH
im allgemeinen und mit der Longines SA im speziellen
unternommen haben, im Einvernehmen mit den
politischen Kräften der Region, dem Gemeinderat von St.
Immer und den Gewerkschaften getan. Die Verlegung
zweier Departemente der Longines ins Tessin und ins
Wallis entspricht den Tatsachen. Dies war die erste dringliche

Massnahme, die von SMH vorgesehen war, dann
aber auf Druck hin und als Ergebnis von Verhandlungen
der Delegationen widerrufen und in einen «Kompromiss»
verwandelt wurde, nach welchem die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der beiden Departemente von St.
Immer nach Biel arbeiten gehen können oder müssen.

Eine Bemerkung zu der von der Regierung angebotenen
Subvention. Herr Blatter, ich habe in Interviews,
insbesondere in einem etwas «auflüpfig» aufgemachten Interview

in der «Berner Zeitung» von Anfang an festgestellt,
dass wir über das Wirtschaftsförderungsgesetz für eine
Vorwärtsstrategie der Longines SA in St. Immer gewisse
Mittel zur Verfügung stellen würden, beispielsweise für
Bauinvestitionen, für die Modernisierung des
Maschinenparks, für die Umschulung und Einarbeitung der
betroffenen Mitarbeiter. Das Interview beziehungsweise
die Interviews mit präzisen Angaben sind erschienen,
lange bevor der Chefredaktor der «Berner Zeitung» zu
einem Rundschlag angesetzt hat. Irren, Herr Blatter, ist
menschlich, manchmal aber politisch.
Eine wichtige Frage ist, was weiter im Berner Jura
geschehen soll. Es sind verschiedene Programme im
Gang, unter anderem das Impulsprogramm. Wir haben
weitere Ideen im Kopf, hundert neue Gedanken, die man
realisieren könnte und vielleicht muss. Unsere neue
Vision läuft unter dem Titel "Attraktivierung der Uhrenregion",

womit nicht nur die Attraktivierung und Förderung

der Industrie an sich, sondern der Wirtschaft und
Kultur ganz allgemein gemeint ist. Es ist ganz selbstverständlich,

dass ich Herrn Hayek beim Wort genommen
habe, dass er mitmacht und seine Kräfte zur Verfügung
stellt. Die Regierung ist ihm dankbar dafür.
Zum Schluss noch ein paar Worte zur Ingenieurschule
St. Immer. Wir konnten sie ständig erweitern, diversifi-
zieren und modernisieren. Ihre Studentenzahlen nahmen

ständig zu. Im Moment wird der Neubau realisiert.
Ihre Gedanken, Herr Blatter, nehmen wir selbstverständlich

auf. Wir sind nie am Ziel mit unseren Ingenieurschulen,
sie unterliegen der allgemeinen Entwicklung unserer

Wirtschaft. Dies ein paar ergänzende Gedanken zur
Antwort der Regierung.

Präsident. Herr Blatter (Bern) ist von der Antwort des
Regierungsrates teilweise befriedigt.

EinfUhrungsgesetz zum Bundesgesetz Uber die
Förderung der Landwirtschaft und die Erhaltung
des Bauernstandes (Landwirtschaftsgesetz)
(Änderung)

Beilage Nr. 15

Zweite Lesung

(Erste Lesung s. Seiten 52 ff. hievor)

Präsident. Es findet keine Eintretensdebatte statt. Der
Kommissionspräsident gibt einen Überblick über die
Kommissionsarbeit im Hinblick auf die zweite Lesung.

Schmied (Moutier), président de la Commission. Nous
abordons l'examen en deuxième lecture de la loi cantonale

d'introduction de la loi fédérale sur l'amélioration
de l'agriculture et le maintien de la population paysanne.
La première lecture, vous vous en souvenez, a donné
lieu à un débat nourri sur la question de fond. La discussion

d'aujourd'hui sera certainement plus brève.
Quelques brèves informations sur le travail de la
commission. Elle a été chargée de réexaminer diverses
questions, notamment celle de la neutralité des sexes dans la
formulation de certaines dispositions - je pense que le
président du Grand Conseil ouvrira la discussion sur la
question de principe et non à propos de chaque article
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concerné - et l'amendement de Mme Matter, qui
voudrait que les crédits budgétaires mis à disposition puissent

être réduits dans certaines conditions. La commission

a rejeté cet amendement par 12 voix contre 6 et
c'est pour cette raison qu'il n'a pas été retenu pour la
deuxième lecture.
Un autre amendement, celui de M. Hess concernant l'as-
surance-grêle, qui avait été renvoyé à la commission, n'a
pas non plus été retenu par celle-ci, qui vous propose
d'en rester au statu quo sur ce point, cela à l'unanimité.
La seule nouveauté que vous propose la commission à

l'initiative de quelques-uns de ses membres est la disposition

de l'article 7 a, qu'elle vous propose d'introduire
dans la loi par 17 voix sans opposition et dont la formulation

vous est connue. J'y reviendrai en temps voulu.

Detailberatung
I.

Art. 1-5 (neu)
Angenommen

Art. 5a (neu) Abs. 1 und 2

Präsident. Zu Artikel 5a (neu) liegen ein Antrag der
Redaktionskommission zu Absatz 1 und 2 sowie ein
gemeinsamer Antrag von Regierungsrat und Kommission
zu Absatz 2 und 4 Buchstabe a vor.

Schmied (Moutier), président de la commission. Je
tiens à préciser que la commission de rédaction a siégé
après que la commission se fut prononcée au sujet de
cet article; je ne puis donc pas vous donner l'avis de votre

commission au sujet de cette disposition, mais
personnellement, je pense que le Grand Conseil peut se
rallier à la formulation proposée par la commission de
rédaction.

Angenommen

Art. 5a (neu) Abs. 3 und 4
Angenommen

Art. 7

Angenommen

Art. 7a (neu)

Antrag Allenbach

Antrag für die zweite Lesung streichen zugunsten der
Fassung erste Lesung

Präsident. Herr Allenbach beantragt, den gemeinsamen

Antrag von Regierungsrat und Kommission zugunsten

der Fassung aus der ersten Lesung zu streichen.

Schmied (Moutier), président de la commission. II

s'agit ici du plat de résistance de l'examen de cette loi en
deuxième lecture. La commission a été saisie de divers
amendements de la part de ses membres, amendements

qui allaient tous dans la même direction, et la
formulation qui vous est proposée aujourd'hui est à mes
yeux celle qui offre le plus de flexibilité et d'ouverture
pour l'avenir.
Telle qu'elle est rédigée, la disposition de l'article 7a
nouveau ne comporte aucun engagement pour le
présent; en revanche, il comporte une possibilité d'ouver¬

ture pour l'avenir et, selon les décisions qui seront prises

sur le plan fédéral et l'évolution de l'agriculture,
d'adapter notre politique agraire cantonale sans devoir
nous référer à une loi fédérale qui devient vieillote et
qu'il faudra rapidement réadapter aux conditions
nouvelles.

L'alinéa premier, qui dit que «Le canton soutient des
formes d'élevage et de cultures proches de l'état naturel et
ménageant l'environnement» procède de la pure logique

et n'engage pas le canton sur le plan financier. Cette
disposition sous-entend que la Direction de l'agriculture
peut intervenir sous forme de campagnes, dans le cadre
de la vulgarisation agricole, sous forme d'informations
etc. C'est la promotion de l'agriculture telle que chacun
la souhaite.
L'alinéa 2 dispose que l'Etat peut - il s'agit donc d'une
formule flexible - introduire par voie de décret des
prestations destinées au soutien de certaines mesures. Dans
tous les cas, un décret serait nécessaire et à chaque fois,
chacun pourra se faire une opinion et prendre une décision

en toute connaissance de cause en assumant ses
responsabilités.
Je tiens à préciser que cet amendement n'a pas été
examiné lors de la première lecture. Néanmoins, je vous
invite à l'adopter au nom de la commission, qui l'a
approuvé par 17 voix sans opposition.

Allenbach. Ich beantrage, die neue, zusätzliche
Fassung des Artikels 7a zu streichen und die Formulierung
so zu belassen, wie sie nach der ersten Lesung
verabschiedet wurde. Vorausschicken muss ich, dass mich die
Erklärungen des Kommissionspräsidenten von ihrem
Sinn her eigentlich befriedigen würden. Beim Lesen des
Artikels sahen wir jedoch andere Möglichkeiten der
Auslegung. Dies veranlasste uns, vorläufig mit einem Abän-
derungsantrag in die Diskussion einzugreifen. Die
Begründung ist folgende: Wir haben im Rat bei der ersten
Lesung ausgiebig über Artikel 7a diskutiert und als
Ergebnis den Einschub des neuen Artikels 7b «Beiträge
für biologischen Landbau» akzeptiert. Die Mehrheit der
Freisinnigen sieht keine Veranlassung, von dieser klaren
Regelung abzurücken. Wir sind nach wie vor bereit, die
Umstellung - das ist uns wichtig - auf den biologischen
Landbau durch einmalige Beiträge zu unterstützen,
vorausgesetzt, dass die Einzelheiten zwingend in einem
Dekret geregelt werden, so steht es auch in der ersten
Fassung.

Die neue, zusätzliche Version, die in der ersten Lesung
nicht zur Debatte stand, ist für uns unklar und teilweise
auch widersprüchlich. Entweder ist «naturnah und
umweltschonend» identisch mit «biologisch» - dann wäre
eine neue Fassung unnötig -, oder dann wird der Rahmen

geöffnet, ohne dass man die Begriffsinterpretationen
kennt, geschweige denn Erfahrungen gesammelt

hat. Dazu kommt neu, dass man vom Grundsatz, die
Umstellung gezielt finanziell zu unterstützen, durch eine
Generalklausel «Der Kanton fördert..» abrücken will. Wir
haben absolut nichts dagegen, dass der Kanton fördert,
wir möchten aber wissen, welches die finanziellen
Konsequenzen des neuen Artikels sind. Wir wollen die Finanzen

im Griff behalten. Ich wiederhole, dass wir die
Umstellung gezielt finanziell unterstützen möchten. Was wir
nicht möchten, ist, oben Geld hineinzugeben und unten
mit einer Brause zu verteilen; anders gesagt möchten
wir die Investitionen, nicht aber den Betrieb und die
Tatsache, dass dies im Gesetz praktisch schon festgelegt
wird, unterstützen. Unklar ist für uns die neue Formulie-
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rung: «Der Kanton fördert naturnahe und umweltschonende

Bewirtschaftungsformen in Pflanzenbau und
Tierzucht.» Wir wissen nicht, ob konsequenterweise der gleiche

Absatz wie in Artikel 7 b folgen müsste: «Die Einzelheiten

regelt ein Dekret.» Dann wäre das einigermassen
klar, es würde sich um eine Ausweitung handeln, und es
wäre deutlich festgehalten, dass das Dekret die Details
regelt. Das ist uns aber nicht klar.
In Absatz 2 steht dann: «Er kann durch Dekret
Unterstützungsleistungen für bestimmte Massnahmen einführen.»

Es stellt sich die ganz konkrete Frage, ob sich diese
Klausel zwingend auf die vorhergehende Bestimmung
bezieht oder ob dies eventuell eine dritte Variante der
Subventionsmöglichkeiten sein könnte. Darauf bekamen

wir in unserer Fraktion keine klare Antwort. Falls wir
eine ganz deutliche Antwort des Landwirtschaftsdirektors

erhielten, wäre ich bereit, meinen Antrag zurückzuziehen,

vorausgesetzt, dass klare Verhältnisse
herrschen. Vorläufig möchte ich an meinem Antrag festhalten.

Kurath. Als wir während der ersten Lesung ziemlich
lange diskutierten, sagte ich unter anderem, dass eine
Neuorientierung der Landwirtschaft grundsätzlich richtig

sei, dass man aber-wie bei jeder Neuorientierung -
behutsam vorgehen müsse. Ein solch behutsames
Vorgehen ist deshalb wichtig und notwendig, weil sich -
das muss klar gesagt werden - heute die Spezialisten
zwar über die Richtung der Änderung einig sind, die
Meinungen über Art und Ausmass dieser Änderung im
Moment noch auseinandergehen. Der Staat übernimmt
natürlich mit jeder Förderungsmassnahme die
Verantwortung dafür, dass das, was er unterstützen will, richtig
ist. Fördert oder empfiehlt er etwas Falsches, so kann er
die negativen Folgen einer derart unterstützten falschen
Richtung nicht selbst tragen. Sie muss der einzelne
betroffene Bauer tragen. Also müssen wir uns zuerst klar
darüber werden, was genau richtig, was zu fördern ist. In
diesem Sinne begrüsst die CVP-Fraktion die offene
Formulierung, die die Kommission vorschlägt. Wir halten
damit den Grundsatz fest, dass wir diese Formen
fördern wollen. Wie das genau getan werden soll, ist nachher,

wenn wir einen Konsens gefunden haben, im Rat
auf dem Dekretsweg zu diskutieren und zu beschliessen.
Zur Frage, wie für allfällige Massnahmen praktisch
vorgegangen werden soll, möchten wir die Lösung
unterstützen, die offenbar in der Kommission auch diskutiert
wurde, nämlich den Weg über einen Vertrag. Unserer
Ansicht nach sollte ein Vorgehen gewählt werden, bei
dem bestimmte Auflagen vorgegeben werden; der
einzelne Bauer soll dann frei sein zu entscheiden, ob ersieh
ihnen unterziehen will. Wenn ja, so wird er gefördert,
wenn nein, nicht. Ein solches Vorgehen müsste in
Zukunft gerade für die Förderung der Landwirtschaft stärker

befolgt werden und ist der hoheitlichen Verfügung
vorzuziehen
Diese Überlegungen veranlassen uns, die Änderung des
Artikels 7a zu befürworten. Darausfolgt, dass Herrn
Allenbachs Antrag abgelehnt werden sollte. Die von der
Kommission vorgeschlagene Lösung scheint uns gut zu
sein.
Um abzukürzen, kann ich bereits mitteilen, dass wir
auch den Vorschlag der Kommission zu Artikel 41 a, wo
die Probleme ähnlich liegen, befürworten.

Seiler. Die SP-Fraktion steht hinter dem Antrag der
Regierung und der Kommission. Für mich ist dies ein
typisches Beispiel, dass eine zweite Lesung hin und wieder

nötig und gut ist. Bei der ersten Lesung wurde der
Sprung gemacht, als beschlossen wurde, der biologische

Landbau sei zu unterstützen. Nachher merkte man,
dass damit eigentlich nur ein Teilaspekt ins Gesetz
aufgenommen worden wäre. Aus diesem Grunde wurden
verschiedene Anträge für die zweite Lesung eingereicht.
Der Artikel «Beiträge für biologischen Landbau» beruht
auf einem Antrag der SVP-Fraktion, der von Herrn Beutler

vorgetragen wurde und zu dessen Gunsten wir
eigene Anträge zurückgezogen hatten, da wir dachten, er
würde eine umfassende Grundlage für Förderungs-
massnahmen darstellen, von denen man nicht weiss, in
welchem Bereich sie in Zukunft aktuell werden können.
Ich wäre froh, wenn Herr Allenbach seinen Antrag
zurückziehen würde, und weiss nicht, ob er nicht etwas
falsch verstanden hat und meint, der ursprüngliche Artikel

7b der ersten Fassung falle weg.-Dann habe ich Sie
falsch verstanden. - Dieser Artikel bleibt also bestehen.
Artikel 7 a stellt eine Art Generalklausel dar, die die
Möglichkeit gibt, da und dort entsprechende Massnahmen
zu treffen. Es ist für mich selbstverständlich, dass Absatz
2 besagt, es sei ein Dekret nötig. Wir brauchen noch
nicht zu wissen, welches die Kosten sind. Die
Ausführungsbestimmungen würden im entsprechenden
Dekretgeregelt.
Ich habe mir Beispiele überlegt, um zu zeigen, welche
Fälle noch auftauchen könnten. Ich denke beispielsweise

an Unterstützungsmassnahmen für die Erhaltung
von Hochstämmern. Das ist für mich ein Problem, bei
dem man sich überlegen müsste, ob man von Seiten des
Kantons nicht helfen sollte. - Oder ein Problem, das
heute vielleicht noch nicht aktuell ist, es aber später werden

könnte. Ich denke vor allem an das Berggebiet und
an Beiträge für die Bewirtschaftung von Flächen, die
sonst «verganden» könnten, weil sie wirtschaftlich nicht
mehr interessant sind, deren weitere Bewirtschaftung
für die Landschaft und wegen der Erosion aber wichtig
wäre. - Oder ein ganz konkretes Beispiel aus meiner
Wohngemeinde, wo wir im Moment grosse Probleme
mit dem Moossee haben, der krank und verschmutzt ist.
Daran sind verschiedene Dinge schuld, zum Teil vermutlich

auch die landwirtschaftliche Nutzung, die bis an den
See reicht, also die Düngung und die Pflanzenbehandlungsmittel.

Man muss wohl irgendeinen Weg finden,
die Bewirtschaftung einzuschränken. Der Kanton müsste

die Möglichkeit haben, diese im Interesse der
Umwelt zu machende Auflage zu entschädigen.
Dies sind einige Beispiele, um zu zeigen, wie wichtig es
ist, dass die Generalklausel existiert, um von Fall zu Fall
beweglich zu sein, und dass die Einzelheiten auf dem
Dekretsweg geregelt werden könnten. Ich bitte Sie, den
Antrag Allenbach abzulehnen und den gemeinsamen
Antrag des Regierungsrates und der Kommission zu
unterstützen.

Baumann Ruedi. Mir scheint, wir haben in der Kommission

einen möglichen Kompromiss für das Einführungsgesetz

gefunden. Die Kommission hat den neuen Artikel
7a mit 17 zu 0 Stimmen befürwortet, wie der
Kommissionspräsident bereits erwähnte. Herr Allenbach, es war
immer der Freisinn, der sagte, man wolle den Weg über
das Dekret wählen. Dabei werden Sie noch genügend
Gelegenheit haben, um Ihre ablehnende Haltung gegenüber

Zahlungen an die Landwirtschaft auszudrücken.
Ein Dekret ist nötig, wenn man zusätzlich neue
Unterstützungsleistungen für naturnahe Produktion einführen

will. Ich selbst bin auch nicht sehr glücklich, dass
man den Umweg über ein Dekret einschlagen muss,
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und habe in der Kommission konkrete Vorschläge
gemacht, die direkt in das Gesetz hätten aufgenommen
werden können. Die Kommission war aber der Ansicht,
es sei nur eine Generalklausel ins Gesetz aufzunehmen,
die speziellen Unterstützungsleistungen seien allenfalls
später in einem Dekret zu beschliessen. Ich hätte mir
vom Kanton ein bisschen mehr Pioniergeist, gezielte
Unterstützung naturnaher Anbauformen, freiwillig auf
dem Vertragsweg, gewünscht, wie dies auch Herr Kurath
erwähnte. Wenn der Regierungsrat daran geht, ein
Dekret auszuarbeiten - das wird er, gestützt auf den nachher

zur Diskussion stehenden Artikel über die
Umstellungsbeiträge für den biologischen Landbau -, so
erwarte ich, dass er sich gleichzeitig überlegt, wie den
naturnahen Anbauformen Rechnung getragen werden
könnte. Herr Allenbach, es ist tatsächlich nicht so, dass
«naturnah» einfach dem Begriff «biologisch» entsprechen

würde und alles andere nicht naturnahe wäre. Es
existieren sehr viele Zwischentöne und -stufen. Herr Seiler

hat vorher angeführt, wie man in Problemregionen
dank diesem Artikel allenfalls neue Lösungen anstreben
könnte. Ich stelle mir unter den Unterstützungsleistungen,

wie sie hier angetönt werden, eine Art Gentlemen's
Agreement vor, das in Problemregionen vertragliche
Abmachungen mit einzelnen Bauern im Interesse der
Umwelt erlauben würde. Als ein Beispiel wurde der Moossee

genannt, es existieren noch andere Einzugsbereiche
von wichtigen Wasserfassungen usw. Dort könnte man
tatsächlich direkt Einfluss nehmen, die Ursachen
bekämpfen und nicht mit immer neuen Studien beweisen,
dass man endlich umdenken sollte.
In diesem Sinne bitte ich Sie, den Kommissionsantrag
zu unterstützen und Herrn Allenbachs Antrag abzulehnen.

Ich bitte den Landwirtschaftsdirektor, nicht zu
zögern, ein entsprechendes, umfassendes Dekret mit
konkreten Ausführungsbestimmungen vorzulegen. Sie
wurden während der ersten Lesung und auch in der
Kommission ausführlich diskutiert. Der
Landwirtschaftsdirektor könnte hier ein Zeichen setzen, er könnte
sich sogar ein Denkmal setzen, wenn er ohne Wenn und
Aber die Richtungsänderung im Kanton Bern anstreben
würde. Ich bin überzeugt, dass eine (nach bernischem
Muster) rationelle Landwirtschaft im Kanton Bern in der
EG so oder so keine Chance hat. Hingegen bin ich fest
überzeugt, dass eine ökologische Berner Landwirtschaft
auch nach dem Jahre 1992 die EG nicht fürchten muss.
Ich bitte Sie, dem Kommissionsantrag zuzustimmen.

Beutler. Die SVP-Fraktion stimmt dem Artikel 7a (neu)
grossmehrheitlich zu und lehnt den Antrag Peter Allenbachs

ab. Warum wurde dieser Artikel ins Gesetz
aufgenommen? Liest und interpretiert man ihn, so merkt
man, dass er sehr weit gefasst ist. Es ist ein Artikel, der
vielleicht nicht gerade heute oder morgen in Kraft
gesetzt werden wird, aber das, was man um uns herum
gegenwärtig diskutiert, wird in nächster Zukunft in diesem
Artikel neu Platz finden. Dies ist auch einer der Gründe,
warum auf das Dekretverwiesen wird, damit nicht jedesmal,

wenn etwas Neues eingeführt wird - ich denke an
die zu erwartenden Düngergrossvieheinheiten (in
welcher Form lassen wir vorerst offen) -, eine Gesetzesänderung

nötig ist. Auf diese Weise kann das auf dem
Dekretsweg gelöst werden.
Zu den finanziellen Auswirkungen, die Herr Allenbach
darlegte. Artikel 7a (neu) hat keine finanziellen
Auswirkungen. Sie wird er höchstens im Dekret haben. Wir sind
uns bewusst, dass es auf dem Dekretsweg, auf den
verwiesen wird, durch Vorstösse oder durch Massnahmen,

wie man zu fördern oder Beiträge zu leisten habe, zu harten

Diskussionen kommen wird. Die SVP-Fraktion ist aber
der Meinung, dass dem vorliegenden Antrag zuzustimmen

sei, weil er wie erwähnt weit gefasst ist und Verschiedenes

Platz hat, nicht zuletzt auch, weil das Dekret für die
Wahl der Förderung und der Beitragsleistungen entscheidend

sein wird. Ich ersuche Sie, Herrn Allenbachs
Antrag abzulehnen und dem Artikel 7a (neu) zuzustimmen.

Gugger Fritz. Aus den Diskussionen während der ersten
Lesung und in der Kommission ist klar hervorgegangen,
dass mehrheitlich die Bereitschaft da ist, auch in der
Landwirtschaft neue Wege zu gehen. Während der
Besichtigung der Landwirtschaftsschule Rütti wurde mir
kürzlich sehr eindrücklich klar, dass dies nicht nur Theorie

ist, sondern dass bereits konkrete Schritte unternommen

werden. Die von der Kommission vorgeschlagene
Formulierung des Artikels 7a widerspiegelt diese Situation.

Die EVP/LdU-Fraktion hat sich gefreut, dass eine
solche Fassung, die einen guten Kompromiss darstellt,
möglich ist. Wir sind enttäuscht, dass ein Ablehnungsantrag

vorliegt. Das erscheint mir ein Rückschritt. Von
allen Seiten dürfen wir-jene, die ein wenig bremsen, und
jene, die ein wenig stossen möchten -Vertrauen haben,
dass die Landwirtschaftsdirektion etwas Gutes aus dem
Gesetz machen wird.

Bigler. Die einstimmige freie Fraktion schlägt Ihnen vor,
den zusätzlichen gemeinsamen Antrag des Regierungsrates

und der Kommission zu unterstützen.
Während der ersten Lesung diskutierten wir ausgiebig
über die Unterstützung des biologischen Landbaus. Mit
der damaligen Annahme des Artikels 7b (neu) wird sie
im neuen Gesetz zur Tatsache. Das ist erstaunlich, wir
haben lange genug darum gezittert. Endlich, nach mehr
als fünfzig Jahren biologischer Landbaubewegung, findet

dieser Begriff Eingang in ein bernisches
Landwirtschaftsgesetz. Das ist sozusagen ein verspätetes
Geburtstagsgeschenk für unsere Bewegung. Ich danke
allen, die mitgeholfen haben, dass das möglich wurde.
Von allen Fraktionen wurde betont, die Landwirtschaft
als Ganzes solle auf eine andere Ebene geführt werden.
Aus Gründen der Konsequenz heisst das, dass wir die
offene Formulierung des neuen Antrages ins Gesetz ein-
schliessen müssen, damit die Möglichkeit besteht und
die nötigen Anreize geschaffen werden können, um das
Ganze in Bewegung zu bringen. Seien Sie bitte konsequent

und unterstützen Sie die Sache.

Weyeneth. Ich will nur etwas korrigieren, damit man
sich nicht später auf vorher Gesagtes beruft. Wenn das
Wasser des Moossees verschmutzt ist oder wenn Auflagen

gemacht werden müssen, um Quellwasserfassungen
zu schützen, so sind das nicht Angelegenheiten, die

über das Landwirtschaftskonto gebucht werden dürfen,
sondern es ist dies Sache des Gewässerschutzes. Und
kommen Sie nicht dauernd damit, für alles und jedes in
die Landwirtschaftskasse greifen zu wollen und dann
letztlich der Landwirtschaft diese Mittel wieder
vorzuwerfen. Ich warne vor einem solchen Zauber. Wir sind
nicht dafür da, die Autobahnabwasserreinigung aus der
Landwirtschaftskasse zu finanzieren.

Schmied (Moutier), président de la commission. Je
voudrais simplement préciser un point afin que le Grand
Conseil sache quel est l'objet de la votation, sans vouloir
anticiper sur la réponse que donnera le représentant du
Conseil-exécutif à M.Allenbach.
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La question de la reconversion des exploitations agricoles
traditionnelles en exploitations biologiques, dont le

principe n'a pas été contesté au cours de la première
lecture, est réglée par l'article 7 b. Un décret dans ce sens
sera sans doute élaboré; c'est une chose à venir, mais il

s'agit ici, à l'article 7a, de toutes les discussions futures
éventuelles. Il n'est pas question, il importe de le relever,
d'édicter des mesures concrètes précises. Celles-ci
seront examinées lorsque la nécessité s'en fera sentir dans
la pratique. C'est pourquoi il est dit, à l'alinéa 2: «Il peut,
par voie de décret...» Il ne s'agit pas d'une obligation,
mais d'une possibilité, dont il sera fait usage selon
l'évolution future. Je tenais à préciser ce point.

Siegenthaler, Landwirtschaftsdirektor. Einige Tage,
nachdem die vorberatende Kommission das
Landwirtschaftsgesetz in der zweiten Lesung diskutiert hatte,
stellte der Vorsteher des eidgenössischen
Volkswirtschaftsdepartements, Bundesrat Delamuraz, der Presse
eine Broschüre unter dem Titel «Landwirtschaftliche
Forschung in der Schweiz-Stand und Ziele» vor. Liest man
sie durch, so stellt man fest, dass sie - Herr Kurath wird
dies bestätigen können - unter dem Leitgedanken steht,
dass längerfristig nur das wirtschaftlich, ökonomisch
sein kann, was auch Rücksicht auf die Natur nimmt, was
in einem gewissen Sinne ökologisch ist. Kurzfristig können

diese Gesetze wohl umgangen werden, längerfristig
aber kaum. In einer der sieben Schlussthesen steht

unter dem Titel «Früherkennung von Problemfeldern» -
ich zitiere «Weite Teile der Forschung beschäftigen
sich heute damit, anstehende Probleme, die sich aus der
bisherigen Entwicklung ergeben haben, hinterher zu
lösen. Da die Auswirkungen solcher Fehlentwicklungen
meist umso grösser werden, je später man sie erkennt
und etwas zu ihrer Korrektur unternimmt, kommt dem
frühzeitigen Erkennen unerwünschter Entwicklungen
hohe Prioriät zu.» Als ich diesen Bericht las und die
Schlussthesen studierte, sagte ich mir, dass nicht alles,
was in den letzten Jahren im Kanton Bern in bezug auf
Agrarpolitik und auf die Gestaltung unserer Landschaft
verwirklicht wurde, falsch war. Mit dem vorliegenden
Entwurf des Landwirtschaftsgesetzes hauen wir ebenfalls

nicht ganz daneben, auch wenn wir vielleicht von
der Westschweiz gelegentlich ein wenig belächelt werden.

Wenn wir einen Blick über die Grenze werfen, so
stellen wir-wie vorher erwähnt wurde-fest, dass heute
im EG-Raum plötzlich Bestrebungen im Gange sind,
Ökologie und Ökonomie etwas anders zu gewichten. In
unserem Nachbarland Bayern, aber sogar in Staaten wie
den Niederlanden ist dies der Fall. Das hat mir Mut
gemacht, mit dem vorliegenden Gesetz in die zweite
Lesung zu gehen. Ich hatte den Eindruck, dass die beiden
neuen Artikel-der jetzt diskutierte Artikel 7a und Artikel
41 - ebenfalls ein wenig in diese Richtung gingen.
Was stellt Artikel 7a dar? Es ist eindeutig ein Rahmenartikel,

der sehr weit gefasst ist. Sie würden ihn vielleicht
am liebsten einen Gummiartikel nennen. Wenn man
aber bedenkt, was in den nächsten Jahren von Seiten
des Bundes - vielleicht nicht zuletzt gestützt auf den
erwähnten Bericht - vorgebracht werden wird, was unter
Umständen auch von unserem Kanton, von allen Fraktionen

gewünscht werden wird, so werden wir nicht
unglücklich sein, einen solchen Rahmenartikel zu besitzen
und nicht bei jeder Gelegenheit das Gesetz ändern zu
müssen. Im Prinzip will ein jeder naturnahe und
umweltschonende Bewirtschaftungsformen fördern; jeder
spricht davon, dass man zum Schutz unserer Böden und
für die Förderung einer tiergerechten Haltung etwas un¬

ternehmen sollte. Es wird nur heikel, wenn plötzlich ein
Gesetz die Möglichkeiten aufzeigt.
Gestatten Sie mir noch ein Wort zu Herrn Grossrat Allenbachs

Antrag. Er hat Angst, dass wir mit diesem Artikel
versteckt neue Aktionen ermöglichen würden. Ich will
nicht ganz ausschliessen, dass wir, gestützt auf diesen
Artikel, gewisse Dinge unternehmen werden. Dafür ist
er schliesslich da. Wir haben aber ganz klar aufgezeigt,
dass ein Dekret unerlässlich ist, wenn es um gezielte Un-
terstützungsmassnahmen geht, die den ganzen Kanton
im breiten Sinn betreffen und die in grösserem Rahmen
Geld kosten. Falls wir in der Landwirtschaftsdirektion
aber das Gefühl haben, es müsste, im Sinne einer
Kampagne, etwas zugunsten einer besseren oder optimalen
Düngung unternommen werden, so ist das durchaus in
unserem Ermessen, solange es ins Budget passt. Wenn
ich eine Aktion zugunsten von Hochstammanlagen
durchführen will, Herr Grossrat Seiler, und dies ins Budget

passt, so ist nicht unbedingt ein Dekret nötig. Wenn
aber auf breiter Basis zum Beispiel der integrierte
Pflanzenbau gefördert werden soll, dann muss ganz
bestimmt ein Dekret ausgearbeitet werden. Herr Grossrat
Baumann hat gesagt, er erwarte, dass wir sofort aktiv
würden. Nach meiner Beurteilung werden wir aktiv werden

und in einem ersten Schritt das Dekret zur Unterstützung

des biologischen Landbaus so bald als möglich in
Angriff nehmen. Sie dürfen aber auch nicht erwarten,
dass wir den Wagen überladen. Es war nie gut, eine Richtung

allzusehr und allzurasch zu ändern. Will man einen
in einer bestimmten Richtung fahrenden Zug zum Stoppen

bringen, kann er entgleisen. Daher wird in nächster
Zeit nicht mit einer Fülle von Dekreten von der
Landwirtschaftsdirektion herzu rechnen sein.
Persönlich wäre ich sehr froh, wenn der Artikel
aufgenommen würde. Er gibt sowohl dem Rat wie der Regierung

einen gewissen Spielraum für Dinge, zu denen ich
stehen darf und die in nächster Zeit nötig sein werden.
Es geht nicht nur um Beiträge, das möchte ich präzisieren.

Es handelt sich auch darum, Ausbildung, Beratung
und Information in einer Richtung zu realisieren, die uns
nötig erscheint.
Ich bitte den Rat, der vorliegenden Form des Artikels 7a
zuzustimmen.

Allenbach. Die Erklärungen des Landwirtschaftsdirektors
veranlassen mich, meinen Antrag zurückzuziehen.

Um eine Diskussion über die Finanzen werden wir, nun
also beim Dekret, nicht herumkommen. Wir sind nicht,
wie Herr Baumann sagte, gegen landwirtschaftliche
Beiträge, sondern stehen für gezielte Beiträge ein. Wir
haben Vertrauen in den Landwirtschaftsdirektor. Ich ziehe
meinen Antrag zurück.

Präsident. Es liegt kein Ablehnungsantrag vor.

Angenommen

Präsident. Artikel 7a, wie er in der ersten Lesung vorlag,

wird somit zu Artikel 7b usw.

Art. 7b (neu) und 7c (neu)
Angenommen

Art. 7d

Präsident. Frau Matter wünscht das Wort.

Frau Matter. Ich möchte generell zu den staatlichen
Beiträgen etwas sagen, und zwar möchte ich zuerst die De-
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batte über das Stipendiengesetz in Erinnerung rufen, in
welches ein Artikel eingebaut wurde, der dem Grossen
Rat einen Steuerungsmechanismus erlaubt. Damals
wurde, gerade auch durch den SVP-Vertreter, festgestellt,

es sei dies ein Punkt, der in jedes Gesetz, das staatliche

Leistungen betreffe, eingebaut werde, weil er
vernünftig sei und zu einer gesunden Finanzpolitik gehöre.
Im Stipendiengesetz werde dies zum ersten Mal getan,
aber nur, weil es eine Vorreiterrolle ausübe. Das werde in
allen Gesetzen verwirklicht. - Dann erhielt ich die
Vorlage zum Landwirtschaftsgesetz, das natürlich auch von
Beiträgen spricht, und suchte darin den entsprechenden
Artikel. Er wurde offenbar vergessen. Ich stellte darauf
den Antrag, der Steuerungsmechanismus sei auch ins
Landwirtschaftsgesetz einzubauen. Der Grosse Rat war
wohl ebenfalls der Ansicht, es sei etwas vergessen worden,

und mein Antrag wurde in die Kommission
zurückgenommen. Dort wurde er abgelehnt. Da ich von
vornherein weiss, dass er auch hier abgelehnt werden wird,
habe ich den Antrag nicht mehr gestellt. Ich wollte aber
ausdrücken, dass ich sehr enttäuscht bin und weiss,
dass es fast nicht darauf ankommt, was man sagt, wenn
man nur nicht Klartext reden will. Dann kann man sich
eigentlich alles erlauben. Man kann Versprechungen
machen und dann das verhindern, was man nicht will. Bei
der Ausbildung wollte man einen Steuerungsmechanismus,

dort wollte man sparen können - bei den
landwirtschaftlichen Beiträgen aber nicht.

Präsident. Herr Landwirtschaftsdirektor verzichtet auf
das Wort. Es liegt kein Abänderungsantrag vor.

Angenommen

Art. 9

Angenommen

Art. 17-Art. 41

Angenommen

Art. 41a (neu)

Schmied (Moutier), président de la commission. Cette
disposition est la suite logique des décisions que vous
venez de prendre. Elle permet de prendre des mesures
de protection du sol là où c'est effectivement possible.
Je vous invite à adopter cet article tel que proposé par la

commission.

Frau Baumann Stephanie. Dieser Artikel ist offenbar
nicht bestritten, ich möchte aber doch etwas dazu
sagen. Es handelt sich wieder, wie in Artikel 7a, um einen
Grundsatzartikel. Die SP-Fraktion unterstützt beide
Grundsatzartikel und freut sich, dass sie ins Gesetz
aufgenommen werden konnten. Wir stellten in der Kommission

weitergehende Anträge, die unterlagen. Sie hätten
die sofortige Ausarbeitung eines Dekrets zur Folge
gehabt. Wir konnten uns aber dem von SVP-Seite
eingebrachten Antrag anschliessen. Eigentlich stellten wir
alle unsere Anträge, um die Diskussion über den Bodenschutz

zu beschleunigen. Wenn nun die
Landwirtschaftsdirektion versichert, auf der Grundlage des
vorliegenden Artikels und des Artikels 7a könnten genügend

Massnahmen ergriffen werden, die zu den von uns
angestrebten Zielen führen, so sind wir damit
einverstanden und befürworten es, wenn nicht noch weitere
Beiträge nötig sind und mit Ausbildung, Beratung und
sogenannten Kampagnen tatsächlich etwas erreicht

werden kann. Wir werden natürlich in der nächsten Zeit
die Entwicklung beobachten; wir werden unter anderem

den Nitratgehalt im Wasser sehr genau kontrollieren
und verfolgen können, ob man die Bodenerosion in

den Griff bekommt. Falls wir der Ansicht sind, die laufenden

Massnahmen würden nicht reichen und nicht zum
Ziel führen, so wird der Moment kommen, um das
Dekret mit einer Motion zu initiieren.
Zum Schluss möchte ich festhalten, dass die gesetzlichen

Grundlagen nun existieren. Wir sind sehr froh,
dass die entsprechenden Artikel dank der konstruktiven
Zusammenarbeit in der Kommission mit den SVP-Ver-
tretern, die den Willen gezeigt haben, Verbesserungsvorschläge

ins Gesetz aufzunehmen, entstanden sind.

Angenommen

Art. 42 Abs. 1-3
Angenommen

Art. 42 Abs. 4 (neu)

Antrag Hess (Thun)

Der jeweilige Landwirtschaftsdirektor vertritt den Kanton

bei der Schweiz. Hagel-Versicherungs-Gesellschaft.

Hess (Thun). Bis vor zwei Jahren wirkte der
Landwirtschaftsdirektor jeweils in der Schweizerischen
Hagelversicherung mit. In ihrem Verwaltungsrat sitzen noch
heute der frühere Landwirtschaftsdirektor Dewet Buri,
alt Nationalrat Geissbühler und der Vorgänger unseres
Landwirtschaftsdirektors-essind also drei Vertreter. Ich
muss mich entschuldigen, dass ich meinen Ergänzungsantrag

erst gestern verteilen liess. Gestern morgen
telefonierte ich der Hagelversicherung nach Zürich, um zu
erfahren, ob eventuell über das Wochenende Demissionen

eingereicht worden seien. Es wurde mir in schönem
«Züridütsch» geantwortet: «Ja, stellen Sie sich vor, dafür

muss Druck von aussen kommen.» Das hat mich
beflügelt, meinen Antrag einzureichen.
Bereits letztes Jahr stellte ich bei der Behandlung des
Verwaltungsberichtes die Frage, ob alle abtretenden
Regierungsräte auch ihre von Amtes wegen ausgeübten
Mandate abgäben. Der Regierungspräsident antwortete,

das sei der Fall, und dort, wo dies noch nicht
geschehen sei, sei es im Gange. Offenbar braucht es aber
doch Druck von aussen. Ich habe auch erfahren, dass
zum Beispiel Herr alt Regierungsrat Blaser nach wie vor
SEVA-Präsident ist - das ist sein gutes Recht. Als Grossräte

sollten wir aber auf solche Dinge achten, gibt es
doch den schönen Satz «Servir et disparaître». Sie wissen,

dass ich mich schon zweimal zum Thema
Hagelversicherung zu Wort gemeldet habe. Der Kanton Bern
bezahlt jährlich zwischen 400000 und 500000 Franken an
die Hagelversicherung und zwischen 50000 und 100000
Franken für seine Domänen. Aus diesem Grunde sollte
der jeweilige Landwirtschaftsdirektor nach dem Rechten

sehen, auch wenn das in Zürich ist. Ich hoffe sogar,
dass der neue Landwirtschaftsdirektor es vielleicht
fertigbringt, den Sitz der Schweizerischen Hagelversicherung

nach Bern zu bringen, denn es ist dies eine sehr
reiche Gesellschaft mit über 200 Mio. Franken Vermögen,
ihren sogenannten Schwankungsreserven. Damit diese
nicht zu gross werden, kauft sie Liegenschaften, die
dann abgeschrieben werden. Die Kantone und die
Versicherten bezahlen die Prämien. Ich darf aber auch erwähnen

- die Kommission hat dies beurteilen müssen -,
dass die Kantone Waadt, St. Gallen und Thurgau in den
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letzten Jahren keine Subventionen mehr bezahlten. Und
dabei handelt es sich doch wirklich um Landwirtschaftskantone,

besonders beim Kanton Waadt. Das Jahr 1890
stellte für den Rebbau ein besonders katastrophales
Hageljahr dar; im Anschluss daran wurde die Hagelversicherung

gegründet.
Ich wurde gestern bearbeitet, indem man mir sagte, so
eine Bestimmung gehöre nicht in das Gesetz. Mein
Antrag passt hierhin. Immerhin ist der Artikel 42 der
Hagelversicherung gewidmet. Es heisst dort ganz harmlos:
«Der Kanton kann Beiträge ausrichten». Wie gesagt
haben diese Zahlungen ein grosses Ausmass angenommen.

Die Kommission erhielt immerhin Einblick in das
Protokoll und erklärte, es handle sich um bescheidene
Beiträge. Es ist natürlich eine Frage des Masses, ob 0,5
Mio. Franken eine bescheidene Zahl sei. Bei der ersten
Lesung hatte ich den Antrag gestellt, der Staatsbeitrag
sei eventuell um die Hälfte herabzusetzen. Offenbar ist
es aber einfacher, einer Löwin ihre Jungen wegzunehmen,

als irgendeiner Gruppe die Subventionen zu kürzen

oder zu streichen. Das ist verständlich.
Ueber die Frage, ob diese Bestimmung ins Gesetz
gehöre, lasse ich mit mir reden. Wenn mir der
Landwirtschaftsdirektor sagt, er wolle sie ins Dekret aufnehmen,
so verzichte ich auf den Antrag.

Präsident. Jetzt haben wir wenigstens die Hagelversicherung

etwas besser kennengelernt.

Schmied (Moutier), président de la commission. Le
Grand Conseil a mandaté la commission de reprendre
une proposition présentée en premier débat par M. Hess
et relative à tout ce qui a trait au financement de l'assu-
rance-grêle.
Je crois que M. Hess est un spécialiste en matière
d'assurance-grêle. Néanmoins, je me vois obligé de lui dire
que son amendement a été refusé par la commission
dans sa très grande majorité.
Quant à son amendement concernant le délégué du canton

auprès de la Société suisse d'assurance contre la

grêle, je ne puis vous donner l'avis de la commission à

ce sujet car il ne lui a pas été soumis. Je ne puis donc
vous donner qu'un avis purement personnel.
Je ne suis pas certain qu'il soit judicieux de fixer dans la

loi le principe selon lequel c'est le chef de la Direction de
l'agriculture qui doit représenter le canton auprès de
l'assurance-grêle suisse. Je pense que, selon les
circonstances, cette tâche pourrait être confiée à certains
fonctionnaires ou responsables de directions cantonales,

qui seraient tout à fait compétents pour le faire. Je
vous rappelle que le rapport EFFISTA, dont nous débattrons

au cours de la présente session, traite du
problème de la délégation de tâches dans l'administration
et la représentation du canton au sein de la Société
suisse d'assurance contre la grêle me semble être
précisément une de ces tâches qui peuvent être déléguées.
J'ai toujours été en faveur de lois aussi légères que
possible et j'espère que M. Hess me comprendra si je lui dis
que je ne puis soutenir son amendement.

Beutler. Es ist noch nicht lange her, dass man den
Regierungsräten solche Zusatzbelastungen und Nebenämter

anlastete. Hier besteht nun die Gelegenheit, das
nicht zu tun, weil sie von Amtes wegen bei jeder sich
bietenden Möglichkeit diese Arbeit aufnehmen müssten.
Aus diesem Grund lehnt die SVP-Fraktion den Antrag
Hess ab.

Zweitens-darüber waren wir uns bald einig-gehört ein
solcher Artikel nicht in ein Gesetz. Herr Hess schreibt:
«... vertreten durch den Kanton Bern», hält jedoch das
Wie und Wo nicht fest. Der Kanton Bern ist mit 37 Delegierten

in der Hagelversicherung vertreten. Ich empfehle
Ihnen den vorliegenden Abänderungsantrag zur Ablehnung,

weil er-ich will das Herrn Hess nicht unterstellen-
doch eher persönlichen Charakter zu haben scheint.

König. Nur keine Angst, ich spreche nicht, bis es hagelt.
(Heiterkeit) Die freisinnige Fraktion ist fest davon
überzeugt, dass unser Landwirtschaftsdirektor «dr Märe zum
Oug luegt» und dass eine solche Verfügung nicht ins
Gesetz gehört. Wir lehnen den Antrag im Sinne der Worte
meines Vorredners ab.
Wir lehnen ebenfalls den Abänderungsantrag Herrn
Jennis zu Artikel 49c (neu) ab und stimmen der Fassung
der Regierung und der Kommission zu.

Schertenleib. Je voudrais simplement répondre à M.
Hess que le canton de Berne est une région fortement
menacée par la grêle. C'est pourquoi un soutien est
indispensable; sinon, nous risquons de courir à la
catastrophe. Je vous demande par conséquent de rejeter
l'amendement de M. Hess concernant la représentation
du canton de Berne auprès de la Société suisse
d'assurance-grêle. Une telle disposition ne doit pas figurer
dans la loi que nous discutons.

Siegenthaler, Landwirtschaftsdirektor. Würde ich
nichts sagen, könnte ein falscher Verdacht entstehen.
Herr Grossrat Hess, falls dieses Jahrein böses Hageljahr
würde, müssten wir miteinander über die Verantwortung

sprechen. Heute morgen erhielt ich die neuesten
Hagelinformationen, wonach es im Napfgebiet eher
ruhiger geworden sei - ich habe den Eindruck, es sei eher
lebhafter geworden. Das nur nebenbei.
Auch nach meiner Ansicht gehört es nicht in ein Gesetz,
Personen quasi auf ewige Zeiten dazu zu bestimmen, in
einem Verwaltungsrat tätig zu sein. Es könnte einmal
eine Zeit kommen - ich hoffe es zwar nicht -, in der es
keinen Landwirtschaftsdirektor mehr gibt, wenn man
von EFFISTA spricht. Dann müsste das Gesetz bereits
wieder geändert werden. Wir haben auch nicht die
Absicht, ein spezielles Hageldekret auszuarbeiten. Dort
kann die Bestimmung also ebenfalls nicht verankert werden.

Das hätte auch keinen Sinn. Die Hagelversicherung
ist nach unseren Informationen eine privatrechtliche
Organisation. Schreiben wir ihr vom Kanton Bern, wir
möchten eine gewisse Person für den Verwaltungsrat
bestimmen, so werden sie sagen: «Gut, wir sehen uns
das einmal an, aber wir sind nicht gezwungen, den
Vorschlag zu akzeptieren.» Im übrigen sitzen drei aktive
Regierungsräte im Verwaltungsrat der Schweizerischen
Hagelversicherung, die mithelfen, «dr Märe zum Oug
z'gschoue», Herr Grossrat König. Der Antrag ist auch
meiner Ansicht nach abzulehnen.

Präsident. Herr Hess zieht seinen Antrag zurück. Es ist
also keine Abstimmung nötig.

Angenommen

Art. 44 und Art. 45 Abs. 1

Angenommen

Art. 45 Abs. 2

Präsident. Es liegen ein Streichungsantrag der
Redaktionskommission sowie ein gemeinsamer Antrag des
Regierungsrates und der Kommission vor. Der Kommis-
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sionspräsident hat keine Bemerkungen zu machen. Aus
der Mitte des Rates wird zu keinem der beiden Anträge
das Wort gewünscht.

Angenommen

Art. 46,47,48. 49a (neu), 49b (neu)
Angenommen

Art. 49c (neu)

Antrag Jenni
Wer die Vorschriften über den Umweltschutz oder den
Gewässerschutz missachtet, wird auf behördliche
Mitteilung hin ganz oder teilweise von der Berechtigung
zum Bezug von Staatsleistungen ausgeschlossen.

Jenni. Herrn König werde ich wahrscheinlich nicht
mehr überzeugen können, aber vielleicht sonst die eine
oder andere oder den einen oder andern. Das Wort
«kann» erscheint in der bernischen Gesetzgebung ziemlich

häufig. Wenn es im Zusammenhang mit dem Kanton

selbst steht - also «Der Kanton kann...» -, ist es an
sich unbedenklich, weil es um eine Zuständigkeitszuweisung

geht. Bedenklich wird es allerdings, wenn das Wort
im Zusammenhang mit Bestimmungen steht, die eine
Behörde, eine Direktion oder die Regierung realisieren
sollte. Das ist häufig der Fall bei Beiträgen. Nach der
Aufzählung bestimmter Voraussetzungen heisst es: «Die
Regierung/Die Direktion/Die zuständige Behörde
kann..». Das ist rechtsstaatlich bedenklich, weil die
Voraussetzungen zwar gegeben sind, jedoch die Folge dieser

Voraussetzungen nicht klar geregelt ist, beispielsweise

ob ein Beitrag zu leisten sei oder nicht.
Noch problematischer ist es, wenn der Kann-Ausdruck
im Zusammenhang mit Bestimmungen steht, die zwar
nicht strafrechtlicher Natur sind, jedoch klar einen
gewissen Strafcharakter haben. In Artikel 49c liegt so ein
Fall vor: «Wer die Vorschriften über den Umweltschutz
oder den Gewässerschutz missachtet, kann auf behördliche

Mitteilung hin ganzoderteilweise von der Berechtigung

zum Bezug von Staatsleistungen ausgeschlossen
werden.» Die Missachtung von Vorschriften über den
Umweltschutz ist im Zusammenhang mit der hier
behandelten Materie ein ziemlich bedenkliches Verhalten.
Es ist völlig berechtigt, die Staatsleistungen unter diesen

Umständen ganz oder teilweise zu streichen. Dann
ist aber auch festzuhalten, dass Sanktionen erfolgen
müssen und nicht nur können, wenn eine solche
Missachtung vorliegt. Nach welchem Kriterium wird
entschieden, wenn ein Bauer eine Vorschrift über den
Umweltschutz missachtet und Sanktionen über ihn
verhängt werden, aber über einen anderen Bauern allenfalls

nicht? Das ist fragwürdig. Es kann nur glaubwürdig
geregelt werden, indem zwingend formuliert wird: «Wer
die Vorschriften missachtet, wird teilweise oder ganz
von der Berechtigung zum Bezug von Staatsleistungen
ausgeschlossen.» Ein gewisses Ermessen, um diese
Rechtsfolge abzustufen, ist immer noch vorhanden.
Man kann ganz oder teilweise ausschliessen, das heisst
man kann eine Beziehung zwischen dem Verschulden
und der Intensität der zu treffenden Sanktionen herstellen.

Sicher sollte jedenfalls sein, dass tatsächlich und in
allen Fällen Sanktionen verhängt werden, wenn so
etwas geschieht, und nicht nach unklaren Kriterien in
einem Fall ja, im anderen nein. Eine Kann-Formulierung
ist hier völlig falsch am Platze.

Ich beantrage, den Entscheid der ersten Lesung, die
Änderung nicht vorzunehmen, im Interesse einer
rechtsstaatlich besseren, klareren und gerechteren Lösung zu
revidieren.

Schmied (Moutier), président de la commission. Cette
«Kann-Formel» est à sa juste place et je suis doublement
étonné de la proposition de M. Jenni. D'abord parce que
je crois me souvenir que cette question a été débattue
en première lecture et que le Grand Conseil avait décidé
de maintenir la formulation proposée. Ensuite parce
qu'elle émane de M. Jenni, qui est un juriste qui s'y
connaît et sait de quoi il s'agit.
Renoncer à la «Kann-Formel» revient à systématiser la

répression au-delà de ce qui est prévu par la loi. Je prétends
que l'exploitant qui est dénoncé, jugé et condamné pour
avoir épandu du purin ne mérite pas forcément une
deuxième sanction sous forme de réduction de subvention.

Le texte adopté en première lecture va déjà très loin
et aller plus loin encore serait courir au suicide.
Permettez-moi une comparaison: c'est comme si, après
vous avoir condamné à une amende pour excès de
vitesse sur l'autoroute, on vous privait en plus des allocations

familiales. Voilà à quoi reviendrait le texte proposé
par M. Jenni s'il était accepté. J'invite le Grand Conseil à

adopter cet article dans la formulation proposée par la
commission.

Siegenthaler, Landwirtschaftsdirektor. Bereits während
der ersten Lesung wurde ziemlich lange darüber diskutiert,

ob der Artikel aufgenommen werden solle und dürfe.
Wir beschlossen, ihn aufzunehmen. Den Grund dafür
kann Herr Grossrat Jenni nicht kennen. Wir wollen dort
einschreiten können, wo es wirklich um schwerwiegende
Verstösse gegen den Gewässer- und Umweltschutz geht,
nicht aber bei kleineren Vergehen, bei Details. Man neigt
doch heute dazu, einem Erstsünder in allen Bereichen
eine Chance zu geben. Das scheint mir richtig und sollte
auch in der Landwirtschaft der Fall sein. Wir wollen dort
eingreifen können, wo schwerwiegende Verstösse zu ahnden

sind, und möchten uns nicht durch eine imperative
Form binden lassen, beim kleinsten Versehen auf behördliche

Mitteilung hin Sanktionen verhängen zu müssen.
Ich bitte Sie, der vorliegenden Fassung zuzustimmen.

Abstimmung
Für den Antrag Jenni Minderheit
Für den Antrag von Regierungsrat
und Kommission Mehrheit

Art. 50 und 52
Angenommen

II.
Art. 22 und 35
Angenommen

III.

Angenommen

Titel und Ingress
Angenommen

Schlussabstimmung
Für Annahme des Gesetzesentwurfes in
zweiter Lesung 124 Stimmen

(Einstimmigkeit)
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Nachkredite für das Jahr 1987, 4. Serie;
Landwirtschaftsdirektion

Beilage Nr. 24, Seite 30ff.

Die Nachkredite werden stillschweigend genehmigt.

Gemeinde Adelboden: Genehmigung des generellen
Wegbauprojektes «Hohlieben»; Grundsatzbe-

schluss

Beilage Nr. 13, Geschäft 0857

Zbinden (Gambach), Sprecher der Staatswirtschaftskommission.

Die zu behandelnden Geschäfte finden
ihre Rechtsgrundlage im Meliorationsgesetz, im
Meliorationsdekret und in der anderen landwirtschaftlichen
Gesetzgebung und entsprechen diesen.
Im vorliegenden Geschäft geht es um einen Grundsatz-
beschluss. Es umfasst die Erschliessung von Alpen und
Wald im Gebiet der Gemeinde Adelboden. Betroffen
sind sechs Alpgebäude mit 75 Kuhrechten (ein Kuhrecht
heisst, dass eine Kuh hundert Tage gesommert werden
kann). Es sollen 2,5 Kilometer Wege erstellt werden. Die
Kosten betragen 1150000 Franken, wovon 35 Prozent
oder 402500 Franken auf den Kanton entfallen. Der Bund
hat einen Beitrag gesprochen. Wanderwege sind nicht
betroffen. Der Weg soll mit einem Fahrverbot belegt werden.

Die Staatswirtschaftskommission beantragt, dem
Geschäft zuzustimmen.

Bieri (Belp). Ich möchte ein paar allgemeine Bemerkungen

zu den zur Behandlung stehenden Wegbauprojekten
machen. Es geht immer darum, Gebäude, Land oder

Wald zu erschliessen. In unserer Fraktion haben wir uns
etliche Gedanken darüber gemacht und sind über einige
Projekte nicht sehr glücklich. Wir leben heute in einem
Land dertotalen Erschliessung und sind an einem Punkt
angelangt, an dem wir uns fragen müssen, ob noch
mehr besser oder schlechter sei, ob wir wirklich die
allerletzten Alpen noch erschliessen wollen und können, ob
die letzten Heimwesen eine dicke, breite Asphaltstrasse
brauchen. Die heutige Zeit ist eine Epoche des
Vierradantriebes, es zeigen sich immer mehr neue technische
Möglichkeiten. Es fragt sich, ob überall Strassen für die
Erschliessung mit dem Auto oder mit dem Lastwagen
nötig seien oder ob nicht zum Teil andere, spezifischere
Transportmittel eingesetzt werden könnten; ob man
noch von den maximalen Anforderungen an solche
Strassen - nicht zu starke Steigung, nicht zu enge
Kurvenradien - ausgehen müsse; ob man wirklich überall
einen Asphaltbelag oder Betonmauern brauche.
Die Frage stellt sich: Gibt es Alternativen? Wenn ja,
welche? Die negativen Auswirkungen des Endausbaus, der
im Gang ist und zu dem auch die zu behandelnden
Projekte gehören, sind leider noch nicht allen bekannt. Die
Nachteile werden immer gewichtiger. Es werden immer
mehr Alpwiesen gedüngt, es verschwinden immer
mehr Standorte von bedrohten Pflanzen- und Tierarten.
Gestern war in den Zeitungen zu lesen, dass das
Bundesamt für Umweltschutz eine Statistik veröffentlicht
habe, wieviel Land verzehrt werde, wieviele
Obstbäume, Hecken und Einzelbäume verschwänden - es
sind erdrückende Zahlen. Es wäre Zeit, uns endlich klar
zu werden, wohin wir mit diesen gewaltigen
Landschaftsveränderungen treiben. Letztes Jahr erlebten wir in der
ganzen Schweiz Unwetter. Einige von uns begannen

sich zu fragen, wohin das führe und inwieweit
Zusammenhänge bestünden. Wir möchten die Erkenntnis,
dass die Philosophie des «Mehr und Mehr» an Grenzen
stösst, vorantreiben. Wir müssen zur Kenntnis nehmen,
dass die vorhandenen Bedürfnisse, die wir nicht bestreiten

- das möchte ich ganz deutlich feststellen, wir wollen

nicht verhindern, dass die Heimwesen sinnvoll
erschlossen werden-, auch anders erfüllt werden können.
Vor allem in dieser Richtung müssen wir suchen und
forschen, müssen neue Wege prüfen und neue Lösungen
finden. Aus diesem Grund haben wir von der Freien
Liste mit anderen Grossräten eine Motion vorbereitet, die
in diesem Sinne Verbesserungen einleiten will. Wir
möchten erreichen, dass die Geldströme, die gewisse
Sachzwänge herstellen, anders geleitet werden können,
dass für bessere Lösungen gesorgt wird, dass die Landwirte

mehr Eigenverantwortung übernehmen, dass die
Betroffenen selbst vermehrt an ihren Wegen bauen oder
über deren Erschliessung bestimmen können. Wir werden

diese Motion einreichen. Ich werde mir erlauben,
dies mit einigen von Ihnen noch genauerzu diskutieren.

Hari. Herr Bieri kennt offenbar die Verhältnisse, von
denen unter anderem im vorliegenden Geschäft die Rede
ist, nicht allzu gut. Das Louweli ist ein Berglein, das
schon lange genutzt wird und weiterhin genutzt werden
sollte. Ich kann mir nicht vorstellen, welche anderen
Möglichkeiten Herr Bieri finden könnte, die den Betroffenen

dienen würden. Gerade gestern habe ich mit einem
von ihnen gesprochen. Er sagte mir, bis ins Alter von
dreissig Jahren habe er die Wege zu Fuss bewältigt, sich
durch das Tragen aber den Rücken verdorben und den
Beruf wechseln müssen. Auch wenn die Entwicklung
weitergeht, so kann man heute einer Familie nicht mehr
zumuten, alles auf dem Rücken zu tragen, also eine
Arbeitsleistung zu erbringen, die nicht mehr möglich ist.
Früher, als man von Kind an Lasten tragen musste, wurden

viele stark dabei, andere haben sich aber auch die
Gesundheit verdorben.
Die Strasse, die im vorliegenden Fall zwischen Hohlieben,

Wenig und Louweli vorgesehen ist, soll dazu
dienen, die Alp wie bis anhin bewirtschaften zu können.
Man darf von den Betroffenen keine Arbeitsleistung
verlangen, die in der heutigen Zeit nicht mehr zumutbar ist.
Aus diesem Grunde bitte ich Sie, dem Geschäft
zuzustimmen. Es ist nicht der Fall, dass das Meliorationsamt
von sich aus aktiv geworden wäre. Vielmehr haben sich
die Betroffenen gefragt, wie sie ihre Situation verbessern

könnten, und haben sich ans Meliorationsamt
gewandt. Ich kann mir nicht vorstellen, wie Herr Bieri
denkt, es sei die Meinung des Meliorationsamtes, den
Betroffenen sagen zu müssen: «Uns steht noch Geld zur
Verfügung, wir müssen etwas unternehmen.» Die Leute
wünschten dies und haben es wirklich nötig. Wenn er
die Situation kennen würde, wäre gerade Herr Bieri
kaum dagegen.

Siegenthaler, Landwirtschaftsdirektor. Bei meinen
Bemerkungen handelt es sich um etwas Grundsätzliches,
das nicht nur das vorliegende Geschäft betrifft. Auch ich
bin der Meinung, man müsse sich dauernd Gedanken
machen, wie es weitergehen solle, wie abgelegene
Heimwesen möglichst umweltschonend erschlossen
werden könnten, sei es im Meliorations- oder im
Forstwesen. Eines muss ich Ihnen sagen: Dank der Tatsache,
dass wir in den letzten Jahren in diesem Bereich sehr
viel unternommen haben, blieben diese Gebiete weiterhin

bewohnt.
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Stellvertretend für diese Regionen möchte ich Ihnen
etwas zeigen, das Sie leider von weitem nicht sehen. (Der
Landwirtschaftsdirektor zeigt dem Rat eine Fotografie.)
Es geht um den Strassenbau Bäuert Linter, Gemeinde
Frutigen, um eine ganz ähnliche Situation, wo die
Strasse in einem steilen Gelände ansteigt. Ich besuchte
die Gegend vor einem Jahr und konnte feststellen, dass
die Jungen dank der Strasse einer Nebenbeschäftigung
nachgehen und dort wohnenbleiben konnten. Die
Bevölkerung hat sogar eher zugenommen. Auf der Rückseite
des Dankesschreibens der Strassenbaugenossenschaft
ist der Kopf eines jungen Bauern abgebildet. Dort steht
-ich zitiere-: «Besonders dankbar für Ihren Beitrag sind
unsere Jungen, die gewillt sind, den elterlichen Kleinbetrieb

zu übernehmen, weil sie dank der verkehrstechnischen

Erschliessung bessere Nebenverdienstmöglichkeiten
sehen.» DieserTatsache müssen wir uns bewusst

werden. Die Leute wohnen das ganze Jahr über dort, sie
befinden sich nicht in einer Stadt oder in einer Agglomeration.

Das möchte ich Ihnen bei der Behandlung dieser
Geschäfte ans Herz legen.

Präsident. Es liegt kein Ablehnungsantrag vor.

Genehmigt

Gemeinde Eggiwil: Genehmigung des generellen
Projektes der GUterweganlage «Neuenschwand»;
Grundsatzbeschluss

Beilage Nr. 13, Geschäft 0858

Zbinden (Gambach), Sprecher der Staatswirtschaftskommission.

Es handelt sich bei diesem Geschäft um
einen Grundsatzbeschluss für die Güterweganlage
«Neuenschwand» in der Gemeinde Eggiwil. An der
Weggenossenschaft sind 32 Grundeigentümer beteiligt. Sie
umfasst eine Fläche von etwa 272 Hektaren Land und
Wald. Fünfzehn ganzjährig bewohnte landwirtschaftliche

Heimwesen sollen eine anständige Zufahrt erhalten.
Bis jetzt bestand diese eigentlich nur aus Feldwegen.
Von 1980 bis 1986 wurden für 1,5 Mio. Franken 4,2
Kilometer Wege erstellt. Für die Fertigstellung der Weganlage

liegt ein Kostenvoranschlag von 1,4 Mio. Franken
vor. Der Staatsbeitrag umfasst 35 Prozent, das heisst
490000 Franken. Wir müssen den Grundsatzbeschluss
fassen, da dies damals unterlassen wurde. Das Problem
der betroffenen Wanderwege wird in der Detail Projektierung

mit den BernerWanderwegen erörtert. Die
Staatswirtschaftskommission beantragt Zustimmung zu
diesem Geschäft.

Genehmigt

Gemeinde Frutigen: Genehmigung des generellen
Wegprojektes «Zinsmaad»; Grundsatzbeschluss

Beilage Nr. 13, Geschäft 0859

Zbinden (Gambach), Sprecher der Staatswirtschaftskommission.

Auch bei diesem Geschäft geht es um
einen Grundsatzbeschluss. Der Perimeter umfasst 345
Hektaren Kulturland und Wald. 61 Grundeigentümer sind
betroffen. 17 Berglandwirtschaftsbetriebe erhalten damit
eine bisher fehlende gute Zufahrt. Es werden 6,2 Kilometer

Wege erstellt. Die Gesamtkosten sind auf 5 Mio. Franken

geschätzt. Der Staatsbeitrag umfasst 1 655000 Fran¬

ken. Die Weganlage soll mit einem Fahrverbot belegt
werden. Soweit betroffen, werden die Wanderwege an
die Wegführung angeschlossen, da nicht nur geteerte
Strassen erstellt werden.

Jenni. Ich teile natürlich auch in bezug auf dieses
Geschäft die grundsätzlichen Bedenken, die Herr Bieri vorhin

äusserte. Trotzdem möchte ich zu diesem Geschäft
keinen Ablehnungsantrag vorbringen, aber aus
grundsätzlichen Überlegungen den Antrag einreichen, es sei
dem fakultativen Referendum zu unterstellen. Die
Vorlage erwähnt, warum dies jetzt nicht der Fall ist: «Der Be-
schluss unterliegt nicht dem fakultativen Referendum,
weil die Ausgabenbefugnisse hinsichtlich Meliorationsbeiträgen

vom Volk an den Grossen Rat übertragen
wurden.» Es wird also behauptet, im Meliorationsgesetz sei
eine Kompetenzdelegation vorgesehen, wie das - leider
muss man sagen - an sich erlaubt ist. Tatsache ist aber,
dass das Meliorationsgesetz keine solche Delegation
enthält. Der Artikel, auf den hier Bezug genommen wird,
heisst genau: «Grosser Rat und Regierungsrat beschlies-
sen im Rahmen ihrer verfassungsmässigen Ausgabenbefugnis

endgültig über die Beitragsgewährung.» Wenn der
Grosse Rat und der Regierungsrat «im Rahmen ihrer
verfassungsmässigen Ausgabenbefugnis» zu beschliessen
haben, dann können sie nur soweit entscheiden, als sie
tatsächlich die verfassungsmässige Befugnis haben. Diese
endet für den Grossen Rat im absoluten Sinne bei 1 Mio.
Franken. Das vorliegende Geschäft geht darüber hinaus,
unterliegt also dem fakultativen Finanzreferendum.
Natürlich kommt im Gesetzestext noch der Ausdruck
«endgültig» vor. Das wird wohl zur Annahme verleitet
haben, das Geschäft unterliege nicht dem Referendum,
sondern der Grosse Rat habe endgültig zu beschliessen.
Nur hätte es überhaupt keinen Sinn, auf die verfassungsmässige

Ausgabenbefugnis hinzuweisen, wenn dem
tatsächlich so wäre. Also hat das Wort «endgültig», das
in völligem Widerspruch zum anderen Satzteil stünde,
hier eine andere Bedeutung. Es heisst nämlich, dass keiner

anderen Instanz das Recht gegeben werden soll, das
Ganze anders zu regeln, wenn der Grosse Rat, der
Regierungsrat oder unter Umständen eben auch das Volk die
Höhe eines solchen Beitrages festgelegt hat. Man kann
sich also, wenn ein Beitrag verweigert wurde, beispielsweise

nicht ans Verwaltungsgericht oder an sonst
jemanden wenden und geltend machen, man erfülle ja die
Bedingungen und man habe zu Unrecht keine oder zu
niedrige Beiträge erhalten. Dies ist mit «endgültig»
gemeint, der Instanzenweg soll mit dem Entscheid der
zuständigen Behörde zu Ende sein. Die zuständige
Behörde, Regierungsrat und - in diesem Falle - Grosser
Rat, jedoch entscheidet «im Rahmen ihrer verfassungsmässigen

Ausgabenbefugis». Dieser Rahmen endet bei
1 Million. Das vorliegende Geschäft bedingt aber 1,5
Millionen Franken. Unter diesen Umständen ist es klar, dass
keine Kompetenzdelegation nach dem erwähnten
Gesetz vorliegt, dass folglich das Geschäft aus grundsätzlichen

Überlegungen dem fakultativen Referendum zu
unterstellen ist. Ich habe erwähnt, dass ich das
Referendum sicher nicht ergreifen werde. Aus grundsätzlichen

Überlegungen und nach den Erfahrungen, die man
mit gewissen Kompetenzumgehungen in der Vergangenheit

machte, kann man das Problem jedoch nicht
einfach unbeobachtet lassen. Ich beantrage, das Geschäft
dem fakultativen Finanzreferendum zu unterstellen.

Siegenthaler, Landwirtschaftsdirektor. Ich kann nur
feststellen, dass es nach Artikel 15 Absatz 1 des Meliora-
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tionsgesetzes, den Herr Grossrat Jenni eben zitierte,
heisst, dass Regierungsrat und Grosser Rat endgültig
entscheiden. Ich habe mich belehren lassen, dass
«endgültig» nach bundesgerichtlicher Praxis heisst, dass es
Fälle gibt, bei denen sowohl das fakultative als auch das
obligatorische Referendum ausgeschlossen sind. Ich
sehe nicht ein, warum von dieser Praxis abgewichen
werden sollte.

Präsident. Herr Jenni macht von seinem Recht
Gebrauch, sich ein zweites Mal zu Wort zu melden.

Jenni. Herr Landwirtschaftsdirektor hat grundsätzlich
recht, wenn er darstellt, was das Bundesgericht unter
dem Ausdruck «endgültig» versteht. Aber in den behandelten

Fällen befand sich im angeblichen Delegationsartikel
kein Hinweis auf den Rahmen der verfassungsmässigen

Kompetenzen, wie wir ihn im Meliorationsgesetz
finden. Würde dies nicht stehen, so wäre die Interpretation

des Landwirtschaftsdirektors möglich. Dann hätte
ich auch keinen Antrag gestellt. Da aber der andere Satzteil,

der Rahmen der verfassungsmässigen Kompetenzen
vorhanden und ausdrücklich erwähnt ist, ist die

Kompetenz eben nicht delegiert. Dann kann man sich
natürlich nicht auf Bundesgerichtsentscheide stützen,
die sich auf Texte beziehen, die diesen Rahmen eben
nicht erwähnen.

Abstimmung
Für den Antrag Jenni Minderheit
Dagegen Mehrheit

Präsident. Es wurde vorhin übersehen, dass Herr Bieri
sich zu diesem Geschäft noch zu Wort gemeldet hatte.

Bieri (Belp). Ich melde mich bei diesem Geschäft, weil
es mir die Möglichkeit gibt, das vorher Diskutierte an
einem konkreten Beispiel zu untermauern. Ich muss
vorausschicken, dass ich keinen Antrag stelle, da ich weiss,
dass wir im Rat nicht so schnell reagieren können, und
auch, weil ich selbst nicht dort war. Herrn Regierungsrat
möchte ich aber einige wichtige Fragen stellen. Ich habe
mir gestern lang und breit überlegt, ob das Geschäft
überhaupt unterstützt werden kann. Auch hier möchte
ich betonen, dass ich nicht am Bedürfnis der Betroffenen

zweifle und daran, dass sie eine Erschliessung
brauchen, um auf bequeme Art ins Tal zu gelangen. Trotzdem
ist es meine Pflicht als Grossrat und auch als Geograph,
Fragen zu stellen.
Das Gebiet Zinsmaad ist ein ziemlich heikler Raum, sehr
steil und geologisch problematisch. Es handelt sich um
Niesenfliess, in den nicht ohne weiteres Strassen
gebaut werden können. Dafür braucht es vorgängig wichtige

Abklärungen. Das Projekt stellt einen massiven
Eingriff dar, geht es doch um eine Korkenzieherstrasse, die
wenn irgend möglich nicht mehr gebaut werden sollte.
Dies scheint ein Fall zu sein, wo es offenbar wegen der
Geländebedingungen nicht anders geht. Man muss sich
fragen, was geschieht, wenn der Korkenzieher in diesem
Gebiet nicht hält und abrutscht. Nützen den Heimwesen
die investierten fünf Millionen etwas, wenn schliesslich
die Strasse wieder gesperrt werden muss oder sogar die
Matten abrutschen?
Aus diesem Grunde - es tut mir leid, aber das geht aus
den Unterlagen nicht hervor- muss ich fragen: Was für
geologische Abklärungen wurden gemacht, und was
folgt aus ihnen? - Kann man mit Sicherheit sagen, dass

das Gebiet stabil genug ist und die Eingriffe erträgt? -
Sind Betonstützen, hohe Betonmauern nötig? Das muss
man fast annehmen, wenn man den Plan betrachtet. -
Dann stellt sich auch die Frage nach dem Kosten-Nut-
zen-Verhältnis, ob die fünf Millionen gut investiert seien
oder ob den Betroffenen nicht anders geholfen werden
könnte. Wenn etwas passiert, könnte es ein sehr teures
Geschäft werden. - Falls Stützmauern nötig sind, muss
man sich fragen, wie sie in die Landschaft passen. -
Kann der Zügelweg, der die Heimwesen bis jetzt er-
schloss, erhalten werden? Er wird an vier Orten
durchschnitten. Mit einer relativ kleinen Massnahme, einer
Verkürzung der Spitznadelkehren um wenige Meter,
wäre er zu retten. - Muss unbedingt ein Belagsweg
erstellt werden? Wir wissen, dass das Wasser auf einem
Belagsweg nicht versickern kann und sehr schnell ab-
fliesst. Bei diesen Spitzkehren besteht die Gefahr, dass
der Hang anreisst und Erosionen entstehen.
Wie gesagt stelle ich keinen Rückweisungsantrag,
möchte aber einige Ideen in den Raum stellen. Schliesslich

geht es um ein Vorprojekt, das generell zu genehmigen
ist und über das man weiter nachdenken kann. Wäre

eine Seilbahn - obwohl sie eine punktuelle Erschliesung
wäre und zusätzliche Sticherschliessungen benötigt
würden - nicht besser geeignet? Der schwierige Korkenzieher

könnte damit umgangen werden. Im Kanton Uri
existieren sehr viele solche Seilbahnen. Dort hat man
sich darauf eingestellt, und es funktioniert. Man könnte
sich fragen, ob eine Art Monorack-Bähnli, wie Habegger
in Thun es herstellt, eingesetzt werden könnte. Das sind
sehr raffinierte Einschienenbähnchen, die in einem
besseren Standard (mit Kabinen usw.) gebaut werden könnten,

an die man Wagen anhängen und 250 Kilogramm
oder mehr - je nach Ausbaustandard - transportieren
kann. In ihrer Handhabung gleichen sie einem Motorrad.

Man könnte zu jedem Heimwesen Abzweigungen
und imTal unten ein kleines Gebäude für die Wartenden
bauen. Es wäre abzuklären, ob die Bähnchen schneesicher

genug gebaut werden können, um auch im Winter
betrieben zu werden.
Diese Fragen müssen bei so einer heiklen Strasse
geprüft werden. Ich möchte sie hiermit zur Diskussion stellen

und hoffe, dass man den angetönten Problemen
Rechnung trägt. Die vorgesehene Strasse soll 17
Heimwesen erschliessen, davon befinden sich vier oder fünf
ganz oben. Für sie wäre der gefährliche Korkenzieher
nötig, während zehn bis zwölf mit einer Strasse sinnvoll
erschlossen werden könnten. Der Korkenzieher liesse sich
auf diese Weise vermeiden.
Ich beantrage, dass die Regierung diese Fragen prüft
und ernst nimmt.

Schmid (Frutigen). Es handelt sich hier um ein ganzjährig
bewohntes Gebiet. Für einen grossen Teil des Rates

steht gar nicht zur Diskussion, ob es erschlossen werden
soll oder nicht. Ich möchte nur daran erinnern, dass die
obersten Bewohner den Weg von ein bis eineinhalb
Stunden heute zu Fuss zurücklegen, darunter auch Kinder,

um in die Schule zu gehen. Dazu gehören zwei
Jungbauern, die den ganzen Winter über in Reichenbach
arbeiten. Am Morgen steigen sie hinunter, am Abend wieder

hinauf, um die Kühe zu füttern. Dass sie daran
interessiert sind, dass ein Arzt oder ein Tierarzt sie mit dem
Auto erreichen kann, ist wohl nicht mehr als richtig.
Auch sie leben nicht gerne in einem Museum, Herr Bieri.
Es ist wohl schön, dort oben zu leben, aber sie leben
nicht nur, sie existieren auch. Wenn das Interesse an dieser

Strasse nicht sehr gross wäre, so wären sie sicher
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nicht bereit, die Restkosten von 450000 Franken
aufzubringen. Um eine Genossenschaft zu gründen, müssen
schliesslich Interessenten vorhanden sein.
Ein Wort zu den Möglichkeiten, die Sie, Herr Bieri, anbieten.

Sie schlagen ein Monorail oder etwas Ähnliches vor.
Meinen Sie, das funktioniere dank Sonne oder Luft?
Oder wären Sie bereit, an einer Kurbel zu drehen, damit
die Bahn selbst läuft? Herr Bieri, die Bewohner leben
dort. Sie brauchen Material, um ihre Häuser zu renovieren

usw. Es geht nicht nur darum, zu leben, es geht um
ihre Existenz. Das möchte ich Ihnen zu bedenken geben.
Sie müssen schliesslich nicht dort wohnen, und auch
wenn Sie das wollten, müssten Sie nicht davon existieren.

Es ist leicht, etwas Besseres vorzuschlagen. Es passt
niemandem, den von Ihnen erwähnten Zapfenzieher zu
bauen. Gäbe es eine andere Lösung, wäre die Strasse
vor fünf oder sechs Jahren bereits realisiert worden. Seit
acht Jahren arbeiten wir daran, nun ist es soweit und
nun wird das Projekt bezweifelt. Ich hoffe, der Rat
stimme dem Geschäft trotz allem zu.

Bieri (Belp). Nur noch ganz kurz. Ein Monorack läuft
natürlich mit Benzin wie ein Auto auch, aber er benötigt
kein Land. Das wäre ein Vorteil. Man darf sicher eine
Lösung prüfen, die den Betroffenen vielleicht besser dient.
Möglicherweise muss die Entwicklung des Monoracks
weiter vorangetrieben werden. Das wäre nun ein
Beispiel, das ich zur Diskussion stellen möchte. Wir müssen
jedoch einmal anfangen, neue Lösungen zu suchen. -
Eine Bemerkung zum Dankesschreiben, das Herr
Siegenthaler erwähnte, und zum Problem, dass Leute
Nebenbeschäftigungen suchen und deswegen ins Tal fahren

müssen. Genau hier möchten wir mithelfen. Wenn
die Leute ihre eigenen Wege unterhalten könnten und
dafür bezahlt würden-es müsstedies nicht jeder selbst
tun, einer könnte dasfüralle machen-,so würdedies
einen Nebenverdienst für Rand- und Berggebiete darstellen,

also eine Unterstützung bedeuten. Wir wollen den
Betroffenen nicht ins Gehege kommen und eine für sie
sinnvolle Erschliessung verhindern. Wir wollen neue
Ideen vorschlagen. Eine davon habe ich hier skizziert.

Siegenthaler, Landwirtschaftsdirektor. Wir sind für
neue Einfälle immer empfänglich. Sie brauchen Zeit,
müssen langsam wachsen können. Ich zweifle nicht
daran, dass in nächster Zeit neue Ideen entwickelt werden.

Gerade heute morgen habe ich den Bericht
«Umweltschonende Erstellung von Forststrassen» bekommen,

der neue Ideen enthält. Die zur Beratung vorliegenden

Projekte sind jedoch schon lange in Bearbeitung.
Herr Grossrat Schmid hat vorhin gesagt, es seien die
schwierigen Projekte, die nun zur Behandlung kämen.
Deshalb wurden sie auch zurückgestellt, weil ihre
Realisierung, zum Teil vielleicht auch ihre Finanzierung heikel
sind.
Es ist nicht nötig, dass wir für das vorliegende Projekt-
und damit komme ich zu Herrn Bieris Fragen - extra ein
geologisches Gutachten ausarbeiten lassen, nachdem
in der Region des Frutigtals bereits eine ganze Reihe
solcher Strassen bestehen (ich denke an die vorhin
erwähnte Strasse in Linter, an Labholz, an Stöpf-Sengg im
Niesengebiet ob Reichenbach). - Ein Belag ist für die
Strasse nötig, da sie ein ziemlich starkes Gefälle von
zwölf Prozent aufweist. Letzten Sommer haben wir
erfahren, was es heissen würde, keinen Belag vorzusehen:
Staub, ausgefahrene Rinnen entstehen, Steine rollen
hinunter. Daher ist ein Belag sinnvoll.-Die Stützmauern
werden auf ein Minimum reduziert, Herr Bieri, betrach¬

ten Sie die Ausstellung in der Wandelhalle. Sützmauern
sind vor allem in den Kurven, wo sie nötig sind, geplant;
sonst gibt es praktisch keine Blockmauern. Dies zu den
technischen Fragen.
Vielleicht noch etwas zur bekannten Idee der Seilbahn.
Will man gleichzeitig den Wald erschliessen, Material
transportieren, dann baut man keine Seilbahn, mit der
man kaum Menschen zu befördern wagt, die im Unterhalt

auch sehr teuer ist, weil sie jedes Jahr revidiert werden

muss (man rechnet bei grösseren Anlagen mit
jährlichen Kosten von 30000 Franken und mehr). Aus dieser
Sicht würde diese Lösung auch keine Einsparung bringen.

Ich bitte Sie, dem Geschäft «Zinsmaad» zuzustimmen.

Präsident. Es wurde kein Ablehnungsantrag gestellt.

Genehmigt

Vizepräsident Schmidlin übernimmt den Vorsitz.

Gemeinde Reichenbach: Genehmigung des
generellen Projektes «Erschliessung Alp Unterniesen»;

Grundsatzbeschluss

Beilage Nr. 13, Geschäft 0860

Zbinden (Gambach), Sprecher der Staatswirtschaftskommission.

Es geht wieder um einen Grundsatzbeschluss,

diesmal für die Erschliessung des Alpgebietes
Unterniesen in der Gemeinde Reichenbach. 124 Hektaren

Alpweiden und Wald sollen durch dieses Projekt besser

erschlossen werden. Es betrifft fünf Alpgebäude mit
115 Kuhrechten. 2,4 Kilometer Wege und eine Wasserleitung

von 550 Metern Länge sind vorgesehen. Die Kosten
belaufen sich auf 900000 Franken. Der Staatsbeitrag
beträgt 31 Prozent oder 279000 Franken. Die Weganlage
soll mit einem Fahrverbot belegt werden. Die
Staatswirtschaftskommission beantragt Zustimmung zu diesem
Geschäft.

Genehmigt

Gemeinde Rohrbachgraben: Staatsbeitrag für die
Einwohnergemeinde Rohrbachgraben an die
Mehrkosten des GUterwegprojektes «Ober Mat-
ten-Liemberg»; Zusatzkredit

Beilage Nr. 13, Geschäft 0861

Zbinden (Gambach), Sprecher der Staatswirtschaftskommission.

1985 hat der Grosse Rat dem vorliegenden
Wegprojekt zugestimmt. Infolge einer kleinen
Projekterweiterung (110 Meter Mehrlänge für eine «Schleipfi-
kurve») und infolge der Unwetter vom 16. Juni und vom
3. Juli 1986, die der im Bau befindlichen Anlage sehr
zugesetzt haben, entstehen Mehrkosten von 120000 Franken.

Der Staatsbeitrag macht 35 Prozent, das heisst
42000 Franken aus. Die Staatswirtschaftskomission
beantragt dem Rat, dem Geschäft zuzustimmen.

Genehmigt
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Gemeinde Eggiwil: Staatsbeitrag für die
Weggenossenschaft «Dieboldsbach-Girsgrat» an die
Kosten der 5. Etappe der gleichnamigen Weganlage;
Genehmigung des Detailprojektes,
Verpflichtungskredit

Beilage Nr. 13, Geschäft 0972

Zbinden (Gambach), Sprecher der Staatswirtschaftskommission.

Die Weggenossenschaft «Dieboldsbach-
Girsgrat» wurde 1978 von 35 Grundeigentümern mit 354
Hektaren Land und Wald gegründet. Sechzehn ganzjährig

bewohnte Landwirtschaftsbetriebe sind erschlossen
worden. In den Jahren 1979 bis 1986 wurden in vier Etappen

etwa 5,9 Kilometer Wege für 2,7 Mio. Franken
erstellt. Nun geht es um die fünfte und letzte Etappe, die
1,3 Kilometer Wege für Kosten von 720000 Franken um-
fasst. Der Staatsbeitrag entspricht 35 Prozent oder
252000 Franken. Verkehrsbeschränkungen sind keine
vorgesehen, Wanderwege nicht betroffen. Die
Staatswirtschaftskommission beantragt, dem Geschäft
zuzustimmen.

Genehmigt

Gemeinde Gsteig: Genehmigung der generellen
Wegprojekte «Egg-Fure» und «Gründ-Fänge-
weid»; Grundsatzbeschluss

Beilage Nr. 13, Geschäft 0973

Zbinden (Gambach), Sprecher der Staatswirtschaftskommission.

Die betreffende Weggenossenschaft
wurde 1986 gegründet. Der Perimeter umfasst 110
Hektaren Wies- und Weideland und 60 Hektaren Wald. Das
Gebiet liegt in den Bergzonen III und IV. Das Wegprojekt
«Egg-Fure» umfasst Wege von 2,64 Kilometern Länge
mit Kosten von 1040000 Franken. Der Staatsbeitrag
beläuft sich auf 34 Prozent oder 353 600 Franken. Das
Wegprojekt «Gründ-Fängeweid» betrifft Wege von 2,53
Kilometern Länge, die Kosten sind auf 1175000 Franken
geschätzt. Der Staatsbeitrag umfasst 38 Prozent oder
446500 Franken. Das ergibt total 800100 Franken. Die
Weganlage soll für den nicht landwirtschaftlichen
Verkehrgesperrt werden. Wanderwege werden nicht betroffen.

Genehmigt

Gemeinde Trub: Güterweg Mittenbühl; Genehmigung

des Bauprojektes; Staatsbeitrag an die
Weggenossenschaft Mittenbühl; Verpflichtungskredite

(1. und 2. Tranche)

Beilage Nr. 13, Geschäft 0974

Zbinden (Gambach), Sprecher der Staatswirtschaftskommission.

Das Einzugsgebiet des Bauprojektes
umfasst 107 Hektaren. Ein Landwirtschaftsbetrieb erhält
eine anständige Zufahrt, was heute als selbstverständlich

gilt. Aber auch alle anderen Landeigentümer können

ihren Besitz besser erreichen. Bis jetzt existierten
nur schlechte, steile Feldwege. Die Kosten betragen
690000 Franken, der Staatsbeitrag macht 40 Prozent
oder 276000 Franken aus. Das Kreisforstamt in Langnau,

das Naturschutz- und das Fischereiinspektorat ha¬

ben dem Projekt zugestimmt. Wanderwege werden
nicht betroffen. Die Staatswirtschaftskommission beantragt

Zustimmung zu diesem Geschäft.

Genehmigt

Molkereischule Rütti; Nachkredite

Beilage Nr. 13, Geschäft 1301

Zbinden (Gambach), Sprecher der Staats
Wirtschaftskommission. Es wurde kein Kredit auf das Konto für
Reinigung und Energie in den Voranschlag aufgenommen.
Wo der Fehler liegt, ist nicht mehr nachzuvollziehen. Er
könnte in der Umstellung auf neue Rechnungsmethoden

liegen. Weil dieser Betrag im Budget fehlt, müssen
wir einen Nachkredit von 108000 Franken sprechen. Die
Staatswirtschaftskommission beantragt, diesem Kredit
zuzustimen.

Genehmigt

Bernische Stiftung für Agrarkredite; Akontozahlungen,

Nachkredite

Beilage Nr. 13, Geschäft 1302

Zbinden (Gambach), Sprecher der Staatswirtschaftskommission.

Der Staat muss nach dem Gesetz die
Verwaltungskosten der BÄK übernehmen. Der Bund
intervenierte, die Verwaltungskosten dürften nicht wie in der
Vergangenheit aus Betriebshilfemitteln bevorschusst
werden. Da die Rechtsgrundlage fehlte, war der Kanton
in den Jahren 1986 und 1987 nicht in der Lage, die
Vorschusszahlungen zu leisten und musste die laufenden
Kosten über die Hypothekarkasse abwickeln, was zu
Passivzinsen führte. Das Budget enthält den Staatsbeitrag
an die BÄK für 1987, jedoch nicht die Akontozahlungen.
Mit der Genehmigung eines Nachkredites von 1,2 Mio.
Franken kann der Kanton seine Vorschussverpflichtungen

erfüllen. Auf diese Weise können auch Passivzinsen
verhindert werden. Im Geschäftsbericht der BÄK, den
Sie kürzlich erhalten haben, kann das Nähere nachgelesen

werden. Die Staatswirtschaftskommission beantragt

Ihnen, dem Geschäft zuzustimmen.

Jenni. Das ist das zweite Geschäft, zu dem ich wieder
aus grundsätzlichen Überlegungen den Antrag stellen
muss, es sei dem fakultativen Finanzreferendum zu
unterstellen. Es wird nicht erwähnt, ob dieses gelten solle
oder nicht. Man geht wohl davon aus, dass das
Referendum nicht vorgesehen ist. Da ich mich bereits zum
zweiten Mal mit diesem Anliegen melde und bei der
Durchsicht des Detailprogramms erkannt habe, dass ich
mich ziemlich oft in der gleichen Angelegenheit zu Wort
werde melden müssen, möchte ich doch einmal eine
grundsätzliche Bemerkung machen. Die freie Fraktion
fände es produktiver, wenn sie die Möglichkeit hätte, solche

Anliegen der Staatswirtschaftskommission
vorzubringen. Da sie aber weder die Ehre noch das Vergnügen
hat, darin vertreten zu sein, lässt es sich einfach nicht
verhindern, dass diese Dinge hier besprochen werden,
auch wenn vielleicht die eine oder andere oder der eine
oder andere denkt, wir würden uns recht häufig mit
diesem Anliegen zu Wort melden. Allerdings dachte ich,
dass die Staatswirtschaftkommission auch in ihrer jetzigen

Zusammensetzung in der Lage sei, die Geschäfte
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nach den gemachten Erfahrungen etwas sorgfältiger zu
prüfen, als sie es jetzt offenbar getan hat.
Zum vorliegenden Geschäft. Es wird festgestellt, dass
«infolge fehlender Rechtsgrundlage» die Vorschusszahlungen

nicht hätten geleistet werden können, deswegen
seien sie über die Hypothekarkasse abgewickelt worden.

Das betrifft nicht den Hauptpunkt meines Antrages,
ist aber doch bemerkenswert. Es bestand keine
Rechtsgrundlage, und was tut man? - Man zieht ein
gemischtwirtschaftliches Unternehmen heran, über das man das
Geschäft hintenherum abwickelt. Dieses Vorgehen
kommt einem sehr, sehr bekannt und erinnerungsschwer

vor. Es ist erfreulich, dass man es immerhin
zugibt. Noch erfreulicher aber wäre, wenn man es endlich
nicht mehr tun würde.
Die fehlende Rechtsgrundlage ist durch eine Verordnung

ersetzt worden. Eine solche Verordnung kann
natürlich niemals die Rechtsgrundlage für eine
Kompetenzdelegation darstellen, so dass das Volk vom
Referendum ausgeschlossen werden könnte. Das müsste in
der Form eines Gesetzes erfolgen. Es ist also nicht
anzunehmen, dass im vorliegenden Fall eine Kompetenzdelegation

erfolgt wäre oder dass es sich um eine gebundene

Ausgabe handeln würde. Denn selbst wenn es im
Bundesgesetz heisst, der Kanton müsse die
Verwaltungskosten übernehmen, haben immer noch deren
Höhe und die Art der Verwaltung einen Einfluss auf die
Tatsache, wieviele Ausgaben man hat; es ist also eine
Auswahlmöglichkeit vorhanden, so dass man in diesem
Sinn nicht von gebundenen Ausgaben sprechen kann. -
Weder wurde delegiert, noch sind die Ausgaben gebunden,

also gehört das Geschäft dem Referendum unterstellt.

Aus grundsätzlichen Überlegungen beantrage
ich, dies zu tun.

Siegenthaler, Landwirtschaftsdirektor. Wie Herr Jenni
richtig bemerkte, sind wir von Bundesrechts wegen
verpflichtet, die Verwaltungskosten zu übernehmen. Wir
sind aber davon ausgegangen, sie zu bevorschussen, um
unliebsame Passivzinsen zu verhindern. Es ist kaum im
Interesse des Staates, zusätzliche, unnötige Zinsvergütungen

zu übernehmen. Wäre es nun tatsächlich so, dass das
fakultative Finanzreferendum gelten sollte, so müsste ich
mich fragen, ob es nicht generell für alle Verwaltungskosten

ins Auge gefasst werden müsste, also wenn wir zum
Beispiel in irgendeinem Bereich die Löhne für ein Jahr
festlegen. Das muss bei dieser Gelegenheit auch überlegt
werden. Nach meiner Meinung steckt hinter diesem
Geschäft eine logische Überlegung zugunsten des Staates.
Aus diesem Grunde sollten wir darauf verzichten können,

ein fakultatives Finanzreferendum vorzusehen.

Vizepräsident Schmidlin. Wir stimmen zuerst über den
Antrag Jenni, nachher über das Geschäft ab.

Abstimmung
Für den Antrag Jenni Minderheit
Dagegen Grosse Mehrheit

Für Genehmigung des Geschäftes 1302 Mehrheit

Gemeinde Corgémont: Staatsbeitrag für die
Gebrüder Zingg, Jeanbrenin, an die Mehrkosten der
Gebäuderationalisierung «Jeanbrenin»; Zusatzkredit

Beilage Nr. 13, Geschäft 1303

Zbinden (Gambach), Sprecher der Staatswirtschafts-
kommission. An die Gebäuderationalisierung der
Gebrüder Zingg haben im Jahre 1986 der Regierungsrat
einen Pauschalbeitrag von 200000 Franken, der Bund
einen solchen von 139500 Franken bewilligt. Das Wohnhaus

stammt aus dem Jahre 1786 und ist schützenswert.
Das Meliorationsamt und der Heimatschutz haben bei
diesem Projekt zusammengearbeitet. Der ursprüngliche
Kostenvoranschlag beläuft sich auf 682270 Franken.
Bau- und Baugrundschwierigkeiten sowie unumgängliche

Mehrarbeiten im Bereich des Heimatschutzes führten

zu einer Kostenüberschreitung von 188600 Franken.
Wenn die Gebrüder Zingg sie voll übernehmen müs-
sten, wäre dies eine Frage der Existenz, da sie mit gut
400000 Franken genügend belastet sind. Sie erbrachten
auch eine Eigenleistung von fast 95000 Franken, was ich
eigentlich noch nie erlebt habe. Das ist lobenswert. Von
den 188600 Franken sind 172000 Franken beitragsberechtigt.

Folgende Zusatzkredite werden beantragt: aus
dem Meliorationskredit 68800 Franken, aus dem
Meliorationsfonds 54700 Franken, total 123500 Franken. Die
Staatswirtschaftskommission beantragt Zustimmung
zu diesem Geschäft, damit dieser Familie auf der Jurahöhe

die Weiterexistenz ermöglicht wird.

Genehmigt

Gemeinde Reichenbach: Genehmigung des
generellen Projektes der Wasserversorgung Reichenbach;

Grundsatzbeschluss

Beilage Nr. 13, Geschäft 1304

Zbinden (Gambach), Sprecher der Staatswirtschaftskommission.

Die Gemeinde Reichenbach will innerhalb
von zehn Jahren eine Wasserversorgung erstellen. Es
sind 30 Kilometer Hydrantenleitungen, 400
Hausanschlüsse, 4 Quellfassungen, 4 Reservoire und 2

Grundwasserpumpwerke vorgesehen. Im Vortrag ist das
Geschäft sehr umfassend dargestellt. Ich will Sie mit Einzelheiten

verschonen. Die Gesamtkosten betragen 17,5

Mio. Franken, der Staatsbeitrag aus Meliorationskrediten
beläuft sich auf 3,12 Mio. Franken, derjenige aus

Wasserwirtschaftskrediten auf 2,3 Mio. Franken, da sind total

5,42 Mio. Franken. Die Staatswirtschaftskommission
beantragt dem Rat, diesem Geschäft zuzustimmen.

Vizepräsident Schmidlin. Das Geschäft untersteht dem
fakultativen Finanzreferendum. Wir müssen darüber
abstimmen.

Abstimmung
Für Genehmigung des Geschäftes 1304 122 Stimmen

(Einstimmigkeit)

010/88
Motion Wyss — Bahn 2000. Massnahmen für die
Landwirtschaft

Wortlaut der Motion vom 8. Dezember 1987

Durch Volksbeschluss vom 6.Dezember 1987 «Bahn
2000» verlieren Oberaargauer Bauern ca. 60 ha Kulturland.

Damit verbunden ist auch der Verlust von
Milchkontingenten und anderen durch Abnahmeverträge
gesicherte landwirtschaftliche Produkte, welche an die
Landfläche gebunden sind.
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Der Regierungsrat wird ersucht, alles in die Wege zu
leiten, damit den betroffenen Bauern der Landverlust
ersetzt wird und die entsprechenden Kontingente im Kanton

Bern verbleiben.

Dringlichkeit abgelehnt am 4. Februar 1988

Schriftliche Stellungnahme des Regierungsrates vom
16. März 1988

Der Regierungsrat ist sich der Sorge um den Kulturlandverlust

und der allenfalls damit verbundenen Kürzung
der Milchkontingente bewusst, welche die Bahn 2000
für die betroffenen Landwirtschaftsbetriebe zur Folge
hat. Die Zuständigkeit in dieser Angelegenheit liegt
jedoch nicht beim Kanton, sondern beim Bund und bei
den Organisationen (Milchverband und ZVSM). Die
Erfahrungen mit dem Nationalstrassenbau haben gezeigt,
dass einerseits die Einflussnahme des Kantons in dieser
Sache sehr gering ist und andererseits den Forderungen
der Landwirtschaft bezüglich Landverlust und Kontingenten

oft leider nur sehr bedingt entsprochen werden
konnte. Die Reduktion der Milchkontingenfe bei
Flächenverlusten ist in Art. 16ff der Verordnung vom
15. April 1987 über die Milchkontingentierung im Talgebiet,

in der voralpinen Hügelzone und in der Zone 1 des
Berggebietes geregelt. Demnach wird beispielsweise
das Kontingent nicht gekürzt, wenn ein Produzent Land
für öffentliche Werke abgibt und dafür als Realersatz
Land in mindestens gleichem Umfange erhält, das nicht
milchwirtschaftlich genutzt wurde.
Es ist daher zu hoffen und von den zuständigen Bundesstellen

alles zu unternehmen, dass den betroffenen
Landwirten entsprechend Realersatz angeboten werden
kann. Eine Änderung der Verordnung bzw. der
entsprechenden Bestimmungen dürfte momentan kaum zur
Diskussion stehen.
Was die Projektierung bzw. die Diskussion um die
Linienführung der Neubaustrecke Mattstetten-Rothrist betrifft,
erfolgt diese in enger Zusammenarbeit zwischen der SBB
und den kantonsinternen Arbeitsgruppen sowie Vertretern

der direkt betroffenen Regionen und Gemeinden. Es
darf festgestellt werden, dass gerade bezüglich
Kulturlandverlust und Landverschnitt bereits wesentliche
Verbesserungen erzielt werden konnten. Auch in Zukunft
wird noch intensiv nach weiteren diesbezüglichen
Verbesserungsmöglichkeiten gesucht werden müssen.
Der Regierungsrat wird im Rahmen seiner Möglichkeiten

bei den zuständigen Bundesstellen und Organisationen
im Sinne des Motionärs vorstellig werden.

Antrag: Annahme der Motion

Vizepräsident Schmidlin. Die Regierung ist bereit, die
Motion anzunehmen. Sie wird aus der Mitte des Rates
nicht bestritten.

Abstimmung
Für Annahme der Motion Mehrheit

016/88

Motion Joder - Sofortiger Vollzug der Subventionierung

von Hofdüngeranlagen in der Landwirtschaft

Wortlaut der Motion vom 10. Dezember 1987

Am 20. Februar 1986 reichte der Unterzeichnende eine
Motion ein betreffend die Schaffung von Rechtsgrund¬

lagen für die Subventionierung von Hofdüngeranlagen
in der Landwirtschaft. In diesem parlamentarischen Vor-
stoss wurde insbesondere aus Umweltschutzgründen
eine öffentliche Unterstützung bei der Errichtung und
Sanierung landwirtschaftlicher Hofdüngeranlagen
verlangt. In der regierungsrätlichen Antwort wurde darauf
hingewiesen, dass die Subventionierung eine geeignete

Massnahme darstelle zur Korrektur undichter und
zur Vergrösserung bestehender Güllengruben. Im weiteren

wies der Regierungsrat darauf hin, dass nach
Möglichkeit die Bundes- und Kantonsbeiträge nach den
gleichen Grundlagen ausgerichtet werden sollten, weshalb
der Grundsatzbeschluss, ob die Meliorations- oder die
Gewässerschutzgesetzgebung ergänzt werden müsse,
vom Entscheid des Bundes abhänge.
In der Zwischenzeit sind mit Beschluss des Bundesrates
vom 1. Juli 1987 die Bodenverbesserungs-Verordnung
revidiert und die Subventionierung von Hofdüngeranlagen

auf die voralpine Hügelzone ausgedehnt und die
Beitragssätze für die Bergzonen II bis IV erhöht worden.
Damit bleibt die Subventionierung von Hofdüngeranlagen

für Landwirtschaftsbetriebe in Talgebiet ungeregelt.
Gleich wie z.B. die Kantone Obwalden und Solothurn
hat die bernische Regierung angesichts der Dringlichkeit

des Gewässerschutzes unter Einbezug der
landwirtschaftlichen, technischen und gewässerschützerischen
Aspekte die Subventionierung der Erstellung und Sanierung

von landwirtschaftlichen Hofdüngeranlagen ohne
weiteren Verzug vorzubereiten.
Demgemäss wird der Regierungsrat wie folgt beauftragt:

Die Schaffung von kantonalen Rechtsgrundlagen für die
Subventionierung von Hofdüngeranlagen für
Landwirtschaftsbetriebe im Talgebiet, in der voralpinen Hügelzone

und in den Bergzonen ist sofort vorzunehmen, so
dass die Beiträge spätestens ab Mitte 1989 ausgerichtet
werden können.

(1 Mitunterzeichner)

Schriftliche Stellungnahme des Regierungsrates vom
16. März 1988

Das Anliegen des Motionärs ist dringend und berechtigt.

Der Regierungsrat beabsichtigt, dem Grossen Rat
noch in diesem Jahr eine entsprechende Vorlage
zuzuleiten.

Die finanziellen und personellen Auswirkungen lassen
sich nicht zuverlässig bestimmen. Bis vor kurzem wurden

nur wenig Beitrags- und Kreditbegehren für Jauchegruben

gestellt. In der letzten Zeit ist die Zahl der
Beitragsgesuche für Düngeranlagen im Berggebiet jedoch
stark angestiegen (1985 zwei Vorhaben subventioniert,
1986 acht Anlagen, 1987 16). Auch die Investitionskreditbegehren

nehmen eher zu (zur Zeit ca. 85 Kreditbegehren
für Düngeranlagen im Jahr, davon ca. 25 im Talgebiet).

Das Ausschöpfen der verfügbaren Investitionskredite
erfordert weder zusätzliche kantonale Mittel noch

mehr Personal. Etwa 50 Beitragsgesuche für Düngeranlagen

kann das kantonale Meliorationsamt zudem ohne
Mehrpersonal und ohne Aufstockung des Kredites
behandeln (interne Umdispositionen). Sollte die Zahl der
Beitragsgesuche für Düngeranlagen zufolge Verstärkung

der Anreize im Rahmen der bevorstehenden Revision

aber deutlich über 50 steigen, wären sowohl eine
Personalaufstockung als auch eine Krediterhöhung
beim Meliorationsamt unumgänglich. Andernfalls
könnten nicht alle Geschäfte bearbeitet werden oder es
müssten bedeutende Abstriche an den übrigen Boden-
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Verbesserungsunternehmen gemacht werden. Es ist
wohl damit zu rechnen, dass nach der Revision des
Meliorationsdekretes jährlich bis zu 100 Beitragsbegehren
für Düngeranlagen gestellt werden.
Antrag: Annahme der Motion.

Vizepräsident Schmidlin. Der Regierungsrat nimmt die
Motion entgegen. Sie wird aus der Mitte des Rates nicht
bestritten.

Abstimmung
Für Annahme der Motion Mehrheit

464/87

Interpellation Strahm (Herrenschwanden) —

Erweiterung von Hofdüngeranlagen in der Landwirtschaft:

Stand des Vollzugs

Wortlaut der Interpellation vom 19. November 1987

Am 28. August 1986 hat der Grosse Rat eine Motion zur
«Schaffung von Rechtsgrundlagen fürdie Subventionierung

von Hofdüngeranlagen in der Landwirtschaft»
(Motion Joder vom 20.2.86) angenommen. Diese
verlangt von der Regierung erstens ein Begehren an den
Bund um Subventionierung und zweitens die Schaffung
von kantonalen Rechtsgrundlagen für Subventionen
des Kantons für die Erweiterung von Jauchegruben.
Im Zusammenhang mit dieser Motion erklärte der
Regierungspräsident vor dem Grossen Rat: «Wenn der
Bund nicht mithilft, müssen wir uns überlegen, ob wir
allenfalls zusammen mit den Gemeinden eine Lösung
finden können.» (28.8.86)
Nun hat der Bund diese Subventionierung vorläufig aufs
Eis gelegt (Ausnahme Berggebiete), und es stellt sich
die Frage, was der Kanton in dieser Situation zu
unternehmen gedenkt.
Die Nitratvergiftung der Grundwässer nimmt von Jahr
zu Jahr zu, und Präventivmassnahmen werden bei allen
Ursachenquellen (Maisböden, Halbbrachen, Winter-
Gülle-Austrag) immer dringlicher. Der Güllenaustrag
muss während der Vegetationsruhe (November bis
Ende März) nach Bundesgerichtsentscheid (21.10.85)
unterbunden werden. Deshalb muss die Erweiterung der
Jauchegruben und/oder die Umstellung auf Festmistanlagen

gefördert werden.
Wir fragen den Regierungsrat:
1. Ist der Kanton Bern beim Bund gemäss Auftrag des
Grossen Rates vom 28.8.86 bereits vorstellig geworden?
Wenn ja, wann?
2. Wie gedenkt der Regierungsrat nun die angenommene
Motion Joder «Schaffung von Rechtsgrundlagen ...» zu
erfüllen, nachdem der Bund vorläufig auf solche
Subventionen verzichtet?
3. Ist der Regierungsrat nicht auch der Meinung, die
zunehmende Nitratvergiftung der Grundwässer erfordere
(ähnlich wie im Kanton Zürich) ein Sanierungsprogramm

des Kantons Bern für die Jauchegruben?
4. Könnte der Kanton bei der Subventionierung von
Hofdüngeranlagen allenfalls auch die Gemeinden zur
Mithilfe beiziehen?
5. Werden heute beim Bau neuer Schwemmentmistun-
gen in Landwirtschaftsbetrieben immer noch Subventionen

ausgerichtet?

Schriftliche Antwort des Regierungsrates vom 30. März
1988

Zu 1 : Bereits in der Antwort auf die Motion M69/86 Joder
wies der Regierungsrat darauf hin, dass sich der Bun¬

desrat mit der Problematik befasse und demnächst im
Grundsatz entscheide (Ziff. 4 der Antwort). Rückfragen
ergaben, dass neue Rechtsgrundlagen auf Bundesebene

vorbereitet wurden (sie wurden mittlerweile
erlassen; vgl. die Änderung der eidgenössischen Boden-
verbesserungs-Verordnung vom 1. Juli 1987). Weitere
Interventionen erübrigten sich deshalb.
Zu 2: Der Regierungsrat beabsichtigt, dem Grossen Rat
noch in diesem Jahr eine Vorlage zur Revision des kantonalen

Meliorationsdekrets vom 12. Februar 1979 zuzuleiten.

- Im übrigen gewährt der Bund im Berggebiet und
in der voralpinen Hügelzone seit Mitte 1987
Meliorationsbeiträge an Jauchegrubensanierungen. FürdasTal-
gebiet hat er zusätzliche Investitionskredite bereitgestellt.

Zu 3: Einwandfreie Jauchegruben können dazu beitragen,

eine übermässige Nitratbelastung des Grundwassers

zu verhindern. Bisher wurden die vorhandenen
Finanzierungshilfen (Investitionskredite, kantonale
Meliorationsbeiträge im Berggebiet) nicht ausgeschöpft. Der
Regierungsrat erwartet, dass verbesserte
Unterstützungsmöglichkeiten Anreiz zu vermehrten Sanierungen
schaffen. Mit genügend grossen und dichten Jauchegruben

allein ist die Dünge-und Nitratproblematik freilich

nicht in den Griff zu bekommen. Ebenso wichtig
oder noch wichtiger sind dosiertes Ausbringen im richtigen

Zeitpunkt und eine geeignete Bepflanzung des
Bodens.

Zu 4: Die Gemeinden können für Überwachungs- und
Kontrollaufgaben beigezogen werden. Zur finanziellen
Unterstützung von Hofdüngeranlagen können sie nicht
angehalten werden.
Zu 5: Ist die Lagerkapazität genügend gross und wird die
Ausbringtechnik optimiert, gibt es sowohl hinsichtlich
Nährstoffausnützung als auch bezüglich Umweltschonung
gegen das Ausbringen von Vollgülle bzw. Schwemmist
überhaupt nichts einzuwenden. Festmist kann nicht
über wachsende Kulturen verteilt und nur über kleine
Distanzen geworfen werden. Zudem verringert sich bei
der Festmistproduktion die Menge der auszubringenden

Hofdünger nur unwesentlich. Es wäre unvernünftig,
in Gebieten mit kleiner oder ohne Strohproduktion
(Berggebiete, zum Teil auch voralpine Hügelzone)
Festmistanlagen zu verlangen. Solches würde nur den Zu-
kauf von Importstroh anheizen. In den Bergregionen
werden deshalb Schwemmentmistungsanlagen nach
wie vor subventioniert. Wo genügend Stroh produziert
werden kann, soll jedoch auf die Erstellung von
Festmistanlagen hingewirkt werden. Entsprechendes sieht
die Vorlage zur Revision des Meliorationsdekrets vor.

Strahm (Herrenschwanden). Meine Interpellation ist
durch die Annahme der Motion Joder im Prinzip hinfällig

geworden. Betrachtet man die Daten, an denen beide
eingereicht wurden, so hätte meine Interpellation
eigentlich vorher behandelt werden müssen.
Ich bin von der Antwort des Regierungsrates zu den
Punkten 2, 3 und 4 vollständig befriedigt; diejenige zu
Punkt 1 ist unbefriedigend. Meine Frage war, ob die
Regierung den Auftrag erfüllt habe, bei den Bundesbehörden

in bezug auf Hofdüngeraniagen vorstellig zu werden.

Die Regierung hat dies nicht getan und ihre
Hausaufgabe nicht erfüllt. Wir müssen wohl zukünftig besser
kontrollieren, ob solche Motionen auch vollzogen werden.

Zu Punkt 5 über die Schwemmentmistungen. Die Regierung

stellt offen fest, dass Schwemmentmistungen in
Berggebieten weiterhin subventioniert werden. Das ist
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eine Fehlentwicklung. Ich möchte noch einmal darum
bitten - das gehört eigentlich auch zur eben angenommenen

Motion Joder -, den Unfug, Schwemmentmi-
stungen weiterhin zu subventionieren, abzustellen. Das
ist seit langem bekannt und sollte nun aufhören.

Vizepräsident Schmidlin. Herr Strahm (Herrenschwan-
den) ist von der Antwort des Regierungsrates teilweise
befriedigt.

015/88

Interpellation Schaer (Rosshäusern) — Einhaltung
der gesetzlichen Auflagen in Schweinemästereien

Wortlaut der Interpellation vom 10. Dezember 1987

Während der letzten Jahre haben verschiedentlich
bodenunabhängige, industriell betriebene Schweinemästereien

in der Bevölkerung und besonders unter Bauern
(z.B. Union des Producteurs Suisses) Anlass zu Kritik
gegeben. So wurde von der BZ am 10. Oktober 1987 das
Problem der Schweinemästerei Imobersteg in Gümme-
nen aufgegriffen.
Ich bitte den Regierungsrat, mir folgende Fragen zu
beantworten:
1. Wird der Inhalt der Lastwagenfuhren mit Schlachtabfällen

regelmässig kontrolliert? Ist Gewähr geboten,
dass die seuchenpolizeilichen Vorschriften eingehalten
werden?
2. Besteht ein «Suppentourismus»? Weshalb ist das
Kant. Veterinäramt nicht bereit, die Mengen der in den
einzelnen Betrieben gekochten Suppen bekanntzugeben?

Falls von einzelnen Betrieben mit Futtersuppe trotz
gegenteiliger Auflagen Handel getrieben wird: Wie
gedenkt der Regierungsrat diesen zu unterbinden?
3. In Artikel 2 d + f der «Kantonalen Verordnung über den
Vollzug der Bundesgesetzgebung über die
Tierseuchenbekämpfung» werden der Kantonstierarzt und die
Kreistierärzte mit dem Vollzug des Tierseuchengesetzes
beauftragt. Dies kann dazu führen, dass der mit dem Vollzug

beauftragte Kreistierarzt zugleich die von ihm
beaufsichtigten Betriebe ärztlich betreut. Der Mästereibetreiber

ist also Kunde beim zuständigen Kreistierarzt. Hier
stellt sich die Frage, ob solche Betriebe nicht von einer
unabhängigen Instanz kontrolliert werden sollten.
4. Hat der Kantonstierarzt auf die im erwähnten BZ-Artikel

angesprochenen Beanstandungen bei der Mästerei
Imobersteg in Gümmenen reagiert?
Wenn ja, welche Massnahmen wurden eingeleitet?

Schriftliche Antwort des Regierungsrates vom 30. März
1988

Vorweg ist festzustellen, dass Kurt Imobersteg auf eigenem

Boden eine Schweinemästerei betreibt; angeschlossen
ist ein Sterilisationsbetrieb im Sinne von Art. 21.16

der eidgenössischen Tierseuchenverordnung vom
15.Dezember 1867 und Art. 37 der kantonalen
Tierseuchenverordnung vom 25. November 1981. In einem
Sterilisationsbetrieb werden Tierkörper aus Schlacht- und
Fleischverarbeitungsbetrieben durch Erhitzung sterilisiert

und anschliessend als Tierfutter (sog. «Suppe»)
verwertet. Im vorliegenden Fall werden ausserdem
Küchenabfälle und Material aus Milch- und Kartoffel
Verarbeitungsbetrieben verarbeitet und verfüttert.
Zu den Fragen:
1. Eine Kontrolle aller Zufuhren von Schlachtbetrieben
ist nicht möglich. Hingegen erfolgen stichprobenweise

Kontrollen durch die Polizeiorgane. Weitere Kontrollen
nimmt der zuständige Kreistierarzt vor (vgl. Art. 37 Abs.
4 der kantonalen Tierseuchenverordnung).
2. Es trifft zwar zu (wie die Interpellantin vermutet), dass
gewisse Mengen sterilisiertes Tierfutter verschoben
werden. Hier von einem eigentlichen «Suppentourismus»

zu sprechen, wäre aber übertrieben. Es handelt
sich um einzelne unter Kontrolle stehende Betriebe; die
verschobenen Futtermengen halten sich in Grenzen. Im
übrigen verbietet das Bundesrecht eine solche Praxis
nicht und lässt es auch nicht zu, dass die Kantone
entsprechende Verbote erlassen. Solche Verschiebungen
würden sich auch kaum kontrollieren lassen. An dieser
Stelle sei aber darauf hingewiesen, dass die
Bestimmungen über Tierkörper und Tierfutter (Art. 21 und 22
der eidgenössischen Tierseuchenverordnung) auf
Bundesebene zur Zeit überarbeitet werden. Die Kantone
werden Gelegenheit haben, sich im Rahmen der
Vernehmlassung zu diesem Problemkreis zu äussern. Mit
neuen Bestimmungen ist noch in diesem Jahr zu rechnen.

- Eine Veröffentlichung der in den einzelnen Betrieben

sterilisierten Futtermengen verbietet sich, weil
solches berechtigte Geheimhaltungsinteressen der
Sterilisationsbetriebe verletzen würde. Eine derartige Offenlegung

von Einzelheiten aus der Produktion ist denn auch
bei keinen Gewerbebetrieben vorgesehen.
3. Die Kreistierärzte sind vereidigte Amtspersonen. Es
ist indessen unvermeidbar, dass die kontrollierten
Produzenten auch Kunden des Kreistierarztes sein können.
Das braucht jedoch kein Nachteil zu sein. Gerade weil
der Kreistierarzt bei seiner Kundschaft Vertrauen ge-
niesst, kann er mitunter gesetzliche Massnahmen viel
leichter durchsetzen als eine aussenstehende Amtsperson.

Im ürigen gaben die bakteriologischen Stichproben
der Produkte bisher zu keinen Beanstandungen Anlass.
Ausserdem haben auch Kantonstierarzt und Adjunkt
Stichprobenkontrollen in den Sterilisationsbetrieben
vorgenommen. Sie werden dies auch in Zukunft tun.
4. Im Anschluss an den Artikel in der «Berner Zeitung»
vom 10. Oktober 1987 hat der Kantonstierarzt die Sachlage

auf dem Betrieb Imobersteg erneut überprüft und
keinen Grund für irgendwelche Beanstandungen gefunden.

Abschliessend sei noch auf die Bedeutung gewisser
Sterilisations- und Verwertungsbetriebe (wie den hier zur
Diskussion stehenden) hingewiesen. Die Betriebe des
Gastgewerbes, der Molkereien usw. sind auf solche
Verwertungseinrichtungen angewiesen. Die Entsorgung
der Bundesstadt erfolgt u.a. auch durch den Betrieb
Imobersteg. Würde diese Art der täglichen Entsorgung
wegfallen, müssten teure, energieaufwendige Anlagen
zur Verarbeitung (bzw. Vernichtung) durch die öffentliche

Hand erstellt werden. Eine bescheidene Anzahl
privater Sterilisations- und Verwertungsbetriebe ist
deshalb sinnvoll und erwünscht.

Vizepräsident Schmidlin. Frau Schaer (Rosshäusern)
wünscht eine kurze Erklärung abzugeben.

Frau Schaer (Rosshäusern). Ich bin eigentlich von der
Antwort des Regierungsrates befriedigt, möchte aber
trotzdem eine kurze Erklärung abgeben. Es ist mir
unverständlich, warum in Punkt 2 die «Suppenkontingente»
nicht bekanntgegeben werden dürfen, warum man also
nicht wissen darf, wieviel hin- und hergeschoben wird.
Für unsere Gemeinde Mühleberg möchte ich festhalten,
dass wir langsam aber sicher genug davon haben,
Abfallkübel der ganzen Region zu sein. In der Antwort
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heisst es wieder, dass all die Tierkadaver und das, was in
den Metzgereien anfalle, entsorgt werden müssten. Das
ist uns klar. Die Abfälle aus der Stadt kommen zu uns,
dann haben wir das Teufthal, nun bekommen wir noch
Klärschlamm zum Trocknen - langsam reicht es uns.

Vizepräsident Schmidlin. Frau Schaer ist von der
Antwort des Regierungsrates teilweise befriedigt.

Nachkredite für das Jahr 1987, 4. Serie; Forstdirektion

Beilage Nr. 24, Seite 28

Die Nachkredite werden stillschweigend genehmigt.

Adelboden: Lawinenverbauungs- und
Aufforstungsprojekt «Schränzisgraben», Projektgenehmigung;

Verpflichtungskredit - Kantonsanteil

Beilage Nr. 13, Geschäft 0981

Bieri (Oberdiessbach), Sprecher der Staatswirtschaftskommission.

Am Anfang des Vortrags steht der
bemerkenswerte Satz, dass sich das Risiko von Lawinenniedergängen

in das Wohngebiet Adelbodens vergrössert
habe und mit einer Erweiterung der Schadenflächen
gerechnet werden müsse. Beim vorliegenden Projekt will
man versuchen, diesem Problem mit Stahlschneebrük-
ken, Holzschneerechen und mit der Aufforstung von 4
Hektaren neuem Schutzwald zu begegnen. Die Kosten werden
auf 2,65 Mio. Franken veranschlagt, der Kantonsbeitrag
umfasst 742000 Franken. Die Staatswirtschaftskommission

empfiehlt Ihnen, dem Geschäft zuzustimmen.

Genehmigt

Brienz: Waldbauliches Wiederinstandstellungs-
projekt «Brienz», Projektgenehmigung;
Verpflichtungskredit — Kantonsanteil

Beilage Nr. 13, Geschäft 0863

Bieri (Oberdiessbach), Sprecher der Staatswirtschaftskommission.

Bei diesem Projekt geht es darum, den
Wald mit vorbeugenden Massnahmen zu pflegen und
seine Schutzwirkung nach Möglichkeit zu erhalten. Der
Jungwald soll durch Pflegeeingriffe bewirtschaftet werden.

Es sind etwa 12000 neue Pflanzen zu setzen. Man
will zur Pflege des Gebietes etwa 12 Kilometer neue
Fusswege entweder bauen oder wieder instand setzen.
Das ganze Projekt erstreckt sich über rund zehn Jahre
und kostet 1063000 Franken. Der Kantonsbeitrag
beträgt 269000 Franken. Die Staatswirtschaftskommission
beantragt Zustimmung zu diesem Geschäft.

Genehmigt

Innertkirchen: Waldbauliches Wiederinstandstel-
lungsprojekt «Geissholzlauenen-Burgalp»,
Projektgenehmigung; Verpflichtungskredit — Kantonsanteil

Beilage Nr. 13, Geschäft 0977

Bieri (Oberdiessbach), Sprecher der Staatswirtschaftskommission.

Hier geht es um ein ähnliches Projekt wie
im vorhergehenden Fall. Neue Pflanzungen sind vorge¬

sehen, die Stabilität soll verbessert und die Verjüngung
gefördert werden. Zu diesem Zweck müssen rund 4300
m3 Holz geschlagen werden. Das Gebiet soll besser
erschlossen werden. Die Gesamtkosten betragen 1212100
Franken, der Kantonsbeitrag entspricht 261 500 Franken.
Die Staatswirtschaftskommission beantragtauch in
diesem Fall, dem Geschäft zuzustimmen.

Genehmigt

Kandergrund: Steinschlagverbauungs- und
Aufforstungsprojekt «Gstrifet Gebirg»,
Projektgenehmigung; Verpflichtungskredit-Kantonsanteil

Beilage Nr. 13, Geschäft 0980

Bieri (Oberdiessbach), Sprecher der Staatswirtschaftskommission.

Es geht vor allem um den wichtigen Schutz
der BLS im Gebiet Felsenburg/Blausee-Mitholz. Gefährdet

sind aber auch die Staatsstrasse und die Bewohner
des Gebietes. Das Ueberwachungssystems soll verbessert

werden, ein Verwitterungsschutz und der Einbau
von 32 Felsankern sind vorgesehen. Die Kosten belaufen
sich auf 1,1 Mio. Franken mit einem Kantonsbeitrag von
286000 Franken. Wir beantragen Zustimmung zu
diesem Geschäft.

Genehmigt

Lauterbrunnen: Lawinenverbauungs- und
Aufforstungsprojekt «Schnürlaui-Männlichen»,
Projektgenehmigung; Verpflichtungskredit — Kantonsanteil

Beilage Nr. 13, Geschäft 0979

Bieri (Oberdiessbach), Sprecher der Staatswirtschafts-
kommission. Zweck des Projekts ist der Schutz des Dorfes

Wengen. Es sind rund vierzig Wohnhäuser, Hotels,
landwirtschaftliche Bauten, das Schulhaus, weitere
Gebäude und die Verbindungsstrassen betroffen. Das Projekt

wird bis gegen das Jahr 2020 dauern. Die Hauptarbeit

besteht aus rund 6 Kilometern Stahl-Schneebrük-
ken. Es sollen 5 Hektaren Wald im untersten Teil des
Gebietes neu und 3 Hektaren Schutzwald wieder aufgeforstet

werden. Zur Erschliessung des Projektgebietes ist
der Ausbau einer Zufahrtsstrasse vom Männlichen her,
die aber für den Privatverkehr gesperrt werden soll, nötig.

Andere Möglichkeiten für die Ausführung der Lawi-
nenverbauungen wurden gesucht, es konnte jedoch
keine taugliche Alternative zur Verlängerung der
Zufahrtsstrasse gefunden werden. Die Gesamtkosten des
Projektes belaufen sich auf 10,7 Mio. Franken, der
Kantonsanteil beträgt 2889000 Franken. Die
Staatswirtschaftskommission empfiehlt Ihnen, diesem Geschäft
zuzustimmen. Es untersteht dem fakultativen
Finanzreferendum.

Abstimmung
Für Genehmigung des Geschäftes 0979 123 Stimmen

(Einstimmigkeit)



412 4. Mai 1988 Forst

Schwanden: Aufforstungs- und Verbauungspro-
jekt «Schwanderbach IX 1988», Projektgenehmigung;

Verpflichtungskredit — Kantonsanteil

Beilage Nr. 13, Geschäft 0978

Bieri (Oberdiessbach), Sprecher der Staatswirtschaftskommission.

Beim vorliegenden Geschäft geht es um
den Schutz vor einem der gefürchteten Brienzer Wildbäche,

dem Schwanderbach. Es sollen Terrainverbauun-
gen wieder instand gesetzt, Aufforstungen saniert und
offenene Erosionsflächen begrünt werden. An diesem
Gebiet wird seit Jahrzehnten, ja bald seit einem
Jahrhundert, nämlich seit 1896 gearbeitet, und es werden
immer neue Möglichkeiten gesucht, um den Wildbach zu

bändigen. Wie gesagt sind vor allem eine grosse Anzahl
von Pflanzungen und Begrünungen vorgesehen. Die
Gesamtkosten betragen 900000 Franken, der Kantonsbeitrag

macht 342000 Franken aus. Die Staatswirtschaftskommission

beantragt Zustimmung zu diesem
Geschäft.

Genehmigt

Präsident Schwab übernimmt wieder den Vorsitz.

RUschegg: Waldwegprojekt «Blitzen II»,
Projektgenehmigung; Verpfiichtungskredit — Kantonsanteil

Beilage Nr. 13, Geschäft 0384

Bieri (Oberdiessbach), Sprecher der Staatswirtschafts-
kommission. Das Waldwegprojekt der Staatsforstverwaltung

Riggisberg ist Bestandteil eines bereits genehmigten

generellen Wegprojektes in der Gurnigelkette.
Mit dem Bau eines weiteren Weges will man pflegebedürftige

Aufforstungsbestände erschliessen, damit sie
weiterhin die wichtigen Schutzfunktionen im Einzugsgebiet

des Schwarzwassers erfüllen können. Es ist dies ein
Raum, in dem vor hundert Jahren grosse Probleme
bestanden und man dann dank sehr grosser Anstrengungen

weite Flächen von Weide in Wald zurückverwandelte.

Der vorgesehene Weg soll gesperrt werden und
lediglich der Forst- und Alpwirtschaft dienen. Der Kantonsanteil

an die Gesamtkosten von 535000 Franken
beträgt 347750 Franken. Wir beantragen Zustimmung zu
diesem Geschäft.

Frau Singeisen. Beim Waldwegprojekt «Bützen» wird
beantragt, einen Kredit von einer halben Million zu
bewilligen. Wir haben keinen Plan zu dieser Vorlage erhalten,

wissen nicht, wie lange und wie breit der Weg werden

soll. Die baulichen Probleme, die im technischen
Bericht eine Seite umfassen, also leicht kopierbar gewesen
wären, werden nicht dargelegt. Offenbar rechnet man in
der Forstdirektion fest damit, dass der Grosse Rat, in der
Hoffnung, dem kranken Wald zu helfen, kritiklos allen
Waldprojekten zustimmt. Nur so kann ich mir erklären,
dass uns das Geschäft ohne jegliche Angabe und
Information vorgelegt wurde. Zum Teil handelt es sich um
alte Projekte, die schon lange in Schubladen bereitlagen
und nur auf den günstigen Moment warteten. So wurde
auch das vorliegende Projekt schon im Jahre 1981 durch
das Bundesamt für Forstwesen genehmigt. Damals war
noch kaum von Waldschäden die Rede. Nur
waldwirtschaftliche Gründe waren damals für den Bau von Wald¬

wegen ausschlaggebend. Nun werden nachträglich die
Schutzfunktionen in den Vordergrund gerückt, um uns
die alten Projekte schmackhaft zu machen. So heisst es
in der Vorlage, es handle sich beim vorliegenden
Geschäft um pflegebedürftige Aufforstungsbestände,
wichtige Schutzfunktionen gegen Hochwasser und
Erosion im Einzugsgebiet des Schwarzwassers müssten
erfüllt werden und die Wälder seien zuwenig gepflegt worden,

was zu verminderter Stabilität geführt habe. Im
technischen Bericht, den man uns vorenthalten hat, wird
die Befürchtung ausgedrückt, dass gerade diese letzten
Punkte - Hochwassergefahr, Erosion und verminderte
Stabilität-durch den Bau der Strasse eintreten könnten.
Sie führen zu einer enormen Verteuerung. Es wird mit
324 Franken pro Laufmeter gerechnet. Im technischen
Bericht, den wir nicht erhalten haben, heisst es: «Beim
Bau ist mit den im Fliessgebiet üblichen Schwierigkeiten

zu rechnen. So müssen bei den vorhandenen,
schlecht tragfähigen Böden eine Vorstabilisierung mit
Kalk vorgenommen und teilweise Fliessmatten verwendet

werden. Zur Fernhaltung des überall fliessenden
Wassers vom Strassenkörper müssen auf der gesamten
Projektlänge Sickerleitungen längs des Weges sowie
kleinere Flächenentwässerungen vorgenommen werden.

Verschiedene zu überquerende Gräben erfordern
den Einbau grösserer Durchlässe mit den dazugehörenden

Ein- und Auslaufsicherungen.»
Es sind heute viele Beispiele bekannt, die zeigen, dass
ein Wegbau, verbunden mit enormen Entwässerungen,
den Wasserhaushalt eines Gebietes und damit die
ganze Stabilität eines Waldareals stören kann. In der
vom Bundesamt für Forstwesen und Landschaftsschutz
eben veröffentlichten «Wegleitung für forstliches
Projektwesen» steht: «Typische Beispiele, bei denen man
sich die Frage des Verzichts auf Erschliessung stellen
kann, sind abgelegene Täler im Alpenraum, Tobel und
Gräben im Mittelland.» Beim vorliegenden Projekt handelt

es sich um solch typische Beispiele. Viele heikle Tobel

und Gräben werden durch den geplanten Weg durchquert.

Die Fraktion Freie Liste/Junges Bern kann dem Projekt
nicht zustimmen, bevor man untersucht und öffentlich
dargestellt hat, welches die wirtschaftlichen und
ökologischen Folgen des Wegbaus sein werden, und zwar
sind die positiven wie die negativen Folgen für das
heikle Gebiet aufzuzeigen. Vor allem möchten wir auch
die voraussichtliche Lebensdauer des Weges, für den
eine halbe Million aufgewendet werden soll, in diesem
rutschigen Gebiet kennen. Ist vielleicht in zehn oder
zwanzig Jahren bereitsein Neubau nötig? Wir sehen
keinen Grund, die für die Abklärung nötige Zeit nicht zu
investieren. Kein Heimwesen wird durch das Projekt
betroffen. Die Fraktion FL/JB beantragt, das Geschäft
zurückzuweisen, um es nochmals zu überdenken und es
dem Rat mit wirklich seriösen Grundlagen noch einmal
vorzulegen, damit wir wissen, worüber wir abstimmen.

Zbinden (Gambach). Ich komme aus dieser Region,
Frau Singeisen, und kenne sie sehr gut. Es ist nötig, das
sehr grosse Gebiet Bützen zu erschliessen, das der Staat
vor Jahrzehnten aufgekauft hat, um das Schwarzwasser
besser zu regulieren. Wir wissen, was dieses in unserer
Region für Unheil angerichtet hat, letztes Jahr wie 1936.
Durch das Aufforsten reguliert sich der Wasserhaushalt
besser. Ich habe selbst gesehen, dass der Wald nicht
gepflegt werden kann, wenn die Strasse nicht gebaut wird.
Es muss Holz geschlagen werden, das nicht ausschliesslich

mit Helikoptern abtransportiert werden kann. Nur
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wenn der Wald bewirtschaftet wird, ist er wertvoll, nützt
unserer Natur und dem Wasserhaushalt, der sonst
zusammenbricht. Als ich ihn vor Jahren sah, kam er mir ein
wenig wie ein Urwald vor. Das wollen wir nicht. Ich ersuche

Sie, den Ablehnungsantrag der Fraktion Freie Liste/
Junges Bern abzulehnen. Es handelt sich sicher um ein
gut durchdachtes Projekt. Man kann vielleicht bemängeln,

dass uns gewisse technische Einzelheiten nicht
mitgeteilt wurden, aber wir verstehen davon auch nicht
allzuviel.

Siegenthaler, Forstdirektor. Frau Singeisen hat Fragen
aufgeworfen, die wahrscheinlich in Zukunft je länger je
mehr diskutiert werden müssen, das gebe ich zu. Wir
werden vielleicht den Wald stärker nach Kategorien in
einen reinen Schutzwald, in einen Nutzwald und einen
Wald, der vor allem der Erholung dient, aufteilen müssen.

Dabei können sich die einzelnen Funktionen
überschneiden. Soll nun der Wald in Riggisberg, nahe der
Stadt Bern, quasi zu einem reinen Erholungs- und Schutzwald

deklassiert und nicht mehr genutzt werden, so
entspricht dies nicht ganz den Realitäten. Ich bin
einverstanden damit, dass es in abgelegenen Tälern und Gräben

Wälder gibt, bei denen man sich überlegen muss,
ob sich eine vorwiegende Nutzung lohnt. Ein Wald, der
sich so nahe bei unseren Zentren befindet und sinnvoll
genutzt werden kann, muss aber entsprechend erschlossen

werden.
Es liegt ein Projekt aus dem Jahre 1981 vor, für das
verschiedene Probleme abgeklärt wurden. Ich kann Ihnen
nicht im Detail sagen, was alles untersucht wurde, ob
Gutachten in bezug auf die ökologische Belastung der
Region vorliegen oder nicht. Dem Geschäft sollte im
Sinne einer bestmöglichen Nutzung der Wälder
zugestimmt werden, umso mehr, als es sich um ein Folgeprojekt

handelt, das einen Abschluss bedeutet. Ich könnte
Sie nun im Detail über technische Daten informieren.
Frau Singeisen besitzt den technischen Bericht und
konnte ihm entnehmen, wie breit und wie teuer der Weg
werden soll. Ich möchte Sie nicht mit Einzelheiten belasten

und bitte Sie, dem Geschäft, dessen Funktion wir
vor allem in der Erschliessung eines Nutzwaldes sehen,
zuzustimmen.

Abstimmung
Für den Rückweisungsantrag Singeisen Minderheit
Gegen den Rückweisungsantrag Singeisen
und für Genehmigung des Geschäftes 0384

Grosse Mehrheit

Vechigen, Stettlen, Worb und Muri:
Waldzusammenlegungsprojekt «Dentenberg», Projektgenehmigung;

Verpflichtungskredit — Kantonsanteil

Beilage Nr. 13, Geschäft 0385

Bieri (Oberdiessbach), Sprecher der Staatswirtschaftskommission.

Was die Dokumentation der vorliegenden
Geschäfte betrifft, so wurde auch in der
Staatswirtschaftskommission der Wunsch geäussert, es seien den
Vorträgen inskünftig Situationspläne beizulegen, damit
auf einen Blick zu sehen ist, welches die Lage des Projektes

ist und über welches Gebiet es sich erstreckt, wie das
bei den Meliorationsgeschäften der Landwirtschaftsdirektion

der Fall ist.
Das vorliegende Geschäft betrifft das Waldzusammenlegungsprojekt

«Dentenberg». Die starke Parzellierung

des Waldes, dessen Gesamtfläche 173 Hektaren um-
fasst, bewog die Mehrheit der Eigentümer, ihn anders zu
erschliessen und die Parzellierung anders vorzunehmen,

um die Bewirtschaftung zu verbessern. Gegen das
im Jahre 1985 öffentlich aufgelegte Projekt wurden eine
Reihe von Einsprachen erhoben. Die meisten betrafen
das Quellenrecht, einzelne auch die Linienführung der
neuen Strassen. Sie konnten jedoch bereinigt werden.
Der Regierungsrat hat am 8. April 1987 die vorzeitige
Baubewilligung erteilt. Das heisst aber nicht, dass die
Wege am Dentenberg bereits gebaut würden. Mit der
vorzeitigen Baubewilligung wollte die Waldgenossenschaft

die Finanzierung von Vorarbeiten sicherstellen.
Bis jetzt wurden die Detailprojektierung, Geometerar-
beiten und die Arbeit der Schätzungskommission
durchgeführt, so dass heute eine erste Teilabrechnung
vorliegt. Im Gelände wurde an sich noch nichts realisiert. Es
sind Zufahrtsbeschränkungen für die Waldwege
vorgesehen, die nur der Land- und Forstwirtschaft dienen sollen.

Es handelt sich dabei um Naturstrassen. Die
Gesamtkosten betragen 1,52 Mio. Franken, der Kantonsanteil

umfasst 532000 Franken. Die Staatswirtschaftskommission

empfiehlt Ihnen Zustimmung zu diesem
Geschäft.

Weiss. Wir müssen uns schon wieder zu Wort melden.
Diesmal geht es um ein Projekt im Mittelland. Im Namen
der Fraktion FL/JB und sicherauch anderer Grossratskolleginnen

und -kollegen muss ich anhand dieses Projektes,

auf das ich noch zu reden kommen werde, ein
grundsätzliches Missbehagen über die Walderschliessungs-
politik des Kantons ausdrücken.
In jeder Session beschliessen wirtranchenweise wieder
ein paar Millionen für irgendwelche Strassenprojekte,
die irgendwo, scheinbar zufällig im Kantonsgebiet
verstreut, gebaut werden sollen. Wir wissen aber nicht, wohin

diese Fahrt geht. Das einzige, was wir voraussehen
können, ist, dass der immer weiter getriebene Ausbaugrad

und -standard des Waldstrassennetzes - das gleiche

gilt auch für das Güter- und Meliorationswegnetz-
die Massstäbe nach oben setzt. Solange nicht jede
Region, jeder Kreis, jedes Gebiet und am Schluss jede
einzelne Waldung gleich dicht oder gleich perfekt «be-
strasst» ist, wird jedesmal eine ungenügende Erschliessung

als Grund für den weiteren Strassenbau angeführt.
Der Endzustand ist eine totale «Verstrassung» der
Landschaft. Haben Sie gestern die Meldungen der Medien
verfolgt, so konnten Sie die neuesten Zahlen der
Landschaftsstatistik erfahren, wonach die schleichende,
kleinräumige Landschaftszerstörung weitergeht. Wollen

wir das so hinnehmen oder nicht? Wo setzen wir
einen Punkt? Ist dies das Ziel einer langfristigen Forstpolitik?

Letztes Mal wurde mir gesagt, ich brauche Saner
nicht mehr zu zitieren. Ich weiss, der Prophet gilt nichts
im eigenen Land. Aber ich kann auch jemand anderen
zitieren, Jakob Burkhardt, der heute als einer der
bedeutendsten Historiker gilt. Er schreibt: «Ueberall steigen
die Bedürfnisse ...» - ich weiss, dass Sie mir nicht zuhören,

weil man bei den grundsätzlichen Problemen weghört,

wir diskutieren ja Fragmente- «..zugleich aber steigen

auch die Schulden, und die dazu passenden Theorien

werden nachgeliefert. Schon diese Art, das Vermögen

der künftigen Generationen vorweg zu verschleudern,

beweist einen herzlosen Hochmut als wesentlichen

Charakterzug.» Das hat er nicht heute, sondern im
Jahre 1868 in seinen «Weltgeschichtlichen Betrachtungen»

geschrieben. Um auf die Forstpolitik zurückzukommen,

so ist festzustellen, dass wesentliche Zielsetzun-
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gen, die sie von Gesetzes wegen auch verfolgen müsste,
übergangen oder vernachlässigt werden, zum Beispiel
die gezielte Ausscheidung von Waldreservaten, das
heisst der wenigen noch existierenden Reste von Urwäldern,

von natürlichen oder naturnahen Waldgesellschaften
und sonstigen besonderen Standorten und

Waldbiotopen. Kein Geringerer als der Berner Professor Hans
Leibundgut, international anerkannter und bekannter
Waldforscher, hat erst kürzlich wieder auf die Bedeutung
der Ausscheidung von Urwald- und Waldreservaten
hingewiesen, da die Kenntnisse über die natürlichen
Lebensvorgänge in keinem Laboratorium, sondern nur in
den wenig beeinflussten Waldökosystemen, die wir
noch besitzen, gewonnen werden könnten. Deshalb
sind wir auf solche naturnahe Waldungen angewiesen.
Die Befürchtung, solche Waldreservate könnten einen
Gefahrenherd für die Ausbreitung von Waldschädlingen
darstellen, sind unbegründet. Im Gegenteil geht von
ihnen bei genügender Grösse eine günstige Wirkung auf
die angrenzenden Waldungen aus.
Fragen der Stabilität, der Erosion und andere
landschaftsökologische Probleme wurden bei diesen Projekten

selten genügend abgeklärt. Jedenfalls geht dies aus
den Unterlagen nicht hervor. Man vermisstin den technischen

Berichten Resultate solcher Untersuchungen. Die
Fälle - das gilt namentlich für das Gebirge und für
Steillagen -, in denen der Strassenbau destabilisierend
gewirkt und Hangrutschungen ausgelöst hat, die nachher
für teures Geld wieder verbaut werden mussten, stellen
nicht mehr bloss vereinzelte Pannen dar. Angeregt durch
Herrn Regierungsrat Siegenthaler zeige ich Ihnen auch
ein Bild. (Grossrat Weiss zeigt dem Rat eine Fotografie.)
Es ist ein abgerutschter Waldhang, der nachher verbaut
werden musste. Die geologische Untersuchung hat in
diesem Fall nicht klar genug festgehalten, was eine
angemessene Erschliessung sei, sonst wäre das nicht
passiert. Dieses Beispiel Eisenfluh legeich hierauf. Ich hätte
Lust, auch einmal eine Ausstellung in der Wandelhalle
zu zeigen.
Nun zum Projekt selbst. Wie gesagt vermisst man den
Nachweis eines überwiegenden Bedürfnisses. Harmlos
wird uns das Projekt unter dem Titel «Waldzusammenlegung»

präsentiert. In der Botschaft wird aber nicht
erwähnt, dass zwei Drittel des Eineinhalbmillionenkredits,
nämlich mehr als eine Million, für den Bau eines 12
Kilometer langen, lastwagengängigen Strassennetzes
ausgegeben werden sollen. Dieses Netz kann man ohne Ue-
bertreibung fast gigantisch nennen. Jede Hektare Wald
wird gleichmässig erfasst. Waldungen mit kompaktem
Areal werden durch Ringstrassen erschlossen; langgezogene

Waldungen, indem die Strassen exakt dem Waldrand

entlang gebaut werden, was die Erhaltung oder
die Regeneration der Waldränder für später verunmög-
licht. Wir wissen, dass diese mit ihrer reichhaltigen Hek-
kenvegetation zu den gefährdeten, in starkem Rückgang
begriffenen Landschaftselementen gehören, die für
Kleintiere und zahlreiche «Nützlinge» wichtig sind. Ich
habe im Bundesamt die ebenfalls sehr rudimentären
Unterlagen studiert. Daraus geht hervor, dass die
Eigentümer, meist Landwirte, den Erlös aus der Waldnutzung
als Nebenverdienst natürlich gut brauchen können.
Dagegen ist nichts einzuwenden, ebensowenig gegen eine
Zusammenlegung des stark parzellierten Waldes.
Darum geht es nicht, sondern darum, wie das Einkommen

verbessert werden soll, wenn man weiss, dass die
Probleme vor allem beim Holzmarkt liegen. Mit einer
intensiveren Waldnutzung - wenn diese Waldung
erschlossen wird, so wird man das auch mit anderen im

Mittelland tun, soweit sie nicht schon erschlossen sind-
wird eine weitere Holzschwemme zur Tatsache, der
Preiszusammenbruch auf dem Holzmarkt vollkommen.
Massnahmen für diesen Bereich werden ja abgelehnt.
Der Perimeter des Gebietes mutet wie ein chinesisches
Puzzle an. Ich habe ihn aus den Unterlagen des Bundes
kopiert. Einzelne Grundeigentümer machen offenbar
nicht mit. Das heisst, dass die Fläche, die erschlossen
und zusammengelegt werden soll, nicht durch eine
objektive Beurteilung des Waldes, sondern durch die
subjektiven und zum Teil zufälligen Eigentumsverhältnisse
und Interessen vorgezeichnet ist. Gegen eine
Zusammenlegung und eine massvolle Erschliessung, die den
vorher festzulegenden waldbaulichen Zielsetzungen
entspricht, haben wir nichts einzuwenden. Aber über die
waldbaulichen Zielsetzungen erfährt man nichts. Das
Geschäft ist nicht genügend vorbereitet. Ich beantrage,
es zur Neuüberprüfung und zur Ausarbeitung eines
redimensionierten und waldbaulich sinnvoll angepassten
Projektes zurückzuweisen.

Studer. Herr Weiss stellt die Waldzusammenlegung am
Dentenberg fast wie ein Pilotprojekt hin, von dem man
nicht wisse, was daraus werde. Dem ist nicht so. Das
vorliegende Projekt stellt eine der Erschliessungen dar, wie
sie im bernischen Mittelland schon oft verwirklicht wurden,

die man befürworten kann und die dringend nötig
sind. Das Waldgebiet Dentenberg dient nicht nur den
Waldbesitzern, sondern ist ein Naherholungsgebiet der
Stadt und der umliegenden Gemeinden. Betrachtet man
heute die Waldwege, speziell nach diesem Winter, von
denen einzelne unbegehbar sind, so sieht man, was Sie
daraus machen. Sie gehen nicht mehr auf den Waldwegen,

sondern daneben. So entstehen neben den Wegen
Trampelpfade, die auch Sie wohl nicht wünschen. Herr
Weiss kritisiert die Waldrandwege, weil die Waldränder
zerstört würden. Dort, wo die Möglichkeit besteht, die
Wege durch den Wald zu führen, wird das selbstverständlich

getan. Bei den Hängen über dem Gebiet
Nesselbank und Wiler, die nurvon oben erschlossen werden
können und wo der Wald bis zum Grat reicht, muss der
Weg jedoch dem Waldrand entlang gebaut werden. Es
wurden dem Vorprojekt gegenüber auch Abänderungen
vorgenommen, auf schwierige Strassen in steilem
Gelände wurde verzichtet, um Bilder, wie Herr Weiss sie
zeigte, nicht entstehen zu lassen. Ich bitte Sie, den Rück-
weisungsantrag abzulehnen. Das Waldzusammenlegungsprojekt

«Dentenberg» ist gut vorbereitet. Ich
hoffe, Sie können ihm zustimmen.

Siegenthaler, Forstdirektor. Ich könnte im Prinzip die
gleichen Bemerkungen anbringen, die ich einleitend zu
Frau Grossrätin Singeisen machte, dass wir uns nämlich,

gestützt auf die Diskussionen nicht nur in unserem
Land, sondern auch um uns herum, die Frage werden
stellen müssen, ob nicht eine Art Produktionskataster
für den Wald aufzustellen sei. Die Diskussion zeigt, wie
wichtig es wäre, so etwas zur Verfügung zu haben. Der
Wald Dentenberg ist einerseits ein Erholungswald,
andrerseits aber auch ein sehr guter Nutzwald. Wollen wir
diese Wälder nicht nutzen - und nutzen heisst auch
erschlossen - und dafür bei den heutigen tiefen Preisen
lieber ausländisches Holz importieren, von dem wir
nicht wissen, ob es im Raubbau geschlagen wurde? In
unserem Kanton werden die Wälder sinnvoll, schonend
genutzt. - Die Strassen sind nicht ganz so lange, wie vorhin

gesagt wurde, bei den lastwagenbefahrenen ist es
die Hälfte. Sie werden nicht asphaltiert, es handelt sich
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also um Naturstrassen. Ich bin überzeugt, dass die
Bevölkerung aus der Stadt und den städtischen Randgebieten

sonntags durch den Wald spazieren und sagen
wird: «Ist das schön, einen anständigen Weg zur Verfügung

zu haben, um durch die Wälder zu gehen und dem
Gezwitscher der Vögel zuzuhören.» Der Grund ist also
nicht die Bewirtschaftung alleine. Es ist mir lieber, dass
Strassen existieren und benutzt werden, als dass man
andernfalls mit Traktoren quer durch den Wald fahren
muss und dem Oekosystem Wald damit viel mehr Schaden

zufügt. Die Behauptung, das Geschäft sei unseriös
vorbereitet, muss ich zurückweisen. Es wurde mehrmals
überarbeitet, mehrmals wurden Abstriche vorgenommen,

wie Grossrat Studer erwähnte. Nun ist es in einem
Zustand, in dem es dem Grossen Rat mit gutem Gewissen

vorgelegt werden darf. Ich bitte Sie, dem Geschäft
zuzustimmen.

Erste Abstimmung
Für den Rückweisungsantrag Weiss Minderheit
Dagegen Mehrheit

Zweite Abstimmung
Für Genehmigung des Geschäftes 0385 Mehrheit

Hier werden die Beratungen unterbrochen.

Schluss der Sitzung um 12.05 Uhr

Die Redaktorin/
Stenografin:
Liselotte Grelot-Killer
Ciaire Widmer

Vierte Sitzung

Mittwoch, 4. Mai 1988, 13.45 Uhr

Präsident: Heinz Schwab, Lobsigen

Präsenz: Anwesend sind 166 Mitglieder. Entschuldigt
abwesend sind: Aebi, Albisetti, Baumberger, Bay, Be-
gert, Biffiger, Bischof, Blaser (Münsingen), Bucheli, Bü-
schi, Fluri, Grossnikiaus, Hirt, Jermann, von Känel, Frau
Knuchel, Lüthi, Lutz, Messerli, Pingeon, Ruf, Salvisberg,
Schläppi (Gwatt), Schmid (Rüti b. Büren), Schmitz,
Schwarz (Hünigen), Sidler, Frau Stämpfli, Steiner
(Steffisburg), Thalmann, Tschirren, Weiss, Wenger (Langnau).

Staatsbeiträge an die Tätigkeit des nichtstaatlichen
Forstdienstes gemäss Verordnung vom 5.

Februar 1974 und Dekret vom 8. Februar 1973 Uber
die Kostenteilung zwischen Waldeigentümer und
Staat; Nachkredit

Beilage Nr. 13, Geschäft 0982

Bieri (Oberdiessbach), Sprecher der Staatswirtschafts-
kommission. Bei diesem Geschäft geht es um einen
Nachkredit von 500000 Franken. Die Forstdirektion beantragt,

die Beiträge an die Forstreviere und die technische
Forstverwaltung, das heisst an den nichtstaatlichen
Forstdienst, auf insgesamt fast 2 Mio. Franken zu erhöhen.

Sie stützt sich dabei auf die Verordnung überdie
Kostenteilung zwischen Waldeigentümer und Staat. Wir
kennen die Probleme der Waldwirtschaft. Diese hat nicht
nur in topographisch schwierigen Gebieten mit Verlusten

zu kämpfen, sondern auch in günstiger gelegenen
Regionen. Wenn die Betriebsdefizite grösser werden,
dann werden häufig die Pflegemassnahmen zurückgestellt.

Dies kommt dem Wald nicht unbedingt zugute.
Alle Wälder, ob im Berggebiet oder im Flachland gelegen,

erfüllen Schutzfunktionen und, vor allem in der
Nähe von Agglomerationen, Erholungsfunktionen. So
wird die Erhöhung der Beiträge bis zu den aufgrund der
Verordnung und des Dekretes möglichen Maximalansätze

gerechtfertigt.
In der Kommission fragten wir uns, ob dieses Geschäft
nicht gewisse Züge der Giesskannensubvention trage,
denn die Beiträge werden nicht leistungsbezogen und
auch nicht problembezogen ausgerichtet. Bei einigen
nichtstaatlichen Forstbetrieben macht diese Erhöhung
nur einige Prozente aus, weil sie schon fast auf der Höhe
der Maximalansätze liegen. Bei andern macht sie aber
über 100 Prozent aus. Der unterbreitete Vorschlag stellt
die einzige Möglichkeit dar, in vernünftiger Frist die nötigen

Verbesserungen zu realisieren, vor allem auch was
die Löhne der Waldarbeiter betrifft. Deshalb stimmt die
Kommission dem Geschäft zu. Dieser Weg, welcher
aufgrund der Verordnung und des Dekretes aus den
Siebzigerjahren eingeschlagen wird, öffnet aber keine
Perspektiven. Nach der Revision des Bundesrechtes müss-
ten nun auch die für dieses Geschäft aufgeführten
Rechtsgrundlagen dringend den neuen Verhältnissen
angepasst werden. Die Kommission beantragt Zustimmung

zur Erhöhung der Beiträge um 500000 Franken.

Genehmigt
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Forstdirektion: Informatiklösung in der Forstdirektion

(INFOR); Realisierungsbewilligung; Zah-
lungs- und Verpflichtungskredit

Beilage Nr. 13, Geschäft 1306

Bieri (Oberdiessbach), Sprecher der Staatswirtschaftskommission.

Dieses Geschäft ist sehr umfangreich. Es
handelt sich um ein Informatikprojekt (INFOR), um die
Informatiklösung in der Forstdirektion. Die Kommission
wurde ausführlich und gut dokumentiert. Das Projekt
INFOR soll die Bedürfnisse der ganzen Forstdirektion
abdecken und der dezentralen Situation dieser Direktion
Rechnung tragen. INFOR muss nicht nur den Stellen in
Bern nützlich sein, sondern auch den dezentralen Stellen

des Forstdienstes. Die Leistungsfähigkeit der Forstdirektion

soll gesteigert werden, weiter wird eine
EDV-Unterstützung von insgesamt elf Hauptanwendungsgebieten

angestrebt: Büroautomation, fünf Forst-, ein Jagd-,
ein Fischerei- und drei Naturschutzarbeitsgebiete. Das
Projekt ordnet sich in das Konzept der Informatikdienste
ein, in welches es gut hineinpasst.
Die Forstdirektion will zusätzlich andere Ziele verfolgen.
Die Arbeitszeitverkürzung auf 42 Wochenstunden und
die zunehmende Geschäftslast sollen aufgefangen werden.

Die Leistungsfähigkeit soll durch Verbesserung und
Standardisierung der Arbeitsabläufe gesteigert werden,
ebenso durch eine klarere Abgrenzung der
Verantwortungsbereiche und durch eine verbesserte und standardisierte

Dokumentation. Das Projekt INFOR zwang die
Forstdirektion, direktionsintern eine kleine Effista-
Übung durchzuführen, um die nötigen Abklärungen
vorzunehmen. Die Projektgruppe war sehr zweckmässig
zusammengesetzt, sie bestand nicht nur aus externen
Spezialisten, sondern auch aus Leuten der Forstdirektion.
Die Zusammenarbeit war fruchtbar, man steht in der
Direktion hinter dem Projekt. Das ist sicher eine gute
Ausgangslage.

Auf die Einladung zur Offertstellung antwortete nur eine
einzige Firma. Diese eher negative Tatsache zeigt, dass
der EDV-Markt in gewissen Gebieten übersättigt ist.
Diese Entwicklung ist aber nicht unproblematisch. Das
Lösungskonzept sieht die Schaffung von 48
Personalcomputerarbeitsplätzen vor. Die Verbindungen zum
Rechenzentrum der BEDAG wird über PTT-Mietleitungen
hergestellt, selbstverständlich stehen auch die einzelnen

EDV-Arbeitsplätze in Bern miteinander in Verbindung.

Man will so weit wie möglich standardisierte
Software brauchen, was aber nicht in allen Bereichen möglich

ist. Die Kosten betragen 2034000 Franken, das ist
der Verpflichtungskredit. Die jährlich wiederkehrenden
Kosten werden mit 103000 Franken veranschlagt. Bei
solchen Projekten rechnet man mit ungefähr 30000
Franken pro Arbeitsplatz. Beim Projekt INFOR liegen die
Kosten höher, nämlich bei rund 40000 Franken. Dies
muss in aller Deutlichkeit festgehalten werden. Es ist
aber ehrlicher, die Kosten in der richtigen Höhe anzusetzen.

Diese hohen Kosten sind auf die Entwicklung von
sogenannter Individualsoftware zurückzuführen, welche

für viele Anwendungsgebiete nötig ist, beispielsweise

für die Jagdpatente, für die Fischereistatistiken,
für das Naturschutzinventar und für die Pflegeplanung.
Laut Vortrag und Beschluss ist es nicht vorgesehen, den
Betrag dem fakultativen Referendum zu unterstellen,
gemäss bisheriger Praxis des Grossen Rates und des
Regierungsrates. Diese Praxis ist nicht unbestritten, ich
erinnere an die Diskussionen im Zusammenhang mit

NESKO-B. Der Bundesgerichtsentscheid steht noch aus.
Bis zum Vorliegen des Bundesgerichtsentscheides
wollte man an der bisherigen Praxis festhalten. Die
Kommission beantragt Genehmigung des Projektes INFOR.

Jenni. Der Sprecher der Kommission hat bereits auf die
Parallelität zum Fall NESKO-B hingewiesen, über
welchen hier im Rat sehr lange diskutiert wurde. Man
versucht, die Computerisierung der Staatsverwaltung unter

Umgehung der Rechte des Volkes einzuführen. Die
Abstimmung über den Vertrag mit der BEDAG musste in
Lausanne erkämpft werden. Dieser Vertrag wurde vom
Volk nur wegen den hintergründigen Finanzierungen
angenommen. Diese Finanzierungen flogen aber dann
später auf. Schon bei NESKO-B wurde argumentiert,
das fakultative Referendum sei nicht nötig, weil es sich
nur um einen Ausbau der Staatsverwaltung handle und
die Aufgaben anders nicht wahrgenommen werden
könnten. Neben der Computerisierung gibt es aber noch
andere Möglichkeiten, man kann zwar darüber streiten,
ob sie sinnvoll wären, wie beispielsweise mehr Personal
anzustellen. Es besteht daher keine Gebundenheit der
Ausgaben. Die Angelegenheit ist noch beim Bundesgericht

hängig.
Der Fall INFOR ist fast noch eindeutiger als der Fall
NESKO-B. Bei NESKO-B hätte man über viele Umwege,
wenn auch zu Unrecht, einen Zusammenhang zu einem
vorherigen Beschluss, NESKO-A, herstellen können und
ihn alseine Weiterführung betrachten können. Rechtlich
trifft dies zwar nicht zu, aber man hätte das behaupten
können. Bei INFOR liegt aber ein klarer Neuanfang vor,
es ist nichts vorhanden, dessen Folgeprojekt INFOR sein
könnte. Obwohl die ganze Sache noch nicht klar ist, be-
schliesst man, das Projekt INFOR nicht dem fakultativen
Referendum zu unterstellen. Wenn es sich zeigen sollte,
dass INFOR dem Referendum unterstellt werden muss,
dann muss die ganze Angelegenheit noch einmal trak-
tandiert und wiederholt werden. Ich beantrage, das Projekt

INFOR dem fakultativen Finanzreferendum zu
unterstellen. Im Falle einer Ablehnung dieses Antrages, wenn
man diesen Entscheid jetzt nicht fällen will, stelle ich den
Eventualantrag, das Geschäft solange zurückzustellen,
bis das Bundesgericht über den Fall NESKO-B entschieden

hat. Ich bitte Sie, dem Geschäft nicht zuzustimmen,
weil so zum Nachteil der Volksrechte etwas entschieden
würde, das sich als falsch erweisen könnte.

Siegenthaler, Forstdirektor. Als das Projekt in die
Reifungsphase kam, stellte ich mir die Frage, ob unsere
Leute in der Forstdirektion bereit sind, ein solches Projekt

durchzuziehen. Letztlich braucht es ja den
Menschen, der hinter dem Personalcomputer steht und
bereit sein muss, an einem solchen Projekt mitzuarbeiten.
Ich konnte feststellen, wie das Projekt von unten nach
oben gewachsen war. Wir wollten das Projekt nicht
extern vergeben, sondern es wuchs intern in der Forstdirektion

unter der Leitung eines Forstingenieurs, nämlich
unter der Leitung von Herrn Dr.Heinimann, Adjunkt in
der Forstinspektion Berner Oberland. Ich merkte, wie
das Projekt gut ankam: Die Leute machten mit, waren
sogar begeistert und gingen mit Freude hinter die Arbeit.
Meine diesbezüglichen Bedenken wurden also
zerstreut.

Wir könnten nicht weiterarbeiten, wenn man gerade bei
diesem speziellen Projekt das fakultative Referendum
spielen lassen möchte, wenn man jetzt plötzlich die Praxis

ändern und zuwarten möchte. Der Grosse Rat genehmigte

immerhin in der Maisession 1987 das Projekt
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NESKO-B, das computergestützte Steuerverwaltungsprojekt;

er lehnte es ab, es dem fakultativen Referendum
zu unterstellen. Der Fall ist vor Bundesgericht. In der
Septembersession lag das Projekt INFOREIT, das Projekt
Reiterstrasse vor. Auch hier wurde es abgelehnt, dieses
Projekt dem fakultativen Referendum zu unterstellen. In
der Novembersession 1987 wurde das Büroautomationsprojekt

der Justizdirektion im Rat behandelt, auch
in diesem Fall wurde das fakultative Referendum
eindeutig abgelehnt. Die bisherige Praxis sollte heute nicht
geändert werden; es wäre schade, wenn wir an diesem
meines Erachtens sehr sinnvollen Projekt nicht weiterarbeiten

könnten. Ein Zuwarten würde nur Geld kosten,
weil unterdessen alles teurer würde. Ich bitte den Rat,
der Vorlage zuzustimmen.

Präsident. Wir stimmen über den Antrag von Herrn
Jenni ab, das Geschäft dem fakultativen Referendum zu
unterstellen. Falls dieser Antrag abgelehnt wird, werden
wir über den Eventualantrag von Herrn Jenni abstimmen,

das Geschäft zurückzustellen, bis der Entscheid
des Bundesgerichtes über NESKO-B bekannt ist.

Abstimmung
Für den Antrag Jenni
Dagegen
Für den Eventualantrag Jenni
Dagegen
Für Genehmigung des
Geschäftes 1306

362/87

Minderheit
Mehrheit

Minderheit
Mehrheit

Grosse Mehrheit

Motion Schmitz — Leistungen an die Waldwirtschaft

Wortlaut der Motion vom 7. September 1987

Aus verschiedenen Gründen (Holzmarktlage, Waldsterben;

Arbeitsmarkt etc.) hat sich die Ertragslage der
Forstbetriebe, nicht nur im Voralpen- und Alpengebiet
zunehmend verschlechtert. Der Ertrag aus dem Wald
reicht nicht mehr aus, um die wichtigen Verjüngungsund

Pflegemassnahmen auszuführen; er hat seine
Bedeutung als Motor zur Aufrechterhaltung der auch der
Öffentlichkeit dienenden Pflegeeingriffe vollends verloren.

Zahlreiche Betriebe kämpfen mit roten Zahlen.
Die Waldbesitzer haben sich mit Forderungen zur Abgeltung

ihrer Leistungen sehr lange zurückgehalten. Angesichts

der heutigen Lage und unter Abschätzung der
mittelfristigen Aussichten in der Wald- und Holzwirtschaft,
sehen sie keine Möglichkeiten mehr, die Probleme ohne
öffentliche Hilfe zu lösen.
Die Hilfe soll allen zukommen, welche durch ihre Waldarbeit

etwas zur Erhaltung der Waldbestände beitragen.
Dies kann aber nicht über sogenannte Flächenbeiträge
erreicht werden.
Ich ersuche deshalb den Regierungsrat des Kantons
Bern:
1. Auf kantonaler Ebene die Möglichkeit zu schaffen, den
Waldbesitzern durch Ausrichtung leistungsbezogener
Bewirtschaftungsbeiträge kurzfristig und bis zur Ueber-
nahme dieser Unterstützung durch den Bund, über ein
einfaches, klares und effizientes Kontrollverfahren zu
helfen.
2. Beim Bund darauf hinzuwirken, dass mit dem neuen
Waldgesetz neben dem vorgesehenen Ausbau der bis¬

herigen Beitragsleistungen in ähnlicher Form eine neue
leistungsbezogene Abgeltung der in grossem Mass
auch zugunsten der breiten Öffentlichkeit erbrachten
Pflege- und Bewirtschaftungsmassnahmen geschaffen
wird.
(11 Mitunterzeichner)

Schriftliche Stellungnahme des Regierungsrates vom
23. März 1988

Der Regierungsrat ist mit der Beurteilung der aktuellen
Lage in der Waldwirtschaft, wie sie durch den Motionär
geschildert wird, ohne in Details zu gehen, einverstanden.

Der Begründung der Motion kann entnommen werden,
dass der Motionär die Sicherstellung der Waldbewirtschaftung

durch zahlreiche, grössere und kleinere,
öffentliche und private Forstbetriebe in der Zukunft nur
über die Abgeltung der gemeinwirtschaftlichen Leistungen

an die Waldbesitzer sieht. Wie auch im Bericht «Der
Waldzustand im Kanton Bern» der Forstdirektion vom
Juni 1987 zum Ausdruck gebracht worden ist, befindet
sich die Wald- und Holzwirtschaft tatsächlich in einer
kritischen Situation. Ein zweckmässiges System für die
Ausrichtung leistungsbezogener Bewirtschaftungsbeiträge

mit einem einfachen, klaren und effizienten
Kontrollverfahren ist wünschbar. Dies zu finden, ja, für den
vielgestaltigen Kanton Bern zu erfinden, ist aber
ausserordentlich schwierig. Es hängt unter anderem auch stark
von den sowohl sachlich wie auch politisch umstrittenen

Fragen ab, wieviel Pflege und Bewirtschaftung in
einzelnen Beständen zur Gewährleistung der öffentlichen

Interessen überhaupt notwendig sind.
Auch auf Bundesebene werden im Hinblick auf die Revision

des Waldgesetzes umfangreiche Abklärungen, mit
dem Ziel, die Existenz der Forstbetriebe zu sichern,
vorgenommen. Ein erster konkreter Schritt in diese Richtung

tat das Departement des Innern mit der Vorlage des
Entwurfs zum neuen Bundesbeschluss über ausserordentliche

Massnahmen zur Walderhaltung und zugehöriger

Botschaft. Es handelt sich dabei um die Fortführung

und vor allem auch um eine wesentliche Erweiterung

des auf den 31. Dezember 1988 auslaufenden dringlichen

Bundesbeschlusses vom 4. Mai 1984 über
Beiträge an ausserordentliche Massnahmen gegen
Waldschäden.

Der Entwurf, welcher im März 1988 bereits im Ständerat
diskutiert werden wird, sieht neu eine Beitragsleistung
zur Pflege des Jungwaldes vor.
Damit könnten Waldbesitzer und Forstbetriebe für
Leistungen, welche mindestens kurz- und mittelfristig
keinen Ertrag abwerfen, angemessen entschädigt werden.
Wie bereits beim geltenden dringlichen Bundesbeschluss,

soll sich das Kontroll- und Abrechnungssystem
zeitlich und administrativ in einem vernünftigen Rahmen

halten.
Zusammen mit den andern Beitragsmöglichkeiten, welche

der neue Bundesbeschluss vorsieht (Anschaffung,
Betrieb und Unterhalt von Geräten und Einrichtungen
zur Bekämpfung von Waldschädlingen; Rüsten und
Transport geschädigter Bäume; Schlagräumungen in
gefährdeten Gebieten; Massnahmen bei ausserge-
wöhnlichen Verhältnissen) werden die Waldbesitzer und
die Forstbetriebe künftig spürbar entlastet.
Die Forstdirektion erachtet die vom Bund bereits ab I.Ja¬
nuar 1989 in Aussicht gestellten Entschädigungsmöglichkeiten

durchaus im Sinne des parlamentarischen
Vorstosses von Grossrat Schmitz. Weil diese Bundesbei-
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träge an entsprechende Leistungen der Kantone
geknüpft sind, wird auch der Kanton Bern ab 1989 zur
vermehrten Unterstützung der Forstbetriebe im aufgezeigten

Sinne engagiert sein.
Nach der Verabschiedung des genannten erweiterten
Bundesbeschlusses durch die eidgenössischen Räte,
unterliegt dieser dem fakultativen Referendum. Sollte
dieses tatsächlich ergriffen werden, könnten die
vorgesehenen Beitragsleistungen erst im Verlauf des Jahres
rückwirkend auf den I.Januar 1989 erfolgen. Hier kann
der Kanton durch die rechtzeitige Vorbereitung des Pro-
cederes zur Auszahlung von Kantonsbeiträgen an die im
Bundesbeschluss vorgesehenen Massnahmen im
Sinne der Motion beste Voraussetzungen schaffen. Der
Regierungsrat legt das Schwergewicht deshalb auf die
zeitgerechte Vorbereitung der kantonalen Beitragsleistung,

damit diese ab I.Januar 1989zumTragen kommt,
was bedingt, die Motion als Postulat anzunehmen.
Der Regierungsrat ist bestrebt, dem Grossen Rat eine
Vorlage nach Möglichkeit in der September-Session
1988 zu unterbreiten. Es steht nämlich ausser Zweifel,
dass der für die Kantonsbeiträge erforderliche Rahmen-
beschluss in die Finanzkompetenz des Grossen Rates
fallen wird. Wegen der Komplexität der Massnahmen
und des Einbezugs aller Waldbesitzerkategorien wird
die Abschätzung des Finanzbedarfs nicht einfach sein.
Eine Überschlagsrechnung, basierend auf der aktuellen
Jungwaldfläche nach Landesforstinventar, ergibt für
den Kanton Bern eine alljährliche Beitragsleistung von
zirka 3000000 Franken.
Aus der bisherigen Antwort kann entnommen werden,
dass der Regierungsrat auch mit der Stossrichtung von
Ziffer 2 des Vorstosses einverstanden ist. In der
Vernehmlassung des Kantons Bern zur Revision des
Waldgesetzes hat der Regierungsrat bereits nachdrücklich
darauf verwiesen, dass inskünftig gemeinwirtschaftliche

Leistungen der Waldbesitzer abgegolten werden
müssten. Der Regierungsrat hat bisher und wird auch
weiterhin jede Gelegenheit wahrnehmen, beim Bund
auf eine entsprechende Lösung hinzuwirken.
Antrag: Annahme der Motion als Postulat.

Präsident. Die Regierung nimmt die Motion als Postulat

an. Herr Schmitz ist mit der Postulatsform einverstanden.

Wird das Postulat aus der Mitte des Rates
bekämpft? - Das ist nicht der Fall.

Abstimmung
Für Annahme des Postulates Grosse Mehrheit

109/88

Motion Schertenleib - Fuchsjagd

Texte de la motion du 77 février 1988

L'ordonnance sur la chasse prescrit, dans le contexte
d'une lutte efficace contre la rage, qu'une prime de 30
francs est accordée aux chasseurs et aux surveillants
volontaires de la chasse pour chaque renard abattu (art. 78).
Cette mesure est contestable, sinon très discutable,
dans les temps actuels où nous assistons nouvellement
à une recrudescence massive de la population de
campagnols, qui nous rappelle le fléau qu'a connu l'agriculture

du début des années 80.
Etant donné que le renard figure en bonne position dans
la liste des prédateurs de ces petits mammifères, nous
demandons une modification de l'ordonnance canto¬

nale sur la chasse en vue de supprimer la prime d'abattage

du renard et de limiter la chasse au renard à la
période d'automne uniquement.
Il va sans dire que ces deux mesures devront être
accompagnées des campagnes traditionnelles de vaccination
du renard contre la rage.
(2 cosignataires)

Réponse écrite du Conseil-exécutif du 23 mars 1988

La vaccination des renards, aujourd'hui reconnue
officiellement, a fait disparaître la rage au cours des dernières

années dans de vastes zones du pays. Etant donné
qu'à l'exception du Jura bernois et du Laufonnais,
l'ensemble du canton de Berne n'est plus menacé directement

par cette épizootie, il était temps de réexaminer les
mesures particulières prises à l'époque pour lutter contre

la propagation de l'épidémie.
Ainsi, conformément à l'Ordonnance relative à la chasse
de 1987, la chasse d'hiver au renard a été raccourcie de
deux semaines; de plus, en accord avec le vétérinaire
cantonal et jusqu'à nouvel ordre, il ne sera plus versé de
primes de tir à partir du 1er mars 1988. Par conséquent,
le Conseil-exécutif estime qu'une partie de la motion se
trouve réalisée.
Une interdiction totale de chasser le renard en hiver
nous paraît cependant excessive et peu justifiée. En
effet, les gardes-chasse et les spécialistes en la matière
ont constaté que les populations de renards sont presque

partout en nette augmentation depuis la disparition
de la rage. Par ailleurs, le nombre élevé des tirs et le
nombre accru de gibier trouvé mort confirment cette
affirmation. Comme certains endroits présentent même
des indices de populations approchant la normale, le
maintien de la chasse est donc pleinement justifié, cela
d'autant plus que la suppression des primes de tir et la
baisse des prix des peaux entraîneront progressivement
un certain désintéressement de la part des chasseurs de
renards.
Il est incontestable que le renard joue un rôle important
dans la destruction des campagnols puisqu'il se nourrit
principalement de petits rongeurs de ce genre. Il ne faut
cependant pas surestimer son influence sur les grandes
populations de campagnols. Pendant la saison d'hiver,
le gibier a habituellement beaucoup de difficulté à
capturer ses proies, vu la couche de neige qui recouvre le
sol. La chasse d'hiver réduitquelque peu l'effectif des
renards, mais elle permet par la même occasion
d'augmenter les chances de survie du reste de leurs
congénères.
Le Conseil-exécutif propose d'adopter et de classer la
motion en ce qui concerne la prime de tir et de la refuser
quant à la suppression de la chasse d'hiver.

Schertenleib. La position du Conseil-exécutif à l'égard
du problème soulevé dans ma motion, telle qu'elle
ressort de sa réponse, diverge considérablement de la
mienne si bien que je maintiens ma motion en ce qui
concerne le point 2.
C'est pour des raisons sérieuses que je demande au
Gouvernement de revenir sur sa décision d'autoriser la
chasse au renard du premier décembre 1988 au 28
février 1989 en plus de la période de chasse d'automne,
qui s'étend du 3 septembre au 30 novembre (88 jours) la
prolongeant ainsi de 90 jours. Le renard pourrait ainsi
être chassé pendant six mois consécutifs.
En outre, selon l'ordonnance sur la chasse, l'affût de nuit
est autorisé pendant les huit nuits précédant la pleine
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lune et les quatre nuits suivantes, ce qui représente déjà
en période normale une très forte pression sur l'animal.
Déjà décimé par la rage, cet animal ne doit qu'à sa seule
ruse de n'avoir pas encore totalement disparu chez
nous.
La rage a pu être jugulée grâce aux mesures de protection

- nécessaires - qui ont été prises, en particulier par
la vaccination antirabique, et il y a lieu de limiter la
chasse à la période normale pour stopper l'accroissement

anormal des populations de campagnols, fléau
qui touche davantage les régions de collines et de
montagne et dans une moindre mesure celles de plaine. Il

faut agir avant que ces rongeurs causent des dégâts trop
importants. Il convient de relever que lors de la dernière
pullulation de ces rongeurs indésirables, l'effectif des
renards était au plus bas. Il en est résulté de très lourdes
pertes pour beaucoup d'exploitants.
Grâce à la vaccination antirabique des renards, la situation

s'est améliorée, mais il est absurde de les vacciner
pendant l'été et de les tuer pendant l'hiver. Le mois de
février est pour ces animaux une période particulièrement
délicate car c'est durant ce mois que commence la
période d'accouplement.
Il faut savoir si nous voulons une faune saine ou viser
une bonne qualité marchande des peaux. Cette motion
ne vise en aucun cas les chasseurs. L'éthique de leur
hobby passe avant le plaisir de voir augmenter le nombre

de leurs trophées.
Je demande au Grand Conseil de soutenir ma motion.

Siegenthaler, Forstdirektor. Noch vor nicht allzu langer
Zeit wollte man jeden Fuchs, der irgendwo auftauchte,
umbringen. Man hatte Angst, die Tollwut könnte sich
weiterverbreiten. Die Tollwut ist heute zurückgedrängt,
nicht zuletzt dank den Impfaktionen mit Hühnerköpfen.
Letzte Woche konnte ich eine solche Aktion besichtigen
und mich davon überzeugen, dass es eine gute Aktion
ist. Man sollte jetzt aber nicht ins andere Extrem fallen
und praktisch jeden Abschuss verhindern. Wir sind
einverstanden damit, keine Abschussprämien mehr
auszuzahlen. Wir wollen den Fuchs aber nicht praktisch un-
schiessbar machen. Denn beim ersten Tollwutfall
irgendwo im Kanton Bern, dies ist nicht ausgeschlossen,
kommt wieder eine gegenteilige Reaktion: Dann sollte
man jedem Fuchs bei Tag und Nacht auflauern. Ich bitte
Sie, nicht von einem Extrem ins andere zu fallen und die
Motion im Sinne der Regierung anzunehmen.

Abstimmung
Für Annahme und Abschreibung
von Punkt 1 der Motion Mehrheit
Für Annahme von Punkt 2 der Motion 25 Stimmen
Dagegen 46 Stimmen

(viele Enthaltungen)

435/87

Postulat Schmid (Frutigen) - Gratisabgabe von
Waldpflanzen

Wortlaut des Postulates vom 16. November 1987

Der Regierungsrat wird aufgefordert, die Möglichkeit zu
prüfen, dass Jungpflanzen von den Waldbesitzern gratis
bezogen werden können.
Begründung: Im Waldbericht, den die Regierung dem
Grossen Rat im September 1987 vorgelegt hat, ist ganz

klar festgestellt worden, dass die Waldwirtschaft finanziell

stark überfordert ist. Es wird auch festgestellt, dass
der Waldbesitzer Aufgaben zu erfüllen hat, die für die
ganze Bevölkerung lebenswichtig sind. Nachdem der
Holzpreis aus bekannten Gründen immer mehr absinkt,
ist es dem Waldeigentümer finanziell gar nicht mehr
möglich, die nötigen Pflege- und Aufforstungsarbeiten
auszuführen.
Wenn der Wald weiterhin seine verschiedenen Aufgaben

zu Gunsten der Öffentlichkeit erfüllen soll, so muss
auch mit öffentlichen Mitteln zur Erhaltung unseres Waldes

beigetragen werden.
Mit der Abgabe von Jungpflanzen könnte dem Wald
längerfristig wirksam geholfen werden.
(19 Mitunterzeichner)

Schriftliche Stellungnahme des Regierungsrates vom
30. Mai 1988

Der Regierungsrat teilt die Bedenken des Postulanten,
wonach als Folge der schlechten Wirtschaftslage der
Forstbetriebe namentlich die für die Zukunft besonders
wichtige Jungwaldpflege gefährdet ist. Vielerorts
kommt bei der Jungwaldbegründung wegen ungenügender

Naturverjüngung auch der ergänzenden Pflanzung

grosse Bedeutung zu.
Wie in der Beantwortung der Motion Schmitz aufgezeigt,

soll mit dem neuen Bundesbeschluss über
ausserordentliche Massnahmen zur Walderhaltung auch die
Jungwaldpflege unterstützt werden. Eine Beitragsgewährung

an Kulturen ist in der entsprechenden
Botschaft des Bundesrates und des Parlamentes allerdings
nicht enthalten.
Der Regierungsrat wird sich deshalb beim zuständigen
Departement für den Einschluss der Unterstützung von
Kulturen in Gebieten ohne ausreichende Naturverjüngung

einsetzen. Gegebenenfalls wäre der Regierungsrat
auch bereit, dem Grossen Rat weitergehende kantonale

Beiträge vorzuschlagen.
Die Beitragsgewährung an solche Kulturkosten
erscheint gegenüber der vorgeschlagenen Gratisabgabe
von Waldpflanzen vorteilhaft, weil:
- die Kosten für die Pflanzarbeitjenefürdie Pflanzenbeschaffung

vielfach übersteigen
- eine übermässige Kulturtätigkeit in Gebieten mit
ausreichender Naturverjüngung nicht gefördert werden soll

- durch Restkosten ein sorgfältiger Umgang mit dem
wertvollen Pflanzenmaterial gesichert werden soll.
Der Verkehrsverband Berner Oberland führt zur Zeit die
Aktion «Bäumiger Sommer» durch. Mit dieser vom Kanton

unterstützten Aktion werden den Waldbesitzern im
Oberland im laufenden Jahr bereits Pflanzen zur
Verwendung ausserhalb subventionierter Projekte abgegeben.

Der Regierungsrat erachtet also die gezielte Unterstützung

von Kulturen in Waldbeständen ohne
ausreichende Naturverjüngung als wichtig. Sie soll aber nicht
mit der Gratisabgabe von Waldpflanzen, sondern im
Rahmen von Beitragsgewährungen an Kulturkosten
erfolgen. Mit dieser Beitragsgewährung wird jedoch dem
Anliegen des Postulanten sinngemäss Rechnung getragen.

Gestützt auf die vorangehenden Ausführungen beantragt

der Regierungsrat, das Postulat anzunehmen.

Gugger Fritz. In der Begründung schreibt der Postulant,
öffentliche Mittel müssten zur Erhaltung des Waldes
eingesetzt werden. Diesen Grundsatz unterstützt die EVP/
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LdU-Fraktion, unserer Meinung nach wird im Moment
sogar noch zu wenig gemacht. Wir lehnen dieses Postulat

aber trotzdem ab. Rund um den Wald gibt es eine
phänomenale Entwicklung: Je mehr der Wald stirbt, desto
grösser wird der Subventionsdschungel. Aber auch dieser

Wildwuchs muss durchforstet werden, wenn wir
einen guten Ertrag erwarten wollen. Eingesetzte Gelder
müssen in eine optimale Richtung gelenkt werden. Die
Gratisabgabe von Waldpflanzen geht aber in die falsche
Richtung. Was nichts kostet, ist nichts wert; das ist eine
alte Tatsache. Wenn wir das Wandern unterstützen wollen,

so können wir nicht gratis Wanderschuhe abgeben.
Motivation und Anreiz müssen gefördert werden. Das
vorhin angenommene Postulat Schmitz stösst in die
gute Richtung vor. Viele Fragen wären bei einer Gratisabgabe

von Jungpflanzen noch offen. Der Bedarf würde
wahrscheinlich sprunghaft ansteigen: Woher will man
all die Jungpflanzen nehmen? Wie sollen sie gerecht
verteilt werden? Die Antwort der Regierung scheint uns
richtig zu sein. Man sollte vor allem Beiträge an die
Kulturkosten ausrichten. In diesem Sinne könnten wir das
Postulat annehmen. Es ist aber auch eine Frage der
politischen Kultur. Wir wollen nicht aus Sympathie zu Alfred
Schmid oder zum Problem beide Augen zudrücken,
deshalb lehnen wir das Postulat mit offenen Augen ab.

Schmid (Frutigen). Ich bin der Regierung dankbar, dass
sie das Postulat annehmen will, auch wenn ihre Antwort
mit meiner Auffassung über das Postulat nicht ganz
übereinstimmt. Die Regierung will eigentlich über
meine Forderungen hinausgehen. Der private
Waldeigentümer ist bereit, die Gratispflanzen selber anzupflanzen,

ohne sich dafür bezahlen zu lassen. Das Interesse
an Jungpflanzen ist sehr gross, die in diesem Jahr
durchgeführte Aktion des Verkehrsverbandes Berner
Oberland beweist dies deutlich. Diese Aktion ist eine
flotte Sache. Man rechnete etwa mit Bestellungen von
200000 Pflanzen. Es sind aber schon Bestellungen für
400 000 Stück eingegangen, also doppelt so viel, wie
vorbereitet wurden. Dies beweist das sehr grosse Interesse,
die Waldbesitzer wollen zu ihrem Wald Sorge tragen.
Ich will keine grosse Walddebatte beginnen, hier nur
einige Zahlen. Der Holzmarkt funktioniert nicht mehr.
Wer muss den Schaden tragen? Ich beschränke mich
jetzt auf die Normalschläge und lasse das Schadholz
beiseite. Das Berner Oberland kann pro Saison 200000
Kubikmeter Holz schlagen. In den letzten drei Jahren hatten

wir einen Preisverlust von 25 bis 30 Franken pro
Kubikmeter. Dies ergibt für den Hiebsatz pro Jahr einen
Preisverlust von 5Mio. Franken, allein im Berner Oberland.

Mit dem Kapital geschieht dasselbe. Bei einem
Holzvorrat von 20 Mio. Kubikmeter bedeutet der Verlust
von 25 bis 30 Franken pro Kubikmeter einen Wertverlust
von 500Mio. Franken. Zu den Waldschäden: Beim heutigen

Waldzustand rechnet man im Berner Oberland in
den nächsten Jahren mit einem Verlust von weiteren
50 Mio. Franken, bedingt durch die Waldschäden. Diese
Schäden tragen die Waldeigentümer zum grossen Teil
selber. Es ist daher nicht abwegig, die Jungpflanzen gratis

abzugeben. Ich frage die EVP, ob es gerecht ist, dass
der Waldbesitzer den Schaden bezahlen soll, den wir
alle zusammen verursachen. Welcher Gerechtigkeitssinn

steckt hinter der Bekämpfung eines so kleinen
Anliegens?

Waber. Wir haben vorhin das Postulat Schmitz überwiesen,

es geht in die gleiche Richtung wie das Postulat
Schmid. Der Forstdirektor änderte das Postulat etwas

ab, er will Beiträge für die Pflege ausrichten, nichtfürdie
Abgabe von Jungpflanzen. Im Prinzip ist das ja egal. Die
Pflege der Jungpflanzen ist aufwendiger als der Ankauf
der Jungpflanzen. Die jungen Pflanzen müssen jahrelang

gepflegt werden, sie müssen vor Rehschäden
geschützt werden. Bis die jungen Tannen lebensfähig sind,
dauert es Jahre und braucht viele Arbeitsstunden. Ich
verstehe nicht, warum Fritz Gugger das Postulat von
Alfred Schmid bekämpft. Wenn man den Wald, eine wichtige

Lebensgrundlage, schützen will, dann kann man
sich doch nicht gegen die von Alfred Schmid vorgeschlagenen

Beiträge wenden.
Uber die Situation der Wald- und Holzwirtschaft wurde
heute schon gesprochen. Grossrat Peter Bieri wies darauf

hin, dass alle Wälder betroffen sind, nicht nur diejenigen

in den Berg- und Hügelgebieten, sondern auch die
Wälder im Flachland. Auf Bundesebene werden aber
weiterhin keine Massnahmen für die Verwertung des
Schweizer Holzes getroffen. Dies erstaunt mich sehr.
Nach wie vor kann Holz zu Dumpingpreisen importiert
werden, so werden die Holzpreise nach unten gedrückt.
Auf Kantonsebene kann nicht viel gemacht werden, auf
Bundesebene hingegen könnte das Nötige unternommen

werden, damit sich diese Situation ändert. Es ist
unverständlich, dass das Schweizer Holz nicht besser
geschützt wird. Wir in der Schweiz pflegen unsere Wälder,
im Ausland hingegen, zum Beispiel in Finnland oder
Schweden, wird Raubbau betrieben durch Kahlschlag.
So wird die Arbeit natürlich rationeller, und das Holz
kann billiger verkauft werden. Beim Bund stösst man
aber nach wie vor in dieser Angelegenheit auf taube
Ohren. Ich bitte unseren Forstdirektor, in dieser Sache
etwas zu unternehmen, damit unsere Holzpreise nicht
noch tiefer sinken.
Ich gebe noch einmal meinem Erstaunen Ausdruck über
das Votum von Grossrat Gugger und bitte Sie, das Postulat

von Alfred Schmid zu überweisen.

Frau alt Präsidentin Schläppi (Unterseen) übernimmt
den Vorsitz.

Schwab. Die Geschäftsordnung sieht vor, dass bei
Abwesenheit der beiden Vizepräsidenten der Alterspräsident

den Vorsitz übernehmen kann. Ich mache von dieser

Möglichkeit Gebrauch.
Ich bin mit dem Postulat einverstanden, dies sei vorab
festgehalten. Das Wort Holzschwemme, Herr Weiss, ist
schon öfter hier gefallen. Holzschwemme? Welche
Holzschwemme? Wir haben in der Schweiz keine
Holzschwemme. Wir brauchen in der Schweiz 7 Mio. Kubikmeter

Holz pro Jahr, davon schlagen wir selber 4Mio.
Kubikmeter. Da kann man nicht von einer
Holzschwemme sprechen, sicher nicht von einer inländischen.

An einer eventuellen Holzschwemme ist das
ausländische Holz schuld. Momentan kommt sehr viel
ausländisches Holz in die Schweiz. Unsere Rundholzpreise
im Massensortiment bewegen sich auf dem europäischen

Preisniveau, der Rundholzpreis ist also recht tief.
In der Ostschweiz wird Rundholz durch österreichische
Händler gekauft; das Holz wird nach Österreich gebracht
und in den computergesteuerten Grossägewerken
verarbeitet. Die Schnittwaren werden in der Schweiz dann
20Prozent billiger angeboten. Dies drückt natürlich auf
den Absatz unserer eigenen Hölzer.
Die Preise sind so tief, weil wir keinen Grenzschutz
haben. Herr Waber versteht nicht, warum auf Bundesebene

nichts unternommen wird. Wenn man einen
solchen Grenzschutz auf Bundesebene anspricht, so stösst
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man auf Granit. Europa ist heute daran, sämtliche
Zollschranken aufzuheben. Eine grosse Wirtschaftsmacht
ist im Entstehen. Die Schweiz versucht, den Anschluss
an die entstehende Grosswirtschaftsmacht EG nicht zu
verpassen. Es ist daher äusserst schwierig, das Thema
eines Grenzschutzes anzusprechen. Die Bundespolitik
geht im Moment in eine andere Richtung. Der Bund
versucht, dem Wald zu helfen; er kennt die Situation. Ein
Bundesbeschluss wurde vom Ständerat bereits beraten,
der Nationalrat wird folgen. Ein darin enthaltener Punkt
legt die Unterstützung der Jungwuchspflege durch den
Bund fest.
Das Postulat möchte, dass der Kanton in der gleichen
Richtung aktiv werden soll. Wir müssen dies begrüssen.
Herr Gugger meint, man habe dann plötzlich zu wenig
Jungpflanzen. Doch zuerst müssen Bäume gefällt werden,

damit neue angepflanzt und gepflegt werden können.

Das ist ein alter Grundsatz. Doch heute werden in
den Berg- und Hügelgebieten keine Bäume geschlagen.
Wenn aber nichts geschlagen wird, so kann auch nichts
angepflanzt werden. Man braucht dann auch keine
Jungpflanzen. Das ist das Problem: Dort, wo es nötig
wäre, werden keine Bäume geschlagen. Die Meinungen
gehen hier zwar auseinander. Es gibt auch die Meinung,
ungepflegter Wald sei gesünder als gepflegter. Das
stimmt aber in jedem Fall nur bedingt. Ein überalterter
Wald ist geschwächt, er verträgt die Luftverschmutzung
schlechter als ein gepfleger Wald, welcher ständig
erneuert wird. Wir müssen dem Wald dort helfen, wo die
dazu nötigen gesetzlichen Grundlagen vorhanden sind.
Ich bin froh, wenn der Kanton die vom Bund eingeschlagene

Richtung unterstützt. Daher bitte ich Sie, dem
Postulat zuzustimmen; Herrn Gugger bitte ich, seinen
Antrag auf Ablehnung zurückzuziehen.

Brügger. Die FDP-Fraktion stimmt dem Postulat
einstimmig zu. Der Wald ist heute geschädigt, die Holzwirtschaft

muss Einbussen hinnehmen. Im Mittelland muss
teilweise noch umgestellt werden, denn die Fichtenwälder

sind stark geschädigt. Daraus entstehen grosse
Kosten, auch mit den Jungpflanzen. Daher unterstützen
wir den Vorschlag des Postulanten, die Jungpflanzen
gratis abzugeben. Grossrat Schmid meint, die Waldbesitzer

wären bereit, die Jungpflanzen zu setzen, zu pflegen

und vor dem Wildfrass zu schützen. Eine Unterstützung

in dieser Richtung kommt sicher nicht nur den
Waldbesitzern zugute, sondern auch dem Wald. So kann
junger Wald wiederwachsen, dieser ist meist auch kräftiger

als älterer Wald. Wir unterstützen das Postulat und
lehnen den Antrag von Herrn Gugger ab.

Präsident Schwab übernimmt wieder den Vorsitz.

Siegenthaler, Forstdirektor. Herr Grossrat Schmid ist
mir sympathisch, das stimmt. Doch ist dies nicht der
Grund, dass wir versuchten, dem Postulat einen Weg zu
bahnen, Herr Grossrat Gugger, damit es angenommen
werden kann. Sondern aus Sympathie zum Wald und
weil er es nötig hat. Ich wäre auch enttäuscht, wenn man
aus eher formalen Überlegungen das Postulat ablehnen
würde. Ich gebe zu, wir hielten uns nicht genau an den
Text und das Begehren des Postulates, wir wichen etwas
ab. Bei einer Motion wären wir nicht so abgewichen, bei
einem Postulat konnten wir aber diesen Weg mit gutem
Gewissen beschreiten, denn bei einem Postulat geht es
nach wie vor darum, etwas noch zu prüfen. Ob das
Resultat dann genau dem Postulat entspricht, ist eine
andere Frage. Der Grossratspräsident hat den zu erwarten¬

den Bundesbeschluss erwähnt, welcher die Jungwaldpflege

beinhaltet. Im Bundesbeschluss ist aber die
Kulturpflege nicht enthalten. Die Kulturpflege möchten wir
aber auch integrieren. Anlässlich einer Tagung im Kanton

Bern intervenierte die Forstdirektion deshalb in dieser

Richtung direkt bei Herrn Bundesrat Cotti und beim
stellvertretenden Direktor des Bundesamtes für
Forstwesen. Wir sind sehr optimistisch, dass unserem
Wunsch entsprochen wird. Letztlich geht es auch darum,
die kantonalen Finanzen etwas zu schonen. Wir wollen
einen Weg beschreiten, den auch der Bund im grossen
und ganzen vorsieht. Wir wollen nicht etwas bezahlen,
das nicht unbedingt nötig ist, wo andere Wege beschritten

werden können. Ich bin mit Herrn Gugger
einverstanden, wenn er meint, was nichts koste, sei längerfristig

auch nichts wert. Wir änderten deshalb das Postulat
etwas ab, um etwas unternehmen zu können. Ich bitte
Sie, der vorliegenden Formulierung zuzustimmen.

Abstimmung
Für Annahme das Postulates Grosse Mehrheit

449/87

Postulat Bigler— Wieder mehr Füchse in Wald und
Feld

Wortlaut des Postulates vom 18. November 1987

Mäusepiage soweit das Auge reicht.
Einer der besten Mäusefänger ist der immer noch
verfemte und verfolgte Fuchs. Nach Artikel 77 der Bernischen

Jagdverordnung wird immer noch eine Abschussprämie

von 30 Franken an Jagdberechtigte und freiwillige

Jagdaufseher bezahlt. Die Abschussprämie wird für
jeden zwischen dem 2. September und 29. Februar
abgeschossenen Fuchs ausgerichtet. Da die Tollwut
offensichtlich im Griff ist und mit der sogenannten
Hühnerkopfimpfung nur gute Erfahrungen gemacht wurden,
sollten die Abschussprämien gestrichen werden können.

Auftrag: Der Regierungsrat wird ersucht, dafür zu
sorgen, dass die rechtlichen Bestimmungen der
Jagdgesetzgebung so abgeändert werden, dass Abschussprämien

nur noch ausgerichtet werden, wenn in
Zusammenarbeit mit Jagdaufsehern, Wildhütern, Landwirten
und Natur- und Tierschutzkreisen eine unerträgliche
Situation punkto Fuchspopulation festgestellt wird. Ein
allfälliger neuer Tollwutausbruch soll in der Regel nur mit
der sogenannten Hühnerkopfimpfung angegangen werden.

(9 Mitunterzeichner)

Schriftliche Stellungnahme des Regierungsrates vom
9. März 1988

Seit 1971 kann der Erleger eines Fuchses unter bestimmten

Voraussetzungen eine Abschussprämie von Fr. 30-,
finanziert aus Mitteln der kantonalen Tierseuchenkasse,
geltend machen. Die Einführung dieser Prämie ermöglichte

es den verantwortlichen Amtsstellen, die Jägerschaft

zu vermehrten Anstrengungen im Interesse der
Tollwutbekämpfung zu ermuntern und damit gleichzeitig

im Sinne der eidgenössischen Tierseuchenverordnung
für eine Verminderung des Fuchsbestandes zu

sorgen.

In den letzten Jahren konnte die Tollwut nun dank
regelmässigen und landesweit koordinierten Aktionen zur
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Impfung der freilebenden Füchse stufenweise zurückgedrängt

werden. Dabei wurde der rasche Erfolg dieser
Methode nicht zuletzt durch die jagdlichen Massnahmen

zur Begrenzung der Fuchsdichte massgeblich
begünstigt. In den vergangenen Monaten konnten sogar
sämtliche Tollwut-Sperrzonen aufgehoben werden.
Dies zum ersten Mal seitdem Einbruch derTollwutwelle
in den Kanton Bern im Jahre 1976.
Die nördlichen Teile des Kantons bleiben allerdings
angesichts der aktuellen Seuchenlage im angrenzenden
Ausland nach wie vor gefährdet. Hier müssen weiterhin
zweimal im Jahr Impfaktionen durchgeführt und der
Fuchsbestand tief gehalten werden. Im übrigen
Kantonsgebiet dagegen haben die Füchse seit dem Abklingen

der Tollwut bereits wieder deutlich zugenommen
und vereinzelt wurden sogar schon wieder Anzeichen
einer natürlichen Regulation beobachtet.
Obowohl das Risiko eines neuerlichen Seucheneinbruchs

nicht verharmlost werden darf, scheint ein
vorsichtiger Abbau der jagdlichen Sondermassnahmen
heute angezeigt. Während die Jagdzeit auf den Fuchs
bereits mit der Jagdordnung 1987 um zwei Wochen
verkürzt wurde, sollen in der kommenden Jagdsaison und
bis auf weiteres auch keine Abschussprämien mehr
entrichtet werden.
Der Regierungsrat beantragt, das Postulat anzunehmen
und gleichzeitig als erledigt abzuschreiben.

Präsident. Der Regierungsrat beantragt, das Postulat
anzunehmen und gleichzeitig als erledigt abzuschreiben.

Wird dieser Antrag bekämpft? - Das ist nicht der
Fall, wir stimmen ab.

Abstimmung
Für Annahme und Abschreibung
des Postulates Grosse Mehrheit

Nachkredite für das Jahr 1987,4. Serie; Kirchendirektion

Beilage Nr. 24, Seite 16

Diese Nachkredite werden stillschweigend genehmigt.

Kirchendirektion: Errichtung einer 5. Pfarrstelle
in der evangelisch-reformierten Kirchgemeinde
Thun-Stadt

Beilage Nr. 13, Geschäft 1141

Bieri (Oberdiessbach), Sprecher der Staatswirtschafts-
kommission. Es geht um die Errichtung einer fünften
Pfarrstelle in der evangelisch-reformierten Kirchgemeinde

Thun-Stadt. Die Kirchendirektion beantragt
neue Pfarrstellen seit Jahren nur dann, wenn diese vorher

als Gemeindevikariat schon bestanden und auch
besetzt waren, das heisst auf Kosten der Kirchgemeinden
geführt wurden. Mit diesem Vorgehen werden die
Kirchgemeinden einerseits zu beträchtlichen Eigenleistungen

gezwungen, andererseits erbringen sie so den
Bedürfnisnachweis.
Seit 1981 besteht ein Gemeindevikariat in der
Kirchgemeinde Thun-Stadt. Dieses Vikariat möchte man jetzt
in eine ordentliche, staatlich besoldete Pfarrstelle
umwandeln. Dieser Wunsch ist mehr als begründet: In den
vergangenen sieben Jahren bewies die Kirchgemeinde

Thun-Stadt, wie nötig diese Stelle ist. Ich liess mir die
neusten Zahlen zeigen, auch sie belegen deutlich das
Bedürfnis. Eine Zahl von 3300 Menschen pro Pfarrer ist
unhaltbar, sie erschwert die pfarramtliche Tätigkeit sehr.
Die Staatswirtschaftskommission beantragt einstimmig,

diese Pfarrstelle zu errichten.

Genehmigt

Nachkredite für das Jahr 1987, 4. Serie;
Gesundheitsdirektion

Beilage Nr. 24, Seite 8

Reber (Biel), Sprecher der Staatswirtschaftskommission.
Die Staatswirtschaftskommission genehmigte

diese Nachkredite. Wer sie aber aufmerksam durchsah,
konnte feststellen, dass unter Punkt 899 Verschiedene
Verwaltungskosten dem budgetierten Betrag von 12000
Franken ein Nachkredit von 76372 Franken gegenübersteht.

Ich ging der Frage nach. Im hirnanatomischen
Institut der Waldau ist ein Professor Pilleri tätig, einer der
weltweit besten Delphinforscher. Er verfasste verschiedene

Arbeiten und Bücher, welche wissenschaftlich
sicher ausgezeichnet sind. Aber die Nachfrage nach diesen

Büchern war nicht vorhanden; die Finanzkontrolle
gab deshalb den Auftrag, diesen Posten zu liquidieren.
Ich bitte Sie, die Nachkredite zu genehmigen.

Genehmigt

Inselspital Bern: Urologische Klinik, Ersatzinvestition;
Beschaffung eines Nierensteinzertrümme-

rers (ESWL) der 2. Generation; gebundener
Verpflichtungskredit

Beilage Nr. 13, Geschäft 1312

Reber (Biel), Sprecher der Staatswirtschaftskommission.
Es geht um einen Nierensteinzertrümmerer der

2.Generation, einen gebundenen Verpflichtungskredit
von 2,05 Mio. Franken. Es besteht kein Referendum, weil
es eine Ersatzinvestition ist.
Am 20. Februar 1984 bewilligten wir einen Kredit von
5,2 Mio. Franken für die Anschaffung und Installation
eines Nierensteinzertrümmerers. Wir waren in Bern unter
den ersten, welche einen Nierensteinzertrümmerer
anschafften. Die baulichen Massnahmen kosteten damals
3Mio. Franken. Die 2.Generation der Nierensteinzertrümmerer

hat verschiedene Vorteile. Man kann bei
ungefähr 60 Prozent der Patienten eine ambulante Behandlung

durchführen. Die Behandlung ist schmerzfrei, im
Gegensatz zum Gerät der I.Generation, welches eine
Narkose nötig machte. Die Steinortung geschieht beim
neuen Gerät mit Ultraschall, beim alten Gerät geschah
dies mit Röntgenstrahlen. Die Strahlenbelastung für die
Patienten fällt also weg. Die Betriebskosten sind beim
neuen Gerät billiger, weil vor allem das Problem der
Elektroden anders gelöst ist. Weiter besteht die Möglichkeit,

Gallensteine zu behandeln. Die Energiedichte am
Stein - dies ist ein Nachteil - ist geringer, deshalb werden

Zweitbehandlungen öfter notwendig. Die
Zweitbehandlung geschieht auch ohne Röntgenstrahlen und
ohne Anästhesie. Es ist vorgesehen, die Mitbenützung
durch private Urologen zu gestatten. So kann verhindert
werden, dass auch die privaten Urologen im Kanton ei-




















































































































































































































































































































































































































































































































